
Konferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rioiera regierenden M Orte.
Brunnen. Z« tk», 2». Januar.

Landesarchiv Nidwalden.

Gesandte: Nri. Jost Püntincr, Statthalter; Johann Kaspar Trösch. Sekelmcister. Schwyz. Se¬
bastian Abybcrg, Landammann; Johann Sebastian Abybcrg, alt-Landammann; Georg Anfdcrmantr,
alt-Landammann;Johann Kaspar Ccbcrg, alt-Statthaltcr. Nidwalden. Bartholomä Odcrmatt, Land¬
ammann; Arnold Stultz, alt-Landammann.

Der mahländische Gubcrnator Caraecna schreibt wegen Früchten, welche jn der Eidgenossenschaft
gekauft worden sind und ohne bei den regierenden Orten zuvor eingeholte Erlaubniß über Bellen; in S
Ausland ausgeführt werden sollten, jedoch mit Arrest waren belegt worden. Der spanische Gciandte, Graf
Casati, nntcrstüztc das gestellte Gesuch. Man konnte sich darüber noch nicht einigen, weil Schwyz ver¬
langte, daß der Commissar von Bellen; zuvor nochmals in cuntraclictorio verhört werden ftftlc. I».
u. Bellen; zc,). r» (S. n. LnggaruS). «I» (S u. Bellen; :c.).

Ata» sehe auch im Abschnitte HerlschaslSanaclegenheiten:
Luggarns. «. Art. 9t. Zollsachcn.
BeNcnz ?c. >». u. «>. A». I n. 2.

s.

Konferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1«»», 2». Februar.

Staatsarchiv Lucern. Allz. Absch. Bd. XXXIX, koi. s.

Gesandte: Luccrn Ulrich Dulliker, Schultheiß; Heinrich Fleckcnstcin. alt-Schultheiß;ZLaurenz
Meyer, Statthalter; Ludwig Meyer, des Raths. U r i. Jost Püntincr, Statthalter; Johann Kaipar
Trösch, Sckclmcistcr. Schwyz. Johanit Sebastian Abybcrg, alt-Landammann; Martin Volmont von
R'ckcnbach, alt-Statthalter. Unterwaldcn. Johann Jmfcld, Statthalter von Obwalden ; ^ '
Odermatt, Landammann von Nidwalden. Zug. Beat Znrlaubcn. alt-Ammann; El)",t'a» Schon des Nr r-

«. H.u»,.---ul-ssu.,g die,er Eonftre»! war die Straft. welche »onUri. S»»»-"»d Un-rwald.
wegen Gctraidcauflauf gegen zwei mapländischc Kauflcute verfilzt worden war im wo »rch
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Herrn Melchior Balthasar von Luccrn die Lieferung von 599 Mütt Kernen nach Mahland über Bellen;

unmöglich gemacht wurde. Indem jene die Sorge für das eigene Land und die Verteuerung, welche

durch solchen Aufkauf von'Früchten entstehe, als Grund ihrer Verfügung voranstellten, Luccrn dagegen

auf die Mißstimmung, welche eine solche Sperrung in Mahland hervorbringen müsse, und auf die Nach-

theilc hinwies, welche auf die ennetbirgischcn Unterthancn zurükfallcn werden, zugleich erinnerte, daß Mah¬

land 1571 der Eidgenossenschaft mit Früchten zu Hülfe gekommen sei, Balthasar auch seines Contractö

überhoben bleibe, wenn der Mütt Korn über 8 Gulden steige, eine Hemmung des Transits von Seite

der III Orte endlich zu Gcgenmaßrcgcln von Seite der übrigen die IV cnnctbirgischen Vogtcicn regierenden

Orte und besonders von Seite der Stadt und Landschaft Lucern gegen die III Orte motiviren könnte,

verständigte man sich dahin, die Angelegenheit nochmals an die Obrigkeiten zu bringen und die Ent¬

scheidung innerhalb acht Tagen nach Luccrn cinzuberichtcn. ?». (S. u. vier cnnctb. Vogt, überh.). e. Nach

Verlesung eines von dem Commandanten zu Ucbcrlingcn wegen des Marktschiffcs den XIII Orten zu¬

gesandten Schreibens und erstatteten Berichts, warum neulich die mit Zürich verglichene Deputatschaft

nicht fortgcsczt und in welchem Sinne dem Commandanten geschrieben worden sei, wurde der Antrag, den

Verlauf der Sache an die schwedische „Generalität" nach Münster in Wcstphalen zu berichten, in Bedenken

genommen; auf ein vom Landvogt im Thurgau eingegangenes Schreiben ließ man aber die Sache bis

auf Weiteres auf sich bewenden. ,1. (S. u. Baden), v. Schwhz bringt in Anregung, daß der französische

Gesandte die Pension, welche seine Vorgänger bei Antritt ihres Amtes zu erlegen pflegten, noch nicht

ausgerichtet habe. Es wird beschlossen, denselben zu mahnen, damit der gemeine Bürger und Landmann

auch zufrieden gestellt werden könne; besonders ist zu erinnern, daß Nidwaldcn das Fried- und Einungs-

geld noch nicht erhalten habe und auch die vom Oberst Bücher herrührenden (Manzen nicht erledigt seien,

k. Uri wird ersucht, sich mit Luccrn wegen des Spans zwischen den beidseitigen Schiffsgcscllen auf einem

freundlichen Tag zu vergleichen. Es wird für gut gefunden, die angebrachte Meinung über die Be¬

schwerde Nidwaldcnö wegen Unbilligkeiten, die seinen Angehörigen zu Flüclcn und Brunnen eine Zeit

her begegnen, in den Abschied zu nehmen. I». Da bei Spanien eine gleiche „Hintcrstelligkeit" (wie bei

Frankreich) eingetreten ist, so erheischt das gemeine und particularc Interesse ebenfalls ein Mahnungsschreibcn.
Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftSaugelcgcuheiten:

Baden- «>. Art. III. Rechts- und Gerichtssachen.

Vier cnnetb, Vogt, iiberh I»- Art. 163. Verhältnis! zum Bischof von Como.

Conferenz der III Orte Uri, Schwyz und Nidwalden.

Brunnen. !». März.

LandcSarchiv Nidwalden.

Gesandte: Uri. Sebastian Peregrin Zwehcr von Evenbach, Landammann; Jost Püntiner, Statt¬

halter. Schwhz. Sebastian Abhbcrg, Landammann; Johann Sebastian Abhbcrg und Georg Aufder-
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mauer, beide alt-Landammann; Martin Belmont, alt-Statthalter. Ridwalden. Bartholomä Oder¬

matt, Landammann; Arnold Stultz, alt-Landammann.

Veranlassung zu dieser Zusammenkunft ist die auf leztcm Tage zu Luccrn behandelte Angelegenheit

der Früchteausfuhr auö der Eidgenossenschaft. Uri ist nun der Meinung, man sollte die strengen Maß¬

regeln gegen den Fürkauf fallen lassen, indem eine Thcurung, nachdem die an den deutschen Gräuzcn

gelegenen Völker abgezogen und der Bezug italienischen Gctraidcs auch wieder gestattet werde, nicht zu be¬

fürchten sei, da ein „gewaltiger" Vorrath an Früchten sich in der Eidgenossenschaft vorfinde. Schwhz und

Nidwaldcn sind von der guten Absicht überzeugt, die Uri bei Stellung seines Antrages geleitet; dessen

ungeachtet aber können sie seiner Anschauungsweise nicht beitreten. Die Freigcbung des feilen Kaufs

würde ohne Zweifel einen Ausschlag der Früchte zur Folge haben und dabei Niemand Gewinn daraus

ziehen, als einige ausländische Fürkäufer; eö sei aber Pflicht der Obrigkeiten, für die Ihrigen vor den

Fremden zu sorgen; daö Ausland mache es den Eidgenossen gegenüber auch nicht anders. Was die

von Schwhz "vorgeschlagene Assistenz all lloo des Commissärs zu Bellen; durch einen geeigneten Mann

aus jedem der drei Orte betrifft, so sind die Gesandten Nidwaldcns darüber nicht instruirt, halten aber

die Maßnahme für überflüssig; gleichwohl aber wollen sie den Antrag ihren Obern hinterbringen und

genehmigen inzwischen das von Schwhz dicßfalls bereits Verfügte. I». u. v. (S. u. Bellenz:c.).

«I» Uri wird sein fleißiges Sollicitiren verdankt, mit welchem es ausgewirkt hat, daß die Saumfahrten an

einigen Feiertagen, an denen sie bisher untersagt waren, wieder gestattet worden sind. v. Auf Anzug der

Gesandten von Nidwaldcn wegen der Unbilden, die seinen Schisftcutcn, entgegen dem Vertrag von 1627,

Zu Flüelen begegnen, stellen die Gesandten von Uri eine freundliche Antwort in Aussicht, wofern sich

Nidwaldcn dicßfalls dircct au ihre Obern wenden werde, k. (S. u. Bellen; rc.). K. Dem Vincenz

Philipp, Säumer auö Rhcinwald, wird ein Empfehlungsschreiben an den Commissär zu Bcllcnz crthcilt

bezüglich seiner Ansprache an Joh. Baptista Cantova aus dem Mahländischen.
Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftdangelegenhciten:

Bellen; ». I» e. n. r. Art. 3-5.

4

Conferenz der die Vogteien Schwarzenburg,Tscherlih mit Orbe, Grnndson und Murten
regierendeil Stände Bern und Freiburg.

Schwarzenburg. IS. April (5. April alt. Kal.).

Staatsarchiv Frcibnrg. AbschiedbandF. I. toi. 250.

Gesandte: Bern. H. Rudolph Zchcndcr, Vcnuer; Samuel Frisching, Bauherr. Frei bürg. Joh.

Daniel von Montcuach, Statthalter; Niklaus von Montcnach, General-Commissär; Michael Boßhard,

Venner.

Da« Verhandelte findet sich im AbschnitteHcrrschaftdangclcgcnheilen:

Schwarzenburg. « Art. 36—49.



4 Mai 1649.

S.

Conferenz der die Bogteien Bellen;, Bollenz und Rioiera regierenden III Orte.
Brunnen. 18. Mai.

Landcsarchiv Nidwaldcn.

Gesandte: U ri. Sebastian Peregrin Zwcyer van Evenbach, Landammann und Landeshauptmann;

Jost Püntincr, Statthalter. Schwhz. Sebastian Abhbcrg, Landaminann; Georg Aufdermancr, alt-

Landammann; Joh. Kaspar Ceberg, alt-Statthaltcr; Michael Schorno, Sckelmcistcr. Nidwaldc n.

Peter Zclger, Landammann; Daniel Kaiser, Sekelmcistcr.

l». (S. u. Bellen; :c.). ?». (S. n. LnggaruS). «. u. «I. (S. n. Bellenz :c.). v. Da gewisse

Leute in den Orten im Begriffe sein sollen, zum Dienste unverbündetcr Fürsten Soldaten zu werben, ist

Vorsorge zu treffen, daß man durch die den III Orten zustehenden Gebiete und Pässe keinen Durchzug

gestatte und die Werbung selbst hindere, t. (S. u. Bellenz :c.).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegenhciten:

Luggltklls. I». Art. 92. Zvllsachen.

Bellenz :c. » «>. i Art. 7—10.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.
Brunnen. IS. Juni.

LandcöarchivNidwaldcn.

Gesandte: Uri. Sebastian Peregrin Zwehcr, Landammann; Sebastian Muheim, dcö Raths.

Schwhz. Sebastian Slbhbcrg, Landammann; Joh. Kaspar Ceberg, alt-Statthalter; Martin Belmont

von Nickcnbach, alt-Statthaltcr, Landvogt; Franz Bctschart; Hieronymus Schreiber; Franz Reding, alle

dcö Raths. Nidwalden. Peter Zclger, Landammann; Bartholomä Odcrmatt, alt-Landammann.

». (S. u. Lnggaruö). I». u. e. (S. u. Bellenz :c.). «R Nidwaldcn erinnert, daß auf eine von

dort an Uri wegen der Schifffahrt zu Flüclcn abgegangene Zuschrift nicht schriftlich geantwortet worden

sei. v, (S. u. Bellen; :c.).
Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Luggarus, n Alt. 93. Zollsachen.

Bellenz :c. u. e. e. Art. 11—13.
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V.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1<» Juni.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch, Bd. xxxix^ toi «j.

Gesandte- Lucern. Ulrich Dullikcr. Schultheiß; Heinrich Fleckenstein, alt-S )'. ' ' . ^
Pfhffcr, Statthalter; Landvogt Ludwig Mcher. Ü ri. Scb. Percgrin Zweher. Lau ammai '
Muheim, dcö Raths. Schwhz. Sebastian Abhberg, Landammann; ^ilchacl^ ^ '^^.^«„.dammann
Unter waldcn. Johann Jmfcld. Landammann von Obwaldcn; Bartholoma Oderma ,
von Nidwalden. Z n g. Beat Zurlaubcn. alt-Ammann; Jakob Andcrmatt; Christian Schon.

». Mit dem cigcnössischcn Gruße wird die Erinnerung verbunden, daß die C^"feren; vorzugn^^
die Vorbcrathnng einiger ans der Jahrrechnungstagsaznngvorkommender zu Z
Hab, die dann auch sogleich besprochen werden. ... (S, n. Baden). «. (S. Rhe.nchay. »- u. «
(S. n. Thnrgan). k.-I. (S. u. Rheinthal). Nachdem der venetian.sche ^
Lucern. Uri. Schwhz und Untcrwaldcn das Ansuchen gestellt hat, daß .n das von O
Mutio für die Herrschaft Venedig übernommene Regiment die in dem Lande )crnm .

losen Leute abgegeben werden solle,., wird gesunden, daß. die V Orte teuren ^
Zürich und Bern mit ihrem zahlreichen Volke aushelfen mögen- Als nngcrc) Ntt^r und Land-
dcn 21., 22. und 23. Juni angeordnete Landjagd zu bcnuzen, um die aufzugre.f ^ ^
strcichcr an Venedig auszuliefernund so gleichsam als Sklaven auf die Ga ecrc zu r de in
Thnrgan). .... (S. n. de.itsche Vogteien überhaupt). ... Wie es um d'- -^-nossi che L 'bga^e .n
Turin stehe ist um so mehr nachzufragen, da der Hauptmann Vbgeli von Frc.nng ^ ^urgau).
behandelt und seine Gewalt zu weit auszudehnen sucht. «». (S. u. Sargans).

Lucern trägt bei Untcrwaldcnauf eine Separatconfcrcnzan. um wegen er . ^
mit welchen die von Stanö-Staad den Schifflcntcn von Winkel Eintrag thnn, '
schwerden, über die sich die von Lucern bei Betreibung von Schulden ... Unterwal en
wegen des Zolls, mit welchem die Luecrncr gegenüber den Znrchcrn gar zu ""3 c> ) 3 ^
endlich wegen Klagen, welche die von Untcrwaldcngegen die von Zürich haben mrchtc, .
schaftliche Vereinbarung zu treffen.

Man sehe auch im AbschnitteHcrrschaftSangclcgcnhcitcn:

Deutsche Bogt. iiwh. '».Art. 110. NetigionS-und Glaubenssachen-e. Schliches und Glaubens
Thurgau. Art. 100. Jnstizsachen. ^ ^ M,-meine...

« ,, 0.>3. Lo.aicS. Kirchliche« und Glanbenssachen.
Nh-iutl-al. «. Art. 70. Rechts und Ger.ckMache». Art. ^ - ^

r. „ 137. Verhältnißz.d.Grafenv.HohencmS.> 291. !
x. „ 103. Anstände mit d. Abt v. St. Gallen.

Sargans. « Art. 120. Leibeigenschaft und Fall.
Baden. I». Art. 200. Kriegs- und Schilzcmvcscn.
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8.

Jahrrechnung der die IV eunetbirgischenVogteieu regierenden XII Orte zu
Lauis. ?«4!>, 24. Juni (auf Johannes Baptista).

Staatsarchiv Luccr». Eiinetblrg. Absch. Bd. VIII. ,

Gesandte: Z üri ch. Johann Bräm, Pannerherr. Bern. Burkhard Fischer. Lucern. Balthasar
Feer. Uri. Wolfgang Tschudi, Landschrcibcr. Schwhz. Hieronymus Schreiber. Unterwalden-
Melchior Kaiser, alt-Bauherr. Zug. Jakob Andcrmatt, alt-Landvogt der Frciämter. GlaruS. Johann
Melchior Trümpi, LandeSlicutcnant. Basel. Daniel Rhff. Frciburg. Niklaus von Montenach.
Solothurn. Benedikt Glutz, Rittmeister. Schaffhausen. Joh. Georg von Mandach.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HcrrschaftSangelegenheiten:

Vier klllietb. Vogt, überh. I». Art. 40. Justizsachcn. «. Art. 157. Kriegswesen.

»> „ 164. Verhaltniß znm Bischof von Como.

Lauis. »»> Art. 165. Polizeiliches. I». Art. 81. Justizsachen.

« „ 25. Landesverwaltung im Allgemeine», l „ 72. VerlMniß zu Moyland.

Mendris. t n. Art. 277 u. 273. Rechts- und Gerichtssacheu.

s

Jahrrechuuug der die IV enuetbirgischeu Vogteieu regiereitdeu XII Orte zu
Luggarus. I«4!), nach dem 24. Juni. (Nach St. Johann Bapt.)

Staatsarchiv Luzern. Ennetbirg. Absch. Bd. VIII.

Gesandte. Dieselben wie Abschied 8.
Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HerrschaftSangclcgenhcitcn:

Vier ennetb. Vogt, iiberh. I». Art. 41. Justizsachcn.

Luggarus. ». Art. 32. Landrcchtssachen. «> u. v. Art. 94 u. 95. Zollsache».

«. „ 137. Verschiedenes.

Gemeiu-eidgenössische Jahrrechuuugs-Tagsazung.
Baden. I«4», 4. Juli.

Staatsarchiv Lucrrn. Allg. Absch. Bd. XXXIX, kol. 52. KantonSarchiv ?larga». Gcmeineidg. Absch.Bd. 20.

Gesandte: Zürich. Johann Rudolph Nahn, Bürgermeister;Salomon Hirzel, Statthalter. Bern.
Niklauö Dachselhofcr, Sck)ultheiß; Johann Rudolph Willading, Benner. Lucern. Ulrich Dullikcr,
Schultheiß; Christoph Pfhffcr, Statthalter. Uri. Sebastian Peregrin Zweher, Landammann; Sebastian
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Muhcim, deö Raths. Schwhz. Sebastian Abhbcrg, Landammann; Michael Schorns, alt-Statthalter,
Sekclmeister. Unterwald en. Bartholom« Odermatt, alt-Landammann; Daniel Kaiser, Sekelmcistcr.
Zug. Beat Zurlauben und Wilhelm Heinrich, beide alt-Ammann. Glarus. Balthasar Müller,
Landammann; Jakob Marti, Statthalter und Panncrhcrr. Basel. Johann Rudolph Wcttstcin, Bürger¬
meister; Leonhard Wcnz, deö Raths. Frciburg. Rudolph Weck, Schultheiß; Simon Petcrmann Mchcr,
des Raths. Solothurn. Ulrich Suri, Sekclmcister; Johann Jakob vom Staal, des Raths. Schaff-
hausen. Johann Jakob Zicgler und Matthäus Schalk, beide Bürgermeister. Appenzell. Jakob
Wiser, Landammann und Panncrhcrr von Jnncr-Rhoden» Johann Tanncr, Landammann und Panncr¬
hcrr von Außcr-Rhoden.

«» Die Verhandlungen werden mit dem eidgenössischen Gruß eröffnet. ?». Hinsichtlich des Geld¬
laufs und Geldtarifs, sowie hinsichtlich der Wirthc, Mczgcr, Handwerker, Liedlöhnc und Handelsleute
soll es bei dem lcztjährigcn Abschiede sein Verbleiben haben, e. Gegen das dem gemeinen Manne be¬
schwerliche Gesindel, das nach erfolgendem Frieden in noch größerer Menge in die Eidgenossenschaftein¬
dringen dürfte, soll man allenthalben Profosen aufstellen oder monatlich eine Landjagd veranstalten; be¬
züglich der „Sattlerstörer" aber soll man nach Gestalt der Sachen in den Städten und Flcken Ordnung
treffen. ,1. (S. u. Lauis). «. Die Bevollmächtigten der Frcigrafschaft Burgund, Claude Grivcll, Ritter,
Herr zu Perignh, und Anton Michoutci, des Königs von Spanien Räthe im Parlament von Burgund,
und Julian Richard, Schreiber des Parlaments, legen ihre zu Düte am 19. Juni 1649 ausgestellte Be¬
glaubigung vor und übergeben das Erbeinungsgcld mit dein Ansuchen, die Neutralität der Frcigrafschaft
gegen die von einer andern Macht ihr drohenden Gefahren um so mehr in Schuz zu nehmen, da die
Bewohner der Frcigrafschaft ein aus Deutschland herstammendes Volk seien, das sich mit dem „Humor"
der alten Eidgenossenschaftbesser vertrage, als das bei einer andern Macht der Fall sei, diese vielmehr
durch ihre Ucbcrgriffe die Eidgenossenschaftzur Befestigung der Glänzen und zur Unterhaltung einer für
die eidgenössischen Unterthancn lästigen Gränzwachc veranlassen und auch den Handel und Verkehr, wie
seit der statt gehabten Bcsczung der lcztcn Jahre, zu belästigen fortfahren möchte; daher liege es denn
>m Vortheilc beider Theile, daß der Traetat der Neutralität vermittelst einer billigen Auslegung der ab
Seite der Häuser Oesterreich und Burgund mit den Ständen abgeschlossenen Erbcinung, im Sinne eines
un Jahre 1523 an die Gubernatorcn der Grafschaft und eines im Jahr 1551 an den König von Frank¬
reich gerichteten Schreibens, sowie eines im Jahr 1594 gefaßten Beschlusses der Tagsazung, erläutert, dem¬
selben auch die Bestimmung beigefügt werde, daß, im Falle die Grafschaft angegriffen würde, die Eid¬
genossenschaft schuldig sei, sie zu schirmen und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; dieß zu thun sei um so
dringlicher, da auf die im vorangegangenen Jahre geschehene Verwendung bei dem Könige von Frankreich
zlvar eine Suspension der Waffen, aber nur auf unbestimmte Zeit, erfolgt und die freie Verfügung über
die dieß- und jenseits der Glänzen beider Burgundc liegenden Güter den betreffenden Eigcnthümern
u>cht zugestanden worden sei, während doch der Erbcinung gemäß Frankreich die Unterthancn der Frei¬
grafschaft als Freunde der Eidgenossen, nicht als Feinde, behandeln sollte. Hierauf wird beschlossen, bei
dc>n Könige von Frankreich schriftlich und bei dem französischen Gesandten mündlich anzuhalten, daß wieder
^'"e wirkliche Neutralität eingeführt werde, der Frcigrafschaft aber die Verheißung zn geben, daß die Er¬
neuerung des Bündnisses mit dem Könige dazu bcnuzt werden solle, auch bezüglich der Grafschaft zu
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tractiren. In Folge dessen wird in dem an den König von Frankreichgerichteten Schreiben, in Überein¬
stimmung mit einer früher» Zuschrift von 1553, erklärt, „daß wir schuldig vudt verbunden scyent, vcrmög
„der Erbuercinigungder Graffschafft Burgundt hilf zue thun vndt sie zu schirmen nach dcro nothwcndigkcit,
„damit sie also guete freundt vnd nachbarcn vor allem übcrfahl erhalten werden. Und dan, daß auch
„dise Graffschafft jn allen tractatcn der pündtnnsscn, so mit cwcr Königl. Maj. vndt dcro Herren Vattercn
„vnscrc Herren vndt Obern jngegangcn vndt auffgerichtet, vcrmög der Erbuercinigung reserviert vndt vor¬
behalten worden." t. u. (S. u. Luggaruö). Ii. Der in der Eidgenossenschaft residirende fran¬
zösische Gesandte Jean de la Barde, Ritter, Freiherr zu Marollcs, „Erster Freiherr" der Champagne, in
allen königlichen Rathen ordinärer Rath, hält seine Proposition in französischer Sprache, die er dann in
die deutsche Sprache libcrsezt eingibt, und zwar mit einer Beilage, enthaltend daö vom 10. Mai auö
Compiögnc datirtc Schreiben des Königs Ludwig an seine allerliebsten großen Freunde, Eid- und Bundes¬
genossen gerichtet. Der Gesandte rühmt die Tugend der Treue im Allgemeinen, im Besonder» die Treue
der Eidgenossen, und erzählt dann, wie in Paris von einer mit Finanzthcoricn sich beschäftigendenPartei
deö Parlaments, die sich die königliche nenne, entgegen einer andern Partei, die sich dcö Königs und
seiner Mutter, der Rcgentin, bemächtigt habe, den eidgenössischen Truppen, unter Zusage, daß der ausständige
Sold thcilö in Baarschaft, thcils durch Anweisungen werde bezahlt werden, beliebt gemacht werden wolle,
in ihre Garnisonen sich zu begeben, um die betreffendenOrte gegen den Feind zu verthcidigcn, die Truppen
aber sich in ihrer Treue gegen die Regierung nicht haben irre machen lassen; zu bedauern sei allerdings,
daß die in den zwei bis drei Monaten innerlicher Unruhen höher als in vierzehn Kriegöjahren angestiegene
Finanznoth nicht erlaubt habe, die unterdessen doch durch Baarschaft und Anweisungengetilgten Sold-
rükfländc früher zu dcken und so dem Unwillen der Truppen zuvor zu kommen und namentlich auch jczt
den Freunden des Königs bei Erneuerung dcö Bündnisses nach Wunsch zu entsprechen; sie sollen sich
aber durch die Abgeordneten der Freigrafschaft deßwcgen nicht irre machen lassen; denn nur auö Haß
gegen Frankreich behaupten sie, daß die mit Kaiser Maximilian geschlossene Erbcinung der Frcigrafschaft
auf den Schirm der Eidgenossen Anspruch gebe, während dieselbe doch nur dem Grafen gelte, d. h. dem
Könige von Spanien. Im Schreiben dcö Königs wurde erinnert, daß er mit Rüksicht auf die Fürsprache
der Eidgenossen der Frcigrafschafteinen dreijährigen Stillstand der Feindseligkeiten zugestanden habe,
wegen der Fortsezung des Kriegs mit Spanien aber und weil die Frcigrafschaftdem Könige von Spanien
gehöre mehr nicht habe thun können. — Auf diese Mitthcilungcn wurde nun beschlossen, durch einer;
Ausschuß dem Gesandten antworten zu lassen: Die Orte freuen sich über daö Wohlvcrhaltcn der Truppen
und die denselben gewordenen etwelche» Abzahlungen, ersuchen aber um noch bessere Berüksichtigung der
Frcigrafschaft, nämlich um Herstellung der alten Neutralität; in Bezug auf mangelhafte Leistung der
Pcnsionsgcldcr,Anleihen, Zinsen, Stipendien, Particular-Contracte, Soldrükständc der Truppen werden
sie an ihre Regierungenrefcrircn, müssen aber nochmals ihre leztcö Jahr eingegebenen Beschwerden über
vermehrte Auflagen der Douane zu Valenee und Lyon, Breisach, Colmar und im Suudgau und Er¬
schwerung des kaufmännischen Verkehrs und deö Bezugs von Zinsen und Zehnten u. s. w. wiederholen;
sie erwarten, daß das eidg. Kricgsvolk künftig nur defensive, nicht aber zum Angriff auf die den Eidge¬
nossen befreundeten Mächte verwendet werde, und werden in diesen Vorauösczungen zur Erneuerungder
Bündnisse ihr bestes thun. Endlich einigte man sich, bei dieser Erneuerung der Bündnisse die alte For-
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malität fest zu halten und nichts abzuschließen, bevor alle Orte zufrieden gestellt seien, I. Die Anzeige
des schwedischen Gesandten, daß er nach Stockholm berufen worden sei, wird mit angemessenenCompli-
»wntcn an ihn und an die Königin von Schweden erwidert. Ii. (S. u. Thurgau). I. Die Versicherung
des Marschalls und der Obersten der in Frankreich dienenden Eidgenosse», daß es um die Krone Frank¬
reich so iibcl nicht stehe, wie man unter Hinweisungauf die in Paris entstandenen Unruhen und den
zugleich eingetretenen Geldmangelglauben machen wolle, daß vielmehr ein Fond von 2W,l)l)l) Franken
für die schweizerischen Truppen gegründet sei, ist mit gehöriger Vcrdankung zu erwidern, i». Nachdem
die von dem spanischen Gesandten Francesco Casati, Graf zu Bnrgo Lavczzaro, an die mit Spanien
verbündeten Orte gemachte Proposition seinem Wunsche gemäß sämmtlichcn Ständen mitgcthcilt worden,
blieb es den betreffenden Ständen anhcim gestellt, ihre Ansichten demselben zu eröffnen, namentlich was
man von Seite der Eidgenossenschaftbei Frankreich für die Grafschaft Burgund gcthan und wie man
»ngernc vernommen habe, daß das eidgenössische Kriegsvolk weiter verwendet worden sei, als der buch¬
stäbliche Inhalt der Bündnisse vermöge, daß man für's Künftige aber ähnlichem vorzubeugen nicht uutcr-
b^ssen werde. Zur Ausgleichung des Streits über die Alp Cravairola sei man bereit, Abgeordnete mit
bcn Deputirtcn des Herzogtums Mayland zusammentreten zu lassen, in der Vorauösczung, daß bei
dieser Gelegenheit auch die Streitigkeitenwegen des Sees zu LauiS und die Hemmungen des Verkehrs
werden beseitigt werden. Zu eidgenössischenAbgeordneten wurden sodann ernannt Schultheiß Dulliker
und Landammauu Zwcycr; allein lcztcrer will nur auf Geheiß seiner Obrigkeit den Auftrag übernehmen.
»» Auf den von Freibnrg gemachten Anzug, daß in die aus tl)t) Eidgenossen bestehende Leibgarde des
Königs von Frankreich ein Fourier aus Lothringen angenommen worden sei, wird beschlossen, auf dessen
Entfernung und auf Beförderung des betreffenden Lieutenants an die Stelle desselben zu dringen.

Jakob Petola von Freibnrg bittet nm Fenster und Wappen, z»—«. (S. u. Baden). 5—?, (S. u.
Frciämtcr), ze II. (S. u. Thurgau). i»»»». Rud. Kistlcr in Aarbcrg bittet um Wappen und Fenster.

Durch Peter Endcrli, RathSmitglicd in Chur, alt-Stadtvogt von Mahcnfcld, wird im Namen der
dkl Bünde vorgebracht, wie in jüngster Zeit Schwhz und Glarus, entgegen dem Vergleiche von 1578,
die Zahl der Säkc Frucht, die von Wesen aus nach Bünden passircn dürfen, beschränkt und zugleich den
Zoll erhöht haben. Schwhz und Glarus antworten: Man habe durch die crsterc Verfügung verhindern
wollen, daß mehr Gctraide, als die III Bünde bedürfen, bezogen und dadurch der Mangel in der Eid¬
genossenschaft vermehrt, dagegen den Feinden Vorrath zugeführt werde; die Erhöhung des Zolles aber
betreffe nur die Kaufleutc und ihre Mistbräuchc; allfälligc Mißverständnisse werden sich auch leicht zwischen
Bünden und den beiden Orten ausgleichenlassen. Diese Antwort wird den III Bünden mitgcthcilt;
b>e beiden Orte aber nehmen die Beschwerde Bündcnö in den Abschied, mit dem Bemerken, man werde
>hnen die Erhöhung des Zolls nicht verargen, wenn man sich erinnere, daß überall, sogar auch in Bünden,

Zölle erhöht zu werden Pflegen. ««». (S. u. Sargans). (S. u. Baden). (S. u. deutsche
Bogtcicn überh.). »i. Der Gesandte von Basel erinnert an die Verrichtungen des Bürgermeisters
Wcttstciu bei den Friedensverhandlungenzu Münster und Osnabrück, an das kaiserliche Dccrct vom 16.
Atai 1647 und an die betreffende Stelle des Friedensschlusses, so wie an die von den Kurfürsten und
standen des Reichs an die Stadt Basel gelangte Erklärung, daß der articulus oxoiutionis nur die vor

Kammcrgcrichtc anhängig gewesenen alten Proccssc, nicht aber die im Rükstandc gebliebenen Kammer-
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contingcntc, betroffen habe, deßwegeu nun das Kammergcld abgetragen oder Exemtion erwartet werden

müsse. Von Basel, sagt der Gesandte, sei geantwortet worden, die Stadt habe schon vor der Errichtung

des Kammcrgerichtcs die Exemtion genossen, hicmit nicht um etwas Neues sich beworben, sondern nur

Bewahrung ihres alten Rechtes gesucht, dasselbe auch durch das kaiserliche Decret und durch den Friedens¬

schluß erlangt; jetzt aber werde die Sache wieder anders gedeutet u. s. w. — Hierauf wird gefunden:

Der Handel betreffe nicht nur Basel, sondern die ganze Eidgenossenschaft; daher sei an den Kaiser, den

Kurfürsten von Bayern, die Stände des Reichs und das Kammergcricht eine Gegenerklärung abzugeben,

der Kaiser besonders mit Hinwcisung auf sein Decret und den Friedensschluß zu bitten, daß er den Ca»i-

meralcn die weitere Beunruhigung der Stadt Basel verbiete und die, welche an dieselbe Forderungen

stellen, an die betreffende Stelle oder an die Eidgenossenschaft weise; endlich sei den Rcichsständcn der

Entschluß anzuzeigen, daß der eidgenössische Bund keinen andern Richter anerkenne als sich selbst. — Diese

Zuschriften wurden am 29. Juli 1649 erlassen. ,»i. (S. u. Rheiuthal). w. (S. u. Thur-

gau). HVNV. (S. u. deutsche Bogteicn überh.). x.x. Oesterreich wird an die ausstehenden Erb-

cinungögcldcr erinnert. (S. u. Baden). (S. u. Sargans). »,»»,. Die Gesandten von evan¬

gelisch Glarus führen Beschwerde, daß ihre katholischen Mitlandlcute vertragswidrig bei Aufführung der

Landvögte in Utznach und Gastcr auch einen Gesandten mitgeben und bei Verleihung der Ehrschäze alle

zehn Jahre mit gleicher Anzahl von Gesandten vertreten sein wollen. Die katholischen Gesandten ant¬

worten: Sie hätten, nachdem die evangelischeu Mitlandlcute ihnen jüngst mit freundlichen Worten be¬

gegnet seien, keineswegs erwartet, daß diese jezt auf solche Weise klagend auftreten würden. — Man weiset

sie an, sich freundschaftlich mit einander zu verständigen. (S. u. LauiS). eev. (S. u. Thurgau).

Die Mahnung der Schicdortc, daß die VII Orte über den thurgauischcn Span sich vergleichen

möchten, fällt in den Abschied.

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

vee. Da die evangelischen Orte bei Erwählung von Ausschüssen ausgleiche Zahl zu dringen Pflegen, verstän¬

digen sich die katholischen Orte, die Bestellung von Ausschüssen möglichst auszuweichen; wenn dieß aber nicht mög¬

lich sei, sich doch gegenseitig zu unterstüzcn, daß die Mehrheit der Ausschüsse in Dingen, welche die Religion be¬

rühren, aus den katholischen Orten genommen werde, ltt. Auf die von dem Nuntius Franciöcus, Bischof von

Civita Castcllo, gegen die Abtwahl von Mellingen gemachten Einwürfe wird von den katholischen Orten geant¬

wortet, wenn auch zur Zeit des Krieges in Ermanglung der Ordenögeneralität der Nuntius einer frühem Wahl

beiwohnte und die Konfirmation in Rom eingeholt wurde, so folge daraus keine den allgemeinen Ordcnöprivi-

legien zuwiderlaufende Conscquenz; der Nuntius möge also die Convcntualcn zu Mellingen nicht weiter beun¬

ruhigen. Der spanische Gesandte, Graf Casati, trägt den Gesandten von Luccrn, Uri, Schwyz,

Unterwalden, Zug, Freiburg und Appenzell I. Rh. vor, daß er von seinem Könige beauftragt sei, ihnen

zu ihren fricdsamcn Zuständeil Glük zu wünschen, für ihre dem König bisher erwiesene Freundschaft zu

danken, alles Gute zu entbieten, aber sie auch an die für Erhaltung des allgemeinen Ruhestandes vom

König gebrachten Opfer zu erinnern und unter Hinwcisung darauf die aufgelaufenen Gcldrükständc zu

entschuldigen und regelmäßigere Zahlungen in Aussicht zu stellen, jedoch zugleich über den Mißbrauch, den

Frankreich von den eidgenössischeil Truppen zur Unterdrükung seiner Nachbarn mache, zu klagen und die
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eidgenössischen Orte zu mahnen, daß sie solches nicht gestatten, indem sie sonst die Achtung der Völker ein¬

büßen und, wenn sie ihre Vormauer, die Freigrafschaft Burgund, bei ihrer Neutralität zu schüzcn ver¬

säumen , zulezt selbst in Gefahr kommen. Indem der Gesandte beiläufig den Antrag stellt, den Gränz-

strcit auf der Alp Cravairola gütlich oder rechtlich zu Ende zu führen, fügt er das Ansuchen bei, seine

ProPosition sämmtlichcn Orten mitzutheilen.—In Antwort darauf wurde diesem Gesuche entsprochen und

hinsichtlich der Neutralität Burgunds und der offensiven Verwendung der Dicnsttruppcn in Frankreich die

von den VIII Orten gefaßten Schlußnahmen eröffnet. Iilili Dem Abt von St. Gallen wird auf sein

Schreiben geantwortet: In Bezug auf die Rathsbesczung zu Altstätten sei weder von den Uukatholischen

zu Altstätten noch von dem Landvogt etwas angebracht worden; wäre es aber geschehen, so hätten die

katholischen Orte laut Instruction gcthan, was der katholischen Religion hätte zum Guten gereichen mögen,

ill. Ferner wird dem Abte erklärt: Hinsichtlich der Einmischung des rheinthal'schcn Landvogtcö in Sachen,

die nicht malefizisch seien, oder in den zwischen den Katholischen und Uukatholischen vorfallenden bürger¬

lichen Streitigkeiten, (z. B. Verleihung der Gcmeindcrebcn), sei der Landvogt beauftragt, persönlich mit

dem Abte sich über das zu verständigen, was in des Lcztcrn Niedern Gerichten malefizisch sei, was nicht.

KKIi.. Endlich wird dem Abte gemeldet: In Bezug auf die Verthcilung der bei Reparatur des Kirch¬

thurms und der Uhr zu Sommcri aufgelaufenen Kosten, an welche die (1266) Uukatholischen den (266)

Katholischen einen Drittheil der Kosten aufbürden wollten, nach Urthcil aber des Pfalzraths von St. Gallen

und Vollzichungsspruch des thurgauischcn Landvogts gemäß Vertrag von 1663 jede Person 6 Kreuzer zu

erlegen hätte, sei gegen dieses Urthcil von Zürich auf Ansuchen der Unkatholischen von Sommcri inhibirt

worden, jedoch habe der Landvogt nun Befehl erhalten, mit den Amtleuten über die Vollziehung des

1647 vom Pfalzrathe gefällten Urthcilö sich zu bcrathcn und, sofern Hindernisse einträten, zu berichten.

I» u. lim»«». (S. u. Thurgau).
«I»I«I an« dem AargauerExemplar.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegcnheitcn:

Deutsche gem. Logt, iiberh.
Art. i. Verwaltung i. Allgcm. Art. 204. Verkauf in lodtc Hand.

Thurgau. k Art. 243. Abzug. I»I» Art. 340. Handel u. Verkehr zc.
„ 86. Rechnungssachen. »I „ 344. Ohmgcld.
„ 49. Allgcm. Vcrwaltungösachcn.Kit „ 444. Justizsachcn.

i»i» „ 379. Kriegs- und Schüzcnwcse». II „ 244. Abzug.
«V „ 339. Zölle, Handel u. Verkehr sc. H-V. „ 342. Zölle, Handel u»o Verkehr sc.
ck.I. „ 409. Justizsachcn. «ev „ 442. Justizsachcn.

„ 440. III „ 494. Justizsachcn.
It. „ 50. Verwaltungi. Allgcm. ». „ 320. Märchen.

„ 608. Stifte und Klöster.

Rhetnthal. Art. 48. Verwaltungi. Allgcm. Art. 49. Verivaltung i. Allgcm.
t« „ 43. ObrigkeitlicheGüter zc.

Sargans.
»» Art. 478. Zölle, Handel und Verkehr. Art. 424. Leibeigenschaft und Kall.

Baden I» Art. 33. Verwaltung im Allgemeinen. ». Art. 458. Abzug.
I „ 457. Abzug. II» . 239. Schüzenwcscn.

i». „ 499. Zölle, Handel und Verkehrzc. „ 297. Kirchl. und GlaubcnSs.
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Freiiimter. «
Art. 39. Verwaltung im Nllgem. ,» Art. 107. Verkauf in tobte Hand.

»» „ 130. Märchen.
x. „ 114. Abzug.

H. „ 59. Rechts- und Gerichtssachen. >. „ 182. Ncußcorrection.

Lauls. ,1 Art. 82. Jnstizsachen. Art. 83. Justizsachcn.

Luggarus. t. Art. 96. Zollsachen. Art. 21. Landeövcrwaltung i. Allgem.

RR

Ccmferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rwiera regierenden lll Orte.

Brunnen. 1<»^i>, 13. August.

LandcSarchiv Nidwaldcn.

Gesandte: U r i. Sebastian Pcrcgrin Zwcher, Landammann; Peter Hcrgcr, des Raths und Gesandter

nach Bcllcnz, Schwhz. Sebastian Abyberg, Landammann; Wolf Dietrich Rcding, Landeshauptmann

und Statthalter; Franz Bctschart; Johann Anfdermaner, Castcllan; Johänn Jakob Granniger, Gesandter

nach Bellen;. Nidwaldcn. Peter Zclgcr, Landammann; Johann Jakob Leu, Gesandter nach Bellen;.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HerrschaflSangelegenheitcn:
Vogteicn Bcllevz zc. » v. Art. 14—34.

RS /

Conferenz der V katholischen Orte.

Lucern. 1<»4!>, 18. u 1k». August.

Staatsarchiv Lucern. Atlg. Absch. Bd. XXXIX, kol. 109.

Gesandte: Luzcrn. Ulrich Dulliker, Schuttheiß; Heinrich Fleckenstcin, Pannerhcrr; Lanren; Mehcr,

Statthalter; Christoph Pfhffcr, Statthalter. Uri. Sebastian Pcregrin Zwcher, Landammann; Kaspar

Romauus Trogcr, alt-Landammann. Schwhz Sebastian Abyberg, Landammann; Michael Schorns,

Sckelmcister. Ilntcrwaldcn. Johann Jmfcld, Landammann von Obwaldcn; Peter Zclgcr, Land¬

ammmann von Nidwaldcn. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammann; Wilhelm Heinrich.

«. Die Wahl eines neuen Abtcö zu Wettingcn war es vorzugsweise, waö Lucern veranlaßt hatte,

diesen Zusammentritt zu veranstalten. Der Nuntius hatte nämlich die geschehene Wahl und die darauf

erfolgte Weihe des AbtcS, ungeachtet von dem Cisterzicnser-Gcncral die Konfirmation erthcilt und auch

die Solcmnität vorschriftSgcmäß vorgcnommcu worden war, als einen so schweren Ezceß erklärt, daß keine

Zureden ihn davon abzubringen vermochten und daraus eben neuerdings dessen Bestreben klar wurde,

alte Ucbungcn und Rechte zu verdrängen. Dicß gehe, fand man, besonders auch aus seinem Schreiben

hervor, in welchem eines Theils der Porwurf des Ungehorsams und der Halsstarrigkeit ausgedrillt,

andern Theils behauptet werde, als Gcncral-Pisitator sei er durch keine Privilegien eines Ordens ge¬

bunden, sei hicmit die Perachtung des von ihm erlassenen Befehls ein Pergchen gegen den heiligen Stuhl,

eine Behauptung, die um so bedenklicher erscheine, da der Abt ja nur dem Befehl seines Obern Folge
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ü e, e )abc und weil in gleicher Weise auch die Advocatie und Schirmpflicht der regierenden Orte in

gebe^ werden kenne. Eö wurde daher beschlossen, daß säinmtliche Gesandte sich zum Nuntius be¬

seite" ' l'" Rathschlag über die „Abschaffung"der zwei Kapuziner eröffnen, dann aber ihn ersuchen
lass > ^^'si^iten zu Ehren, die Wahl und Weihe des Prälaten von Wcttingcn sich gefallen zu
fal,^"' verstehe, ihm zu vcrdcutcn, daß sie gegen allfälligcs ExccutionSvcr-nn un um andere Beschwerden nach Rom recurrircn oder in anderer Weise das Nothwendige an-

ae n unterdessen zwei Convcntualcnvon Wcttingcn kamen und sich erboten, in Ge-
brall t"^ ^sandten dem Nuntius die Privilegien des Gotteshausesvorzuweisen, wurden ihre mitgc-

zur und die Schreiben des OrdcnsgencralSund des französischen Gesandten de la Barde
^ Mi genommen, mit der vom Nuntius Tags zuvor erhaltenen Antwort, der Abt müsse seinen Fehler
de/",?""' Dcputirter mit den zwei Convcntualcn nochmals an
Febl abgeordnet; und als der Nuntius erklärte, daß diese Convcntualcnnicht die seien, die den
^ . ä^macht haben, sie daher auch nicht vor sich kommen lassen wollte, als er ferner entgegen den Privi-
^guu ,^te, mit einem einzigen Handaufhcbcnkönne er sie stürzen, als sie ihn sodann auf den Eindruck,u solches Bc> fahren bei der andern Religion machen werde, und auf die daraus erfolgendenCon-

^gueuzi-u hinwiesen und ihn baten, die Religiösen in Wettingcn, die in guter Meinung gehandelt hätten,
na/ ^ und alö endlich der Nuntius sich vernehmen ließ, er könnte sich über die Vor-
sein hinwegsezen, aber das sei eine Verleznng des ihm schuldigen Respekts, daß ungeachtet>cr Inhibition die Bcnediction vorgenommen worden sei, wurde schließlich der Nuntius gebeten, einst-

Al">" ^eutoricn zuriikzuhalten, den Conventualenaber der Rath gegeben, den Abt sammt seinen>>I entcn, den Aebtcn voil Muri und Salmanöwhl, zu persönlicher Stellung und Sühne bei dem Nuntius
vermögen. I». Dem gcsammtcn „unkatholischcnStande" in den III Bünden wird in Erinnerung ge-
)t. laut gegebener Zusage die katholischen Mitlandlcutc in ihrer Religionsübung nicht zu hindern,

s Capuzinci iir Bivio iit ihrem Posscß nicht zu stören. Auch dein Ambassador Casati wird
^ e Geschäft empfohlen, dem Bischof von Chur aufmunterndeMitthcilung gemacht, der Nuntius um

Z für die Kapuziner in Bivio und Bcllcnz ersucht, r. (S. u. deutsche Bogtcicn übcrh.). «> il. «?.
u. Ficiämtcr). f. Bon dem Oberst und Stadthauptmann wie auch Burgermeister und Rath von

^ lauz wird pueern durch Erpressen benachrichtigt, daß die französischen Plenipotcntiare in NürnbergFlonkleich statt der Festung Frankcnthaldie Stadt Coustanz ciuräumeir wollen und daß der
auzonschc Gesandte de la Barde so wie die lezte in Baden versammelt gewesene Tagsazung damit ein-
Ntaudeu sei. Ks wird hierauf erwidert, daß davon zu Baden gar nicht gesprochen worden sei, zugleich

. Ferdinand geschrieben, daß er solche Acnderuugnicht zugeben möchte; ferner wird der
^uzöiiichc Gesandte ersucht, Auskunft zu geben, ob es sich um so etwas handle, und allem entgegen zu

vu, was der Wohlfahrt der Eidgenossenschaftnachthcilig sein möchte; endlich wird auch Zürich ange-
was mail dort von der Sache wisse, x. (S. u. Baden).

z, Ma» sehe auch in, Abschnitte Hcrrschaflsangclcgcnhciien:
N i> ^ llkiii. it'ogteieu ülierh. ?. Art. l li. tticligiens- und <6iaubcn»snchenzc.
> Ul Art. 296. ^kirchliche» und <aiaubeii»snchcn.

^ ^ler. »I. Art. t6. vchensachcn,Zehnte» zc. «. Art. IIa. Abzug.
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Conferenz zwischen Bern und Freiburg.
Murten. 2S. August (15. August alt. Kal.).

Staatsarchiv B-r». Freiburg. Abschiede, Bd. I'. S. l«s. Staatsarchiv Areiburg. Muriner Absch. Bd. ?, I.

Gesandte: Bern. Anton von Grafcnried; Rudolph Zcerlcdcr; Vinccnz Stärker, Venncr; Samuel

Frisching, Bauherr; Georg Tribolct, alle des Kleinen Raths, nebst dem Gemeindeschreiber Hermann.

Frei bürg. Hans Daniel von Montenach, Statthalter; Peter Reiff, alt-Burgermcister; NiklauS von

Montcnach, alle drei des Täglichen Rathcs, nebst dem Commissär Hermann Christoph Munat.

«. Zwek der Conferenz war die Ausgleichung der zwischen den beiden Städten seit lange hängenden

Streitigkeiten. Die Verhandlungen werden mit Begrüßung und mit Zusicherung beharrender guter eid¬

genössischer, mitbürgcrlicher und brüderlicher Treue und Affectiv» eröffnet. I». Bern verlangt, daß laut

Verträgen von 1584 und 1593 Frciburg und Bern gegenseitig ihre Untcrthancn anweisen, wegen ver¬

weigerter Lehenspflicht, saumseliger Bezahlung der Bodcnziuse, Löber und anderer herrschaftlichen Dienste

vor dem Lchcnrichtcr desjenigen Gebietes, dahin die Herrschaftspflichtcn gehörig sind, zu erscheinen und

Bescheid zu geben. Freiburg will sich aber eine solche der Souveränität widerstreitende Exterritorialität

-nicht gefallen lassen, e. In Bezug auf die streitigen Zölle verständigt man sich, daß in den gemeinsamen

Aemtcrn Murten und Tscherlitz alle obrigkeitlichen Waarcn zollfrei seien, Privaten dagegen ihre Waaren

verzollen sollen, daß Bern seinen Zoll im Amte Oron abschaffe, Freiburg seinen Zoll im Amte Rue auf

die alten Ansäze von 1597, 1599, 1605 und 1642 ermäßige, daß der große Zoll, meistens zu Morsce be¬

zogen und unter dem Namen Ncwiszoll bekannt, nach den alten Zolltafeln hergestellt, die Zollbcständer

aber von Bern zur Bescheidenheit bei Eröffnung der Ballen angehalten, auch aus dem Ertrage des Zolls

dem Amte Tscherlitz nach älterer Verpflichtung die 1l) Pfund 4 Schilling wieder verabreicht werden sollen.

Ferner vereinigt man sich zu dem Antrage, daß den Bürgern Berns von Wein, Leder und andern Waaren

zu Freiburg, und den Bürgern Freiburgs im Kaufhause und bei den Thoren zu Bern keine, den beid¬

seitigen Unterthanen nur die durch die alten Zolltafeln festgcsezten Zölle abgefordert werden dürfen, da¬

gegen das Brükengeld in Laupen, wie von den Bernern, so auch von den Freiburgern zu entrichten sei;

daß auch Freiburg den Zoll zu Stäfis, früher Montbee-Zoll geheißen, von allen Waaren, die über den See

auf der Seite von Stäfis hinab und nicht auf die Zihl hinunter geführt werden, mögen sie in Stäfis

anlanden oder nicht, den herkömmlichen Zoll fordern dürfe, mit Ausnahme der Waaren, welche der Stadt

Bern gehören; daß dagegen Freiburg von den 3900 Lasten Salz, welche jährlich durch St. Croix dahin

geliefert werden, ebenfalls keinen Zoll zu entrichten habe. Von Frciburg wird endlich der neu errichtete

Zoll auf von Bcrnern daselbst erkauftem Käse aufgehoben. «I. Die Lehenbcreinigung von Courtillcs

und der Heerschaft Combremont-lc-grand wird fortgcsczt. «?. Bern behauptet, der Pfarrzehntcn zu Chütcl

St. Denhs gehöre zu seinem Priorate Lutrach, mit Ausnahme des der Pfarre zugewiesenen Zehntens La

Faholaz, fordert also, daß alle andern Zehntenbesizer ihre dicßfälligcn Rechte documentiren oder ihre An¬

sprüche aufgeben müssen, und daß dem Pfarrer kein Recht an den Neugereutzehnteu zustehe. Freiburg
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widerstreitet dieß. t. Eine ähnliche Bcwandtniß hat es mit dem Zehnten Mcniörcö und Fctigny, wo

nach Berns Behauptung dem Capitcl zu Lausanne drei Vicrthcile des großen Zehntens zugehören, ein

Biertheil desselben und die drei ersten Jahre vom Neugcrcutzchnten der Pfarre, der kleine Zehnten dem

Kloster Petcrlingen zukommen, während Frciburg dagegen mehrere andere Zehnten und Zchntenbesizcr

aufzählt und in Schuz nimmt. K. Dagegen verständigte man sich, daß im ganzen Territorium von Sur-

Pierre und „Prazrator" (Prasratou) der Stadt Bern zwei Dritthcile des großen Zehntens und des

Zehntens von allem Wintergewächö und MuSkorn und der ganze Habcrzehntcn (eingeschlossen die Mischel¬

gerste von Gerste und Haber), dem Pfarrer das übrige nebst 4 Kops Mischelkorn und 4 Kopf Haber,

der Stadt Freiburg als Bcsizcr des Schlosses nur von den alten Herrschaftögütern der Zehnten zukommen,

hinter Pillcneuvc unter Surpierrc ein entzogenes Stük von 39 Juchart wieder dem zum Domcapitcl ge-

hörigcn Zehnten einverleibt und bei „Chchricz" (Cheirh) die zur Herrschaft gehörigen Zchntcngüter aus-

gcmarchet und die dem I. Tcrranx zu Chapcllc und dem Amtmann Jerli auf Surpierrc verliehenen

Zehnten, mit Vorbehalt näherer Nachfragen, bestätigt sein sollen. I». Die Jurisdiction auf der Sensen-

brüke, sowie das Brükengeld gleich dem früher» Lohn für die Fähre will sich Frciburg ganz aneignen;

Bern dagegen will sich die Jurisdiction, wie bis in die Mitte des Flusses, so auch bis auf die Milte der

Brüke gewahrt wissen, t. Freiburg dringt darauf, daß in Folge Vertrags von 1649 die vom Funderlin-

Itein bis zur Lhchcnsänle begonnene Marchung weiter unter Müntschcmicr hin bis zum Fälbaum am

Rcucnbnrger See fortgeführt werde; Bern dagegen bemerkt, daß seine Deputirten von 1649 jene Mar¬

chung nur als Dorf- und Waidcmarchuug, nicht als Landmarchung aufgefaßt haben, überhaupt die Ver¬

handlung von 1649 und 1575 durch ältere Urkunden sowohl als durch den Besizstand umgestoßen werde

und daß besonders die Ausräumung und Pfählung des MünzgrabcnS und die Beeidigung der ncucn-

burgischen Bannwarte auf dem Moose Chablaix und die Aufrichtung der hohen Marchstcine in diesen

Moosen durch die Gemeindegcnossen von Jorissens im Wistcnlach für die Ausdehnung der Herrschaft über

diese Gegenden Zcngniß gebe, so daß der von Herzog Amadeus 1377 der Stadt Mnrtcn gegebene Schcn-

kungsbrief nicht im Sinne Frciburgs verstanden werden könne, lieber die Revision der Landmarchcn

zwischen Brenles und Mörlens, Romont und Luccnö, Luccnö und Surpierrc, Missier und Ballon, Laupen

und Bösingen erhoben sich keine Schwierigkeiten. Dagegen bcharrte Bern auf der Forderung, daß zwischen

Dclley hinter Stäfis und dem Amte Wiflisburg gegen Chabrey der im Felde stehende hohe Stein, den

Freiburg als Marchstein angesehen wissen will, der jedoch nach Berns Ansicht durch den cingehaucnen

Falz sich als Gattcrstein zu erkennen gebe, ausgehoben und untersucht und die Marchung gemäß Spruch

von 1544 vorgenommen werden solle. Beiläufig wird endlich verabredet, daß die Landmarchcn des Amtes

Graßburg, gegen Scftigen und Nicdcr-Simmenthal, auch Nieder- und Ober-Simmcnthal gegen Jaun und

Plaffeicn hin, im folgendeil Sommer begangen und erneuert werden sollen. I. (S. u. Orbc u. Tscherlitz).

Obwohl laut Brief von 1453 und Urtheil von 1648 Romont in der Stadt Lausanne nur für den

Hausgebrauch Zollfrcihcit genießt, wird mit Hinsicht auf die ehemalige Verburgrechtung der beiden Städte

Zollfrcihcit von Bern auf alle eigenen Waarcn ausgedehnt. «» Der Anstand wegen der Juris-

victionsmarchen zwischen Oron und Ruc wird wegen der Beteiligung der Vasallen von Carougc und

^ulliens verschoben; ebenso der Streit über das von Freiburg angesprochene einzelne Haus zu Marnand,

über die Juriödictionsmarche zwischen Thierrens und VuissenS, über die Märchen im Amte Wiflisburg
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gegen Domdidier und bei OlchreS gegen Chandon hin und zwischen Chandon genannt Chandosscl und
Pfauen, besonders der zwischen den Gemeinden Missiez und St. Albin bestehende Streit wegen des Waid-
gangS auf der Flur des abgegangenen Agnens, sowie endlich der Streit zwischen Mollondin und Monand
über den Waidgang zu Niedcns. «, Die Beschwerde Frciburgö über die Steigerung des Fährlohns
über die Brohe bei dem Fälbaum hinter Cndrefin sowie über die Zihl bei Vancl wird dadurch erledigt,
daß die betreffenden Inhaber dieser Fähren erklären, der Fährlohn sei von ihnen selbst von einem halben
auf einen ganzen Bazcn für Mann und Pferd, und von einem Vierer auf einen Kreuzer für den Fuß¬
gänger gesteigert worden und zwar darum, weil sie für die Schiffe mehr als früher bezahlen und einen
besondern Knecht halten müssen, was sie so hoch anliege, daß sie lieber das Fahr ganz aufgeben, als zn
der frühern Taxe zurück gehen würden. Immerhin, versichern sie, haben sie die Bürger von Frciburg
nicht anders gehalten als die von Bern. K». Nachdem Pctcrmann von Dießbach und Fr. Ludwig Affrh
gezeigt, daß der ihnen zugehörige Zehnten zu Oulcnö bei Tschcrlitz vor der Reformation Cur- oder Psarr-
zchntcn gewesen, wird von den GesandtenBerns bei ihrer Obrigkeit angetragen, die Ansprüche Berns
auf denselben um so eher fallen zu lassen, da dieser Curzchntcn wohl nie zum großen Zehnten gehört
habe, hicmit eigentlich beiden Obrigkeiten gemeinsam gewesen sei. «i» Nachdem die von dem Spital zu
Montreux wegen Entziehung des Zehntens zu Villaraboud und Chavanncs erhobene Klage in der Ap-
pcllationsinstanz zu Frciburg unterlegen ist, verheißen auf Andringen der Gesandten von Bern diejenigen
von Frciburg, bei nochmaliger Untersuchung der Sache zu Abschaffung der Mißbräuche ihr Bestes zu thun.

(S. u. Mutten). (S. u. Orbc u. Tscherlitz), t. Hauptmann Vögeli von Freiburg soll beweisen,
daß der sechste Thcil des Zehntens zu Rcssudcns von Alters her zum Edellehcn des Schlosses Montcnach
gehört habe, und zugleich zeigen, seit welcher Zeit dieser sechste Theil des Zehntens sammt den übrigen
Zehirten durch den Schaffner von Pctcrlingcn sei bezogen worden, ii» u. v. (S. u. Mutten). Hv —
(S. u. Tschcrlitz). »»». Auf die Beschwerde Berns, daß, im Widerspruche mit dem Großzchntenrcchteseiner
Aemtcr Lausanne und Romainmotier, die Amtleute voll Tschcrlitz die Zehnten aus den Allmenden und
den ausgercutctenWäldern bezogen haben, erklären die Gesandten voll Frciburg, daß, sofern keine andern
das Gcgcnthcil erweisenden Doeumcntc aufgebracht werden, dieser Mißbrauch abgestellt werden soll. I»I».
(S. u. Bcrn-Freiburgische Vogtcien überh.). vv. Die 1642 beschlossene Auslösung der Primiz- oder
Sommergarbcn,Ehrtagwcn,jungen Zehnten und andern Pfarrpflichtcn,welche die in Folge der Landcs-
thcilnng voll ihren Muttcrkirchen getrenntenOrtschaften noch an dieselben zu leisten verbunden sind, soll
endlich auf Grund der Berichte der Commissäre Corcvond und Reh vollzogen werden. «Iii. Der Anzug,
daß die uncidgeilössischc gegenseitige Anlegung von Arresten auf das Eigcnthum der beidseitigen Unter-
thancn abgeschafft und wegen Vergütung der nicht zurükgcsandtcn Weinfässer Bcstimmungciigetroffen
werden sollen, wird von beiden Thcilen uä rokeroilllulli genommen, vv K«,. (S. u. Mutten). I»I».
Die von Daniel Pcrret und Mithaften, als Bcständcrn des an die Stift zu Bern gehörigen dritten
Theilcs des Zehntens zu Wallcnbuch, gegen den Amtmann, als Beständcr der zwei übrigen Thcile, er¬
hobene Klage wird dahin ausgeglichen, daß der Amtmann, da er von einem Aker den ganzen Zehnten,
nur um ihn vor Regen zu schüzcu, in seine Scheune eingebracht habe, dem Kläger für jede Garbe 2
Kronen vergüten solle, il. (S. u. Mutten), kk. Noch vereinig) man sich auf Ratification hin, geringe
und schädliche Münzen fern zu halten, einen Gcnfcr-Bazenals halben Bazcn, zwei Neucnburgcr-Halb-
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bazen auf 3 Kreuzer zu werthen und dahin zu wirken, daß Bern, Freiburg, ^ ^ ^
der Münzen wegen zusammentreten und sich vergleichen. Daß die Veräußerung ^ Ge ^
den vier gemeinsamen Acmtcrn sowohl als in den Jmmediatlanden verboten wer c, wir
erkannt, «»in. Bei einer folgenden Versammlung au der Sense den 19. bis 22. Sep.
wird die Abfassung dieser Verhandlungen richtig erklärt. »»» u. ««. (S. u. Murtcn).

aus dem Freiburger Exemplar.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenhcitcn:.

Beru-Freib. Vogteie» iiberh. i'i'-
Orbe mit Tscherlih- I. v » Art.
Murten. i». «. v. «« «« » «« Art. 411—419.
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Jahmchuung d-r die Vogkim B-ll-nz. Bolle», und Riv.em -egiereude» IN Orte.

Bellenz. Gnde August und Anfang Septembers.
LandcSarchivTchwyz.

Gesandte - Uri. Peter Hergcr. des Raths. Schwh z. Joh. Jakob Grüningcr. des Raths. N . d -
Wal den. Joh. Jakob Leu, des Raths und alt-Bauhcrr.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HcrrschastSangclcgenhc.Icn:

Bellinz tc. « II Art. 35—54.

15

Conferenz der V katholischen Orte.
Gersau. 13. October.

Staatsarchiv Lucern, Mg. Absch. Bd. XXXIX, toi. IZ7.

Gesandte- Luceru. Ulrich Dullikcr, Schultheiß ; Ludwig Meyer, deö Raths. Uri. Joh. Walt-
h°.d Zmhof, °l.-i!.nd°mm°nn; z-st P«u.i»°.. S.°..h°».u Schw «S.b.f.i°»
Mch.c>Sch°m«, U».°.«aid°». Zoch.m, Zmftld, i-nd.mm.n» v°» Odw° d-„
Ptt-rZ-Iz«, S°»d»»»»°n» °°» Ridw».d-», Zu». B-°t Zurloubm und Pit-r Tr,

''"""»."Schnu.« d°ü Mich in d.» .» d>° S.«

Gebietes den Waarenvcrkehr mit Rappcrswyl verboten habe und zwar darum ncl f.

s°dnzi«, n.o w, °°» W'°.» ^
N»° iigl-i.llcn, Uist-rlich »°» d.r refonniri-n Rclizn'» >>°d-n. s l' S ,,,„„n»ich '

wen» di°,° »ich. -.-.b°» w«. di° S°ch. °» >. Mch

Bern, zu bringen drohte, Schwyz dagegen sich veranlaßt fand, diese s ^
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Einsicht der zwischen Zürich und Rappcrswhl gewechselten Schriften vom 18/28. und 39. September
und des vom Capitel und der Stadt Rappcrswhl eingelangten Berichtes, daß der Caplan Kaspar Rothcn-
fluh die ihm zur Last gelegten beleidigenden Acußerungen gcthan zu haben in Abrede stelle und auf Ein¬
vernahme von Kundschaften dringe, und iu Erwägung, daß Zürich mit noch schärfern Repressalien drohe
und vor wenigen Jahren denen von Rapperöwylden Wochenmarktbenommen habe, daß auch zwei Geist¬
liche bei dem Handel bethciligt seien, man also bcdächtiglich in die Sache gehen müsse, wird für rathsam
erachtet, daß Glarus und Schwhz als Schirmortc von Rapperswhlmit andern obschwebcnden Differenzen
auch diese zur Hand nehmen und mit Zürich unterhandeln. ?». Von Schwhz wird ein Antrag zu Aus¬
gleichung der zwischen Uri und Nidwaldenbestehenden, schon im December 1648 behandeltenStreitigkeit
vorgelegt, von Uri darauf einzutreten wegen Mangel an Instruktion abgelehnt, von Nidwalden die Er¬
läuterung gegeben, daß die Steuer, welcher wegen sich dieser noch Hangende Span erhoben habe, auf die
in ihrer Landmarch begriffenen gemeinen Sccliöbergcr Güter sei gelegt worden. Demnach wird von den
übrigen Orten die Mahnung ausgesprochen, daß die Sache nicht weiter getrieben, besonders nicht an die
unkatholischcnOrte gebracht, sondern in Erinnerung an die nachbarliche Freundschaft der Väter ohne
Rechtsspruch in Güte beigelegt werden möchte, e. (S. u. Thurgau). «I. Von Schwhz wird mitgcthcilt,
daß sein dreifacher Landrath dafür halte, es sollte wegen des schlechten Traetaments der in spanischen
Diensten stehenden Mannschaft und der ausgebliebenen Pensionen jemand an den Gubcrnator nach Mah-
land abgeordnet werden. Die andern Gesandtschaften aber finden angemessener, in Bezug auf Frankreich
und Spanien den Ablauf des von der eidgenössischen Tagsazung angesezten Termins von drei Monaten
abzuwarten und zwar um so mehr, als die von etlichen Obersten und Hauptlcutcn aus Frankreich einge¬
langten dringlichen Schreiben und das von dem Gouverneur Erlach zu Breisach zu großem Nachtheil
unserer Lande des Gctraidcs halber erlassene scharfe Mandat zu einer baldigen gemeinsamen Berathung
Anlaß geben werde, r. (S. u. Mainthal). 1. Lueern erhält den Auftrag, voraus Freiburg für seine
Theilnahmcin der thurgauischcn Sache zu danken, dann aber bei Bern in dem Sinne einzuwirken, daß
den V katholischen Orten die beiden geforderten Hauptpunktezugestanden werden, indem sie sonst einzig
jener Streitigkeitenwegen eine Tagsazungzu besuchen sich nicht entschließenkönnen oder doch nach Ver-
fluß des Termins der drei Monate bei einer solchen sich nur in der Voraussichteinfinden würden, daß
zugleich über die von den Obersten und Hauptlcutcn und von Basel eingegangenen Klagen und über die
zurükgcblicbcnc Satiöfaction verhandelt werde. K. Die Antwort, welche vom katholischen Stand in
Bünden auf das ab lcztcr Konferenz in Lueern an ihn gerichtete Schreiben eingelangt ist, wird dem Ab¬
schied abschriftlich beigelegt.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftSangelcgcnhcitcn:
Thurgau. r. Art. 009. Stifte, und Klöster.
Mainthal, e „ 220. Gränzstreitigkeiten.
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Conferenz von Zürich, Schwyz und Glarus.
Lachen. nach 3V. October.

Landesarchiv Schwy».

Gesandte: Schwyz. Joh. Sebastian Abhbcrg, alt-Landammanü; Martin Belmont nnd Michael
Schorns, Sekelmeistcr, beide alt-Statthalter; Sebastian Rcding, des Raths, Landvogt im Gastcr. (Die
der andern Orte sind nicht angegeben).

Der Abschied konnte nicht aufgefunden werden. Verhandlungsgegenständewaren, laut der vom 3t). October datirten
Instruction von Schwyz, die Märchen zwischen Sax, Hohen-Sax und "Garns, der Zoll zu Wesen und die Schifffahrt, Be¬
einträchtigung der Stadt Rapperswyl durch Zürich.

Conferenz der rapperswylischen Schirmorte Uri, Schwyz und ttnterwalden.
Brunnen. RS. November.

Landesarchiv Nidwalde».

Gesandte: Uri. Sebastian Pcregrin Zwcyer, Landammann; Joh. Jakob Stricker, des Raths.
Schwyz. Sebastian Abhberg, Landammann; Georg Aufdcrmaucr, alt-Landammann; Martin Belmont,
alt-Statthalter; Michael Schorns, Sekelmeistcr. Untcrwalden. Marquard Jmfcld, alt-Landammann
von Obwalden; Peter Zelger, Landammannvon Nidwaldcn.

Zürich hatte unterm 7. November wegen der bei der Hinrichtungeines Malcftcantcn zu Rapperswyl
von dcil dabei bethätigtcn zwei Geistlichen, namentlich von Joh. Kaspar Rothenfluh, über die evangelische
Konfession gebrauchten Acußerungen an die Stadt Rapperswylgeschrieben und Antwort verlangt, Rappers¬
wyl aber bei Schwyz Rath gesucht und Schwyz Bedenken gefunden, von sich aus eine Entschließung
darüber zu fassen, daher die Mitschirmortezu einer Bcrathung eingeladen und auch den Statthalter
Michael Rothenfluhund den Großwcibcl Johann Reymann zu Auskunftcrthcilunghcrbeschicdcn. Uri
und Untcrwalden erklären sich einverstanden, daß die Berufung einer Conferenz durch die gemeldeten
Vorgänge ganz begründet sei. Die Bcrathung führte zu dem Beschlüsse: Da auf den folgenden
Donnerstag (ZI. November) zwischen Zürich, Schwyz und Glarus zu Richteröwyl eine Conferenz statt
finde, soll Schwyz bei diesem Anlaße den Abgeordneten von Zürich zu Gcmüthe führen, daß für jene
Acußerungen der Geistlichen die Napperöwyler nicht verantwortlich gemacht werden können, sondern allein
die Geistlichen sich zu verantwortenhätten, oder wenn die Rapperswyler dabei noch interestirt wären, doch
uicht auf einseitige Aussage hin gegen sie vorgcfahrcn werden sollte; in Beziehung auf die Sache selbst
aber dürfe sich Zürich über solche Acußerungen der Geistlichen auf fremdem Territorium ebenso hinweg
sczcn, wie die katholischen Orte es hinsichtlich dessen thun, was ans zürcherischem Territorium über ihren
katholischen Glauben gesagt werde; Zürich werde daher ersucht, Rapperswyl wegen dieser Sache nicht
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weiter zu beunruhigen. Wenn diese Verhandlung mit Zürich nicht den erwarteten Erfolg hat, wird der

bereits angesezten Konferenz der katholischen Orte davon Kenntniß gegeben. Unterdessen wird Rappcrs-

whl zur Geduld verwiesen und bleibt die Beantwortung des zürcherischen Schreibens verschoben.

R8.

Conferenz der VII katholischen Orte.
Lucern. 22. und 23. November.

Staatsarchiv Luccrn. Allg. Absch. Bd. XXXIX, toi. is».

Gesandte: Lucern. Ulrich Dulliker, Schultheiß; Heinrich Flcckcnstcin, alt-Schulthciß und Panner-

Herr; Laurenz Meher, Statthalter und Oberzeughcrrz Christoph Pfhffcr, Statthalter und Stadtvcnner.

Uri. Scb. Pcregrin Zwcher, Landammailn; Jost Püntiner, Statthalter. Schwyz. Sebastian Abhbcrg,

Landammann; Michael Schorns, Sekelmeister. Unterwalde n. Marquard Jmfeld, alt-Landammann

von Obwalden; Peter Zelger, Landammann von Nidwaldcn. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammann;

Rudolph Kreuel, des Raths. Freiburg. Rudolph Weck, Schultheiß; NiklauS von Montenach, General-

Commissär. Solothurn. Joh. Jakob Glutz, Vcnner.

l». Nach eröffnetem eidgenössischem Gruß wird von Uri der Antrag gestellt, zur Erhaltung der katho¬

lischen Religion in den III Bünden auf dem bevorstehenden General-Capitel der Väter Kapuziner zu

Rom durch den helvetischen und brescianischen Provinziell bei der päpstlichen Heiligkeit und durch dieselbe

bei Frankreich und Spanien Untcrstüzung für die bis dahin erfolglosen Bemühungen der katholischen

Stände auszuwirken; ferner um die stete Unterhaltung eines Alumnen des Klosters Disscntis in der

(Zongregatio üv xroimgaucla tille zu ersuchen; endlich um ein Subsidium für den Bischof zu Chur zu besserer

Unterhaltung der Pfründen, mit deren Einkommen ein qnalifizirtcr Priester sich nicht ausbringen könne,

anzuhalten und zur Erziclung dieser Dinge den Nuntius um kräftige Verwendung zu bitten. I». In

Bezug aus das thurgauische Geschäft bezeichnet Lucern den gegenwärtigen Stand desselben und erklärt,

da Bern darüber an Solothurn vor drei Tagen ein Schreiben gesandt hat, das denen von Freiburg noch

nicht zugekommen ist, daß die V Orte von den zwei bekannten, auf dem Landfrieden beruhenden Puncten

nicht abgehen, sich darüber in keinen Tractat einlassen, sondern die Exemtion derselben sich vorbehalten

werden, auch bereits dem Landvogt im Thurgau befohlen haben, sich nach dem Ertrage der Pfründe Lu¬

storf zu erkundigen, Freiburg und Solothurn daher ersuchen, sie dabei zu nntcrstüzen und, wenn bei der

bevorstehenden Tagsazung die Sache von den Schicdorten zur Hand genommen werde, dazu mitzuhelfen,

daß nicht Gewisses unter das Zweifelhafte, Klares unter das Unlautere gemischt, besonders aber auch,

daß Berns Meinung gebessert werde, e. Lucern eröffnet, daß man nunmehr in'sgesammt daraus Bedacht

nehmen wolle, das Land von dem heillosen räuberischen heidnischen Gesindel zu säubern, daß also auf der

Tagsazung darüber berathcn und die Sache so in's Werk gesezt werden solle, daß fortan kein Landvogt

solchem Gesindel weiter Unterschlauf bewilligen dürfe. «I. Der savohische Gesandte, Baron von Greissh,

begrüßt im Namen seines Herrn die Versammlung mit der Anzeige, daß der Herzog aus seiner Minorität

ausgetreten sei, daher nun auch erwartet werden dürfe, es werden die auf die Satisfaction der ver-



November 1649. 21

dietion i ?? Anglichen Befehle bald eintreffen, r?. Frciburg theilt mit, daß die mit Bern über Juris-

das Rcclt'b gepflogene gütliche Conferenz ohne Erfolg geblieben sei, daher Freiburg sich auf

Moos i/v Daraus ziehen die sechs andern Orte den Schluß, daß, wie Bern am Muriner

Meisterst.,' ^ ^"dvogtci Tscherlitz über Frciburg, ebenso Zürich im Thurgau über die V Orte den

es möae dV" ^eto von der Landthoheit an die Lehcngricht vnd Feldfahrt gelanget";

einen acna,?"'«^" "^cr den Anstand mit Bern zu Händen der übrigen katholischen Orte

schwerde förm'? Zusammentritt der Tagsazung die darauf gcstüzte Be-

dcr Oberst V" bringen und auf ihre Mithülfe vertrauen, f. Um dem drohenden Ruin

tirte Sckr?R kräftigst zu begegnen, wird, im Zweifel, ob das von der Tagsazung decre-

Antwort > " welchen Elfolg gehabt habe, Zürich ersucht, den französischen Gesandten um eine

nachdriikliel"'"^/?' ^ Hauptmann Müller nicht abgegangenen Schreibens mit einer

'"'t-utheil ^ ^^'"g Z" wenden und eine Copic desselben auch den übrigen Orten

handeln ^ vorziehen, in Gemeinschaft mit allen Orlen, als für sich gesondert, zu

Obersten auf das in spanischem Dic,lste im Hcrzogthuln Mahland stehende Regiment des

Dienst f, ^ unmöglich, bei so schlechtem, unserer Nation ganz unanständigem Traetament den

Verkehr ? es sollen darüber dem Gesandten Casati Vorstellungen gemacht und zugleich die im

werden m" onnetbirgischen Landschaften bestehenden Beschränkungen u. s. w. iu Bedenken gezogen

erlasse»? ? hinsichtlich der nculichcu Klage Basels wegen des von Herrn von Erlach zu Breisach

»ahmen t-?" ^ Flüchtcvcrbotö Neueres einkommcn sollte, wird Lucern die erforderlichen Maß-

dcruna ^ Hauptmann der savohischcn Leibgarde, Vögeli von Frciburg, der Auffor-

Dienste ^ Oldonnanz einzusenden, nicht nachgekommen ist, soll ihm solches nun in aller bei dem

Weiss ^te Namen in Befehl gegeben und dann der Dienst wieder auf die ursprüngliche

Strci???'^ D" Einladung Luccrns, daß Uri und Nnterwaldcn den Scelisberger

hauvt ^ "r entscheiden lassen möchten, sezt Untcrwalden die Einwendung entgegen, daß es bei der Be¬

steller'? auf SccliSbcrg, also auch auf der 1634 angelegten Bezahlung der Güter-

Recht/' ? Weigerung Uri's auf bundcörcchtlicher Entscheidung bestehe und daß Uri eine solche

Hund???' abgeschlagen, jedoch bis dahin verzögert habe. Uri bezieht sich auf die mchr-

dic ? Ucbung, die mit Ausnahme des Verspruchö von 1616 nie gestört worden sei und welche

^ -lcrichrc.bung und Gütersteuer in Scclisbcrg stets dem Staude Uri zugelassen habe, und fügt dann

das l"? ^abc wegen eines zwischen Uri und Schwhz bestehenden Mißverständnisses Bedenken getragen,

Verl eogenbssschc Recht bei Schwhz zu nehmen. Von lcztcrm will nun Schwhz nichts wissen und

dau""?^'" Sprache; Uri findet aber diesen Anlaß dazu nicht passend. Frciburg und Solothurn be¬

ll»/? ältesten Bundesbrüdcrn, warnen, denselben vor die XIII Orte zu bringen,

I. Parteien dahin zu vermögen, daß sie Lueern und Zng gestatten, in'S Mittel zu treten,

einei Antwort mit, die Rapperswhl in Bezug auf die von zwei Geistlichen bei Ausführung

sein? ^offenen Schmähungen von Zürich erhalten habe. Es ergibt sich daraus, daß Zürich

weit .. ^^elionsbegehren zwar gar zu hoch gespannt, Rapperswhl aber auch ohne die Schirmorte zu
>ch eingelassen habe und Zürich in zu großem Vorthcile sei, der'Stadt Rapperswhl alle Zufuhr ab-
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geschnitten habe, daher kein anderer Weg werde eingeschlagen werden können, als daß die Schirmorte zu

einem gütlichen Vergleiche zu gelangen suchen und, sofern das nicht gelinge, die katholischen Orte auf

weitere Mittel denken.

RS.

Conferenz der rapperswylischen Schirmorte Uri, Schwyz und Unterwalden.

Brunnen. S. December.

LandcSarchiv Ridwaldcn.

Gesandte: Uri. Sebastian Pcrcgrin Zwcher, Landammann und Landeshauptmann; Jost Püntiner,

Statthalter. Schwhz. Sebastian Abhbcrg, Landammann; Johann Sebastian Abhbcrg, alt-Landammann;

Georg Aufdermaucr, alt-Landammann; Michael Schorns, Sekelmeistcr. Unterwalden. Marquard

Jmfcld von Obwalden und Peter Zelger von Nidwaldcn, beide alt-Landammann.

Schwhz referirt, was über die Rapperswhlcr Angelegenheit mit den Abgeordneten von Zürich zu

Richtcröwhl *) geredet worden sei, und bezieht sich auf die Ansicht Uri'S, die Sache auch bei der bevor¬

stehenden Conferenz zu Baden zur Sprache zu bringen, was eine Vorbcrathnng erforderlich gemacht und

die Einberufung einer besondern Conferenz begründet habe. Da die Abgeordneten Zürich's zu Richtcrs-

wyl zwar ohne Instruction zu sein erklärten, gleichwohl aber sich in eine Verhandlung einließen und sich

überhaupt ergab, daß Zürich auf einer Ehren-Reparation bestehe, die unterdessen über den Verlauf ein¬

gezogene Kundschaft aber heraus stellte, daß eine solche Reparation nicht ohne Präjudiz für den katho¬

lischen Glauben gegeben werden könne, wurde beschlossen, nochmals bei Zürich Schritte zu machen, daß

der von ihm eingeschlagene Weg, den freien Kauf und Verkauf, Handel und Wandel zu „stecken" und

die Schirmsangehörigen der drei Orte durch so unnachbarlichc Mittel zu drängen, nicht der rechte eidge¬

nössische Modus sei, daher, wenn Zürich dabei beharre, die Schirmorte bei der nächsten badcn'schen Zu¬

sammenkunft ihre Klage bei den Orten anbringen werden. Wenn dicß keinen Erfolg haben sollte, soll

in Baden die Sache vorgebracht, zuvor aber mit den katholischen Orten darüber in Berathung getreten

werden; unterdessen soll auch katholisch Glarns von Schwhz über den Stand der Sache unterrichtet werden.

SED

Gemein-eidgenössischeTagsazung der XIII Orte.
Baden. 1». December.

Staatsarchiv Lutcr». Allg. Atsch. Bv. XXXIX, toi. l»6.

Gesandte: Zürich. Hans Rudolph Rahn, Bürgermeister; Hans Jakob Leu, Statthalter. Bern.

Niklaus Dachselhofer, Schultheiß; Joh. Rudolph Willading, Vczincr und Zeughcrr. Lucern. Ulrich

Dullikcr, Schultheiß und Pannerherr; Lcodegar Pfhffcr. des Raths. Uri. Seb. Pcrcgrin Zwcher vo»

Evenbach, Oberst, Landammann und Landeshauptmann; Jost Püntiner, Statthalter und Landcssähnrich

Der Abschied dieser Conferenz konnte nicht aufgefunden werden.



December 1649. 23

Schwhz, Johann Kaspar Ceberg, alt-Statthaltcr; Michael Schorns, alt-Statthalter und Sekelmeister.

Unterwald cn. Marquard Jmfeld, Landammann von Obwaldcn; Peter Zclger, Landammann von Nid-

walden. Zng. Beat Zurlanbcn, Wilhelm Heinrich, beide alt-Ammann. Glarus. Balthasar

Müller, Landammann; Jakob Marti, Statthalter und Panncrherr. Basel. Leonhard Wen; und Joh.

Heinrich Falkciscn, beide des Rathcs. Frei bürg. Rudolph Weck, Schultheiß; Niklans von Montcnach,

General-Commissär und des Rathcs. Solothurn. Mauri; Wagner, Schultheiß; Joh. Jakob Glutz, Venner;

Joh. Jakob vom Staal. des Raths. Schaffhausen. Joh. Jakob Zicgler, Bürgermeister; Joh. Georg

von Mandach. Obhcrr. Appenzell. Jakob Wiescr, Landammann und Panncrherr von Jnncr-Rhoden;

Johann Tanncr, Landammann von Außcr-Rhodcn.

». Von Zürich wird die Berufung der Tagsazung durch folgende Vorlagen gerechtfertigt: 1) Klag-

schreibcn von Heinrich Lochmann und Heinrich Suri (mitunterzeichnct von Bumann für das Regiment

Mollondin. von Niklans Doub für das Regiment von Wattcnwhl, von Premon für das Regiment

Neinold), wie die an den Konig, den Herzog von Orleans, den Prinzen von Conds, den Cardinal, den

Herzog von Longueville und den Marschall von Schömberg, sowie an das Offizierskorps gerichteten Zu¬

schriften der Orte zwar sehr zu verdanken seien, allein keine Aussicht auf Bezahlung des rükständigen

Soldes und bessere Behandlung der Truppen eröffnen, indem, wie in einem früher» Schreiben gemeldet

worden, sechszchn Compagnicn ohne einiges Geld abgedankt und hcimgcschikt, dadurch die noch beibehaltenen

Truppen cntmuthigt, die Ehre der Schweizer vor den Bewohnern Frankreichs herab gesezt, daher alle

Ursache vorhanden sei, daß die Tagsazung der Sache nach Kräften sich annehme. 2) Schreiben des Mar¬

schalls von Schömberg, vom 4. December: Die vorgefallenen Unruhen haben die Leistung der Zahlungen

verhindert; die mit einigen Compagnicn vorgenommene Reformation werde es möglich machen, den ge¬

bliebenen Compagnicn vollkommene Satisfaction zu geben; sowie seine Gesundheit cS erlaube, werde er

bei dem Könige darauf hinwirken, daß auch die Pensionen bezahlt und die den Verkehr hemmenden Ediete

modificirt werden; auf die erst vor drei Tagen erhaltenen Briefe der Stände habe sich unterdessen wenig

chun lassen, daher die wahrscheinlich eingehenden Klagen der Hauptlcute nicht maßgebend seien. 3) Pro¬

Position des Ambassadorö: Er habe, da die Tagleistung der französischen Sachen wegen angeordnet und

'hm davon Anzeige gegeben worden sei, sich eingefunden, mehr um anzuhören, als um Anträge zu stellen,

wolle indessen über das von der leztcn Tagsazung eingelegte Memorial bemerken, daß der Fcldzug gegen

Spanien und die Erhaltung der neuen Erwerbungen den Sommer über alle Sorgen des Königs in An¬

spruch genommen haben, seit Ansczung der Tagsazung es an Zeit gefehlt habe, die erforderlichen Ent¬

schlüsse bei der königlichen Regierung zu veranlassen, jedoch laut königlichem Schreiben nicht bezweifelt

werden dürfe, daß die beibehaltenen Truppen bezahlt und mit den liccnzirtcn Truppen gehörig abgerechnet

werde; daher denn die Stände noch einige Geduld tragen und detcrminirtc Entschlüsse zu fassen unter¬

dessen möchten. 4) Schreiben des Königs Ludwig an die Stände, vom 15. November: Da die fort¬

währende Hartnäkigkcit der Feinde Frankreichs es unmöglich gemacht habe, die Verpflichtungen gegen die

^bgenössischen Truppen abzutragen, habe die Regierung, ungeachtet sie die Truppenzahl lieber vermehrt

^ds vermindert hätte, es vorgezogen, einen Thcil derselben zu entlassen, um den beibehaltenen künftig

^sto richtigere „Mustcrzahlungcn" gewähren zu können; für Befriedigung der Entlassenen sei der Am

bassador angewiesen. 5) Klage der licenzirten Hauptlcute, aus Laon 2/12. December, unterzeichnet von
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den Hauptleuten der Regimenter Mollondin und Wattenwhl: Allen Verträgen und Kapitulationen zu¬

wider, nachdem sie Habe, Gut, Ehre, Lcumdcn und Credit zur Erhaltung ihrer Compagnicn angewandt

hatten, seien sie am 18/28. November abgedaükt, aus ihren Garnisonen Fcurncn, Bergen und Dünkirchcn

ohne Bezahlung eines Hellers wcggcschikt, in solcher Noth Brod, Schuhe und Kleider zu borgen gezwungen,

auf den angewiesenen Routen und Etappen zu Gravelincs, Calais, Montreuil, Abbcvillc und Laon weder

eingelassen, noch mit den Etappen versehen, vielmehr auf Vorweisung ihrer Ordre ausgelacht uud auf

solche Weise in abgebrannten Vorstädten und ruinirtcn Lehendörfcrn die Nächte zu verbringen und bei

der schlechtesten Witterung, bei Hunger und Blöße ihre Heimreise fortznsczcn gcnöthigt worden; Haupt¬

mann Thomas Werdmüllcr, von Abbeville aus nach Hause gesandt, um einiges Reisegeld für die Mann¬

schaft zu erbitten, sei übel abgefertigt worden; der Vorwand, die königlichen Kassen seien erschöpft, sei

grundlos, da dem Erlach'schen Corps, das doch mit Rauben und Brennen mehr schade, als durch seinen

Dienst nüze, ein Fond von 1,466,666 Franken zugcthcilt und dem Ambassador eine Summe von 166,666

Franken nach Solothurn Übermacht worden sei, leztcre wohl noch zu dem Zwckc, um die Gemüthcr gegen

die in französischen Diensten gestandenen Truppen noch aufzureizen; denn wie man gegen sie gesinnt

sei, ergebe sich aus der Acußerung des Cardinals, der, als man ihm wegen der Übeln Behandlung derselben

Vorstellungen machte und ihn an die Verdienste der eidgenössischen Truppen und an die Gefahr erinnerte,

die Feindschaft der Schweiz auf sich zu laden, erwiderte: „Was ist denn auch wohl daran gelegen? Ich

habe nie finden können, daß das Bündniß mit den Schweizern der Krone Frankreich etwas nüze gewesen

sei"; es möge also die Eidgenossenschaft der Bittsteller sich erbarmen u. s. w. — Nachdem hierauf auch

noch ein Ausschuß von Hauptlcuten der fünf Regimenter diese Klagen bestätigt und ergänzt hatte, wurde

beschlossen: 1) eine Zuschrift an König Ludwig zu senden, worin neben der Hindeutung, daß ihm das

Geschehene selbst nicht angenehm sein werde, die Erwartung auszusprechen sei, daß sowohl die 1636 als

die lezthin entlassenen Truppen für ihre Rükständc entschädigt, den leztcrn auch ihre Heimreise erleichtert

werde, indem sonst die Eidgenossenschaft sich bemüßigt sehe, auch die noch im Dienste stehenden Truppen

heimzubcrufen; 2) den in Frankreich dienenden Obersten und Hauptleuten, unter Bcischluß einer Copic

des an den König erlassenen Schreibens, die Anzeige zu machen, daß wenn nicht bis künftige Lichtmeß

entsprochen sei, Abgeordnete von Zürich, Bern, Freiburg uud Solothurn die Truppen heim holen werden;

3) diese Beschlüsse dem Ambassador mitzutheilen; 4) zu gewärtigen, daß die einzelnen Orte ihren Haupt-

. lcutcn in ähnlichem Sinne schreiben werden; 5) darauf zu beharren, daß die eidgenössischen Truppen nur

innerhalb der Glänzen Frankreichs verwendet werden sollen; 6) an den Köllig und besonders an den

Marschall von Schömberg das Gesuch zu stellen, daß das Decrct aufgehoben werde, welches die Ausfuhr

von Früchten aus dem Elsaß nach Basel verbietet. I». (S. u. vier cnnctbirgische Vogteien übcrh.). r.

Die Gesandten der Stadt Rottwcil, Matthias Renner, Bürgermeister, und Kaspar Eglofs, Zunftmeister,

in Folge einer Einladung auf dieser Taglcistung erschienen, sprechen die Hoffnung aus, daß, obschon sie

durch den Krieg verhindert lange nicht mehr bei den Tagleistungcn sich eingefunden haben, das alte

Bündniß mit ihnen als fortdauernd gültig angesehen werde. Beschluß: die Sache auf einer künftigen

ordentlichen Tagsazung zur Hand und einstweilen all rokorvullum zu uchmcn. «I. Das Schreibeil des

Herzogs Emanuel von Savoycn, datirt 15. September aus Turin, enthaltend die Anzeige vom Antritte

seiner Regierung und von der Sendung des Freiherr» von Grcissh, und das Begleitschreiben des Freiherr»
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von Greifst) selbst ist angemessen zu erwidern, «. Da die „Heiden" dem Landvolk beschwerlich fallen
und herumziehende Goldschmiede und Kannengicßcr unprobhaltigcWaarcn verkaufen sollen, wird den
Laudvögtcn der deutschen Vogteicn aufgetragen, die Heiden an keinem Orte zu dulden und über die
Goldschmiede und Kannengicßcr bis auf die künftige Tagsazung nachzuschlagen, l". Der Kaiser wird er¬
sucht, auf das in Betreff Basels an ihn ergangeneSchreiben Antwort zu geben, x. Auf den Antrag
Svlothurnö wird der Landvogt von Baden beauftragt, dem Prälaten zu St. Blasicu nachdrüklich zu in-
stuuiren, daß er seine Crcditorcn,die ans seine Güter in der Landvogtei Baden Pfandschaft haben, einst¬
weilen der Zinse halber zufrieden stelle, bis die FriedenSvollzichung bestimmtere Anweisungen gebe. I».
Der Erzherzog von Oesterreich wird ersucht, die an den österreichischen Zollstättcn während des Kriegs
gesteigerten Zölle wieder auf den der Erbcinung entsprechenden Standpunkt zurük zu führen, i. Berns
Anregung, daß die im Thurgau regierenden Orte sich vergleichen möchten, bleibt wegen Mangel an In¬
struction bei den katholischen Orten ohne Erfolg.

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

k,. Ein päpstliches Brede wird vorgelegt, die Einladung enthaltend, die Eidgenossen als Beschirmer
^r geistlichen Freiheit möchten an dem auf das Jahr 165t) angcorductcn Jubiläum Thcil nehmen, die
Verkündcr desselben untcrstüzcn, die Pilger schirmen u. s. w. In Antwort darauf wird die Einladung
verdankt und zugleich die katholische Eidgenossenschaft Sr. päpstlichen Heiligkeit rccommandirt. I. Der
spanische Gesandte Casati berichtet schriftlich durch Oberst Crivclli, daß es ihm gelungen sei, den Befehl
zur Befriedigungder verbündeten Orte auszuwirken, und daß auch der Marchesc di Caraccna, Gubcr-
uator zu Mahland, darauf bezügliche Aufträge werde erhalten haben, freilich mit der Forderungverbunden,
d>c eidgenössischen Truppen zurük zu rufen, welche in fremdem Dienste in Landschaften stehen, die der
Krone Spanien weggenommen worden. Crivclli gibt auch Hoffnung, daß den ennetbirgischcnLandschaften
der Bezug von Früchten aus dem Mahländischcn werde erleichtert werden. Indem rükantwortlich noch¬
mals auf Gewährung dieser Begünstigunggedrungen und dagegen die Versicherung gegeben wird, daß
sammtliche Orte an den König von Frankreich die Forderung gestellt haben, die eidgenössische Mannschaft
Vicht offensive zu verwenden, wird zugleich vcrdcutet, daß, wenn die Sold- und Pensioncn-Rükständc nicht
bis Anfang Februars erfolgen, die in spanischem Dienste stehende Mannschaftwerde hcimbcrufcn werden.

Die Klage des Bischofs von Basel über fortwährende, ja gesteigerte Kriegs-, Steuer- und Einquar-
iicrungslasten seiner Landschaften wird mit der Versicherung erwidert, daß man bei dem Könige von
Frankreich um Erleichterung der biöthümlichcn Landschaft cinkommcn werde, i». Die Abgeordneten von
Kottweil machen den katholischen Orten die Mitthcilung, daß ihre Obrigkeit an Zürich das Ansuchen ge¬
stellt habe, von der Einberufung der Tagsazung ihr jcwcilcn Anzeige geben zu wollen, daß eine solche
Anzeige nun auch an sie gelangt und hierauf eine Abordnung erfolgt sei, daß diese Abordnung am ersten

den Verhandlungen beigewohnt, dann aber Zürich die fernere Thcilnahmcan den Verhandlungen
'str untersagt und damit die Abgeordneten veranlaßt habe, sich an die katholischen Orte zu wenden. Es
wird ihnen geantwortet, daß die katholischenGesandten zwar gegen den Bcisiz der Abgeordneten von
Kottweil kein Bedenken tragen, jedoch von ihren Obrigkeiten keine darauf bezüglichen Instructionen haben,
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wohl aber guten Bescheid in Aussicht stellen dürfen. «. (S. u. Baden), z». Auf das von Baron von

Grcißh im Namen des Herzogs von Savohen eingelangte Schreiben wird neben anderm geantwortet,

daß man zur Erneuerung des Bundcsvcrtrags geneigt sei, sofern die 1638 von dem Herzoge eingegangenen

Verbindlichkeiten gelöst werden, iz. Freiburg eröffnet, daß zwischen ihm und Bern und ihren beidseitigen

Angehörigen sich eine Stimmung kund gebe, die es veranlasse, zu fragen, wessen cö sich bei etwa aus¬

brechenden Feindseligkeiten zu den katholischen Orten zu versehen habe; daß Bern bereits heimlich mustere

u. s. w. Hierauf geben die Orte (mit Ausnahme Uri's, welches rcfcriren will) die Zusage bundesgctrcucr

Hülfe und beschließen zugleich, bei weiter» Vorfallenhcitcn soll nach altem Brauch für Luccrn, Frciburg

und Solothurn daS Kloster St. Urban als Confercnzort bezeichnet sein. Zugleich wird aber all rokorenlluw

genommen, daß Bern in seinen Zuschriften angefangen habe, die VII Orte nicht mehr katholisch zu titulircn,

sondern nur bei den Ständen Glaruö und Appenzell den Bcisaz katholischer Religion beizufügen; es

frage sich also, ob dicß auf obrigkeitliche Anordnung oder ans Willkür der Kanzlei so geschehen sei. i.

Ein Schreiben des Königs von Frankreich vom 3l). November macht aufmerksam, daß vom Papst die

Fraucnklöstcr Rathhauscn und Eschenbach der Jurisdiktion des Cistcrzicnscr-GcncralS wider ihren Willen

entzogen und unmittelbar unter Rom gestellt, auch bei der Wahl des Abts von Wettingcn bedenkliche

Neuerungen versucht worden seien, ersucht daher die katholischen Orte im Einverstandniß mit dem in

Frankreich residircndcn General den Klöstern die herkömmlichen Rechte zu erhalten u. s. w. Es wird

beschlossen, in diesem Sinne an den Papst sich zu wenden. (S. u. Thurgau). T. Die Einladung der

Schicdorte, die thurgauische Streitigkeit beilegen zu lassen, wird in früherer Weise erwidert,
t aus dem Aarqaucr Exemplar. (Gemeiueidg. Absch. Bd. 20.)

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastöangelegenheiten:

Thurgau. «. Art. 426. Kirchliches und Glaubenssachen :c.
Baden» «. Art. 299. Kirchliches und GlaubenSsachen.
Vier ennetb. Bogt, iiberh. I» Art. S6. Verkehr mit Mapland.

SR

Conferenz der rnpperswylischen Schirmorte Uri, Schtvyz und Unterwalden.
Brunnen. 1V Januar.

Landesarchiv Nidwalde».

Gesandte: Uri. Sebastian Percgrin Zwchcr, Landammann und Landeshauptmann; Jost Püntincr,

Statthalter. Schwhz. Johann Sebastian Abhberg, alt-Landammann; Martin Bclmont; Michael Schorns,

Sekelmeistcr; Gilg Betschart, Landcöfähnrich. Unterwalden. Johann Jmfcld, Landammann von

Obwalden; Peter Zelgcr^ Landammann und Pannerherr von Nidwalden.

». Schwhz sendet den Conferenzbcrathungcn die Eröffnung voraus: Nachdem Zürich in Bade»

„eine ziemliche Vertröstung" zu schleuniger Endschaft der Rapperöwhlcr Angelegenheit hätte verlaute»

lassen, habe Schwhz als nächst gesessener Ort und in der Meinung, der Stadt Rapperswhl zur Wieder¬

erlangung der freien sichern Commcrcien zu verhelfen, eine Confercnz-Berathung um so mehr angenieste»
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gefunden, da Zürich nach Ablauf dortiger heiliger Zeit zu Fassung eines Entschlusses geneigt sein dürfte.

Obwohl nun die von Bnrgcrmeister Rahn dein Landammann Zwchcr gemachten Vertröstungen einer be¬

friedigenden Entscheidung entgegen sehen lassen, hält man es doch für ersprießlich, daß Rapperswhl noch

"ut einem geziemenden Schreiben bei Zürich cinkommc. Daher wird ein Concept dazu entworfen und

"ach Rapperswhl empfohlen; Rapperswhl sollte nämlich die Verspätung der Antwort durch Hinweisung

auf die Verpflichtung entschuldigen, vorerst das Gutfindcn der Schirmortc einzuholen, deren Verfügung

^ sich unterziehe, dabei angelegentlich um Herstellung alter getreuer Nachbarschaft bitten und solche

bestens zu erwidern anbieten. I». Uri zeigt an, daß eine der Unholderci verdächtige Weibsperson, Rufa

geheißen, bettelnd herum ziehe, gewöhnlich in Seelisberg oder in Emmctten und Morschach sich aufhalte

und aus der Jurisdiction von Nri verwiesen worden sei. r. (.S. u. Bellenz :c.).
Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhciten:

Bellen, n, «. Art. 55.

SS

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.

Brunnen. I<»S«, IS. Februar.

Landesarchiv Nidwalden.

Gesandte: Uri. Sebastian Peregrin Zwchcr, Landammann und Landeshauptmann; Jost Pün-

t'uer, Statthalter. Schwhz. Wolf Dietrich Reding, Landeshauptmann und Statthalter; Joh. Kaspar

Urberg und Martin Belmont, beide alt-Statthalter. Nidwaldcn. Peter Zelger, Landammann;

Vartholomä Odermatt, alt-Landammann.

Das Verhandelte findet sich im AbschnitteHerrschaftsangelcgenheitcn:
Lukgaruö. ». Art. 97. Zollsachen.
Bellenj », w «I. Art. 56—58.

SR

Conferenz der die Bogteien Bellenz, Bollenz und Rioiera regierenden III Orte.

Brunnen. liiStt, ^1. Marz.

LandeSarchiv Nidwaiden.

Gesandte: Uri. Seb. Peregrin Zwchcr, Landammann und Landeshauptmann; Jost Püntincr,

Statthalter und Landesfähnrich; Balthasar Beßlcr, des Raths. Schwhz. Georg Aufdcrmaucr, alt-

^ndanimann; Wolf Dietrich Reding, Landeshauptmann und Statthalter; Martin Belmont, alt-Statt-

balter; Franz Reding, des Raths. Nidwaldcn. Peter Zelger, Landammailn; Bartholomä Odermatt,

°lt-Landammann.
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». (S. u. LuggaruS). I». u. v. (S. u. Bellenz :c.). «I. Auf neues inständiges Anhalten der
Schirmsangehörigcnvon Rapperöwhl, ihnen doch wieder zu ihrem von Zürich entzogenen Markt zu ver¬
helfen, wird Uri beauftragt, au Zürich zu schreiben. Der Anzug, daß auf dem Vierwaldstäitcrsee die
Fischerei übertrieben, selbst die kleinen Fischlcin, Glyßen genannt, gefangen und so das Gcbrüt und der
Samen gemindert, zulezt der See an Fischen verödet werde, daher ein Verbot dagegen erlassen werden
sollte, wie in Luecrn geschehen, wird uä rokoronäum genommen. I*. (S. u. Bellen; :c ).

Mail sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclegenheiten:

Luggarus- » Art. 98. Zollsachen.

Belle»; »c> I, « r Art. 59—61.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. !<»»«, II. und 12 Mai.

Staatsarchiv Liirer». Allg. Absch. Bd. XI,.

Gesandte: Lucern Heinrich Flcckenstein, Schultheiß; Ulrich Dulliker, alt-Schultheiß; Laurenz
Meyer, Statthalter. Uri. Seb. Pcregrin Zweyer, Landammann; Kaspar Roman Troger, alt-Land-
ammann. Schwyz. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Michael Schorns, Sckelmeistcr. Unter¬
wal den. Marquard Jmfcld, Landammann von Obwaldcn; Peter Zclgcr, Landammann von Nidwalden.
Zug. Johann Bengg und Christian Schön, beide des Raths.

(S. u. Baden). I». (S. u. Thurgau). «?. In Bezug auf das Hauptgeschäft der Zusammen¬
kunft haben die Zuschriften des Obersten Crivclli, des mayläudischcn GubernatorS Markgrafen von Ca-
racena und des Ambassadorö Casati keineswegs befriedigt. Obwohl man angemessen fand, einen defini¬
tiven Beschluß noch zu verschieben,bis man sehe, welchen Erfolg die Unterhandlung mit Frankreich ge¬
winne, wurde dennoch sowohl an Oberst Crivclli als namentlich an Herrn Casati geschrieben, sie möchten
sich für Ausrichtung der Rükständc kräftigst verwenden, damit nicht die verbündeten Orte sich gezwungen
sehen, von den Vertragsbestimmungen ebenfalls abzugehen. «I. In Bezug auf die Zuschriften des fran¬
zösischen Gesandten vom 2. und l6. April und die Berichte der zum Könige von Frankreich gesandten
Abgeordneten meinte zwar Schwyz, es hätte den lcztern auch ein Mitglied aus den V Orten beigegeben
werden sollen. Indessen fand man doch angemcssc», Aren Unterhandlungen den Fortgang zu lassen und
nur den französischenGesandten zu erinnern, daß er übernommen habe, das ihm übergeben? Memorial
geltend zu machen, daß hiemit auch über das Recht der Hcimbcrufung der Mannschaft, über die Be¬
zahlung der gemeinsamen und particularcn Satisfactioncn und über die ans die Defensive beschränkte
Verwendungder Mannschaftgehörige Bestimmungen in den Tractat aufgenommenwerden sollen, e
(S. u. SarganS). k. Auf das vom savoyischcu Gesandten, Freiherr» von Grcißy, eingelangte Schreiben,
die Bundcserncucrungbetreffend, kann man wegen mangelnderInstruction nicht näher eintreten; i»
zwischen hält man dafür, daß die Angelegenheit in entgegenkommender Weise an die Hand gcnomme»
werden sollte. In diesem Sinne wird ein Antwortschreiben abgefaßt und dem Abschied beigelegt, daniil
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die Obern ihre Bemerkungen darüber schriftlich an Lneern einsenden mögen, das dann dieselben dem savohi-

schen Gesandten mitthcilcn wird. K. (S. u. Lauis). I». Auf den Antrag Uri's, in dem zwischen vcm

Bischof von Consta»; und dem Nuntius wegen der Reichenau obwaltenden Span zu vermitteln, wurde

c>n Ausschuß an den Nuntius gcsaudt. Da dieser lczterc aber die Autwort gab, cS sei die Angelegenheit

schon in Rom anhängig gemacht, so blieb nichts mehr übrig, als dem (kardinal Panzirola zu schreiben

und dem Bischöfe von Constanz die Ansichten des Nuntius mitzuthcilen. l. An den Bischof von Chur

wird mit Bezug auf den in Chur jüngst abgehaltenen Beitag ein Trostschreibcn erlassen, k. Das von

dem König von Frankreich an die III Bünde gesandte, von Zürich übermittelte Schreiben mögen die

Obrigkeiten in Bcrathung nehmen. I» (S. u. Lauis). «i. Von Schwhz wird angezeigt, daß es bei der

wegen RappcrSwhl mit Zürich gehaltenen Confcrenz zu keinem erwünschten Erfolg gelangt und nun ent¬

schlossen sei, den unterdessen von Seite Zürichs verübten Gewaltthätigkeitcn gegenüber das Seinige beßtcr

Maßen zu schirmen, daher um bundesgemäßes eidgenössisches Aufsehen bitte. Diese „Zeitung" wurde

mit großem Bedauern vernommen.

Maß sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Th»rgi>u. I». Art. 3. Verwaltung im Allgemeinen.

Organs, «. Art. 202. Kirchliches und Glaubcnssachcn.

Ltaden. zun 300. Kirchliches und Glaubcnssachcn.

Lauis. Art. 74. Verhältnis zu Mayland. l. Art. 34. Justizsachen.

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu

Lauis. liikkv, 2Ä. Juni (auf Johann Baptista).

Staatsarchiv Luccrn. Eniictbirg. Alsch. Bd. VIll. — Kantonsarchiv Schaffhausen.

Gesandte: Züri ch. Johann Bräm, Panncrherr. Bern. Burkhard Fischer. Lueern. Obcrstlieut.

Ludwig Amrhhn. Uri. Hauptmann Joh. Franz Schmid. Schwhz. Lieutenant Joh. Franz Friscbherz.

Ü llterwa ld eu. Marquard Jmfeld, Landammann. Z >l g. Hauptmann Karl Brandenberg. GlaruS.

^oh. Heinrich Zweifel. Basel. Onophrion Mcrian. Freiburg. NiklauS von Montenach. Solo-

iburn. Benedikt Glutz, Rittmeister. Schaphausen. Leonhard Mehcr.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Awr cnnctb. Bogt, iiberh. I». Art. 66. Polizeiliches. »». Art. 1«i5. Verhältnis, zum Vischos von Eomo.

„ 93. Verkehr mit Mayland. « „ 1. VcrwalNing im Allgemeinen.

I. „ 84. Polizeiliche«.

Lauts u. Meudris. p. Art. 8.

L°«is Art. (76. Zoll, Handel und Verkehr. I. Art. 239. Klöster.

«I. „ 177. Zoll, Handel und Verkehr. It. . 86. Juslizsachcn.

« „ 85. Justizsachen. " . 257. L'ocalcS.

lAcndris. e. Art. 279. Recht«- und Gerichtssachcn. I». Art. 289. Polizeiliches.

1°. „ 268. Verwaltung im Allgcm. n. »I „ 290. Polizeiliches.

I» «K aus dem Schasfhauser Exemplar.
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Jahrrechmmg der die IV ennetbirgischen Bogteien regierenden XII Orte zu

Luggarus. KiStt, nach dem 2^. Juni, (nach St, Johann Baptista).

Staatsarchiv Luzern. Ennetbirg. Absch. Bb, VIII. — Staatsarchiv Arciburg. Atsch, Bd. los. — KantvllSarchiv Schaffhausrn.

Gesandte. Dieselben wie Abschied 25.
Das Verhandelte findet sich im AbschnitteHerrschaftsangclegenheiten:

I. Art. 2.

» Art. 33. Landrechtssachen. I.

«I „ 99. Zollsachen. lt.
«. „ 199. Zollsachen. ,»»
I». „ 58. Rechts- und Gerichtssachen.

I». Art. 227. Gränzstreitigkeitcn. l°.
e. „ 299. Rechts- und Gerichtssachcn. x.

l. aus dem Schaffhauser, »»». ans dem FreibnrgerGxemplar.

Liiggariis »nd Mainthal

Luggarus.

Mainthal.

Art. 34. Landrechtssache».
„ 13. Landesverwaltung im Allgem.
„ 191. Zollsachen.

Art. 192. Verwaltungim Allgemeinen.
„ 193. Verwaltungim Allgemeinen.

S7.

Gemein-eidgenössische Jahrrechnungs-Tagsaznng.
Baden. 3. Juli.

Staatsarchiv Lucrrn. ANg. Absch. Bb. XI,, toi. s«. — KantonSarchi» ?larga». Mg. Absch. Bd. 2».

Gesandte: Zürich. Salomen Hirzel, Bürgermeister; Joh. Jakob Leu, Statthalter. Bern.

Rudolph Willadiug, Vcnncr; Wilhelm von Dicßbach, des Rathcö. Lucern. Heinrich Fleckcnstcin,

Schultheiß; Lcodcgar Pfhffcr, des Rathes. U r i. Seb. Peregrin Zwehcr, Landammann; Sebastian

Muhcim, Landeshauptmann. S ch w h z, Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Franz Riget, des Rathes.

Nnterwaldcn. Johann Jmfcld, alt-Landammann; Jakob Wirz, des Rathes. Zug. Christian Schön,

Sckelmcistcr; Jakob Andermatt, des Rathcö. G laruö. Balthasar Muller, Landammann; Jakob Marti,

Statthalter. Basel. Leonhard Wcnz, Oberst-Zunftmeister; Sebastian Beck und J.Jakob Zörnli,

beide des Rathes. Freiburg. Joh. Daniel von Montenach, Statthalter; Simon Petcrmann Meher,

Zcughcrr. Solothuru. Ulrich Suri, Sekclmcistcr; Franz Haffner, Stadtschreiber. Schaff¬

hausen. I. Jakob Zicglcr, Bürgermeister; Bernhardin Vkit, Zeugherr. Appenzell. Jakob Wieser,

Landammann von Jnncr-Rhoden; Ulrich Schläpfcr, Landammann von Anßer-Rhodcn.

«. Den Verhandlungen geht der eidgenössische Gruß in üblicher Weise voraus. I», Die laut Ab¬

schied vom >5. Dccemb. 1649 nach Frankreich abgeordnete Gesandtschaft berichtet über ihre Verrichtungen

und übersendet folgende Acten : 1) Erklärung der königlichen Regierung vom 21. Mai 1650, daß zur
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Bezahlung der aufgelaufenen Restanzen der schweizerischen KricgSvölkcr ein Fond von 1,800,000 Franken

auf die zuverläßigstcn Rcichscinkünfte angewiesen werde, an diese Summe mit dem I. Januar l. I. auch

schon 470,000 Franken bezahlt worden seien, auf den 28. Mai wieder 400,000 Fr. und nach drei Mo¬

naten 200,000 Fr. abgetragen und unterdessen für leztcre Summe viele den Werth derselben weit über¬

steigende Pretiosen als Pfand eingehändigt und alle Kräfte aufgeboten werden, um die übrigen Summen

so abzutragen, daß sie spätestens in den ersten drei Jahren, nachdem der Friede mit Spanien geschlossen

stin werde, erlegt und bisdahin mit 5'/» Proccnt verzinset werden sollen; nachdem jedoch die Obersten

und Hauptlcutc sich mit diesen Ancrbictungcn nicht haben zufrieden geben wollen, sondern in ihr Vater¬

land zurükzukehrcn vorziehen, seien nun auch für ihre Heimreise die Routen und Etappen angeordnet.

2) Einen am 20. Mai zwischen Carl de l'Aubespine, königlichem Siegelbewahrer, von Longucil, Prä¬

sident des Parlaments zu Paris, uud dem königlichen Staatssekretär Michel Tellier einerseits und den

schweizerischen Gesandten Sckelmeistcr C. Werdmüllcr von Zürich, Vincenz Wagner von Bern, Schultheiß

Rudolph Weck von Frciburg und I. Jakob vom Staat von Solothurn anderseits abgeschlossenen Vergleich,

kraft dessen sowohl den entlassenen als den noch im Dienste stehenden Schwcizcrtruppcn, das Garderegi-

nicnt jedoch nicht inbegriffen, folgende Zahlungen geleistet werden sollen: 400,000 Fr. baar; Ende Heu-

wonats 200,000; Ende HcrbstmonatS 200,000; am Jahresschlüsse 200,000 nebst 10,000 Zins; in den

salzenden fünf Jahren jährlich in vier Quartalratcn 500,000 und im Jahre 1656 ebenfalls in vier

^uartalraten 605,986 Fr. 12 Sols, im Ganzen hicmit in den sechs Jahren 3,105,986 Fr. l2 SolS,

wofür die Zölle zu Lyon und Valcncc und das Lehen der Einkünfte von Paris als Pfand verschrieben

und übcrdieß die Versicherung gegeben wird, wo immer möglich diese Summe noch vor den angesezten

Terminen und auö andern Quellen abzutragen*). 3) Bericht der Gesandtschaft selbst vom 21.,11. Juni,

enthaltend die Anzeige, daß sie die Ancrbietungen der königlichen Regierung nicht annehmbar gefunden,

daher den Hcimzug der Truppen angeordnet und sogar die Wache im königlichen Palaste eingestellt habe,

dis endlich ein Vergleich zu Stande gebracht und die erste Baarzahlung geleistet, auch die Einrcgistrirung

des Vergleichs bei dem Parlamente angeordnet worden sei; daß endlich in Bezug auf das bei der Tag-

sazung im Dcccmbcr 1649 dccrctirtc Memorial und das Cluscr Geschäft Aussicht zu ebenfalls befriedi¬

gender Erledigung vorhanden sei. 4) Ucberdicß trug auch der französische Ambassador de la Barde vor,

daß zwar die Angelegenheit einen bessern Erfolg gehabt habe, als man habe erwarten dürfen, jedoch das

ungewandte Mittel unter andern Umständen die freundschaftlichen Verhältnisse mit Frankreich auf immer

hätte zerstören können, daher die Eidgenossenschaft die Gelegenheit bcnuzen möge, der günstigen Stim¬

mung der königlichen Regierung bei Erneuerung der Bündnisse ebenfalls freundschaftlich entgegen zu

kommen. — Nach Bcrathnng der Sache wurde nun durch einen Ausschuß dem Ambassador eröffnet, daß

Man ihm für die den schweizerischen Gesandten bei Hofe gewährten Untcrstüzungcn danke, ihm zugleich

auch pjx andern Memorial berührten Angelegenheiten empfehle, jedoch die gegezi die Gesandten ange¬

deuteten Vorwürfe ablehnen müsse, »indem dieselben nur nach Auftrag und den in dem Bündnisse ent¬

haltenen Berechtigungen gemäß gehandelt haben; der Bundeserneucrung halber sei man selbst noch ohne

^sstruction; wenn aber in allem die vcrhofftc Satisfaktion erfolgen sollte, werde dicß ein Mittel sein,

*) Dieser in VlI Artikeln bestehende, vom König am 1t). Juni zn Compidgnc ratificirtc Vergleich ist abgedrukt bei Dumont.
univvrsvl äiploinatigus (in liroit ävs xon» vto.," Doms VI., xarllv 1., toi. 047.
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sie herbei zu führen. Nachdem endlich der Ambassador versichert hatte, daß er keine Vorwürfe habe machen

wollen, und dabei die Hoffnung hatte durchblikcn lassen, daß bis Ende des JahrcS wenigstens in Bezug

auf die Pensionen geholfen sein werde, dann aber die Cluscr Angelegenheit fallen gelassen werden dürfte,

. nahm man die Sache all rokorönlluin mit der gegenseitigen Zusage, daß kein Stand ohne die andern mit

Frankreich etwas abschließen werde, e. Dem französischen Gesandten wurde bei diesem Anlasse dringend

empfohlen, die Herstellung der burgundischen Neutralität zu befürworten. «I. Auf Begehren Uri's wird

festgcsezt, daß ungewichtige Münzen nur mit Zugabe der fehlenden Grane anzunehmen seien. Um

des abgedankten herrenlosen Gesindels lcdig zu werden, sind in den Orten sowohl als in den Vogtcicn

Bcttlcrjagden anzuordnen. Zürich wird ersucht, mit dem venctianischen Gesandten zu unterhandeln, wie

und auf welche Zeit solches Gesindel nach Venedig gesandt werden könne, damit die Zeit der Bcttlcrjagd

überall darnach bestimmt werden möge. l. NiklauS Götschc von Sächseln bittet um Schild und Fenster.

Jakob Hotz von Baar bittet ebenfalls um Schild und Fenster. Ii» Die fremden Kanncngicßcr,

Glaser, Rothgicßer, Gold- und Kupferschmiede und andere „Stümplcr" sollen nicht geduldet werden. In

Betreff der Kanncngicßcr wird die Zürchcrprobe empfohlen, nämlich auf je vier Pfund Zinn ein Pfund

Blei. Für zwei fehlende Gran ist die Strafe zwei Pfund Geld; für drei Gran vier Pfund, für vier

Gran acht Pfund Geld; für mehr als fünf fehlende Gran Weisung an die hohe Obrigkeit. I. (S. u.

deutsche Vogtcicn überh.). k. Johann Richard, Secrctär des Königs von Spanien und Notar zu Dülc

bei dem burgundischcn Parlament, legt sein vom 26. Juni 1650 datirtcs Crcditiv ein, überreicht das

Erbeinungsgeld und bittet die Eidgenossenschaft, sie möge die Neutralität der Frcigrafschaft wahren und

durch kein Partieularinteresse sich bewegen lassen, bei der Bundcöerneuerung mit Frankreich das für die

eigene Sicherheit so wichtige Gränzland aufzugeben. Es wird beschlossen, in diesem Sinne sowohl gegen

den König von Frankreich als gegen den Gubcrnator von Burgund, den Herzog von Vcndüme, sowie

gegen den französischen Gesandten sich zu erklären, und zwar gegen lcztcrn durch einen besonder» Aus¬

schuß. t. (S. u. Mainthal). »» u. ». (S. u. Lauis). «». Basel wirft die Frage auf, ob man den

neuen Gouverneur in Breisach begrüßen wolle. Es wird darauf nicht eingetreten, p. (S. u Thurgau).

«I» Dem Gesuche Basels, durch ein Schreiben von der Tagsazung aus darauf hin zu wirken, daß eine

Summe von ungefähr 2000 Reichsthalern Werth an spanischen und burgundischcn Ortöthalern, welche

Straßburg unter dem Vorwandc zurükhaltc, daß sie nicht gültige Reichswährung seien, nach Basel abge¬

liefert werde, wird entsprochen, i». Dem Antrage Basels und Solothurnö, die Stift St. Blasien durch

Beschlagnahme deren in der Eidgenossenschaft liegenden Güter zu nöthigcn, daß sie die bis auf zwanzig

ausgelaufenen Jahreszinsen von den auf Güter im Schwarzwaldc versicherten Kapitalien basclschcr und

solothurnischcr Angehöriger bezahle, wird in der Erwartung, daß das Gotteshaus in Folge wieder einge¬

tretenen Friedens seine Verpflichtungen zu erfüllen im Stande sein werde, nur insoweit zugestimmt, als

beschlossen wird, den Prälaten zu mahnen, »i. Nachdem das im Deccmbcr ttilll) an den Erzherzog von

Oesterreich erlassene Schreiben in Betreff der Zölle mehr nicht bewirkt hat, als daß laut Antwort vom

22. Februar die in Anspruch genommenen Zollansäzc spccificirt bezeichnet werden möchten, wird dicß mit

Ucbcrmittlung der alten und der neuen Zollansäzc erwidert. I» Hinsichtlich der Erhöhung der Zölle im

Elsaß und bei dem Schlosse Joux wird zugewartet bis zur Heimkunft der Gesandten aus Paris; dagegen

wird Basel ersucht, unterdessen genaue Angaben über den ehemaligen und gegenwärtigen Stand jcnel
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Zölle zu sammeln. «. (S. u, Luggaruö). v. Auf Anzeige Schaffhausens, daß die bayrischen und öster¬
reichischen Beamten sich mit einander geeinigt haben, das Fäßchcn Salz einen Gulden höher anzusczen
als früher, um auf solche Weise dem Abmarkten der Preise zuvor zu kommen, wird der Erzherzog er¬
sucht, diese Neuerung abzustellen. Hv ). (S. u. Frciämtcr). u. »«. (S. u. Baden). I»I». Die
Schicdortc in dem thurgauischcn Streit wiederholenihre Mahnung zum Frieden, re. u. «Iii. (S. u.
Sargaus), vv. (S. u. Thurgau). sf. (S. n. Rhcinthal). KK. (S. u. deutsche Vogtcicn überh.). Iii«,
u- Ii. (S. u. Thurgau). 1^1^. Bon Luccrn wird im Namen der katholischenOrte Beschwerde geführt,
daß anonyme Schriften ausgegeben worden seien, so mit Unwahrheiten und Schmähungenangefüllt, daß
u>au katholischerseitö solche Sachen nicht dulden könne, indessen gewärtige, Zürich werde die nicht unbe¬
kannten Urheber strafen. Zürich erwidert: Auch ihm sei die Sache mißbcliebig; es werde den Obern
davon Anzeige gegeben, Bestrafung der Thätcr angeordnet und für die Zukunft Aehnlichcm vorgcbogen
werden, sofern nämlich, worauf auch von Zürich gedrungenwerden müsse, die Schmähschriften gegen die
Evangelischeu zurük gehalten werden*). II. Schwyz und Glarus bitten um Fenster und Schild für das
Rathhaus zu Wesen. »»«»». (S. u. Thurgau).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

Die Gesandtschaft von katholischGlarus bringt an, daß ihre Mitlandleute der andern Religion
an der Processi»» zu Näfcls uicht mehr Thcil nehmen und die damit verbundenen Kosten nicht mehr aus
dem LandcSsckclbestreiten lassen wollen, auch ihr Prädicant auf der Kanzel den katholischenGlauben
geschmäht habe und daß einem zum katholischenGlauben übergetretenen Kinde die Kleider und anderes
Zugehörige zurük behalten werden; sie bitte also die andern katholischen Orte um Rath, was hierin zu
thun sei. Indem hierauf die jenes Kind betreffende Sache zur Erinnerung in den Abschied genommen
wurde, fand man sich bewogen, an Statthalter und Rath der unkatholischcn Religion eine eidgenössische
Mahnung zu weiterer Theilnahmc an der zum Danke für gnädige Errettung gestifteten Feier und zur
^cobachtung des 1564 errichteten Vertrags, sowie zu Pflanzung guter Vertraulichkeit zu überschreiben.

Schwyz sucht um Fenster und Wappen in die neue Kirche zu Goldau nach. i»>». Dieselbe Bitte
stellt Appenzell Jnncr-Rhodcn für die neu erbaute Kirche Mariahilf zu Haslcn. «i«>. Da wahrgc-
uonnnen wird, daß unsere Eidgenossen der andern Religion darauf ausgehen, die Ausschüsse aus beiden
Religionen gleich zu bcsczcn, also den Katholischen die Mehrheit der Stimmen geschmälert wird, soll man
künftig die Wahl von Ausschüssen möglichst vermeiden und dagegen darauf halten, daß aus den einzelnen
^rtcn Gesandte verordnet werden, rin. Haben die katholischen Gesandtschaften sich in der Vorberathung

einer gemeinsamen Ansicht vereinigt und geht in der Session selbst eine derselben davon ab, so soll
dieses Orts Meinung im Abschiede besonders gemeldet werden. 8«. u. II. (S. u. Thurgau). im.

*) Laut Schreibendes Landschreibcrs I. Fr. Ecberg, Baden, 21./I I. August 1650 war Zürich mit der Ncdactiou des Protokolls
nicht einverstanden; cS sollte nämlich heißen, die angedeuteten Bücher und insonderheit die darin enthaltenen Gemälde seien
so beschaffen, daß u. s. w. Darauf hätte Zürich geantwortet, die Bücher seien aufgegebenen Anlaß erfolgt; solche beiderseits
ausgegangeneu Bücher und sonderlich die Gemälde (welche jedoch nicht erdichtet, sondern in der Wirklichkeit auzutrcfscn wäre»)
hätten auch nicht Jedermanns Wohlgefallen; Zürich werde gerne dazu helfen, Achnlichcs in Zukunft zu verwehren, in
Wartung, auch von anderer Seite werden solche Veröffentlichungen unterlassen. (Beilage zum Zürcher Exemplar de« Abschieds.)
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Auf den Anzug von Schwhz, daß in Bünden wegen des Gotteshauses Dissentis ein Mißverständniß

walte, daher die Prälaten von Einsiedeln und St. Gallen unverweilt dahin zu reisen beabsichtigen, je¬

doch von einer Gesandtschaft der verbündeten Orte begleitet zu werden wünschen, werden zu dieser Ge¬

sandtschaft Landammann Zweher und Landammann Reding vorgeschlagen, in der Meinung, daß, wenn

nur ein Gesandter verlangt werde, Landammann Zweher, der mit der Sache bereits bekannt sei, den

Auftrag übernehme. Lucern nimmt den Antrag einfach all rokorkiuiuiu. xv. (S. u. Sargans). llll

Das Schreiben des Cisterzienser-Gencrals, mit welchem er ersucht, den Orden in seinem Visitationsrecht

gegen die ungebührlichen Eingriffe gewisser Personen zu schüzen, wird beantwortet, xx. Da dem Regi¬

ment?, das unter Oberst Zweher vor Jahren im mahländischcn Gebiete dem Könige von Spanien diente,

noch eine große Summe Soldes ausständig ist, werden der Gubernator zu Mahland und der spanische

Gesandte Casati ersucht, endliche Zahlungen zu bewirken. Laut schriftlichen und mündlichen Berichten

ließ der Gardchauptmann Vögcli von Frciburg, im Dienste des Herzogs von Savohcn, den Soldaten

Hans Baptist Würsch von Untcrwalden auf Angabe von Teufelsbeschwörern nicht nur gefangen sezcn,

sondern auch an die Marter schlagen und gibt ihn, nachdem er an der Marter seine „Unschuld erhalten"

hat, nun doch nicht ledig. Es wird daher von den mit Savohcn verbündeten Orten, mit Ausnahme

Frciburgö, beschlossen, dem Hauptmann Vögcli solche Jmproccdur ernstlich zu verweisen und ihn zu un¬

verzüglicher Entlassung des Soldaten zu mahnen. Die Anfrage der Offiziere und Gcrichtsbcisizcr

der savohischcn Leibgarde, ob sie einen gefangenen freiburgischcn Soldaten, nachdem sie ihm den Proceß

gemacht, ohne oder mit Urthcil an seine Obrigkeit einliefern sollen, wird dahin entschieden, daß, da nach

alter Uebung über einen malcfizisch angeklagten Soldaten die Offiziere und Richter den Proeeß mache»

und den Maleficantcn sammt dem Proceß seiner Obrigkeit zusendcn sollen, dies; auch künftig zu beob¬

achten sei, die Kosten aber aus dem Eigcnthum des Schuldigen oder im Falle der Armuth von der

Obrigkeit ersezt werden müssen, ttn». (S u. Baden).
I»I», auö dein Aargauer Exemplar.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegenheiten:
Deutsche gem. Vogt, ilberh, l Art. 80. Abzug.

I». Art. 51. Verwaltungi. Allgein.
«v. „ 313. Zölle, Handel und.Verkehr zc.
I,I> „ 380. Kriegs- und Schüzenwescn.
«» „ 113. Justizsachen,

lt. Art. 104. Anstände »>. d. Abtv. St. Hallen,

««. Art. 122. Leibeigenschaft und Fall.
»II „ 131. Jurisdictionsstreitigkeiten.

Art. 103. Judicatur-u.Competenzanstände.
,»«» „ 200. Zölle, Geleits- u. Weggeld zc.

Art. 131. Märchen,
x. „ 116. Abzug.

»«». Art. 75. Verhältnis! zu Mayland.
Art. 102. Zollsachcn.

I. Art. 228. Gränzstreitigkciteu.

XU> Art. 90. Polizeiliches.
»>»» Art. 4. Verwaltilngi. Allgem.

„ 381. Kriegs- und Schüzcnwesen.
lt. „ 624. Stifte und Klöster.

Thurgaii.

Nheiuthal.
Sargans. vv. Art. 203. Kirchl. und GlaubcnSs.

Baden Art. 301. Kirchl. und Glaubeuss.

Freiiimter. T'. Art. 133. Zoll und Geleit zc.

Lauis.
Luggarus.
Mainthal.

» Art. 76. Verhältnis, zu Mayland.



Juli 1650. 35

S8.

Verhandlung der katholischen Orte mit dem päpstlichen Nuntius.
Lucern'). 23. und 2/4. Juli.

Staatsarchiv Lucern. Acten! Kloster Rathhausen, DiSci'pli»,

Abgeordnete: Luecrn. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Laurenz Mehcr, Statthalter. U r i. Scb.
Pcregrin Zwchcr, Landainniann. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Landainmann. Solothurn. Franz
Haffner, Stadtschrcibcr, des Geheimen Raths.

». Nachdem die Gesandtschaften der katholischen Orte ans leztcr Tagsazung in Kenntniß gcsezt
worden waren, daß der Nuntius sich unterfangen habe, die Confirmationdes Abtes von Wcttingcn un¬
mittelbar dem päpstlichen Stuhle zuzueignen und die Francnklöstcr Rathhausen und Eschenbach
dm Visitation des AbtcS von St. Urban zu entziehen, sogar dem Cistcrzicnscr-Orden zu entfremden, ihn
Mit Beichtvätern aus dem Jesuiten-Orden zu beschweren, überhaupt von der Nuntiatur abhängig zu
wachen, so waren, in Betracht, daß dem Vernehmennach die Obrigkeit von Luecrn selbst gethciltcr Ansicht
fei, und mit Hinsicht auf den Rath des französischen Gesandten, Herrn de la Barde, die Ge¬
fachten von Uri, Schwhz und Solothurn beauftragt worden, zu Verhütung weiterer Scandalc mit Luecrn
f>ch in s Einvernehmenzu sezen. Sic langten demzufolge am 22. Juli in Luecrn an und trugen folgenden
Tages dem Rathe durch Landammann Zwchcr die Angelegenheit vor, mit der Versicherung, daß man
keineswegs in die Jurisdiction LuccrnS einzugreifen im Sinn habe, sondern auf das Gesuch sich be¬
tränke, durch Thcilnahmc an der gemeinsamen Bcrathung schädliche Neuerungen abwenden zu helfen.
Der Rath von Lucern entsprach diesem Ansuchen und bezeichnete Schultheiß Dullikcr und Statthalter
Mehcr als Abgeordnete,beschloß auch zugleich, daß die drei Gesandten gastfrei gehalten werden sollen.

Am Nachmittag erhielten die Abgeordneten der vier Orte bei dem Nuntius Audienz und erinnerten
denselben eines Thcils, was der Nuntius Farncsc mit den beiden Frauenklöstcrn Rathhauscn und Eschcn-
bach vorgenommen habe, andern Theilö, wie die Confirmationdes Prälaten von Wcttingcn von Alters
tr dem OrdenS-Gcncral der Cisterzienscr zuständig, hicmit die Verweisung derselben nach Rom eine
Neuerung sei, daß also von den katholischenOrten gewünscht werden müsse, daß solche Acndcrnngen unter¬
bleiben. Der Nuntius antwortete, er dürfe hierüber sich nicht einlassen; denn die Rechte des heiligen
Stuhls aus jene Fraucnklöstcr und auf das Kloster Wettingcu fest zu halten sei ihm ganz besonders
'lberbunden worden. Hierauf wurde ihm erwidert, das Officium der Nuntiatur bestehe nicht nur darin,
d>e Autorität dcö heiligen Stuhles zu wahren, sondern auch die Gravamina des katholischen Standes ge¬
hörigen Ortes zu rcpräscntircn, »cum lopiutio sit vieariu guusinm oporu principis ue roipudlicuo lingnu

laguolu uvis lovM inunus oxtensu«; der Nuntius möge also wenigstens als Vermittler den ihm zu¬
zustellenden schriftlichen Reeeß empfehlend nach Rom übersenden. Als der NuutiuS auch dieß und zwar
'"it ziemlicher Empfindlichkeit abschlug, wurde ihm mit aller „Civilität" zu bedenken gegeben, daß solche
Weigerung von den katholischen Orten als ein Dcspcct aufgenommen würde und die Abgeordneten sich

*) Rathhausen und Eschcnbach.
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gcnöthigt sähen, Eröffnungenzu machen, die ihm nicht besonders gefallen möchten. Aber auch dieß ver¬
mochte seine Obstinaeität nicht zu brechen. Daher hielten sie mit einander Beratschlagung, waö zu thun
sei, und erklärten sodann mit einhelligem Entschlüsse, daß ihre Obrigkeiten gegen alle weitern ans die
Klöster bezüglichen Maßnahmen des Nuntius protcstircn und bei Sr. Heiligkeit mit der Bitte einkommen
werden, „hinfort zu unserer freien Republik keine Nuntios mehr cum polost-rtc sou uimvxo titulo lcgutä a
lutero zu schikcn, sondern dießfalls wie andere Fürsten und hohe Stände zu tractiren, alldiewcilen die
Herren löAuti gemeiniglich unsere Landcöart und Humorc nicht gewohnt seien, wie auch der eidgenössischen
Bräuche keine oder schlechte Wissenschafthaben, woraus dann die unförmlichen Proecduren, präcipitirte
jmliciu und andere Novitäten entspringen, welche dem ganzen Stand große Ungelegcnhcitcncausiren,
nicht weniger der Religion bei so vermischter Conjunctur unwiederbringlichen Schaden zufügen, ja ein
Chaos oder Verwirrung tum guouä tomporuliuguum SM-ituuliu nun siuc muximo scuiululo utguu Ino-
rotieurum uxpluusu verursachen." Ucber diese Erklärung sprach der Nuntius sein Befremdenalso aus:
Nachdem bisher nur Herren von höheren Qualitäten zu Nuntien bestellt worden seien, die sich jederzeit
beflissen hätten, das zu fördern, waö dem Stande und der Religion das Zuträglichste war, dürste künftig
geschehen, daß Leute ans dem Bauernstände in die Eidgenossenschaftabgefertigt würden. Diese „incivile"
Antwort wurde von SchultheißDulliker mit Empfindlichkeit erwidert und damit die Verhandlung ge¬
schlossen. e. Gleichen Tags verfügten sich die Abgeordnetennach Rathhausen und am folgenden Tagc
nach Eschcnbach und eröffneten den beiden Konventen den Stand der Sachen und ermahnten sie, de»
weiter« Verlauf ruhig abzuwarten und zu keinerlei Schriften oder Klagen unter keinerlei Vorwand sich
verleiten zu lassen, waö die Frauen dann auch, unter vielfachem Dank für die ihnen geschenkte Hülfe
und Thciluahme, zu beobachten versprachen. «I. Schließlich wurde noch beschlossen, das Verhandelte i»
Schrift zu fassen und dem Papst sowie einigen einflußreichen Cardinälen den ganzen Verlauf der Ange¬
legenheit durch Schreiben zur Kenntniß zu bringen. Die Conccpte dieser Schriftstükcsollen dann auf
nächster Tagsazungabgehört werden.

SS.

Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.
Brunnen. August.

Landesarchiv Nidwalde».

Gesandte: U r i. Jost Püntiner, Statthalter; Burkhard Zumbrunnen, Landschreiber,Gesandter nach
Bellenz. Schwhz. Wolf Dietrich Reding, Landammann; Sebastian Abhberg, alt-Landammann; Gilg
Bctschart, Landcsfähnrich und Statthalter; Joh. Kaspar Ccberg, alt-Statthalter. Nidwalden. Pctel
Zelger, alt-Landammann;Joh. Gilg Würsch, Gesandter nach Bellenz.

Zwck der Konferenz ist eine möglichst gleichförmige Instruction der Gesandten in die drei enncb
birgischen Vogteien.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HcrrschastSangeleqcnheiten:
Belle»; tt. « - Art. 62-87.
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Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1<»5V, 12. August.

Staatsarchiv Luccr». Acten: Savoye», Biindnisse. — LandeSarchi»Ridwalde».

Gesandte: Lueeru. Heinrich Flcckcnstein, Schultheiß;Ulrich Dullikcr, Pannerhcrr; Lcodegar Pfhffer;
Melchior Balthasar, Sckelmcister. Uri. Jost Püntincr, Statthalter; Kaspar Roman Troger, alt-Land-
aminann. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Joh. Kaspar Ccbcrg, alt-Statthalter. Unter-
Calden. Marguard Jmfeld, Landanimann,und Heinrich Bücher*), alt-Landammann,von Obwalden;
Caspar Leu, Landammann, und Peter Zclgcr, alt-Landammaun, von Nidwalden. Z u g. Johann Bcngg, Jakob
Andermal! und Christian Schön, alle des Raths.

u. Bon dem Freiherr» Greißh, Gesandten SavohenS, zu Verhandlungenüber die Bundcscrneuerung
"^>ch Lucern eingeladen, statten die Gesandten zunächst den eidgenössischen Gruß ab und bcnuzen dann
die bis zur Audienz noch übrige Zeit zur Behandlung etlicher anderer Geschäfte. I». (S. u. LuggaruS).

Cardinal Monti, Crzbischof von Mahland, zeigt an, daß er für jedes der katholischen Orte im dortigen
helvetischen Kollegium den dritten Plaz wieder aufrichten werde. Indem ihm der gebührende Dank be¬
fugt wird, überläßt man auch die jeweilige Vergebungdieser überzähligen Stellen seinem Belieben. «I.
Da die in spanischen Diensten im Hcrzogthnm Mahland stehenden Regimenter ungeachtet wiederholter
schreiben und Botschaften stctSfort schlecht gehalten sind, die Zahlungen ausbleiben, daher die Soldaten
hch verlaufen und die Hanptleutc in großen Schaden kommen, wird dem Oberst Crivclli geschrieben, sich
persönlich zu seinem Regiment zu begeben oder doch einen geeigneten Mann dahin zu senden, um die
Röthigen Anordnungenfür das Regiment zu veranstalten und, sofern die Zahlungen nicht unvcrwcilt er¬
digen, dem Dienste eine Endschaft zu geben. Um jedoch zu zeigen, daß dieser Beschluß nicht bloß von

interessirtcn Obersten und den Hauptleutcn hervorgerufen sei, werden auch der Gubcrnator von
Mahland und der Graf Casati unmittelbar davon in Kenntnis! gesczt und die Obrigkeiten erinnert, darauf
5u sehen, daß die Sache „werkflüssig" gemacht werde, «. Zur Audienz durch eine Deputation abgeholt,
ennnertc Greißh an die schon in Baden durch den Gardelicutcnant Duprö angeknüpfte Unterhandlung,
und indem er den Wunsch aussprach, daß die gegenwärtige Conferenz den „generösen" Entschluß fasse,
den Bund mit dem Herzog von Savoheu zu erneuern, bedauerte er nur, daß bei obwaltenden ungünstigen
^onjuncturen die Liberalität des Herzogs sich nicht so bcthätigcn könne, wie er es später zu thun im
Stande zu sein hoffe. Diesem Wunsche, dem gemeinen Wesen und der Religion zum Vorthcil den eigenen
^uzcn hintan zu sczen, war mau zwar zu entsprechen geneigt, jedoch mit dem Vorbehalte, daß eines
Dheils, z. B. für Uri, nach altem Brauche vor Bcsammlung der Landögcmcindc die bedungenen Gelder
^legt, andern Thcils die Bezahlung alter Rükstäude und die Herstellungder alten Freiheiten der Leib¬
garde neuerdings zugesichert und der Bund selbst in herkömmlicherFassung bestätigt werde. Unterdessen
Kurde dem Herrn Greißh die geneigte Antwort der bctheiligten Orte in nahe Aussicht gestellt.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftSaiigclcgcnheitcn:
^Mllts. I» Art. 182. Geistliches.

*) Der Taufname aus dem NidwaldnerExemplar; im Lucerner heißt er, wie noch öfters, irrigerweise Jakob.
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Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden III Orte.

Bellen;. IliSO, Ende August.

LandeSarchi»Nidwaldcn.

Gesandte: Uri. Burkhard Zumbrunncn, Laudschrcibcr. Schwhz. Martin Fach, des Raths. Nid-

walden. Joh. Georg Würsch
Das Berhandelle findet sich im Abschnitte Herrschaftsangelcgenheiten:

Bellen; zc. » It Art. 88—07.

»s

Conferenz der die Bogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherlitz, Grandson und Murten
regierenden Stände Bern und Freiburg.

Bei der Sense. KiZtt S. bis 7. September (26. bis 28. August alt. Kalcnd.).

Staatsarchiv Bern, greiburger »bsch. Bd. kol. 27».

Gesandte: Bern. Anton von Grafcnricd und Hans Rudolph Zchender, Vcnncr; Saniucl Frisching,

Bauherr; Georg Tribolet, alle des Kleinen Rathcs, mit Hans Leonhard Engel, Notar. Fr ei bürg.

Joh. Daniel von Montcnach, Statthalter; Peter Reiff, alt-Burgcrmcistcr; Niklaus von Moutenach und

Hans Rudolph Progin, alle vier des Täglichen Ratheö, mit Christoph Mnnat.

». Der Verhandlung geht der eidgenössische Gruß voraus. I». Hierauf wurden die von Frciburg

verlangten Abänderungen im Muriner Abschiede erledigt. «—1°. (S. u. Schwarzenburg). xx. u.

Ii. (S. u. Murten). I. u. k. (S. u. Grandson).
Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelcgenheiten:

Schwarzenburg. « t Art. 50—53.

Grandson. I. u. It. Art. 295 u. 29i!.

Murten. u. I» Art. 420 u. 42l.

Rechtsspruch der IV Schirmorte des Gotteshauses St. Gallen.

Napperslvpl. Itikktd, l<» September.

LandcSarchtv Schwyz.

Gesandte: Zürich. Salomen Hirzel, Bürgermeister; Joh. Jakob Leu, Statthalter. Lucern.

Heinrich Fleckenstein, Schultheiß; Lcodcgar Pfhffcr, alt-Landvogt im Thurgau. Schwhz. Wolf Dietrich

Reding, Landammanu; Franz Rcding, Sekclmcister. Glaruö. Balthasar Müller, Laudammaun; Jakob

Marti, Statthalter.
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Da zwischen dein Fürstabt Pius von St. Gallen und der Stadt St. Gallen ein Span entstanden
umr, den stc beide zu gebührender rechtlicher Erörterung den Gesandten der Schirmorte durch eiucn be¬
siegelten Aulaßbricf übertrüge», haben diese, nach Verhörungder Parteien und Vorlegung der bezüglichen
Documentc, als der Versuch zu gütlicher Vereinbarung nicht verfänglich gewesen, als Schiedrichter ge¬
rochen: 1) Wenn Blutsverwandte in der Stadt St Gallen unter sich Testamente machen, in welchen
über Lehen verfügt wird, die in des Stifts Landschaft liegen, so ist für solche Lehen die Confirmation in
^ fürstlichen Kanzlei nachzusuchen und von dieser auch unter dem Siegel der Verschwiegenheitzu er¬
teilen. 2) Der fürstlichen Obrigkeit steht das Recht zu, zu verbiete», daß Güter ihrer Landschaft außer
das Land verkauft werden; es steht aber auch in ihrem Belieben, etwa zu Gunsten des einen oder andern
lBürgers der Stadt St. Gallen) davon zu dispcnsircn. 3) Wenn bei Gutsverkaufen aus der Land¬
schaft der Zug angesprochen und daher eine Schäzung vorgenommen,von den Schäzcrn aber besonders
dulsichtlich der Gebäude nicht nach Billigkeit verfahren wird, so mag der Verkäufer die Güter wieder an
siü) ziehen. 4) Die Bürger von St. Gallen als Lehenträgcrdes Gotteshauses sind nur zu dem im
Jahre 1566 bestimmten Lchcncid verpflichtet. 5) Hinsichtlich der Reißkosten und Kricgsanlagcn bleibt
es bei den Verträgen von 1180 und 15-19. 6) Aus dem im StiftSgcbictc befindlichen und dahin „vcr-
wüchcltcn" (geflüchteten) Gut rechtsflüchtiger Bürger und Falliten sind zuerst die Forderungen der Gotteö-
bausleute zu bezahlen; das klebrige ist dahin zn liefern, von wo es hergebracht worden. Hinsichtlich der
Rechtsflüchtigen selbst gilt der Vertrag von 1519. 7) Daß Abt Bernhard Stok und Galgen an den
Wan verlegte und in St. Fidcn, wo Malesiz gehalten wird, allerlei Handwcrkshäuscr (wahrscheinlich zu
einem Marktflcken) gebaut werden, steht weder mit den fürstlichen Privilegien noch mit dem Vertrage von
1190 jm Widerspruche. 8) In Betreff der Niederlassung von Handwerkern zunächst bei der Stadt
u> 5 w. mögen Stift und Stadt in Freundlichkeit sich vertragen. 9) Hinsichtlich des Warenverkaufs
un Klosterhof enthält der Vertrag von 1566 genügende Erläuterung. 10) Betreffend Hinderung des
freien Wandels und Mährens durch das StiftSgcbict in die Stadt St. Gallen an gebotenen Feiertagen
bleibt es bei dem Vertrag von 1566, in der Hoffnung jedoch, daß der Fürst Leinwandtüchcr, Lebensmittel
und andere nothwcndige Sachen in die Stadt tragen zu lassen sich nicht ungencigt erzeigen werde.
11) Ucbcr das Tragen von Kreuz und Fahnen vom Zwinger her durch die Stadt bleibt es bei dem
Bertrag von 1519. 12) Betreffend die Steigerung des RorschachcrZolles wird der Fürst, wenn Lindau
und Constanz ihre Zölle wieder herabsezcn, sich denselben eonsormiren. Wegen des Zolls und Gred-
hauses zu Stcinach bleibt es bei dem Revers von 1190. Zoll und Fährgeld bei Blatten richtet sich nach
bcr alten Ordnung. 13) Ucbcr das Abfuhrrccht vom Markt zu Rorschach mögen die Parteien sich
gütlich verständigen. 11) Jm Ucbrigcn soll es bei der Parteien gegenseitigen Rechten und Gerecht-
sauren wie bisher verbleiben.
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Gemein-eidgenössische Tagsazung der XIII Orte.
Baden. I4»i5v, v. November.

Staatsarebiv Lueern, Allg. Absch. Bd. XI^, kol. 80. — Staatsarchiv Freiburg. Absch. Bd. 26. — LandeSarchiv Nidwalden.

Gesandte: Zürich. Solomon Hirzcl, Bürgermeister; Konrad Wcrdmüllcr, Sckclmeistcr. Bern.
Gabriel von Wattenwyl,Bcnner; Vinecnz Wagner, des Raths. Lueern. Heinrich Flcckcnstein,Schult-
heiß; Lcodcgar Pfhffcr, des Raths. Uri. Scb. Pcrcgriit Zwehcr, Landammann; Jost Püutiucr, Statt¬
halter. Schw h z. Wolf Dietrich Reding, Landammann; Franz Rigct, des Raths. Untcrwaldcn.
Marquard Jmfcld, Landammannvon Obwaldcn; Bartholomä Odcrmatt, alt-Landammann von Nidwaldcm
Zug. Georg Sidlcr, Ammaun; Wilhelm Heinrich, alt-Ammann. Glarus. Balthasar Müller, Land¬
ammann; Jakob Marti. Statthalter. Basel. Joh. Rudolph Wcttstein, Bürgermeister; Joh. Heinrich
Falkner, des Raths. Frei bürg. Rudolph Weck, Schultheiß. Solothurn. Moriz Wagner, Schult¬
heiß; Joh. Jakob vom Staat, des Raths; Franz Haffncr, Stadtschreibcr. Schaffhauscn. Joh. Jakob
Zicglcr, Burgermeister;Joh. Georg von Mandach, Obherr. Appenzell. Jakob Wieser, Landammann
von Jnner-Rhoden; Ulrich Schlüpfer,Landammannvon Anßcr-Rhodcn.

». Schwhz stellt den Antrag, die Relation der von Paris zurükgckchrtcn Gesandtenund die thur-
gauischcn Streitigkeitender bascl'schcn Angelegenheit vorausgehenzit lassen, bleibt aber in Minderheit,
tritt daher aus *). I«. Hierauf theilt Basel mit, wie entgegen dem sechsten Artikel des die eidgenössische Exemtion
zusichernden, zu Münster und Osnabrück geschlossenen Friedensvertrages und im Widerspruche mit dein
von dem Kaiser an seine Bevollmächtigten zu Nürnberg und an die Kammer zu Speyer gerichteten
Schreiben, das Kammcrgcricht zu Speyer fortfahre, die Stadt Basel um Bezahlung des Kammcrgcldcs
zu nöthigcn; wie auch, durch Florian Wächters Proccß veranlaßt, nach jüngst abgehaltenerFrankfurter
Herbstmesse, die Gelder und Waaren der bascl'schcn Kauflcutc zu Gcrmcrshcim, Mainz und Schlcttstadt
gngehaltcn und nach Speyer geliefert worden seien und die von Basel dagegen erhobene Reklamation bis
dahin keine B^rüksichtigung gefunden habe, daher es die eidgenössischen Stande, denen leicht Aehulichcs
begegnen könnte und denen Basel in allen Dingen bundcSgcnössisch beizustehen jederzeit sich bemüht habe,
um Hülfe ansuche. In Anerkennung, daß dieß als eine gemein-eidgenössische Angelegenheit zu bchandel»
sei, und in Erinnerung, daß die Vorfahren eine solche Rcchtsvcrlczuug durch thätlichc Dcfcnsion zurük-
gewicscn hätten, wird gefunden, es seien vorerst an den Kurfürsten von Mainz und an die Reichsstadt
Schlcttstadtschriftlich und an den Kaiser durch eine Gesandtschaft,mit Bezug auf das Schreiben vo>»
29. Juli 1649 und die darauf erfolgte kaiserliche Antwort vom 29. November, Gegenvorstellungen einzu¬
geben. Als Gesandte werden Oberst Scb. Pcrcgrin Zwehcr, Landammannvon Uri, und Bürgermeister

") Wettstein erzählt in seinem Gesandtschaftsschrcibe»,die Gesandten von Schwhz haben sich nach der Sizung bei de» basel'sche»
Gesandten dahin entschuldigt: Ihr Benehmen komme nicht aus Mißgunst gegen Basel, sondern von Particular-Ambitio»,
welche daher rühre, daß der „kleine Abybcrg" nicht zum Gesandten ernannt worden; denn „weil die Gesandten zum erste''
verordnet worden, hätte die Gegenpartei, welche zu der spanischen Faction gehöre, sie, die Gesandten, aber zu der französisches
ihnen bei der Berathschlagung der Instruction dieses angemacht und ihnen dadurch eine Schmach anzufügen begehrt." (,tta»'
tonSarchiv Baselstadt: Wettstein. Sammlung M VUI.).
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^ Rudolph Weitstem von Basel bestimmt, dabei auch zugleich der Beschluß gefaßt, sich wieder zu ver-
^uiiicln, wenn diese Maßregeln nicht ausreichen sollten, v. Nachdem der französische Ambafsadorlobend er-
")»t hatte, daß die eidgenössischen Truppen die Stadt Bourdcaux zum Gehorsam gebracht und dem
">>>gc dazu verhelfen haben, sich wieder mehr mit auswärtigen Geschäften abgeben zu können, verband

^ damit die Zusage, der König werde nicht ernrangcln, die Eidgenossenschaft, vermöge der ihr durch
n»cu (sj„f>uß verschafften Unabhängigkeit vom Reiche, in der basel'schcn Angelegenheit gegen das Kammer-

taucht zu untcrstüzcn. Hierauf berichtet die aus Paris zurükgekehrteGesandtschaft,wie sie den bereits
Mittelteil Vergleich crzwckt, wie man sie aber von Seite der Minister »ü In ^raiillour« behandelt, ihnen

den Titel umdassallouis streitig gemacht und zugcmuthct habe, aus dem Cluscr Geschäfte keine Weit-
^uftgkciten zu machen. Sic bemerken ferner, daß von etlichen Hauptlcutcn der Wunsch ausgesprochen

Molden sei, cö möchte ihncil ein Mandat zugestellt werden mit dem Befehl, im Falle die ihnen gemachten
Zusagen nicht gehalten werden, heimzukehren. Endlich wird von den zurükgckchrtcn Hauptlcutcn geklagt,

css zum Schimpfe der eidgenössischen Nation bei ihrem Rükzugc bei der Clus etliche der ihrigen in Arrest
si^jt, andern Wehr und Waffen und Eigcnthum ohne (wie auch der Commissär Morau schriftlich be¬
fugt) durch sie gegebene Vcranlaßung weggenommen worden seien. Hierauf wurde beschlossen, dem Am-

chsador neben Verdankung seiner Verwendungzu erklären, daß man mit dem Erfolge des 1648 cingc-
iftbcncn Memorials nicht befriedigt sei, um so weniger, da den licenzirten Truppen die gemachten Zu-

„och nicht erfüllt, durch die crhöheten Zölle bei Joux die Eidgenossenschaftfortwährendbeschwert,
zurukgekchrtcn in der Clus so schimpflich behandelten Truppen ohne Ursache der Vorwurf ungcbühr-

> )cu Betragens aufgebürdet und der dem Herzoge von Vcndümc und dem Befehlshaber in der Clus
»ich dch Minister zugestellte Auftrag zur Zurnkcrstattungdes abgenommenen EigenthumS noch nicht voll-

scie,,; daher denn der Ambassador dafür sorgen möchte, daß den gemachten Versprechungen bis zu
usang Februars 1651 Genüge geschehe, indem sonst die Tagsazung sich wieder versammeln, im Sinne
^ ^ztjährigcn Abschiedes Entschlüsse fassen und in Bezug auf das Cluscr Geschäft das in dem Bünd-

>ussc vorgesehene Recht ansprechen werde. — Mit einer hierauf vom Ambassador gegebenen begütigenden
""d mit der Versicherung begleiteten Antwort, daß bis zum Neujahr die Sache in Ordnung kommen

^crdc, war die Warnung verbunden,ja nicht auf eine Hcimbcrufung auch derjenigen Truppen zu denken,
don sich aus zu bleiben entschlossen seien, indem solches den Bündnissen entgegen wäre, und eben so

cs angerufenenRechtsmittelshalber sich wohl zu besinnen. Dessen ungeachtet wurde beschlossen: 1) an
" König, an den Herzog von Vcndümc, an den französischen Commandantcnim Sundgau und an den
"Mmandanten der Clus die schriftliche Erklärung abgehen zu lassen, was man zu thun entschlossen sei,

>vcnn bis zu Anfang Februars die Sache nicht in Ordnung gebracht werde; 2) zu den bezüglichen Tag-
"zungsvcrhandlungcnauch die III Bünde und Wallis, welche ebenfalls Volk in französischem Dienste
"den, einzuladen; 3) unterdessen die Werbungen zu verbieten; 4) gegen die bundcSwidrigc Verwendung
^ Schweizcrtruppen zu protcstircn, was auch immer daraus erfolgen möge; 5) auf den Fall, daß^daS
^uscr Geschäft einer RcchtSverhandlung bedürfe, die Stände Zürich und Luccrn zur Ernennung der

^6ze aus ihrer Mitte zu bevollmächtigen.«I. (S. u. Thurgau). «?. (S. u. LauiS). l". (S. u. vier
"'"etbirgischc Vogtcicn übcrh.). (S. u. LauiS). I». (S. u. LuggaruS). I. Zürich trägt vor, es
^ keineswegs, wie Schwhz glauben machen wolle, darauf ausgegangen,die Behandlungder thurgaustchcn6
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und rheinthalischen Streitigkeiten auszuweichen, vielmehr habe es die Erfahrung machen müssen, daß,

wenn zu deren Beilegung Confcrcnzcn veranstaltet werden wollten, von dem katholischen Vorort Luecr»

aus die verabredeten Tage wieder abgestellt, daneben auch fortwährend durch Neuerungen die Streitig¬

keiten noch vermehrt worden seien. Dagegen stellt Schwhz den Saz auf, es habe nur nach Inhalt des

Landfriedens und der Verträge gehandelt und könne auch jczt von der Forderung nicht abgehen, daß die Ut-

Wyler gestraft und in Lustorf die katholische Religionsübung eingeführt werde. Im Namen der sechs

Schicdorte macht Bern den Antrag, es möchten die beiden Parteien noch einen Versuch machen, vorder

künftigen Tagsazung zu Lichtmeß sich gütlich zu vergleichen; gelinge es nicht, so möge die Sache von der

Tagsazung zur Hand genommen werden. Diesem Antrage wird beigestimmt, mit Ausnahme von Frciburg,

welches ihn all rokoronllum nimmt. Ii. Auch Lucern, Schwhz, Untcrwaldcn und Zug behalten sich die

zwei bekannten Punkte vor.

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

I. Die Klagen von katholisch Glarus gegen den evangelischen Landcstheil werden für nächste ka¬

tholische Tagleistung in den Abschied genommen, in. Auf die vom Herzog von Savohcn cingekommcnc

Ratification von der Verchclichung seiner Prinzessin Schwester mit dem Fürsteil von Bayern und auf dir

Anzeige von der Erhebung des Cardinals Pamphiliüs zum Cardinalat wird Luccrn beauftragt, beider¬

seits angemessen zu gratuliren. n. Dem Grafen Casati, welcher Zahlungen in Aussicht stellend daraus

dringt, daß der offensive Gebrauch der in französischem Dienste stehenden schweizerischen Mannschaft auf¬

höre, ist zu erwidern, daß man jederzeit jenen Mißbrauch der Mannschaft abzuschaffen bedacht gewesen

und jezt entschlossen sei, sofern nicht bis Lichtmeß von der Krone Frankreich die schuldigen Leistungen

vollzogen werden, die Mannschaft zurük zu rufen. «». (S. u. Lauis). z». (S- u. Thurgau). Dil

Empfehlung, eine Steuer an das Capuzincr-Kloster zu Laufcnburg zu gewähren, wird in den Abschied

genommen, r. (S. u. Sarganö). «. Dem Landammann und Rath des obcrn Bundes wird die hin¬

sichtlich des Klosters Disscntis übernommene Verrichtung verdankt, t. Solothurn trägt vor, daß einigt

solothurnischc Bürger bei dem Gotteshaus St. Blasien nicht zu ihren Eapital- und Zinö-ForderungcN

gelangen mögen, indem alles auf die österreichische Botmäßigkeit gezogen werde, daher verlangen, auf dic

in der Grafschaft Baden liegenden Güter St. Blasiens greifen zu dürfen. Es wird indessen beschlösse»,

den Abt zu mahnen, daß er, wenn nicht dic ganze Forderung, doch wenigstens zwei Zinse entrichte. i>

(S. u. Sargans), v. („In alle Cath. Ortt'mrr Luccrn nit"). Im Namen des französischen Ambassa

dors de la Barde verwendet sich dessen Dolmetsch Vigicr in mündlichem, nachher schriftlich eingegebene!»

Vortrag für Wahrung der Rechte des Ordcnsgcncrals der (Zisterzienser hinsichtlich der Klöster dieses

Ordens in der Schweiz. Eines der wichtigsten seiner Privilegien und Rechte sei nun aber das Bcstäti-

gungsrccht der ucugcwähltcn Achte dieses Ordens, ohne daß sie ihren Rccurs nach Rom noch etwelche

Unkosten zu Erhaltung der Bullen haben müssen. Gleichwohl aber habe der jüngst gewählte Prälai

von Wcttingcn angehalten werden wollen, seine vom Ordcnögcncral bereits erhaltene Confirmation vo»

Rom einzuholen; sollte er nun deswegen von Rom aus „betrübt" werden, so bitte Ihre Majestät die ka¬

tholischen Orte um ihr Dazwischenkommen, damit solches vermieden bleibe. Ebenso verwendet er sich
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hinsichtlich der Klöster Rathhauscn und Eschcnbach, die wider ihren Willen und entgegen allem Recht der

Superiorität und Jurisdiction des OrdenSgcncralö entzogen und dircct Rom unterstellt worden seien.

Der Ordcnsgcncral sei geborncr Untcrthan Sr. Majestät des Königs und dcßwcgen halte es dieser für

seine Pflicht, sich seiner anzunehmen. — Man vereinigt sich nun zu einem Schreiben an den heil. Vater,

damit der für die Religion zn besorgende Nachthcil abgewendet werde, gibt dem Nuntins von dem ge¬

tanen Schritt Kcnntniß, thcilt Luccrn den Vortrag Vigierö und das Beschlossene mit und ersucht es, in

der Erwartung, daß cö mit dem Schreiben an den heil. Vater einverstanden sein werde, um dessen Be¬

segelung. ,v» Freiburg beschwert sich, daß das, was auf leztcr hiesiger Jahrrcchnung dem Hauptmann

und den Offizieren der eidgenössischen Garde in Turin zu schreiben beschlossen worden sei, sich auch in

seinem Abschied befinde, da es doch bei dieser Sache nicht gewesen sei, auch darum nichts gewußt habe.

Die Entschuldigung, welche hierauf der Landschrciber vorbrachte, stellte heraus, daß dicß lediglich durch

e>n Versehen des Abschreibers so gekommen sei, indem im Conccpt Frciburg ansdrüklich vorbehalten

werde. Ucbrigcns sei Frciburg in den beiden Schreiben nicht genannt, vielmehr diese lediglich im Namen

von Lucern, Uri, Schwhz, Untcrwaldcn und Zug ausgestellt und unterzeichnet worden,

aus dem Nidwalduer-, « aus dem Freiburgcr Exemplar.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelcgenheitcu!

^U>rgau. ,1. Art. 344. Zolle, Handel und Verkehr zc. I» Art. 282. Verkauf v. Gerichtsherrschaften,

^argaiig. Art. 213. Stifte und Klöster. «> Art. 223. Stifte und Klöster.

^lcr cimetli. Bogt, liberh. t Art. 67. Polizeiliches.

«. Art. 87. Justizsachcn. «. Art. 88. Justizsachcn.

«. „ 89. Justizsachcn.

^"ggaruS. I». Art. 103. Zollsachen.

Conferenz der evangelischen Orte bei Anlaß der Tagsazung zu

Baden. November (4. November alt. Kalcnd.).
Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bv. 1SZ», kol. V2.

Gesandte: Zürich. Sal. Hirzel, Bürgermeister; Konrad Wcrdmüllcr, Sckelmeistcr. Bern. Gabriel

von Wattenwyl, Vcnncr; Vinccnz Wagner, des Raths. Glaruö. Jakob Marti, Statthalter. Basel.

Hol). Rudolph Weitstem, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner, des Raths. Schaffhausen. Joh.

Jakob Ziegler, Bürgermeister; Georg von Mandach, Obhcrr und des Raths. Appenzell. Ulrich

-Schlcipfcr, Landammann von Anfier-Rhoden.

Zürich und Glarns eröffnen, wie cö nöthig sei, daß die evangelischen Stände sich über die ge?

weinsamen Religionöangelegenhcitcn besprechen und sich namentlich darüber verständigen, wie die im Thur¬

au und in andern gemeinen Herrschaften obschwcbcndcn Streitigkeiten beseitigt und wie den stets sich

wneuernden Ucbergriffcn der katholischen Partei Schranken gcsezt werden können. Sie erinnern namcut-

^6), daß die von Schwhz ergriffene Anhandnahmc der streitigen Angelegenheit und der Vorwurf, der von
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dort aus den Evangelischen gemacht werde, als seien sie die Ursächcr der eingetretenen Spannungen, An¬
laß gegeben haben, vor dem Zusammentritte der XIII Orte diese besondere Bcrathung zu veranstalten!
wenn daher die andern evangelischen Stände bei den gemeinen Herrschaftenauch nicht unmittelbar be-
thciligt seien, so dürfe erwartet werden, daß sie doch bereitwilligwären, Rath zu erthcilen u. s. w. >»«
(S. u. Rheinthal), r. Hinsichtlichdes Cluser Geschäfts und des dabei erlittenen „Affronts" findet Bern,
man müsse sehr vorsichtig zu Werke gehen und nähern Bericht abwarten, was über die durchpassirte»
Kriegsvölkcr geklagt werde. Man ist damit einverstanden. «I. Bern und Zürich verständigensich über
die Bedingungendes Hcimzugö ihres aus vcnctianischcn Diensten entlassenenKricgsvolkes. v. Zürich
wird von Schaffhauscn um Beistand angegangen wegen Ucbcrforderungdes Einzugs von einem ihrer
Spend auffallswcise zugefallenen Hof und wegen des Zolls zu Stein und zu Dießenhofen.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangelegenhciten -
Rheinthal I». Art. 223. Kirchliches und Glaubenssachen.

Conferenz der III Orte Uri, Schwyz und Nidwalden.
Brunnen. 1L11, 18. Januar.

LandcSarchiv Schwyz.

Gesandte: Uri. Jost Püntincr, Statthalter; Kaspar Roman Troger, alt-Landammann. Schwyz-
Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Georg Aufdcrmaucr, alt-Landammann; Gilg Bctschart, Landes¬
fähnrich und Statthalter; Joh. Kaspar Ccberg, alt-Statthaltcr. Nidwalden (weggeblieben).

Das von dem Landvogtc zu Bollenz eingckommene Schreiben betreffend den gegen G. Pietrs
Judice einzuleitenden Proccß veranlasste Schwyz zur Veranstaltung der Conferenz. Nidwalden hatte seine
Ansicht bereits Uri milgctheilt, erschien daher nicht. (S. n. Bellenz rc.). I»» Uri gibt Auskunft über die
wegen der Wcinfuhrcn aufgestellteOrdnung. Schwyz eollaudirt zwar dieselbe, findet aber doch de»
„Gürtel umb etwas zuo enge vnd schwerlich iugezogcn," wenn die Säumer allen Wein, den sie aus
Italien bringen, einen halben Tag lang ehe sie ihn weiter führen in Attdorf feil halten und falls der
Käufer sich mit ihnen nicht einigen kann, um den SchazungSprciSablassen sollen, sofern nämlich der
Wein nicht jemanden aus den übrigen Orten, auf dessen „eigne Gefahr vnd Gewart gcfertiget" wäre
und zugehörtc. Hierauf wird gefunden,eine Bescheinigung sollte zugelassen werden, daß der Wein auf
des Bestellers Gefahr und Gewart bis Altdorf und bis in seinen Wohnort, oder auf des Säumers Ge¬
fahr und Gcwart bis Altdorf, von Altdorf aber auf des Bestellers Gefahr gefertigt werde. t. (S. u.
Bellcnz:c.).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegcnheiten:
Bellenz zc. «. u. e. Art. 98 u. 99.
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»7

Cmfmn, d.r di. «-»t-im B-II.n,, B°»mz uud Rividra r°gi.r-nd-u Ni OU-.

Brunnen 1<»54, 7. Februar.

Land.Sar-Iiiv N'dwaldc».

S-s°ndtki Ndi. Z°l> P-u,iu-r, K-sP-r Rbm.in lr-z-r.

«°>f DioiNch R-diug. i-ud.unu.u»i Gil,, B.isch°«. i.»d-«,.I>unch 7^ 7°^"' , ^«°d°.g und M-niu Bblmbu,. beide -,i-Siui,h.i,... Ridu>.id-n. B.Nwl.mi Ode-m.tt und <i.«

Zeiger, beide alt-Landammann. Auf den

». (L. ... Bellen; --.). (G. u. LuggaruS). (G- u. Bellenz ^). «- Auf denAnzug, ob die in den III Orten angesiedelten Walliser dcö LandeeäNe

gefunden, sie seien nicht anders zu behandeln, als wie es dicßfalls die drei Ol e n,

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelegenheite»-

Lnssgarus. I, Art. 104. Zollsachen.

Atllenz,c. ». «. «I Art. 100-102.

»8.

Consmnz d-r die «°gt-i-n B-II-n,. Bullm, und Ri°i°ra ««imud-n >i> Orte.

Brunnen. 4<i54. « März

tia»dc«archiv Ridwalde».

du.f.nd..: UN. S,b. Pb..g.in ZW.M, e.»d.m.u.uu »ud ^balter Schwvz Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Gilg Betschart, ^tattla , ^ h-

Ceberg und Marlln Belmont. beide alt-Statthalter. Nidwalden. Peter Zelger. alt-Landammann. I ft

^ussi, Statthalter. . ,Das Verhandelte sinket sich im Abschnitte HcrrschastSangelcgcnbetten.

Louis. I». Art. 179. Zoll, Handel und Verkehr ?c.

Lugzarus. «I. Art. 100. Zollsachcn.

Aellen; ,c. >» «>. «. Art. 103—100.

Conferenz der V katholischen ^rte.

Lucern. 27. und 2« März.

iLtaat«i>r»tv Lueern. «Hg. «bsch. Bd. Xl-l, kul. 7.

Gesandte: Lueer n. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Oberst Seb.Peregrin^her, Statthalter lind Oberzeughausmcistcr; Landvogt Leodogar Ps )ff

/
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Zweher, Landammann; Landvogt Jost Püntincr, Statthalter. Schwhz. Wolf Dietrich Reding, Land¬

ammann; Joh. Kaspar Ccberg, Statthalter. Untcrw a ld en. Marquard Jmfcld, Landammann von

Obwaldcn; Peter Zclger, alt-Landammann von Nidwalden. Z n g. Georg Sidler, Ammann; Landvogt

Peter Trinklcr, des Raths.

«. Zwek der Confcrenz war zwar die Vorberathung der Gegenstände, welche die von Zürich auf

Quasimodo (16. Apr.) nach Baden einberufene Tagsazung zu behandeln haben wird, sowie die von Bern

am 22. Februar und 1. März eingelangten Schreiben. Indessen wurde schon nach vorgegangener gegen¬

seitiger Begrüßung die Anzeige gemacht, daß im Namen des Dcutschritter-Ordens der Obcrvogt von

Altshausen mit der schriftlichen Bitte eingckommen sei, die Comthurci Hizkirch des laut Vertrag von 1542

derselben auferlegten Schirmgcldcs um so eher zu entlasten, da keine andere Comthurci der Eidgenossen¬

schaft mit dieser Beschwerde belegt sei, die Comthurci Hizkirch gar häufig die Comthuren wechsle und

überdieß von den Landvögten und andern Beamten als offenes Haus betrachtet werde. Von Uri wird

beigefügt, daß es dem Begehren bereits entsprochen habe, während die Abgeordneten der andern Orte

erklären, daß ihres Wissens ihren Obrigkeiten noch keine Mittheilung zugekommen sei, ihrerseits also

darüber nicht eingetreten werden könne. I». Auf die thurgauischcn Streitigkeiten und besonders auf die

Schreiben Berns übergehend, fand man, es beruhe in dem verwirrten Geschäfte die Hauptsache eines

Theils darauf, daß Zürich die laut dem Landfrieden berechtigte Einsezung eines Altars in der Kirche zu

Lustorf und Bestrafung der Gemeinde Utwhl nicht wolle geschehen lassen*), andern Theils, daß Zürich

mit unabläßigem Ernst und Eifer dem Landfrieden eine andere Auslegung geben wolle als der klare In¬

halt desselben sei, daher die Gemeinde Utwhl in ihrem Benehmen bestärkt habe und die Gotteshäuser

eines nach dem andern in Ausübung ihrer Rechte bedränge; daraus folge, daß Nachgiebigkeit für Zürich

nur eine Ermunterung wäre, noch weiter zu greifen und den Landfrieden ganz zu durchlöchern; deswegen

sei der Landvogt zur Fortsezung seiner strengen Aufsicht und Untersuchung und er sowohl als die Stifte

Rheinau und Fischingen zu gründlicher Berichterstattung an die nach Baden kommenden Gesandten der

V Orte aufzufordern; jedoch werde, um den unparteiischen Schiedortcn die Vergleichsvcrsuche nicht zu

erschweren, in der Erwartung, daß der Landfriede dabei zu Grunde gelegt werde, bis zur Tagsazung der

Ezecutionsbefehl in Bezug auf Utwhl und Lnstorf aufgeschoben. «, Ob die Gesandtschaft nach Frank¬

reich ganz in Ucbercinstimmung mit den gefaßten Beschlüssen instruirt worden sei und woher es komme,

daß in den erhaltenen Berichten das Interesse der Privaten dem nur obenhin berührten Interesse der

Obrigkeiten vorangestellt sei, wird sich aus der Vcrgleichung der dieser Angelegenheit wegen gefaßten

Beschlüsse ergeben und aus dem Verhalten des französischen Gesandten in Bezug auf die Bezahlung der

Satiöfaction; übrigens sollen neben den Obrigkeiten auch die Obersten und Hauptlcute sowohl der jczigcn

Diensttruppen als auch des 1636 beurlaubten birchcr scheu Regiments in den Vertrag eingeschlossen, soll

auf künftiges besseres Tractamcnt gedrungen, die Verwendung der Mannschaft auf die Defensive beschränkt,

von den XIII Orten gemeinsam und ungetrcnnt unterhandelt, wenigstens von den katholischen Orten zu-

') Wegen Dcmolirungder Adelheid-Kapelle zu Ulwyl hatten ini Jahr 1644 die im Thnrgau regierenden katholischenOrte durch
Mehrheitsbeschluß die Gemeinde Utwyl zu einer Buße von 2VV0 Gulden verfällt und zugleich die Einsezung eines Altars i»
Lustorf dekretirt. Die Vollziehungdieser Beschlüssewußte Zürich fortwährend zu hindern. Es handelte sich hicmit weniger
uin Utwyl als um das Landfriedensrecht.
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sammen gehalten, endlich Zürich nach dein Antrage Solothurns ersucht werden, auch die III Bünde zur
^kjchikung der Tagsazungeinzuladen, und zwar leztcres, um vorzubeugen, daß der eidgenössischen Nation
'u Frankreich nicht nochmals der Schimpf widerfahre, welchen vor einem Jahre unfern sammtlichcu Völkern,
alö sie pje Wehr niedergelegt, die Compagnieu ans Bünden angcthan haben. Wegen des Cluscr Geschäfts
wögeir die Obern sich entschließen.«I. Dem spanischen Gesandten Casati ist zu vcrdcutcn, daß, wenn

Satisfaetion auf nächste Tagsazung nicht erfolge, unbclicbige Resolutionenzu gewärtigen seien. ^
iE. u. Frciämtcr). t. (S. u. LauiS). zx. (S. u. vier cnnctbirgischc Vogtcicn übcrh.). I». (S. u. Thur-
gan>. j. Bischof von Chur nach Luccrn gelangte Anzeige, daß im Engadin zu Samuaun ein
Prädicant eingcsczt worden sei und die Katholischen daselbst mit den dicßfallstgcn großen Kosten bedroht
werden, wird mit einem Trostschrciben erwidert. It. (S. u. Baden). I. Nachdem die Gesandten von

schon abgereist waren, brachte derjenige von Nidwaldcu vor, daß der Streit über Scclisbcrg noch
"'cht beigelegt sei. Er wünscht, daß derselbe endlich nach der III oder der IV Waldstättc Bund entschieden
werden möchte. Wird in den Abschied genommen. «». (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegcnheilen:

I». 283. Verkauf von Gcrichtsherrschaste». »»» Art. 192. Iustizsachcn ?c.

It. Art. 371. Kotteshäuscr.

^"iämtcr. «. Art. 117. Abzug.

ennetb. Vogteien nberh. « Art. 166. Stellung der Geistlichen.

I Art. 180. Zoll, Handel und Verkehr.

411

Konferenz der mit Savoyen verbündeten Vi katholischen Orte.
Luccrn. 14 April.

Staatsarchiv Lucei». Atlg. Absch. Bd. XI.I, kol. 21.

Gesandte: Lilecrn. Ulrich Dullikcr, Schultheiß) Oberst Heinrich Fleckenstein, alt'Schulthciß;
Christoph Pfhffcr, Statthalter; Laurenz Meyer, Statthalter und Obcrzcughcrr;Landvogt Lcodcgar Pfyffer.
^r i. Oberst Scb. Pcrcgrin Zwcycr, Landamman; Kaspar Roman Trogcr, alt-Landammann. Schwyz.
^olf Dietrich Reding, Landammann; Joh. Kaspar Ecbcrg, Statthalter; Gilg Vetschau, Landesfähnrich;
8ranz Reding, Sckelmcistcr. U n t crw a ld cn. Marquard Jmfcld, Landammann, und Heinrich Bücher,
^t'Landammann, voil Obwaldcn; (Nidwaldcu nicht erschienen). Zug. Johann Speck, Landesfähnrich;
^andvogt Jakob Andcrmatt; Christian Schön, Sckelmcister. Frciburg. Rudolph Weck, Schultheiß;
Simon Meyer, Zeugherr und des Raths.

». Auf Begehren des laut Schreiben des Herzogs Karl Emanucl von Savoyen vom 8. Januar
^5l an die katholischen Orte mit der Unterhandlung beauftragtenHerrn Benedict von Cize, Freiherrn
^wn Grcißy, und gemäß der von dem Herzog dem Leztern gegebenen Vollmacht vom 5. März, traten die
'^geordneten der katholischen Orte in Luccrn zur Erneuerung des zwischen ihnen und Savoyen 1634
Richteten Bundcovertragcs zusammen und vernahmennach gegenseitiger Begrüßung auch ein Schreiben
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des französischenGesandten. I». Bevor sie jedoch zu der Berathnng der für diese Versammlung bestimmten
Angelegenheit übergiengen eröffnete Lueern seinen Entschluß, die auf Onasimodo angcseztc Tagsazung i»
Baden nicht zu besuchen, worauf die andern Gesandtschaften verwundert diejenige von Lueern ersuchten,
ihre Obrigkeit von einer solchen Söndcrnng abzumahnen, mit der Bemerkung, daß, wenn etwas Wichtiges
vorgefallen wäre, der französische Gesandte wohl davon Anzeige gegeben haben würde, bevor sie sich reise¬
fertig gemacht hätten, r. Nachdem hierauf der savohischc Gesandte, durch einen sechsfache» Ausschuß, je einen
Deputirtcn ans jedem Orte, in die Siznng abgeholt, den Abgeordneten die Entschuldigung des Herzogs, be¬
treffend die Einfachheit seiner Gesandtschaftund die Geringfügigkeit der Gratifikation, vorgetragen und dabei

, die Hoffnung ausgesprochen hatte, daß der Herzog nach Erledigung von den große» Kricgskostcn mehr zn
thun im Stande sein werde, eröffnete er den Wunsch desselben, daß der Bundeevertrag auch auf den
ersten Sohn des Herzogs erweitert oder in anderer Weise verlängert werden möchte. Hierauf wurde vo»
allen Ortsgcsandtcn übereinstimmend erklärt, daß ihre Obrigkeiten und höchsten Gewalten geneigt seien,
den Vertrag von 1634 zu erneuern und zwar in der Weise, daß er auf Lebenszeit des jczt regierenden
Herzogs und vier Jahre nach seinem Tode gelten solle. Frciburg im Besondcrn macht zur Bedingung,
daß der Herzog nicht mehr mit dem Titel eines Grafen von Romont genannt werde, da dessen Vorfahren
auf diese Grafschaft verzichtet haben. Sämmtliche Orte bedingen ferner die Zahlung der ausständigen
Pensionen und die jährlichen Studcntengcldcraus, sowie die Partieularansprachcuvon dem Oberst Ulrich
und von den Herren Amrhhn herrührend, was alles unverzüglich in ein Memorial zusammengestellt und
den Orten zugesichert werden solle; ebenso sei die Gardchauptmannschaftwieder in den alten Stand zu
stellen und die Mannschaft besser zu halten, als seit geraumer Zeit geschehen sei; anderes möge jedes Ort
für sich geltend machen. Die gebührende Beantwortung des vom Herzog eingelangtenSchreibens wird
dem Stande Lueern überlassen; ebenso die Abfassung von Zuschriften an die Madame Reale, den Mark¬
grafen von Pianczza als ersten Minister und den Herrn von St. Thomaso als ersten StaatSsccrctär.
Schließlich wird die Hoffnung ausgesprochen, daß dieses rcciprokc und ausschließlich defensive Bündnih
keinem Orte zu einer „Alteration" Anlaß geben solle; auch wird von Schwyz empfohlen, die beide»
Pläze Pigncrolo und Vcrcclli im Schreiben an den Herzog zn nennen, von Nri an die Gcncralsazung
ihres Landes erinnert, daß die bundcSwidrige Verwendung der Dicnsttruppcn den Vertrag aufhebe, endlich
alles dicß dem Bevollmächtigten des Herzogs mitgcthcilt und von diesem die Bereitwilligkeit ausgesprochen,
im Namen seines Herrn den Bund in der Hanptkirchc zu Lueern zn beschwören. — S. Beilage 2.
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Conferenz der evangelischen Orte bei Anlaß der Tagsazung zu

Baden. ZA. und Z<». April (5. und 6. April alt. Kal.)

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. lSZa, ka!. 170.

Gesandte: Z ü r i ch. Salomon Hirzcl, Bürgermeister; Konrad Wcrdmüller, Sckclmcistcr. Bern
Joh. Rudolph Willading, Vcnncr; Vincenz Wagner, Vcnncr. Glaruö. Jakob Marti, Statthalter
Basel. Joh. Heinrich Falkner. Schaffhausen. J.Jakob Zicgler, Bürgermeister; Joh. Georg
von Mandach, Obherr. Appenzell. Ulrich Schlüpfer,Landammann.
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^ Zusammenbcrufcn, um wegen der Rcligionsstrcitigkcitcn sich Vorzuberathen, hätten die Gesandten

zwar gerne vorher noch die Ankunft des Bürgermeisters Wettstein abgewartet, um zu vernehmen, was in

cm demselben aufgetragenen Geschäfte für Basel weiter gcthan werden könne, giengen dann aber zu der

crathung über, wie künftig zu verwehren sei, daß Luccrn sich nicht wieder herausnehme, die durch das

usschreibcn Zürichs für die Taglcistungcn angcsczten Tage abzuändern, wie es dießmal geschehen sei,

^ ein sich durch den französischen Gesandten habe bestimmen lassen, wegen der Zusammenbcrufunz der

Oue j,l Lucern die Taglcistung um zwei Tage hinaus zu schieben. I». Hinsichtlich der mit Frankreich

chendcn Anstände fand man, es sei eben so bedenklich, durch Heimberufung der Truppen den König

"u Frankreich zu Gunsten seines Gegners, des Königs von Spanien, in Verlegenheit zu bringen und

a Ulch Uebclwollen Frankreichs namentlich gegen die evangelischen Stände zu reizen, als es schimpflich

e>, die angedrohte Heimberufung nicht eintreten zu lassen; dcfiwegcn sei ein Mittelweg einzuschlagen,

lamlich den König, den Herzog von Orleans als königlichen Statthalter und den Großkanzlcr Chatcau-

"kuf in eindringlichen Zuschriften um Erfüllung der gegebenen Zusagen bis auf den 17. Mai zu ersuchen

' Ein von Zürich eingelangtes Schreiben meldet, daß der Landvogt dcS Thurgaus die Utwhlcr zur

Zahlung der Bußen dränge, hicmit den verabredeten Stillstand nicht einhalte. Es wurde daher gc-

" k", Zürich sollte dem Landvogt Schorns mit Hinweisung auf den Umstand, daß die unparteiischen

r e die Sache zur Haud genommen haben, untersagen, irgend etwas darin zu verfügen, es sei denn

''ut Vorwisscn Zürichs; es mögen auch Zürich und evangelisch Glaruö bei versammelter Tagsazung dicß-

^ 6 einen Anzug thun. Indem Zürich und evangelisch Glarus dicß thun zu wollen erklärten, baten sie
andern evangelischen Stände, sie dabei zu unterstüzcn, daß einmal die thurgauischcn und rhcinthalischcn

' k >gionsstrcitigkciten beseitigt werden. Von Seite Appenzclls wurde beigefügt, daß cS hicsür instruirt sei,

Üch aber verwundern müsse, wie Landammann Jmfcld bei der lczten Tagsazung habe in den Abschied auf¬

genommen wissen wollen, daß man nicht verpflichtet sei, aus Rüksicht auf die unparteiischen Orte mit

^ Aetion und Neuerung einzuhalten. «I. Bern trägt vor, daß einige Zehnden im Wallis damit um-

>ss)en, pje Jxsisiten einzuführen, was befürchten lasse, daß allerlei Unruhen angezettelt, die im Wallis

^ch in geringer Zahl vorhandenen Evangelischen ganz verdrängt und das Land Wallis ganz an Spanien

esict werde. Aber in der Besorgnis?, die katholischen Stände möchten, wenn man die Sache zur Sprache

'"iZc. gerade das Widcrspiel rathen, fand man angemessen, daß lediglich Bern als Nachbar an einige

'^uden, namentlich an Sitten, welches gegen Aufnahme der Jesuiten sei, abmahnende Zuschriften ab-

gGen lasse. Der Gesandte von Glarus thcilt mit, daß die Näfclscr Fahrt alle Jahre von den katho-

> chcn Geistlichen mißbraucht werde, um auf die Evangelischen zu schmähen, ohne Rüksicht auf die Verträge

"u 1532, 1564 1623, daß daher die Evangelischen darauf denken, für sich die Schlachtfcicr besonders

^„begehen; er wünscht jedoch den Rath der andern Stände zu vernehmen. Diese finden, es sei zuerst

"ndlichcr Bericht über dcu Ablauf der lczten Feier abzuwarten, um daran anknüpfend bei nächster

^ Ujaminenknnft das Weitere zu bcrathcn. f. Der an die Wicdcrcrbauung des LolleKÜ sainenti«; zu

begehrten „Lczistcucr" halber mag jedes Ort bei nächster Gelegenheit an Zürich mitthcilen,

e viel es geben wolle, und zugleich seinen Theil einsenden, damit die Gesammtstcucr an den gehörigen

^ abgehe. Bei Anlaß des von Pfalzgraf Ludwig Philipp begehrten Gcldanlcihcns wurde gefunden,

^ Man auch für ihn etwas thun sollte; cs sei daher nachzuschlagen, ob ihm auch schon mit einer Vcr-
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ehrung an die Hand gegangen worden sei, und es habe jedes Ort Zürich zu berichten, was es geben

wolle. I». Nachdem die durch Herrn Keller von Zürich auf die Bahn gebrachten, ans die Billigung der

Königin von Schweden sich berufenden Vorschläge zur Einigung der rcformirtcn und lutherischen Con-

fessionen sammt dem von Th. Zwinger im Namen der basel'schen Theologen gegebenen Bedenken erwogen

worden, schien es bedenklich, evangelischer Scits abermals den Anwurf zu thun, da solche Versuche früher

sehr übel und für die Rcformirtcn „vcrklcincrlich" ausgeschlagen haben; man möge also weiter überlegen

und abwarten, welche Urthcilc höherer Seitö von den rcformirtcn Fürsten Deutschlands diesfalls gefällt

werden, dabei etwa auch dem Generalissimus darüber schreiben. I. Die angeregte Frage, ob es nicht gut

wäre, wenn, da die papistischcu Orte so gar oft zusammen kommen, sich auch seit dem leztabgehaltcueu

Jubeljahr allerhand „Mönchgeschmciß" im Lande vermehre, die evangelischen Orte ebenfalls öfterer der-

traulich zusammen träten, wurde bejaht und in den Abschied genommen. It. Ucber das Ansinnen des

französischen Ambassadors, höhere Titel als bisher üblich waren zu erhalten, und über die unter dem

Vorwande ungenügender Unterschrift geschehene Zurükscndung des an den König im November gerichteten

Schreibens in Bcrathung zu treten wird der allgemeinen Tagsazung vorbehalten. I. Der Gesandte von

Glaruö trägt vor, wie der Prälat von St Gallen die evangelischen Toggcnburger schlecht behandle und

ihnen namentlich keine gesezlichc Bestimmung gebe, ob Hcirathcn im dritten oder vierten Grade zulässig

seien, wie er katholischen Angehörigen im dritten Grade Ehelichung gestatte, evangelischen nicht u. s. f.,

wie die Verwendung von evangelisch Glaruö auch kciue Beachtung gefunden habe und wie cS von

schlimmen Folgen sein könne, wenn mau darin mit Angehörigen der katholischen Konfession gemeinsame

Sache mache, besonders wenn man den Stand Schwhz bciziehc; er ersucht daher die evangelischen Stände

um ihren Rath auf nächste Taglcistung. Wird in den Abschied genommen.

4S

Gemeineidgenössische Tagsazung der XIII Orte.

Baden. 1«. April.

Staatsarchiv «ucer». Mg. Absch. Bd. XIU, toi. SS. — Staatsarchiv B-r». Mg. Absch. Bd. toi. 1.
«antonSarchiv Schaffhausen. — VandeSarchiv Nid,»aide».

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzel, Bürgermeister; Konrad Werdmüller, Sekelmcister. Bern.

Joh. Rudolph Willadiug; Vinccnz Wagner, beide Vcnncr. Luccrn. Ulrich Dulliker, Schultheiß;

Laurenz Mchcr, Statthalter. U r i. Scb. Percgrin Zweycr, Landammann; Heinrich Püntincr, alt-Sckcl-

mcistcr. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Joh Kaspar Ccbcrg, alt-Statthalter. Unter¬

mal d c n. Marquard Jmfcld, Landammann von Obwalden; Joh. Peter Zclger, alt-Landammanu von Nid-

walden. Zug. Georg Sidler, Ammann; Wilhelm Heinrich, alt-Ammaun. Glarus. Balthasar Müller,

Landammann; Jakob Marti, Statthalter. Basel. Joh. Rudolph Weitstem, Bürgermeister; Johann

Heinrich Falkner, des Raths. Freiburg. Rudolph Weck, Schultheiß; Sim. Petcrmaun Mchcr, des

Raths. Solothurn. Manriz Wagner, Schultheiß; Franz Haffner, Stadtschrciber. Schaphausen.

Joh. Jakob Zieglcr, Bürgermeister; Joh. Georg von Maildach, Obhcrr. Appenzell. Jakob Wicscr,

Landammann von Jnner-Rhoden; Ulrich Schläpfer, Landammann von Außer-Rhoden.
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Zürich eröffnet, daß die auf Anfang Februar angcsczt gewesene Taglcistung aus gewissen Ursachen
)abe verschoben werden müssen und daß auch die für heutigen Tag angcsezten Geschäfte noch nicht in
Behandlung genommen werden können, wcßhalb zu Angelegenheiten der Vogtcien übergegangen wird.

(«. u, Lauiö). e. (S. u. LuggaruS). «I. Auf Antrag von Schwhz wird beschlossen,daß man an
cn Glänzen kein Vieh durchlasse, es sei denn, daß der vorgebliche Eigenthümcrsich über den rechtlichen

Beiiz desselben auszuweisen vermöge. Die im vergangenen Jahre deerctirtc aber unterbliebene Bcttlcr-
I"gb wird auf dcu 8. und 9. Mai neuen Kalenders angcsezt. f. LandammannS. P. Zwcher von Uri
und Bürgermeister I. R. Wcttstcin von Basel berichten, wie sie die aufgetragene Gesandtschaft an den
Kaiser vollführt, daß sie nämlich am dritten Tage nach ihrer Ankunft in Wien bei dem Kaiser und bei
"u Könige voil Ungarn eine Audienz erlangt, ihren Auftrag in einer schriftlichenProposition eröffnet

und die Zusage erhalten haben, daß cS bei dem sechsten Artikel des Friedensschlussessein Verbleiben habe und
aß die Verfügungen der Kammer zu Speyer casstrt und an die Abgesandten aller Kurfürsten und

stände, an welche die Kammer ihre am 27. September 1650 datirten EzecutionS-Mandatehabe abgehen
lassen, die Ausfertigung von CassationSpatentcnangeordnet worden sei; wie dann wirklich am 30.
Deecmber 1650 ihnen die verheißene Antwort übergeben und unter'm 31. Dceembcr an die Cammcral-
u>>d Reichsfiöcalcn in Speyer ein Pönalmandat, und auf die entschuldigendeErwiderung, daß die Rcichs-
ständc die Sache betrieben haben, unter'm -1. März an den Kurfürsten von Mainz und an die Kammer

Speyer die erforderlichen Befehle erthcilt und auch an mehrere andere Kurfürsten, Herzoge und Reichs¬
tädts die nöthigcn Mittheilungcn gemacht worden seien, daß jedoch die kaiserliche Majestät nach Inhalt
er auf die Gesandtschafts-Proposition schriftlich zugestellten Antwort vom 31. Dcccmbcr erwarte, es werde

auch die Eidgenossenschaft bei Erneuerung des mit dem 14. Mai 1651 ablaufenden Bündnisses mit Frank¬
reich vorsehen, daß die im Dienste Frankreichs stehenden Truppen künftig nicht mehr vertragswidrigge¬
baucht werden. Mit Hinweisung auf das ihnen mitgegebene,vom 31. December datirte Recreditiv
buchten die Gesandten ferner, wie stattlich sie bcwirthct wurden, auf der Heimkehr bei dem Kurfürsten
bn Bayern über ihre Verrichtungen Bericht abgestattet und ebenfalls die besten Zusicherungen und unter'm

Februar ein Recreditiv empfangen haben, ferner wie in Folge der durch sie von Wien aus an die
Kurfürsten gerichteten Zuschriften vom Kurfürst zu Sachsen eine vom 7. Februar datirte günstige Er¬
klärung cingekommcn sei, wie dagegen der Kurfürst von Mainz unter'm 14. März die Schwierig«
kosten auseinander seztc, welche der Cassation der von dem Kammcrgcricht angeordnetenVollziehung sich
^tgcgcn stellen, und daher Basel rathc, zur Vermeidunggrößerer Kosten und weiterer Nachthcile lieber
be gestellte Forderung zu bezahlen. Endlich fügen sie bei, daß sie mit gehöriger Manier in Bezug auf
be Titulatur das Wörtchcn „getreu" in Zukunft wegzulassen das Ansuchen gestellt haben und darauf
wirklich das im Schreiben selbst noch vorfindlichcWörtchcn auf der Adresse weggeblieben sei, daß dagegen
"br auch die Eidgenossenschaftder kaiserlichen Majestät die gebührenden Titel zu geben sich befleißen solle.

Indem zugleich die erwähnten Schreiben verlesen und hieranf den Gesandten ihre Verrichtungen ver¬
bukt wurden, erhielt ein Ausschuß den Auftrag, die erforderlichen Rükschrciben und DanksagungSbezeug-
unge» an twn Kaiser, au die Kurfürsten von Bayern und Sachsen, an den Fürsten Piccolomini, an
be kaiserlichen Minister Graf von Allersberg,Reichs-VicckanzlcrGraf Kurtz, Hof-Vicekanzlcr Frecher von
lÄoldegg, Rcichs-Hofrathö-Präsident Graf von Dettingen, an Graf Kurtz und an den spanischen Gesandten
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zu München, an den kaiserlichenGesandten vr. Volmar, den Kurfürsten von Mainz, die Stadt Schlett-
stadt und an den König von Frankreich zu entwerfen. Nachdem diese Entwürfe die Ratification erhalten
hatten, wurde (24. April) weiter beschlossen: 1) Diese Angelegenheit ferner als eine gcmeineidgcnössische
zu behandeln und Basel erforderlichen Falls mit Gut und Blut in seinem Rechte zn untcrstüzen; 2) den
Landammann S. P, Zwcycr zu ersuchen, daß er für Wcglassung des Titels „getreue" sich ferner bcthätige;
3) dem Kaiser folgenden Titel mit beigefügter Unterschrift zu geben: „dem Al lerdurch leuchtigstcn,
Großmechtig sten', Unüberwindlichsten Fürsten vnd Herrn, Herrn Ferdinande dem dritten
dieß namens, Römischen Kaisern, zu allen Zeiten Mehrcrn des Reichs in Germanien, zue Hungarn, Bö-
heimb, Dalmatien, Croatien und Slavonicn rc. König, Erzherzogen zue Oesterreich, Herzogen zue Bur¬
gund!, Sthr, Kernten, Crain vund Würtenberg :c., Grafen zue Habspurg und Tyrol, Unserm Aller-
gnedigsten Herrn," Unterschrift:„A llerdemütigste." K. Dem Wunsche Basels, daß, da in>
Copialbuch der eidgenössischen Kanzlei zu Baden in der Abschrift des basel'schenBundesbricfcs einige
Linien ausgelassen worden seien, die dem mitgebrachten Originale entsprechende Ergänzung daselbst nach¬
getragen werden möchte, ist zu willfahren. I». Der französische Ambassador zeigt unter'm 17. April vo»
Solothurn aus an, daß er von General von Schömberg, Befehlshaber der Schweizcrtruppcn,benach¬
richtigt worden sei, -es werde nächstens einer der Obersten oder Hauptlcute mit befriedigenden Aufschlüsse»
über die den Schweizcrtruppcn gewährte Satiöfaction anlangen; auch werde er bis dahin.in den Stand
gesezt sein, über die in Bezug auf die Bundcserneuerung gefaßten Entschlüsse des Königs nähere Mit¬
theilungen zu machen; die Abänderungenim königlichen Rathc hätten die Sache verzögert; die Stände
möchten daher ihre Berathungen über den Gegenstand noch einige Zeit aufschieben. Dessen ungeachtet
wurde, jedoch ohne Zustimmungvon katholisch Glarus, beschlossen, die Angelegenheit zur Hand zu nehme»
und zwar nach Inhalt des im November1656 gefaßten Abschiedes, sofern die gemachten Zusagen und
die eingegangenen bundesgemäßen Verpflichtungennicht erfüllt würden, die Truppen zurükzuzichcn, z»
solchem Zweke auch dem Könige, dem Herzoge von Orleans, dem General von Schömberg, den schwei¬
zerischen Obersten und Hauptlcuten schriftlich Kcnntniß davon zu geben und an die leztern ein Abberuft
ungspatcnt beizufügen mit dem Befehl, am 17. Mai den Dienst des Königs zu verlassen oder Straft
an Ehre, Leib und Gut zu gewärtigen, l. Mit Schreiben vom 26. April bittet der französische Gesandte
sodann nochmals, es möchten doch die Stände mit Rüksicht auf die bei Hofe eingetretenen, für ihre An
gelcgenhcit günstigeil Veränderungen Geduld tragen; hingegen meldet ein Schreiben der Obersten und
Hauptleute, wie man ihnen habe zumuthcn wollen, auf die Rcstanzen von 1656 ganz zu verzichten, und
für 1651 mit einer Million statt 2,866,666 sich zu begnügen u. s. w. Eö bleibt indeß bei dem bereits
gefaßten Beschlüsse.Solothurn erhält den Austrag, den Ambassadorauf angemessene Weise davon i»
Kcnntniß zu sczen; die Sendschreiben an den König u. s. w. werden, damit der Ambassador sie nicht
etwa unter dem Vorwande ungehöriger Titulatur zurükhalte, durch einen bcsondern Courier nach Paris
gesandt. Auch Wallis und die III Bünde erhalten von dem Geschehenen Anzeige, Hinsichtlichdcl
Titulatur wurde auf deu Bericht, daß im November 1656 das an den König gerichtete Schreiben vo>»
französischenGesandtenzurükgeschiktworden sei, weil statt der Unterschrift „dienstwilligste" gesezt werde»
müsse „demüthigste", die Kanzlei aber nach Anweisung Zürichs bei dem herkömmlichencrstcrn Am"
druke geblieben sei, gefunden, eö möge bei der Bundcserneucrungdarüber verhandelt werden, einstwcile»
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Stadt Bern, die andern auf der Stadt Solothurn Bürgerrecht berufen, von welchen Städten sie auch!

unterstüzt worden seien, daß er sich bemüßigt gefunden habe, der Reichs-und Kreisversammlung in Nür"

bcrg und Worms davon Anzeige zu machen und zwar um so mehr, als erweislicher Maßen das Gölte"

Haus Bcllelah keineswegs, wie cö behaupten wolle, ein unmittelbarer Rcichsstand, sondern dem Gericht

stände des Bischofs untergeordnet sei. Die Schirmvogtci über Bellelah, die der Kaiser der Stadt Söst

thurn vor etwas Zeit übertragen, sei nur eine temporäre, für die Dauer des lcztcn Krieges, nicht ab

eine immerwährende gewesen und jedenfalls dem Bischof ohne Nachtheil. Obwohl nun, argumcntirte d

Bischof ferner, an den Kaiser und das Reich das Gesuch ergangen sei, durch eine aus zwei Fürsten b

stehende Commission beider Religionen die Sache zur Entscheidung zu bringen, stelle er dennoch an sei«

Mitvcrbündetcn die Bitte, bei den beiden Städten zu bewirken, daß sie den Prälaten zu Bcllelah »»

die münsterthalischcn Uutcrthancn zur Zahlung anweisen; dieselbe Bitte stelle er auch hinsichtlich der Sta>

Biel, welche, entgegen dem tlllil von acht eidgenössischen Schiedrichtcrn aufgerichteten Vertrage, die F

bührendc, mit ihrer Zugcwandtschaft in keiner Verbindung stehende Schuldigkeit zu leisten säume. 3

Betracht jedoch, daß diese Sache den katholischen Orten ganz neu und, mit Ausnahme einer auf Bellest

bezüglichen Antwort Solothnrns, von Seite der beklagten Thcilc keine Antwort vorhanden sei, w»l"

dem Bischöfe zwar bereitwillige Unterstüzung zugesagt, aber zugleich insiuuirt, auf künftiger Jahrrei

nung durch einen Abgeordneten wcitcrn Bericht zu geben. Nachdem die von dem Prior und Conve"

der Reichenau eingegebenen Schriften abschriftlich dem Bischöfe von Constanz auf desselben Begehrt

zugestellt worden und von ihm hierauf eine Autwort eingegangen ist, wurde denselben der Vorschlag gemacht,'

soll dem Prior und Konvent zu Reichenau der gebührende Unterhalt gegeben werden, wie von Alte"

her; dabei sollen sie sich begnügen lasseil und sich ruhig verhalten; der Bischof soll ihnen das Geschehe"

übersehen, inzwischen aber der Landvogt auch hinsichtlich der thurgauischcn Gefälle der Reichenau kc>"

Neuerung gestatten. (S. n. Thurgau). i»». Der spanische Gesandte, Graf Casati, sendet an ^

mit Spanien verbündeten Orte als seinen Stellvertreter den Obersten Crivclli mit dem Austrage, namcntst

die gegen Mißbrauch der in französischen Diensten stehenden Schwcizcrtruppcn erhobene Protestatio»"

Erinnerung zu bringen. Hierauf wurde durch einen Ausschuß eine Autwort vorbcrathcn und angenomnss

des Inhalts, man wolle eine Krone halten wie die andere. Daneben wurde aber auch in Bedenken F

zogen, wenn die eidgenössische Mannschaft aus eines Fürsten Dienst ohne Bezahlung zurükkehrcn soll"

ob alsdann die Hauptlcutc strenge zur Bezahlung angehalten und so ruinirt werden können, oder ob ihn"

eine angemessene Frist gestattet werden wolle. I»I». (S. n. Sarganö). t«. Auf daö von Luccrn ci"

gekommene Schreiben, daß laut Bericht dcö Bischofs von Wallis die Väter der Gesellschaft

wieder angenommen seien und bald wieder eingeführt werden sollen, man sich auch dessen freue, dageg"

die IV nukatholischcn Städte und Orte sich dcßhalb mit widrigen Gedanken aufhalten und ihr

lichstcS anwenden wollen, die Wiederciusezung des Ordens zu verhindern, hat man nach dem Gutachl"

LucernS thunlich gehalten, unsererseits, was zum Vortheilc der katholischen Religion dienen möchte,

zu unterlassen, dcßwcgcn ein Schreiben au den ganzen Stand der VII Zchnden des Landes Wallis /

sandt, „Sie eines Thcils Ihres Gottsecligen Vorhabens lobcudtc und in dem Ueberigcn stärkcndte, da»"

sie sich von Keinen widerwärtigen cinbildtungen oder Tentationen hieruon turbicren oder hindertrcss"

lassen wollen." ,1,1. (Ohne Lucern.) Da wegen der Angelegenheit der Klöster Rathhausen und Esch^
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dein Dringe Mißhelligkcitcn entstanden sind, einerseits zwischen dem Nnntius und den Jesuiten und
"> Zisterzienser-Orden anderseits, auch unter den Rathsmitglicdcrn der Stadt Lucern selbst, woraus nur

Zersplitterung für die Religion erwachsen kann, so erachten die katholischen Orte cS in ihrer
' st, hiergegen Schritte zu thuu, obwohl sie nicht gesonnen sind, in die Rcchtsame Luccrns cinzugrciscn,

" ^ dessen Botmäßigkeit die beiden Klöster stehen. ES wird deßwcgcn die Sache in den Abschied ge¬
kommen, ^amit auf nächste Jahrrcchnung iustruirt werde wegen einer Dcputatschaft nach Rom, um dem

^ Vater die Lage der katholischen Eidgenossenschaft vorzustellen und ihn zu bitten, dem Legaten Neue¬

rungen zu untersagen. Und da die Schriften, so die Jesuiten gegen die Klöster und den Cistcrzicnscr-
lden gerichtet, sowie des Abts von Adelbcrg „Spargicren" gegen die Jesuiten, als böses Excmpel von

"achthciligcu Folgen sind, so werden der Prälat von St. Gallen und Luccrn um Eiuschrcitcn ersucht,

^"or, >»dem er den im Thurgau gegenwärtig aufhältlichcn Abt von Adelbcrg, dieses, indem cS die Jc-
"> cn von dergleichen abmahne. — Diese Bcrathschlagungcu werden Lucern sowohl schriftlich als mündlich,

Nuntius durch eine Zuschrift zur Kcnntniß gebracht. — « (Abschied der Schicdortc.) Die Schied-

gaben sich abermals Mühe, die beiden streitenden Parteien wegen der Utwhlcr und Lustorfcr Ange-
go»hcit gütlich zu vergleichen, allein ohne den gewünschten Erfolg. Zürich und rcformirt Glarus waren

^war bereit, die Sache gütlich oder rechtlich beizulegen, und verwahrten sich gegen mögliche böse Folgen,
aus der Angelegenheit, wenn sie nicht freundlich ausgeglichen würde, leicht erwachsen könnten; allein

'" Gegenpartei, die V katholischen Orte und katholisch GlaruS, beharrte darauf, im Rechte zu sein, laut
"den, Landfrieden und Verträgen, weswegen sie die Sache weder zu gütlichem noch zu rechtlichem
"'Promiß sezcu lassen wollen; übrigens haben sie, sagen die katholischen Orte, auch Grund wegen Bc-
"'"'ssen zu klagen, die ihnen von der Gegenpartei und deren RcligionSverwandten widerfahren; dabei

^ " auf das Verfahren Zürich'ö gegen das Kloster Rheinau hingewiesen. Da also die Angelegenheit
ssl wiederholter Bemühungen der Erledigung nicht hatte näher gcrükt werden können, so bleibt sie aber¬

mals auf nächste Jahrrcchnnngs-Tagsazung gestellt; inzwischen wird von den Schilderten den Parteien

^'geschrieben und ebenso den Landvögtcn im Thurgau und Rhcinthal, von Neuerungen und Thätlich-
k" abzulassen bis zu AuStrag der Sache. Dabei wird in den Abschied gesczt, daß die Gesandten der
)'edorte, sofern eö 5cn Oberen gefällt, ans nächste Tagsazung bevollmächtigt sein sollen, zu dem einen
' andern Mittel zu schreiten, um die Sache zu erledigen. 5t. Bern, Freiburg und Solothuru bc-

"eren sich „lit Schreiben vom April beim Herzog von Longucvillc und dessen Gubcrnator zu

"""bürg, Herrn von Mollondin, wegen des allzu hohen Zolls beim Schlosse Joux, wo der dortige Com-
'baut von jedem Fäßchcn Salz zehn Bozen beziehe und überdies je das hundertste Fäßchcn zu seinen
>'dcu nehme. S>c bitten, diese durch Bernhard von Weimar bei Oecnpation der Festung Joux ein-

!. "brte Neuerung, die seitdem fortbestanden habe, aufzuheben und den Zoll auf das frühere Maß zu
denn dieser Zoll sei dem Erbburgrccht uud einer guten Nachbarschaft schnurstrakS entgegen.

^ au» dein Nidwalduer-, au» dem Schafshauscr-, I I au» dem Bcrucr (»xeniplar»

^ Aiau sehc auch im Abschnitte HerrschaftSaugelcgcnheileii:
m.. Art. 284. Perkauf von (Ucricht»hcrrschastcn.

""b<tl. ,, Art, 483. (Niterverkauf, ewiger Vcrspruch. « Art. Itlü. Au>tändc m. d. Abt v. ist, <»alUu.

I»I». Art. 219. Stifte und Klöster.
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Baden.

Lauis.

i-. Art. 372. Gotteshäuser.
I». Art. 166. Polizeiliches.
«> „ 181. Handel und Verkehr ?c.
r. Art. 166. Zollsachen.
,,,. Art. 210. Rechts- und Gerichtssachc».

«. Art. 302. Kirchliches und Glaubenssachen,
v. Art. 90. Justizsachen.

Luggarus,

Mainthal.

45

Conferenz der V katholischen Orte.

Lucern. 12. Juni.

Staatsarchiv Lucrrn. Allg. Absch. Bd. XNI, kol. oo.

Gesandte: Lucern. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Oberst Heinrich Fleckcnstein, Panncrhcrr; Christoph

Pfhffer, Statthalter; Laurenz Mcher, Statthalter und Obcrzeughauömeister. U r i. Jost Püntiner, Land'

ammann; Oberst Scb. Peregrin Zweher, Landtöhauptmann. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Land'

ammaun; Landvogt Martin von Rickcnbach, genannt Bclmont, Statthalter. Untcrwaldcn. Heinrich

Bucher, Landanunann von Obwaldcn; Jost Lussi, Landalnmann von Nidwaldcn. Zug. Georg Sidlch

Ammann; Landvogt Peter Trinklcr, des Raths.

n,. Hauptveranlassung zu dieser Conferenz waren die thurgauischen Streitigkeiten. I». (S. u. Thul'

gau). e. (S. u. Frciämtcr). «I. Das von den sechs Schicdortcn eingelangte, die thurgauischen Streitig'

keitcn betreffende Schreiben wurde in Erwägung gezogen und gefunden: Man könne die geforderte M

strafung der Gemeinde Utwhl und die Einsezung des Altars in Lustorf keinem Compromisse unterstelle»

u. f. w., dagegen wolle man eine Gesandtschaft nach Bern abordnen, um den Schicdortcn die Bereitwilligkeit

zur Eingehung billiger Ausgleichung zu beweisen und sie zugleich von der Rechtmäßigkeit jener Forderung

zu überzeugen; sofern leztereö nicht gelinge, also zum Rcchtsvcrfahrcn geschritten werden müsse, scic»

namentlich Landvogt Ludwig Mcher von Luccrn und alt-Ammann Zurlaubcn von Zug zur Bcrathuttg

beizustehen; mit der Abfassung der Instruction für die Gesandtschast nach Bern bis künftigen Mittwoch

sei ein Ausschuß beauftragt, an dem namentlich auch Landammann Zwcher und alt-Ammann Zurlaube»

Theil nehmen sollen; zu erwägen sei auch, ob nicht Thcilung der Vogteien ein Mittel wäre, künftige»

Streitigkeiten vorzubeugen. «. (S. u. Rhcinthal). t. (S. u. Thurgau). (S. u. Bier cnnctbirgiscl/

Vogteien übcrh.). I». Sofern der an den König von Frankreich gemäß des jüngsten Tagsazungsbe'

schlusscS abgesandte Courier die Bezahlung der allgemeinen und particularcn Allsprachen nicht sollte bc'

wirken könncil, würden die in ovonwin gefaßten Beschlüsse Vollzug erhalten; auch werde vorausgescjl

werden dürfen, daß die Obersten und Hauptlcutc den Courier entschädigen. I. u. K. (S. u. Thurgau)

I. Auf der Tagsazung zu Baden soll auf Maßregeln gegen die Ucberhandnahme der fremden Bettler a»

getragen werden. i»i. (Nachtrag vom 16. Juni). Indem der Rath von Luccrn die Abordnung cincc

Gesandtschaft nach Bern sehr bedenklich fand und es vorgezogen hätte, unmittelbar mit der Gcgcnpartö

zusammen zu treten und in leztcrem Sinne das Schreiben von Bern zu bcaiitwoiten, dagegen Uri, Schwh!

uild Uutcrwalden bei dem gefaßten Beschlüsse bleiben zu wollen erklärten, einigte man sich endlich daz»,



57Juni 1651.

Micken" daß man eine Dcputat-

die Städte Freiburg und Solothurn „by tag vud nacht partiufan z beiden Städte Meinung
schaft nach Bern abgehen zu lassen gesinnt sei, aber ^ ^ Zusckriften und die der Gesandt-
und Ruch !» w»uschd R-chd-m di- slr bch.m n AasmbÄuuz
schast nach Bern mitzugebende Instruction berathcn war, wur . ^ awchcr von Uri und Stadt-
dicser Instruction dem Ammann Beat Zurlaubcn von befohlen, mit Bern und den
schrciber Hartmann von Lucern übertragen, zugleich aber rci ^ Schreiben der V Orte an
Schicdortcn nur mündlich zu verhandeln. ... Gesandten beauftragt, daselbst aus d^
Bern: Sic haben die ganze Sache nach Baden gel macken.empfangene Schreiben den Schicdortcn die gebührenden Vossum g

Man sehe auch im Abschnitt- Herrschas.sangelegenhe.t^ ^
Thurgau. I.. Art. 560. Stistc und Klöster. - Klöster.r. .. i34. Kirchliches n. Glaubenssachen-c. Is- .

Rhein,bat. e. Art. 106. Anstände m. d. Abt v. St. Gallen.
Sreiiimter. Art. 134. Zoll und Geleit ».
Vier eunetb. Vogt, iibcrh. «. Art. 68. Polizeiliches.

44

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
«auis. 2«. Juni (ans St. Johann Baptista).

Staatsarchiv Zürich. Ennetdirg. Absch. Bd. täZ, kot. 227. — KantonSarchiv Schaffhauscn.

Gesandte: Zürich. Johann Bräm, Panncrherr. Bern. Georg Tribolct, alt-Landvogt zu Wifliö--
Lncern. Ludwig Amrhhn, Ritter. Uri. Franz Arnold. Schwyz. Johann Balthasar Büclcr.

u t crwalden. Melchior Halter, Statthalter. Z u g. Josua Heinrich, Sckclmcistcr. Glarus. Bal-
^bit Freuler. Basel. Rudolph Göbclin. Frei bürg. Johann Rudolph Progin, alt-Burgermeistcr.

°lothurn. I. Jakob Areggcr. Schaffhansen. Leonhard Mcher, Zcugherr.
Das Verhairdelte findet sich im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

" cnnetb. Vogt, iiberh. ». Art. 69. Polizeiliches. ,1. Art. 70. Polizeiliches.
"Uis u. Mcndris. Art. 9.

Lauis
I». Art. 91. Justizsachen. ? Art. 92. Justizsachen.

^ r. „ 43. Landcsvcrwaltung im Allgcm. zc. k. ^ 93. Justizsachcn.Vtendris
I». Art. 269. Verwaltung im Allgcm. zc.

>>- u. aus dem Schasshauser Exemplar.

3
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45

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
Luggarus. 1KSI, nach dem 24. Juni (Nach Johann Baptist.)

Staatsarchiv Zürich. Ennetb. Abs-Y. Bd. löZ. — Kantonsarchiv Schaffhausen.

Gesandte: Die gleichen wie Abschied 44.
Das Verhandelte findet sich im AbschnitteHerrschaftsangelcgenheiten:

Luggarus u. Matnthal. »I Art. 3.

Mainthal. ». Art. 229. Gränzstreitigkeiten. «>- Art. 200. Landrccht, Statuten.
I». „ 230. Gränzstreitigkeiten.

«I. aus dem Schafshauser Exemplar.

4«

Gemein-eidgenössische Jahrrechnungs-Tagsazung der XIII Orte.
Baden. 2. Juli.

Staatsarchiv Luccrn. Mg. Abs-Y. Bd. XI.I, kol. roo. — Staatsarchiv Bern. Allg. Abs-Y. Bd. V6S, toi. 107. — KantonSaichi'
Schaffhansen. — LandeSarchi« Nidwalde».

Gesandte: Zürich. Joh. Rudolph Rahn, Bürgermeister; Joh. Ludwig Schnecbcrger,Sekclmcistcn
Bern. Joh. Rudolph Willading, Zcughcrr; Binccnz Wagilcr, Venucr. Luccru. Ulrich Dullikcb
Schultheiß; Laurenz Meyer, Obcrzcughcrr. U r i. Jost Püntincr, Landammaun; Scb. Pcrcgrin ZweyeN
Landeshauptmann. Schwyz. Wolf Dietrich Rcding, Landammaun; Martin Bclmout, alt-Statthaltcl
Unterwalden. Marquard Jmfeld, Landammaun, und Balthasar Am Schwandt (Aschwandcn) veN
Obwalden; Joh. Peter Zclger, Landammann von Nidwaldcn.Zug. Georg Sidler, Ammann; Wilhelm
Heinrich, alt-Ammann. Glarus. Jakob Marti, Landammann: Balthasar Müller, alt-LandammaiiN
Basel. Joh. Rudolph Weitstem, Bürgermeister;Joh. Heinrich Falkner, Zeughcrr. Frei bürg. Rudolf
Weck, Schultheiß; Sim. Pctcrmann Meyer, Zcughcrr. Solothurn. Joh. Ulrich Suri, Venncr; Fra»i
Haffncr, Stadtschreiber. S ch affhauseil. I. Jakob Zieglcr, Bürgermeister; Matthias Schalch, al>
Bürgermeister. Appenzell. Johann Sutcr, Landammaun von Jnner-Rhoden; Ulrich Schlüpft
Landammailnvon Außcr-Rhodcn.

»H.. Voran geht der gewöhnliche eidgenössischeGruß. I». Der vorjährige Abschied, betreffend
Münzwesen, bleibt bei seinem Inhalte, e. Auf das Gesuch des vorderöstcrreichischcn Prälatenstandcs
Breisgau und des Abtes von St. Blasien, daß ihre Crcditorcn noch zu etwas Geduld gewiesen wcrdt
möchten, indem in den nächsten Zeiten, sobald namentlich die kaiserlichen Commissaricn die ihre Majcst^
betreffenden Anthcile der Schuldverpflichtungwerden bereinigt haben, der Schuldfordcrung entspracht
werden solle, werden die um ELecutionö-Bcwilligung cingckommencn anwesenden Creditoreil angewiesen
bis Martini zuzuwarten; zugleich aber wird dem Abt von St. Blasien angezeigt, daß, wenn bis dah>"
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'"cht wenigstens zwei Zinsen folgen, die Exemtion nicht mehr zu hindern sei. N.Der französische Gc-

an te de la Barde hält einen Bortrag, worin er erinnert, wie er mit der Ucbernahme der Gesandtschaft

w Auftrag erhalten habe, die Erneuerung des Bündnisses zwischen der Schweiz und Frankreich einzu-

^n, wie die Eidgenossen in günstiger Zeit seinen Anträgen zu große Forderungen gegenübergestellt haben,

""c unterdessen Frankreich durch innere Unruhen in finanzielle Noth gekommen, der König selbst von ge-

'v'sser Seite zwar aufgereizt worden sei, den für Frankreich so lästigen Bundcsvertrag mit der Eidgenosscn-

)aft fallen zu lassen, jedoch durch die Lcetürc der Berichte über die Leistungen der Schwcizcrtruppcn von

»ranz I. ^ Entschlüsse sich bewogen finde, die Verbindung sortzusczen. Mit Hindcutung auf

U'bere, namentlich von 1662—1616 der Eidgenossenschaft übersandte reiche Geldsummen, sowie darauf,

aß der König den Hauptlcutcn und Obersten 666,666 Pfund baar bezahlt und für andere 666,666

ü'ötjMi-Mv gegeben habe und daß er weitere 3 Millionen und etliche Hunderttausend gemäß vor-

bchrigeni Accord ebenfalls sicherstellen werde, veranschaulicht der Gesandte den Werth, welchen der König

auf die Erneuerung des Vertrages lege, und die Bereitwilligkeit desselben, bei bessern finanziellen Kräften

^Ucn Verbindlichkeiten zu genügen. Er warnt dann aber auch vor den Ränken der Fcindö, welche die

> cn befreundeten Nationen einander zu entfremden trachten. In dem zugleich übergcbcnen Memorial

die französische Gesandtschaft zu bedenken: 1) daß die österreichischen und spanischen Staaten, wenn

^ Mammen halten, die Eidgenossenschaft von allen Seiten einschließen, so daß, wenn der König von

nien "'cht unwahrscheinlich sei) ohne leibliche Erben bleibe, alle diese Länder in Einer Hand

^ Eidgenossenschaft ohne Hülfe Frankreichs wohl zu stark werden möchten; 2) daß der König

" Frankreich bei dem nahen Friedensschlüsse mit Spanien die Eidgenossenschaft nur nach vorhcrgegan-

!^>wr Bundtöerncucrung dem Friedensverträge einverleiben könne; 3) daß der König mit dem nächsten

^^tember majorenn werde, was die bessere Rcgulirung der Finanzen und die Bezahlung der

^''tständc zur Folge haben werde; 4) daß der König jedem Orte für das mit dem 14. Mai ablaufende

und ebensoviel für das mit dem 14. Mai angehende Jahr zu zahlen anerbiete,

u)rcnd Savohcn bei dem mit einigen Orten geschlossenen Bündnisse nur die Hälfte geleistet habe und

^ )rend auch bei der 1634 mit dem Könige von Spanien erneuerten Verbindung die betreffenden Orte

^fällig herbeigelassen und Nachsicht bezüglich der Zahlungen geübt haben; 5) daß endlich die

^ wudtschast sich persönlich für Leistung besagter Zahlung verbürge und die Versicherung gebe, es werde,

k''u ein außerordentlicher Ambasiador wie im Jahre 1662 zur Beschwörung des Bundes in die Eidge-

"»schaft abgeordnet werde, zugleich auch Vorsorge getroffen werden, um den nach Paris abzuordnenden

^ ^ ""dtschaften der Stände die Reisekosten gehörig zu vergüten. Endlich wird den Ständen ein vom

^ <3»ni aus Paris datirtcö königliches Schreiben bchändigt, worin unter der Voraussczung, daß die

undesernenernng zu Stande komme, auch verheißen wird, den Ständen nach Möglichkeit so viel oder

^ ^) webr Wohlthaten zu erzeigen, als von den Vorfahren geschehen sei. — Nachdem hierauf auch noch

a/f Paris datirtcö Schreiben der Obersten und Hauptlcute gemeldet hatte, daß zwar

w von den Ständen angeordneten Vollzichungömaßnahmcn ein befriedigender Tractat zu Stande

^ Climen, die „Expedition der dreh Millionen für die 6 Jahre herauß vndt allein etwas an dem ersten

56m aber in gar wenig Tagen vcrhoffentlich geschehen soll", inzwischen der Fond von

- 66 conservirt und auf die kormos angewiesen, die Bezahlung der 666,666 durch die Pfänder gcdekt,
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bereits auch etwas bezahlt und davon 16,000 Franken den licenzirtcn Truppen abgegeben worden seicit
indessen die Zahlungen immer noch so säumig gemacht werden, daß der Sold für die drei leztcn Muster
ungen noch ausstehe, wcßwegcn die Stände gebeten werden, eines Thcilö die Vorwürfe der licenzirte«
Truppen, es werde ihr besonderes Interesse hintan gcsczt, nicht zu beachten, andern Thcils bei Erneuern»!!
des Bündnisses auf endlicher Bezahlung aller Rükstände ebenso fest zu beharren, als auf Erbesscrnnj
des Dienstes, — fand man sich durch die von der französischenGesandtschaft gemachten Mitthcilunge>>
nicht befriedigt und eröffnete daher derselben durch einen Ausschuß den Wunsch, auch noch zu sagen, w>>
weit die seit mehreren Jahren erhobenen Klagen und Beschwerden und das an den Hof übersandte M
morial Berüksichtigung gefunden haben; denn obwohl den Obersten und Hauptlentcn einiges Content?
ment zu Theil geworden sei, so berühre dieß das Publikum nicht, und eine speciclle Antwort auf da<
Memorial dürften die Stände doch erwarten. Hierauf erwiderte der Ambassador: Dem Könige sei ct
eben schwerer, das Bündniß treu zu halten, als den Ständen; denn er sei der Bezahlende, sie die C>»
pfänger, und vom Jahr 1602 bis zum Jahr 1651 seien im Ganzen mehr als 25 Milliont»
vom Könige an die Eidgenossenvcrthcilt worden, ungerechnet dasjenige was den Obersten ni>t
Hauptleutcn in Frankreich ausbezahlt worden sei und das sich noch höher als 25 Millionen belaufe; a't
das Memorial eintretend bemerkte er, daß ja für die Bezahlung der SoldrükständcSicherheitgewährt
die Vollziehung künftiger Verpflichtungen durch die Bundcscrncuerung zu ordnen eine Summe Gcldc!
bei Beschwörung derselben zugesichert sei; auch werden die Pensionen für Studenten keinen Anstand finde»
die Douanen zu Lyon und Valcnce betreffend, werde der König berechtigte Prätcnsioncn nicht unbcrist
sichtigt lassen und auch die Zölle zu Dreifach, im Elsaß und Sundgau auf den frühern unter Oestet
reichs Herrschaft bestandenen Ansaz möglichst znrükstellcn; dagegen gehe die Auflage auf das Salz b?
dem Schlosse Joux den Herzog von Longucvillc an, dem das Schloß gehöre; sie habe aber unter de»
Gubernator Gruen auch schon bestanden und werde nun von den Bewohnern der Frcigrafschaft nur alt
Vorwand benuzt, um die Eidgenossen zu Klagen gegen die Garnison von Joux, welcher der Zoll zu ihre»
Unterhalte angewiesen sei, aufzuregen; andere Artikel des Memorials seien ebenfalls vom Könige so ist'
würdigt worden, wie die Orte nur wünschen können, und was die Beschwörung des Bündnisses betreffe
so mögen die Orte, wenn der außerordentliche Ambassador nicht genug Geld bringe, dannzumal die M
schwörung anstehen lassen und ebenso, wenn die jährlicheil Zahlungen nicht nach Versprechen geleistet
werden, das Bündniß abkündcn oder aufheben; immerhin sei es für sie räthlicher, jczt das Bündniß ab'
zuschließen und sich in den Frieden mit Spanien cinbcgrcifen zu lassen, als sich der Gefahr auszusezc»
daß der König nach hergestelltem Frieden die Truppen als entbehrlich entlasse und damit natürlich a»6
aller andern Verpflichtungen gegen die Stände sich enthebe. — Weil während dieser Unterhandlung^
die in der Clus beschimpftenHauptleutc ihr Satiöfactionsgcsuch erneuerten,wurde nachträglich der Laist
schrciber beauftragt, den französischenAmbassador auch hierüber um Aufschluß zu ersuchen. Dieser gab z»"
Antwort: Die schweizerischen Gesandtenhaben in Paris im abgewichenen Jahre mit den an den Herz??
von Vendüme und an dcu Gubcrnatox der Clus abgelassenen Schreiben sich zufrieden erklärt; es bleib"
also nur übrig, daß man dem Inhalte derselben Vollzug gebe; da aber die Verhandlung darüber niil?"
durch die französische Gesandtschaft gegangeil sei, so sei sie, wenn die Vollziehung unterlassen worden fti
auch uicht dafür verantwortlich. — Nach allem diesem wurde beschlossen, dem französischen Gesandt^
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t ^«iilichc Wohlwollen dankbar,

die Erklärung zu Händen zu stellen, man sc' ,^7en'effe^dcn Aufschlüssen und Zugcstandmsscn'ucht
könne sich aber mit den das eingegebene ^""^.terhandlung nicht weiter führen, sondern " ^ " nden
begnügen, wolle daher mit ^^^'^^". '^escr Erklärung die vom 15. Juli dat.rte ^
bar an den König wenden. Beigelegt wm Kröffnunaen des französischen Gesandten ?

König, in Kürze die Vorstellung enthaltend, die ' «. ^ geführten Beschwerden nicht g -
zng auf die seit mehr als zwanzig Jahren von ^u Hauptleuten wurde un na
um darauf hin in die erwünschte Bnndeserneuerung ^ s,,. ernstwer -

12. Juli zugeschrieben, daß sie sich. „ach Gebühr verbalten ^er ^ erell senr
noch in den Schranken der zwar ausgelausti ^ Erlediaring erfolge. auf erhalte,
sollen, sofern den übrigen eidgenössischen Beschwerden - ' ^ ^ Ueeuzirten Truppen den be^

heimzuziehen, ferner, daß sie von den zu g-wartrg^ Schwyz Mmt° ä« ^
treffenden Theil zu Händen kommen zu lassen ^ dankten Hauptlcutcvon diesen Feldern ,h ^
Schreiben nur unter dem Vorbehalt, daß auch d.c ^ April gefaßten ^."dnisses
Anthcil empfangen. - Endlich vereinigte man N-h > ' ^ dem Abschluß
beharren, die Verhandlungen geheim zu Mcn, " ' ^dem Orte eine schriftliche Vcrze,
bis zur Zufriedcnstcllung aller ciilztliien Slan e ^ - ^-imgen die Abordnung einer Gcsan )
seiner Ansprüche vorlegen zu lassen. be> den'- aii^ ^ denken, der d>eie oman ^
acht Orten nach Paris zu beantragen, end ich gedeihlichemAbschlüsse ^ ^Mfom-
gleite und nach ihrer Rükreise als Agent die U"^ ^ nach Baden au nächstem
eignet sei. Zu Fortsezung dieses Gescbatts ^ ' f. Mit Einreichung eines zu ^"c

l. I. ausgestellten Crcdit.vö verbindet der Avg p ^ ^ Wilhelm und das Gesuch.

H°.. st. «etm.nt- .w ..wen »«
dkl dir Bnndeserueuerunz mit zranfre.ch heidscitistcrSicherheit ütrrb»»b ^ ^

»ud wischen de. z.eiz.afichaft und °°r ^^.twsseMa ^ ^ ,
und festeres Bstndnisi er.wekt werden- tts »»t " ' Gesandtschaft. als auch de. cm
°»°n Neutralität s-wchl bei dem fran,«stich-» . ^ ^ einstllch «-wendet b-.tr» »» .

d°» Este...«..- Gnbe-natb- de- «"7d « ttetm^

i-ruer asten « elf. ..»«»de», -»->> »"» ^2.« . e.d. »»'» de» Her--» »ttd Od« --k«w
»de. die tz.Zch.uu« eine. °»t'°w Ve.bindut.st ...» B'^nd '« «-.dmstlle.. V "t
«. Z... Namen de. .... Z-d-e >«° »..»,>'"» ^ «eiste, ««» «
»»d Hat.st.tb «°n Zürich- Mit. «au .„bliebeuenH.np'leut-»

"Ut der Vorstellung, wie sie Mit den " . Berechtigungen genießen sollen.

dabcn, daß sie an den Zahlungen der > ' , ^ ,^<>r dem Vorwande, 1geleisteten Summen ihr Anthcil ihnen vorenthält Niedcrlcgungder W ff

Dienst de. taufenden Ja».-« t» »^7''^?^-»-»»» H°u">'U>°u .»

schlossenen Tractateö wird beschlossen, den nb t ^ Folge der gegen > ^ ^cn und>wng zugehen z.i lassen. Mit dem ^ ^ „o T>ue
Speyer ergriffenen Abwehr die confiscirten
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einiqc Waaren, „Nachstandtvnndt Abgang", alles Carl Micgcn von Basel gehörig, zurükerstattct worde«
seien, wird die Dankbezeugung gegen die übrigen Orte für geleistete Hülfe verbunden, zugleich aber dc>
Antrag gestellt, dem Kaiser ein Dankschreiben dafür zuzusenden und auf Rechnung der Orte, wenn nich'
alle, doch einen Thcil der, außer den Kosten und Mühen der betreffenden Privaten und Kauflcutc, ss'
die Gesandtschaften nach Münster und Wien über t0,WO Thalcr betragendenKosten zu übernehme»'

. Ferner solle man den baselschcn Bürgern Batticr zur Aushändigung von Ml) Rcichöthalcrn,die ihm'«
in Straßburg unter dem Vorwandc, cö seien Bisanzer testons (eine im Reiche verbotene Münze), zurük
behalten worden, behülflich sein und im Fernern die Stadt Straßburg anhalten, daß sie nicht, allen Gatt"
rechten zuwider, einen Pfandbrief von llllll) Gulden, den der basclsche Bürger Antoni vor einigen Jahre«
an sich gebracht habe, nun der erst jczt in das Falliment gerathcncn Vcrlassenschaft des frühem Eigc»
thümcrö wieder zurechne. Beschluß: 1) Antragsgemäßsei dem Kaiser ein Dankschreiben zu bchäudige«
(datirt tti. Juli) und dabei auf Ncstituirnng des noch ausständigen Gutes und Anweisung der Camin«
ralen zu Ersaz der GcsandtschaftSkostcnzu dringen, zugleich sei aber auch LandammannZwcycr beatts
tragt, seinen Einfluß zn diesem Zwcke bei Hofe zu verwenden; 2) in Anerkennung, daß jene Ange¬
legenheit ein gcmcineidgcilössischcs Geschäft sei, soll Basel ersucht werden, die darüber aufgelaufenen Acte«
in ein Libell zu sammeln; 3) die Frage der Kostenvergütung, sofern Erstattung von der RcichSkamnicl
nicht erhältlich sei, all rekermulum zu nehmen; endlich <!) an die Stadt Straßburg in Bezug auf dies»
geregten Anstände zwei besondere Schreiben zu richten, I. (S- u. Thurgau). Ii.—». (S. u. Frciämtest
«». Das Gesuch Kaspar Lüthcrt'ö von Beinwyl um Fenster und Wappen in sein neuerbautes Wirths
hauö wird in den Abschied genommen. >». Da ungeachtetder au Oesterreich gerichteten Schreiben d>«
Zölle in Schwabennoch nicht auf ihren frühem Stand herabgcsezt worden sind, vielmehr der Zollci»
ziehcr von Kcnzingcn in die Eidgenossenschaftgehende Waaren zn Oberholsten angehalten und einen Zo"
davon zu fordern sich unterfangen hat, wird ein neues Schreiben au den Erzherzog erlassen; und w^
auch in Konstanz, Stein und Dicßenhofcn die Zölle gesteigert worden sind, wird diesen Städten dust
Schreiben vcrdeutet, daß sie auf die frühern Ansäze zurükgchen sollen. «K. Bern lehnt die AnschuldiguttS
ab, als wäre im abgelaufenenApril von ihm den Bauern im Münsterthal eine Aufmunterungzugl'
gangen, sich den Forderungeil ihres Herrn, des Bischofs von Basel, zu widcrsezcn; vielmehr habe m»«
denselben gcrathen, obwohl sie nichts schuldig seien, aus freiem gutem Willeil dem Bischof eine namhass
Beisteuer zu gewähren; Bern habe also nichts gcthan, als wozu cö vermöge des Burgrcchtö mit dc«

. Münsterthalcrn befugt gewesen sei. Daran wurde die Erzählung geknüpft, wie die MünstcrthalervcrnM
dieses Burgrcchtö im lezten Kriege verschont geblieben seien, wie sie auch allein unter allen UntcrthaM«
des Bischofs, laut eines alten Landrodelö, sich gewisser Privilegien -zu erfreuen haben, wie aber diese'
Landrodcl ihnen zurükgchaltcn werde und anstatt desselben ein anderer abgeänderter Landrodcl zugestell'
worden sei, den sie nicht annehmenwollen, wie nun aber die Beamten des Bischofs sie, ungeachtet de'
Jnterccssionen Berns, vielfach bedrängen; Bern müsse daher die Orte ersuchen, vermitteln zu helfen, d»!
der alte Landrodel den Münstcrthalcrn wieder zugestellt und eine Einmischung von Rcichöcommissaric»
mit denen der Bischof drohe, nicht gestattet werde. Hierauf wurde von den cilf Orten (weil nämlich a>^
Solothurn wegen des Abtes von Bcllclah einen Span mit dem Bischof hat) an den Bischof eine
nung gerichtet, auf die RcichScommissaricnzu verzichten und dagegen mit Bern eine Confcrenz eingehe"
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zu wollen; wenn es ihm genehm sei, so werden die übrigen verbündeten Orte stA) dabei gerne durch eine

^bmdnung vertreten lassen, i. (S. u. Rheinthal). (S, u. Stift St. Gallen), t. (S. u. Frciämter).

^ (S. u. Baden), v. (S. u. Sarganö). u. x. (S. u. Baden).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte (?—t"f.).

Die VII katholischen Orte werden von dem Bischof Albrccht von Basel ersucht zu glauben, daß

^ mit seiner gegen den Abt von Bellclah über Verweigerung der Reichs- und Stiftsstcuer erhobenen

cschwcrde nicht die Orte Bern und Solothurn verklagen, sondern lediglich ein dem Reich zuständiges

«stecht pflichtgemäß habe wahren und üben wollen, eben dcßwcgcn aber auch ohne Vorwisscn und Einwil-

Mng des Kaisers und Reichs in eine Erörterung jener Reichsangclegcnhcit sich nicht einlassen könne.

Hinauf zeigte Solothurn, daß der Abt von Bellclah unter SolothurnS Schirm stehe, es hicmit die Be¬

rufung auf Rcichseommissaricn nicht auf den Abt von Bellclah extcndiren lassen werde. Von den übrigen

r en wurde dem Bischöfe gerathen, mit Solothurn zu unterhandeln; wenn er wünsche, daß sie oder eines

er ihrigen dabei vertreten seien, werde sich Solothurn das wohl auch gefallen lassen; Berufung auf kaiser-

'chc Eommissaricn möchte leicht für ihn selbst wie für die benachbarten Eidgenossen zu Weitläufigkeiten und

ugleichheiten führen. (S. u. Rheinthal), n». (S. u. Baden). I»I». (S. u. Sargans), rr. Da

'"cht abzusehen ist, wie weit die mit den Unkatholischen im Thurgau obwaltenden Streitigkeiten führen

"ud da die katholischen Orte noch viele andere Angelegenheiten haben, über welche der Papst besser münd-

' ) als schriftlich informirt würde, wird nothwcndig erachtet, nach dem Herbste eine Gesandtschaft oder

vch eine Dcputatschaft unter dem Namen eines Agenten nach Rom abzuordnen und bei dieser Gelegcn-

""t auch Herzog von Savohcn und dem Gubcrnator zu Mahland wegen der Bündnisse, dem Herzog

^u Florenz aber als gutem Freunde der katholischen Eidgenossenschaft Bericht zu geben. Diese Meinung

^ Jnstructionserthcilung auf nächste katholische Tagsazung in den Abschied genommen. «l«I»

^ mit Spanien vcrbüudcteil Orte erhalten von dem Markgrafen von Caraecna,' spanischem Guber-

'^tor in Mahland, ein den spanischen Dolmetschen Oberst Erivelli beglaubigendes Crcditiv und von

l ^'delli selbst, der wegen Unpäßlichkeit nicht persönlich erscheinen konnte, eine schriftliche Propofition, in

^ chor April an den spanischen Gesandten Easati ergangene Mahnung zu Leistung der bundes

i ^Mcißen Satiöfaction entschuldigend beantwortet, baldige Bezahlung in Aussicht gestellt und die Hoffnung

> ^^csprochcn wird, daß die von den Eidgenossen gegen Mißbrauch ihrer in französischen Diensten stehenden

' ^ ergriffenen Maßregeln Erfolg haben werden. Hierauf wurde erwidert: Wenn den Forderungen
! / ^eils noch in spanischen Diensten stehenden, theils licenzirtcn Mannschaft und anderer Berechtigten

> ^ ^ -x^^sg^ng entsprochen sei, werde sämmtliche Kricgsmannschast heimbcrufcn werden,

i Die Gesandten von Untcrwaldc», Zug, Frciburg und Appenzell nehmen das schon leztcs Jahr

> ltc Gesuch um Schild und Fenster in das Rathhaus zu Wesen abermals in den Abschied. Ebenso

> von Untcrwaldcn, Zug, katholisch Glarus und Appenzell J.-Rh. wiederum in den Abschied genommen

; besuch Wappen und Fenster in die neue Kirche zu Goldau. fl". Da man verspürt, daß auf

> von Zürich und Glarus Information und Bericht hin den Schiedorten der unkatholischcn Religion

! ^ ^ochtsa^x per katholischen Orte in der Streitigkeit wegen Utwhl und Lustorf nicht gcnugjam bc
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kannt seien, so dürfte gktt sein, nach Bern, auch zu Händen der übrigen Schiedortc, eine Gesandtschaftz»
schiken, um selbe über die Gestaltsamc der Sache aufzuklären und sie um Schuz im guten Recht oder
nötigenfalls um Theilung der streitigen Vogteien zu bitten. Vorher aber müßten die obersten Gemalte»
in den einzelnen Orten versammelt werden, bei denen der Entschluß in solchen Sachen steht,' wcßwcgc»
deren Versammlung dem Gutfindcn der Obern anhcimgcstellt wird. Die Gesandtschaft, wenn sie beliebt,
solle am ä. August in Luecrn zusammentreten, den 5. die Resolutionder großen Gewalten eröffnen, damit
sie dann gleich nachher die Reise antreten könne. (Extract-Abschiedals Beilage zum Nidwaldner Exemplar).^

(Abschied der Schiedortc.) Da die Bemühungen der Schiedortc auf der Tagsazungvom 16. April
lezthin, die beiden streitenden Parteien zu vergleichen, ohne Erfolg gewesen waren, so wurde damals die
Sache auf gegenwärtigen Tag gestellt, mit dem Ersuchen an die Parteien, ihre Gesandten mit vollkom¬
menem Befehl zu versehen. Als nunmehr die Schiedortc abgcsöndert mit den beiden Parteien in Vcr-
Handlung traten, gaben diese im Wesentlichen die gleiche Gesinnung zu erkennen, wie früher; Zürich niü
reformirt Glaruö waren nämlich stetsfort geneigt, die Sache gütlich oder rechtlich austragen zu lasse»,
während die katholischen Orte erklärten, in einen Compromiß nicht eintreten zu können, soweit es die
Angelegenheit wegen Utwhl und Lustorf betreffe, hingegen bereit seien zu Beilegung der wcitern Streitig¬
keiten mit Zürich und evangelisch Glarus zu verhandeln; indessen geben die katholischen Orte die Zusage,
daß die Sache vor ihre höchsten Gewalten gebracht werden solle, denen sie noch nie vorgelegt worden sc»
Die unparteiischen Orte müssen sich also darauf beschränken,die Angelegenheit abermals auf einen künf¬
tigen Tag, der am 3. September abgehalten werden soll, zu stellen; unterdessen wird wiederum an dü
streitenden Orte geschrieben mit der Bitte, des lieben Friedens wegen bis dahin keine Neuerungen i»
Sachen vorzunehmen und dergleichen auch den Landvögten zu untersagen,an die dieser Befehl übrigens
auch direct von den Schiedorten aus gerichtet wird. Iii». Da die Baslcr Gesandtschaft vorbringt, wie
ihr der Herr von Gramont, Gubcrnator zu Laufcnbnrg,bei ihrer Durchreise wegen des vielen Gesindels,
das die dortige Gegend aus der Eidgenossenschafther belästige, geklagt habe, wird eine allgemeine Land-
jägi auf den 17. August angcsezt und dem Herrn von Gramont sowie allen Landvögtcn in den deutsche»
Vogteien davon Kcnntniß gegeben, damit solche Jägi allenthalben am gleichen Tage verrichtet werde«
(AbschicdS-Eztract als Beilage zum Abschied im Nidwaldncr Archiv.) Ii. Dem Gubcrnator von Neue»
bürg wird ab Seite Berns, Frciburgs und Solothurns ihr Vorhaben mitgethcilt, auf einer Confcrc»!
wegen einer Münzordnung zu verhandeln, wozu er wegen der NachbarschaftNeuenbürgs auch cingcladc»
wird. Eine Verbesserung im Münzwescn, das durch den deutschen Krieg in große Unordnung gewachst»
sei, sei nunmehr, nach hergestelltem Frieden, sehr dringend.

«e, »t, I»I» aus dem Nidwaldncr-,«n. aus dein Schasshauser- und II aus dem Berner Exemplar.
Man sehe auch im Abschnitte Herrschafts- u. Schirmortsangelegenheiten:

Thurgau. «. Art. 611. Stifte und Klöster. ». Art.. 193. Justizsachcn.
Nheinthal. Art. 212. Schiizenwesen. Art. 224. Kirchlichesund Glaubcnösachcn.
Sargaus. V. Art. 123. Leibeigenschaftund Fall. I»I». Art. 220. Stifte und Klöster.
Baden. »i Art. 159. Abzug. ». Art. 42. Obrigkeitliche Einkünfte.

„ 240. Schiizenwesen. »». „ 378. Gotteshäuser.
Freiämter. It Art. 118. Abzug. i»,u.i>. Art. 100 u. 101. Polizeiliches.

I 60. Rechts- und Gcrichtösachcn. « „ 132. Märchen.
Stift St. Gallen. «. Art. 2.
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Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Rioiera regierenden IN Orte.

Brunnen. 10. Juli.

LandcSarchi»Nidwald«».

^ Gesandte: Uri. Anton von Spiringcn, genannt Arnold, Statthalter; Karl Emanucl von Roll,
Landanunann. Schwhz. Sebastian Abhbcrg, alt-Landammann; Georg Aufdermaucr, alt-Land-

ummann; Gilg Bctschart, Statthalter; Franz Rcding, Sckclmcistcr. Nidwalden. Jost Lussi, Land-

uniniann; Bartholomä Odcrmatt, alt-Landammann.
Man sehe die Verhandlungen im AbschnitteHerrschaftsangelegenheitcn:

tlleuz -c. » « ic>g—iog.

48.

Verhandlung der von den V katholischen Orten und katholisch Glarus nach Bern
abgeordneten Gesandtschaft.

Bern, Freiburg und Solothurn. I0S1, K. August.

TtaatSarchi» Lucer». Allg. Absch. Bd. XI.I, kol. l«s.

Gesandte: Lueern. Ulrich Dullikcr, Schultheiß. Uri. Scb. Percgrin Zwehcr, Landeshauptmann.

Wolf Dietrich Rcding, Landammann. Untcrwaldcn. Heinrich Bucher, Landammann von

Calden. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammaim.

und ^^^vm die V katholischen Orte sammt katholisch Glarus wegen der Streitigkeiten über Utwyl
Lustorf gegenüber dem Stande Zürich, von den Schicdorten bei lcztcr Jahrrechnung abermals zu

' )cr Ausgleichung crmahnt, den Entschluß gefaßt hatten, eine Gesandtschaft an die Regierung von

^ Zuordnen, um sie zu bitten, daß sie ihnen zur Uebung ihres Rechtes und zur Thcilung der Land-

> 'u schaft Thurgau verhelfe, trat diese Gesandtschaft am 4. August zur Vorberathung und zur Empfang-

^ütte ^dcr Instru ction") iit der Stadt Lueern zusammen und begab sich sodann nach Bern. I». Am 6.

) Instruction und Ncfclch, was die Zu V. L. E. der L. Statt Bern Abreisende Herren Eren-
Lesandten vnd Delegaten Inn Namen der 5 alten Cathol. OrthenderEidtgnoschafft
iampt Glaruß Cathol. Religion abzuLegen vnd zu verrichten werden! haben. Erstlich
U»rd den EerenDeputaten übcrLaßcn, das sy bcvorderst ihrer habenden guten wüssenschafft vnd experienß nach die
^urmlia in früntlichen althergebrachtenEidtgnossischen terminis verrichtent vnd daruff die Präposition antretent mit
vermelden: was gstalt vnd maßen die vnverbrüchenlichc vnd styffe Haltung deren von Vnsercn in Gott rhuwendcn

'eben alt Vorderen hindcrLaßne heilsaminer Saß- vnd Ordnungen (derglychcn nit bald by anderen fryen Ständen
Zu finden) das einZige mittel gewesen, in Vnscrem gel. Vatcrlandt die so thiiwr crworbnc edle fryheit zu eonser-
uicrcn, sye ganß vnwidcrsprächlich. wan nun wir sambt v»d sonders Vns fürbashin derselben In alter E. Lsf-
Vichtig- vnd einigkeit bestechen werden, So ist an der beharrlichen gmcinen wollfahrt vermittelstGottes Gnaden nit

Zu Zwhfflen. Wofehr man aber hingegen sich in andere abweg verLeiten ließe, wcre nichts anders ^als trännung,
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August in Bern angekommen, erlangte die Gesandtschaft auf den folgenden Tag vor dem Ordentlichen

und Täglichen Rathc eine Audienz. Indem sie demselben mündlich ihre Instruction eröffnete stellte sie,

da sie von ihren höchsten Gewalten abgeordnet sei, das Gesuch, ihre Angelegenheit auch vor dem höchsten

Rathc Bcrn's, nämlich Rath und Zweihundert, vortragen und näher begründen zu dürfen, was dann

zwispalt vnd gcnyliche Zerrüttung, Ja vndergang zu besorgen. Gestalten vor ongefahr 120 Jahren Leider sich ei»
solche angstalt erröugt, indemme V. E. der Statt Zürich wegen etlich wider abgedachte alte wolhergebrachte zum grundt
gesetzte Satzung vnd Ordnungen vorgenommenenzumuetungenmit Vns den 5 alten Cathol. Orthen zerfallen vnd z»
offner vyndtschafft vnd thätlicheit gerathen. Nach welchem wie bewust ein Verglich vnd zu verträglicherRichtschnur
ein beschribner Landtsfrieden vfgerichtet worden, dessen innhalt vnd Verstandt gmeß von Vns. L. alt Vorderen vnd
Vns mit vnd nebent Vnsern l. Eydtgnossen von Zürich, in gmeinen Mitregierungsgscheften vast in 100 Jahr nach
Zügknuß vnzalbarer abscheiden vnd probierlichexcmplen ghandlet vnd tractiert worden. Als aber 1031 Wege»
der Eesachcn vnd Collaturen im Thurgöw vnd Rhynthal sich mißvcrstandt zu getragen vnd man Vns die 5 Cathol
Orth zu einem Rechtsatz zu zwingen vermeint, endtlich aber einen vertrag wie bekannt vffgetrochen, ist erfolgt, daß
V. E. von Zürich ihnen dardurch ein solchen Vortheil zu schöpffen vermeint, daß (gleich wie im Römischen Reich vo»
ihren Religions Professanten beschechen) sye durch vfssuechung allerhandt alten vnd nüwen zravamina der gmeine»
Vnderthanen ihrer Religionsverwandtcnvnderstanden alles Inn ein gleichheit zu brinngen, vngeacht daß weder Vnsett
alte vertrag, Landtsfrieden vnd abscheidt noch so gar die Landtsart vnd herkommen mit dem Römischen Rych kei»
gmeinschafft oder verglychunghabcnt. Sy sich dennoch nit geschochen, Vns als mitRegierendeOrth 1044 by aw
gestelter Conferentz zu Frauwenfeld In wolbcfücgtcrrcchtmessiger abstraffung der Vnderthanen zu Vtwyl vmb bcgangR
fräffelthat vnd vnghorsambe,wie auch etlich Personen zue Luestorss vermög des Landtsfriedens bewilligten Cathol. Reil
gionsübung durch protestierenvnd Rechtpieten zue hinderen, sich glychsamb an gedachter Vtwyleren statt zue fächere»
zu stellen, deßwegen einen vnnothwendigenyfser mit Musterung ihrer Nüwen Rütery vnd andern derglychen vffmah'.
nungen zu erzeigen. Nebent villem vngutem verLauff, darab Vnsers wüssens niemandt kein wolgefallengehabt v»i
daruinb der königl. Mt. zu Frankrych damahls residirender Ambass. wie auch V. g. L. der Statt Bern zu abwe»'
dung alles Übels gantz beweglich nach Frauwenfeld geschriben, Vnser g. L. E. von Schaffhausen aber vnd so ggl
die Vnderthanen selbst vmb begüetigung gsandtschasft vnd vßschüß dahin verordnet, also daß zwar damals die Abg?
sandten der 5 Cathol. Orthen mit vstruckenlicher Reservation habender Nechtsammeder Judicatur vnd innhalt des
Landtsfriedens obuermelten yngelangten Jnterponenten zu ehren vnd gefallen vernere exccution yngcstalt Vnd also vev
hofft, es wurden hernach Vns. l. E. der Statt Zürich vermittelst gebüerender Reflexion von so vnzytigen vnrhuwe»
sich meßigen vnd von derglychen vnrcchtmeßigem Rechtpieten abLassen, angesehen insonderheitdas wir durch obige strasi
vnd bewilligung niemandt an syner Religionsüebung wider innhalt des Landtsfridens gehinderet. Aber aller disek
gehabten zuevcrsicht entgegen habent sye die zeit her sich sehr bcmüeht, den Landtssriden eint wcders zu Löchere», Z»
reformieren oder gar vmbzustoßen durch beharruug ihres vnformbklichen Rcchtpietens.Vns die 5 Orth sampt Glarus
Cath. Religion der habenden Nechtmeßigen Judicatur still zu stellen vnd Vns so gar by vnterschydlichen Orthen v»°
güctlich zu beschuldigen, als hetent wir den Landtssriden, pündt, vcrträg, Eer vnd Eidt nicht beobachtet; Sachen v»i
Proceduren so V. GH. vnd Ob. nunmehr vnLidenlich; Insonderheit aber gebent wir einem Jeden vnpassionirten gcmi^
zue erduren Ob zu gestatten sye, wan vnder zwölff Orthen Enetpirchs, vnder 8 Orthen der grasfschafft Baden v»l
also von übrigen LandtvogtyenRegierendenOrthen zu Reden mit mehrer stimb ein Vrthel vsgefelt, das wider di?
selbige eins oder das ander mitregicrendeOrth protestierenoder Recht pieten solte? Ob auch ze ein Orth Vns^
Eidtgnoschasst sein habende Oberherrlicheit oder Souveränitätin Disputat oder Compromiß setzen vnd nit billicher wvl
gegen dem anfechtenden theil mit üßerstem vermögen beschirmen wölte. Maßen dan Uns. GH. vnd Ob. billich
sinnet. Vnd so nun wir allerseits Lut des andern Articuls in gedachtem Landtssriden by denen zu vor gehabten st^
Helten, Recht vnd gercchtigkeitcn inn den gmeinen Vogtyen vngesumbt vnd gentzlich blyben sollent Vnd so die Cath^
tischen Vnderthanen nach inhalt Landtsfridens die Cathol. Cäremonien wider vfsrichtcn mögent, So volgct, das wcd^
die abstraffung der vnghorsammenpauren noch bewilligung des altars solle oder möge weder mit noch ohne Re^
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aufden folgende» Tag angeordnet wurde und in Anwesenheit von mehr alö hundert und siebenzig RatlMnt-

isticdern stattfand. Die Antwort auf den gehaltenen Vortrag, durch einen Ausschuß eröffnet, verdankt die beson¬

dre Vertraulichkeit, welche der Stadt Bern durch diese Abordnung von den katholischen Orten erwiesen wurde,

^drhctß^ die gemacht e Mittheilung in guter Obacht zu hatten, findet aber angemessen, die Sache noch mit

widerfochten, vill weniger Vnseren H. vnd Ob. zugemuetet werden, daß man diese so Clarlich crLüterte bcfüegsambe

vnd glychsamb das Fundament deß Landtsfridens selbsten zu einer anderweitigen willkürlichen entscheid- vnd llber-

gebung kommen Lassen solte. Dan wan so Cläre authentische vcrträg vnd erörterte fachen wicderumb in Disputat

vnd Rechtsah gezogen werden möchten, könnte man sich nicmahl keines endtcs vertrösten vnd versichern; Dardurch fol-

gents bald einem oder anderen Orth widerfahren könte, das so gar die puntbricff nit sicher, sondern in Kompromiß

gezogen wurden. Vnd so man darob zerfiele, der ein dem anderen, der ander discm Recht geben, wurde der alte

stvc vnd fridlichcstendt vnuermydenlich einen spalt gwünen vnd vmfallen milchen. Vnd die wil vns im grundt be¬

kannt Erstl. das obwoll die Vtwyler puren vmb befindender erheblichen vrsachcn willen der gnaden selbst begeren vnd

sich der straff vndergeben wollen, das ihnen solches von syten Zürich vcrbotten. 2) Ist vns nit verborgen, was maßen

iye an politischen vnd Religionssachcn vnussbörlich rcformircn vnd ihre verenderlichen Kirchen Ordnungen vnd Nüwc-

rungen (ihnen darmit die Vnderthanen vnd fürfallcndcn Sachen anhcngig zu machen) in Vnsere gmeine vogtyen zu

eptendiren sich vast bemiiehent, darus dann desto mehr vnd mehr Verwirrung vnd zweytracht erfolget. 3) In für¬

fallenden stritigkciten beider Religions Vnderthanen sich alsbaldt parthylich pnmischen, die fälbarcn beschirmen, frömbde

lachen vür ihre eigne rechnen, beschwerden verwenden oder ingebcn, deren theils die vnderthanen nicmahlen gedacht

baten, wie auch weitLäuffig vnd Clar zu excmplificicren wcre- 4) Sidthar gedachten Badischen Vertrags Jeden vor¬

fallenden stryt glychsamb zu Religionssachen machen oder einen notwendigen anhang bctitlen In Verfertigung der

Eesachen, sich der Landvogten zuestendigen Rechten anmaßgen, nit weniger widerstehen wollen, die Collatoren dahin

Zu nötigen, das sy einiche prädicanten von Bern, Basel vnd anderen Orthen, sonder von den ihrigen allein annem-

went vnd belechnen sollen, welche eben zu zytcn vill vngucte vnd zu vnrhuwen dienende fachen nach Zürich tragen.

^ So sechen auch V. H. vnd Ob. sonnenClarlich, das durch derglychen Vnbefüegte proceduren vnd vorhabende ge-

l>>ech Vnsere der 5 Orthen habende gercchtigkcit vnd Judicatur in gmcincn Vogtyen stillgcstelt wurde dem innhalt der

pünnten, Landtsfridens, Abschcidt vnd vcrtragsbricffcn vnd alten wohlhergebrachtcn harkommcn vnd Vcbung ganh zu

Wider vnd entgegen. Waß dan auch vnderschydlichen Geist- vnd weltlichen, prcLaten vnd ständen, auch L. Orthen

der Eidgnoschafft zu waßcr vnd Landt von offtged. V. g. L. E. von Zürich ein zeithero beschwerliches widerfahren,

ks sye mit strytig gemachten gfellen, abbruch an zehenden vnd einkommcns, anlcggende arrcstcn oder indem sy selbs

darunder ansprachige vnd zumahl Richter syn wollen, Laßcnt wir dißmal an sein Orth gestellt svn. Ist vnd wirdt

auch solches vnd was hicvor vcrmelt, nit darvmb angebracht, das wir dardurch V. L. E. verklagen oder verkleinern,

sonder allein vnser hoche anglegenheit zu notwendiger Verantwortung reprcsenticren wollen; wordurch nun sy ihrer

anwohnender hocher sürsichtigkeit nach, theils was vs derglychen proceduren vür vngemach zu besorgen, wol erwägen

v»d solchen wyslich zu begegnen, anders theils aber wüssen mögen, warumb V. H. vnd Ob. in die bishero von den

lobl. Schiedorthen cntworffnc mittel nit ynwilligen können. Ist auch woll in acht zu ncmmcn, das der sechste Articul

dcß Landtsfridens vmb bcnüegung des Rechtens nit die darinnen durch vorgehnde artikel schon crLüterte vnd vorbe¬

haltene puncten, sonders andere künfftige znctragende ansprachen thut bcgryffen vnd Vns by weitem nit verbinden das,

was Vnsere L. alt Vorderen mit schweiß vnd bluct erlanget vnd vsgmacht, wir erst wider in Disputat vnd Rcchtspruch

sehen sollen. Derohalben besindent V. H. vnd Oberen der 5 Cathol. Orthen sampt Glarus vnsercr Religion, das

dster fachen beschasfenheit kein güet- vnd Rechtlichen spruch Lyden, noch vill weniger fehrncren stillstandt vmb diese

osstcrzclte 2 puncten gedulden möge, sondern das sye zur exeeution dersclbigen wolbcfüegter maßen nun mehr zu-

schryten genötiget syen, wofehr sy es vor Got vnd der crbcren Welt verandtwortcn, Jr ehr vnd ansechcn by den Vn¬

derthanen vnd Iren Nachkommen das ienig hinderLassen wollen«, was auch von ihren Lieben alt Vorderen Loblich

dfs sy gebra-bt worden; welches dan durch dise Dcputatschaft darumb sollen vnd wollen angezeigt werden, damit im

saal wider »erhoffen V. E. von Zürich hierin» hindcrnuß zu thun vnderstchen wollten, durch V. C. Lobl. Etat Bern
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den übrigen Schiedorten zu berathen, wünscht also, daß mit der angedeuteten Ezecution unterdessen ein-

gehalten und die vorgetragene Proposition schriftlich mitgctheilt werde. Indem die Gesandtschaft zwar

für die freundliche Aufnahme dankt und die Hoffnung ausdrükt, daß die Verwendung Bcrn'ö bei Zürich

zur alten Liebe und Einigkeit zurükführen werde, auch die einzelnen Gesandtschaftsglicder nicht erman¬

gelten, noch allerhand erhebliche rationos, Gründe und Motive auf die Bahn zu bringen, wird dennoch

bedenklich gefunden, die Propofition wörtlich zu übergeben, v. Nach zwei Tagen, nämlich am 9. August

begab sich die Gesandtschaft nach Freiburg und Solothurn, verrichtete daselbst mündlich, mit Bezugnahme

auf die 1632 gewesenen Ehrcnsäze (Daniel von Montcnach und Herr vom Staal) und die von ihne»

dem damals errichteten Vertrag gegebene Auslegung, die erhaltenen Aufträge. Dabei wurde namentlich

besprochen, wie cö nüzlich und thunlich wäre, wenn von jedem der V Orte zwei oder drei Verordnete sich

zu begebender Zeit ganz geheim zusammen verfügten, um allerhand nothwendige PräparationSmittel auf

den Nothfall zu bcrathschlagen. «I. Schließlich fügt die Dcputatschaft diesem Bericht die Ansicht bes

Lucern zu überlassen, waö cS aus der wegen gewissen Rüksichtcn nicht vollständig vorgetragenen Propo-

sition an die Stadt Bern schriftlich mitzutheilcn angemessen erachte. In dieser Beziehung wurde be¬

schlossen, daß ein Auszug des von Beat Zurlauben am 8. August gehaltenen Vortrags nach Bern gesand>

werden solle.

Verleitung sye eintweders dar von abgehalten oder Vns by so beschaffnen Dingen zu einer Theilung der strytige»

vnd in der Religion gespaltenen vogtyen geholfen werden, damit dise stete Vnruhwen vermitten bleiben vnd zu gefah>

vnd nachtheil Vnsers geliebten VatterLandts keine andere Übel erfolgen mögen. Das nun V. H. vnd Ob. dißni^

allein zu ihnen V. l. E. schicken, beschicht vs respect vnd zu ihnen absönderlichen habenden gutem verthruwen, worj»

vns ouch veranLaßet, daß wir von Lucern, Vri vnd Vnderwalden an vnsern nachparlichen angrentzenden Orthcn kcst

solche stryt nit haben, sonders mit ihnen also geleben vnd noch zu Leben vns beflyßen werdent, daß die vcrthruwU

Nachparschafft fehrners möge erhalten vnd fortgesetzt werden. Wir hettent ouch ihnen mit allen disen verdrießlich^

fachen gern verschonet vnd nit molestiren wollen! wyl aber der fachen gstaltsame vns dahin necessitirt, wollen «>>>

gepeten haben, solches alles in bestem, als es änderst nit gmeint, von vns vff zu nemmen, der Hoffnung glebend

das es nit one frucht abgehen, sonder vermittelst ihrer authorität vnd vorsichtigen Discretion wie zuglych durch ihU

vnd übriger Loblicher SchidOrthen ernsthasfte zu sinnLegung V. E. von Zürich dahin vermögen werden, das sye vo»

disen vngueten vnd gefahrlichen fachen abstanden! Vnd wie ihre VorEltern mit Vns vnd den Vnsrigen in fridLiebcnd^

Rhuw vnd einigkeit Husen, wie dan V. H. vnd Ob. auch zu thun gesinnet weren. Im widrigen vnuerhofften fa^

aber gelebe man vnsersyts der styffen Zuversicht, das sy nach innhalt der pünnten vnd Landtsfridens Vns by der°

darinn fundiert vnd wol hergebrachten Recht- vnd fryheiten wider begegenden gwalt schirmen helffen werden; Vnd ß

es zur Thätligkeit gerathen solle (Da vor nun Got sein wolle) protestieren wir in bester formb, an erfolgendem vnhe^

kein schuld noch vrsach zu tragen! Darmit wir es beschließen, vnd glych wie wir vmb ihre hievor vndcrschidliche

gewendte große müeh, flyß, arbeit vnd Costbarliche interPosition zu danken, also vmb dißmal so willfehrig erzeig

gedult vnd audientz nebent aller Eidg. Ererbietung vns hinwiderumb aller möglichsten gegen Diensten vnd frttndtschal?

schuldig verobligirt vnd willigst erkennend, Gott Pittende, sye in Langwyrig glückselig friedfertiger Regierung vnd

standt gnedigst zu erhalten. Deßen alles zu mehrerer bekrefftigung Ist gegenwertige Instruction mit V. GH. ^

Etat Lucern vffgetrucktem gwohnlichem Secret Jnsigel bewart geben worden den 4. August l 651.

» Stattschriber Hartman.
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Conferenz der die Vogteien Belleuz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.
Brunnen. 17. August.

LaiibeSarchiv Nidwalde».

Gesandte: Nri. Jost Püntincr, Landammann; Joh. Kaspar „Abt" (Epp), des Raths, Gesandter nach

Allenz. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Sebastian Abhbcrg, alt-Landammann; Gilg Bet'

chart, Landesfähnrich und Statthalter; Martin Bclmont, alt-S.atthaltcr. Nidwalden. Jost Lussi,

Kudammann; Johann Würsch, Gesandter nach Bcllcnz. '

Das Perhandelte findet sich im Abschnitte HcrrschaftSangelcgenhcitcn:

^ Art. 182. Handel und Verkehr.'

c»enz zc. « i,. ^ Art. 109-134.

5«»

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1«S1, 2«. August.

Staatsarchiv Luccr». Allg. Absch. Bd. Xl,I, kol. 1»l.

Gesandte: Lucern. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Oberst Heinrich Flcckcnstein, Pannerherr; Laurenz

chcl, Statthalter; Landvogt Ludwig Mchcr, des Raths. Uri. Jost Püntincr, Landammann; Scb.

^egrin Zweher, Landeshauptmann. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Martin von

' ' Eubach, genannt Bclmont, Statthalter. Unterwaldcn. Heinrich Bücher, Landammann von Ob-

^ ^u; Kaspar Leu, Pannerherr von Nidwalden. Zug. Beat Zurlauben, alt-Ammann; Rudolph

Kreuel, des Raths.

In der Absicht zusammengekommen, den Bericht der nach Bern gesandten Dcputatschaft zu ver-

und über die von Bern und Schaffhauscn eiilgcgangencn, darauf bezüglichen Schreiben, sowie

^ die weitere, auf die nächst bevorstehende Zusammenkunft in Baden angcsezte Verhandlung sich zu

)eu und gegenseitig zu verständigen, wurde nach vorausgegangenem üblichem Gruße von allen Ge-

^ Ichaften die Zustimmung zu der an Bern abgegebenen Erklärung ausgesprochen und in Bezug auf
von Bern übernommene Mitthcilung derselben an die Schicdortc und die Antwort Bcrn'S, daß man

essen Einstellung der Exemtion und jeder Thätlichkcit gewärtige, neuerdings als Grundsaz angc-

Part^"' beiden Hauptforderungeil festzuhalten, dabei aber, wenn man entweder die streitigen
eien auf einen freundlichen Versuch Hill zusammen weisen oder gegen einander verhören wolle, die

^ ^ »Manier" als unfruchtbar abzulehnen, bei der crstcrn einfach auf die Demonstration der Angele-

^ beschräilkcil und alle Disputation auszuweichen, sofern noch ein anderer Weg eingeschlagen

ziis ^ ^vlle, Einholung neuer Instruction sich vorzubehalten, endlich den Zeitpunkt der Exemtion fest-

und zugleich der Mittel zu Unterhaltung eines Priesters in Lustorf sich zu versichern und, sofc>»



70 August 1651.

daraus eine thätliche Zerwürfnis; und Ruptur zu cutstehen drohte, auf eine Theilung zu dringen. M
„geziemender Begrüßung und Jnformirung" der von den Schicdorten anlangenden Gesandten sind ve»
züglich diejenigen der Stadt Schaffhausen um ihres freundlichen Schreibens willen zu beeomplimcntirc»
Der Landvogt des Thurgau'S, M. Schorns, ist zu der Verhandlung in Baden einzuberufen, da er nci?
Landvogt L. Meyer und Ammann B. Zurlaubcn in der Sache am besten bewandert und schon frW
mit diesen dazu verordnet worden ist. Und da cö immer noch an der Auslegung des im badcn'D'
Spruche von 1632 enthaltenenWortes gebricht, daß die als zürcherische RcligionSgcnosscn angesehen^
Untcrthanen im Thurgau und Rhcinthal sollen und mögen bei ihrem Gottesdienst und freier Religio^
Übung, auch allem, was derselben „nothwcndiganhanget," ruhig und ungehindert leben und verbleibe»
werden die wiederum nach Baden abgeordneten damaligen Ehrensäze von Frciburg und Solothurn vora»'
ersucht, nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich mitzutheilen, was sie unter dem „nothwendigen Anhang
verstanden haben, den Zürich so weit cxtendiren wolle. I». Gewisse an Luccrn gerichtete Schreiben
Mahnungen, in geheimen Zusammentrittendie durch die Zeitläufe gebotenen Anstalten zu bcrathcn n»^
schriftlich zu verfassen, vcranlaßtcn Luccrn, die geheimen Verabredungenvom August 1631 wieder vorz»
legen. Zur Verteidigung der V Orte fand man sie ganz zwckmäßig; um sie aber den vorhandenen Z»
ständen anzupassen,soll jedes Ort zwei Herren bezeichnen, welche dazu mithelfen und über deren W
sammlung man sich in Baden verabreden werde. Jede Obrigkeit soll auch ihren Kriegsrath sezen. ^
Man hätte gern von Schwyz vernommen, „was für Ordnung zur Behauptung Rapperöwyl'öbestellt sc>,
fände überhaupt nöthig, daß die Stadt mit einer Mauer umgeben würde, „die sich flankiren ließe," od>
daß wenigstens irgendwo eine Fallbrüke angebracht würde. «I. Hinsichtlichder das französische Bünd»>
betreffenden Verabschiedung zu Baden im April wird man wahrzunehmen haben, ob Frankreich alle ^
der lezten Erneuerung begriffenen Orte und Stände in daö Bündnis; einschließen und den ohne Zwc>^
zum Beitritte geneigten Orten mit der gebührenden Satisfaction begegnen und das eingegebene Memosi»
bcrüksichtigen wolle; immerhin in der Meinung, daß keine Gesandtschaft etwas abschließe, sondern ^
Sache all rok-ronclum nehme, v. Die von Savoyen und von dem Ambassador Greifst) eingegangen^
Schreiben sind in Baden mit der Gesandtschaft von Freiburg in Berathung zu nehmen und zu bca^
Worten, f. und x. (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhciten:
Thurgau r, u. « Art. 616 u. 626. Stifte und Klöster.

5t

Schiedtierhandlungen in der landfriedlichen Streitigkeit.

Baden. 31. 21 August.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. Bd. xi .1, kol. rss.

Gesandte: Bern. Johann Rudolph Willading, Zeugherr, und Vinecnz Wagner, beide Ve»»^
Basel . Joh. Rudolph Wettstein, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner, Zeugherr. Frciburg. Jl?!
Daniel von Montenach und Simon Pctcrmann Meyer, beide des Raths. Solothurn. Joh. lll^
Suri. Venner; Joh. Jak. vom Staal, beide des Raths. Schafshauscn. Joh. Jak. Zicgler, Burgermcistc'
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Leonhard Metz er, Zeugherr. Appenzell. Joh. Sutcr, Landammann von Jnner-Rhoden; Johann Tanner,
^-andammann von Außcr-Rhodcn.

der Jahrrcchnung auf den 3. September eine Tagsazung der XIII Orte zu Behandlung
^vischcir de,; Thurgau regierenden Orten entstandenen RcligionS- und andern Streitigkeiten war

"'Pcsczt worden, haben auf Einladung Bcru'S die Schicdortc abermals ihre Gesandtschaften beauftragt,
"u Mittel zur Beilegung der Streitigkeiten aufzusuchen, damit Friede und Ruhe in der Eidgenossenschaft
! a tcu werden. ES wurden also die streitigen Parteien beiderseits, nämlich die Abgeordneten von Zürich

jh^ kdangelisch GlaruS eines- und der V katholischen Orte und katholisch GlaruS andcrnthcils, über
Hegen einander erhobenen Beschwerden,Klagen und Forderungennochmals angehört und denselben

"uu folgende Anträge gestellt: 1) Das über die Utwyler gefällte Urthcil bleibe zwar in Kraft, aber mit
upicht 6"f ihre Abbitte und den Schiedortcn zu lieb soll in Betreff der auferlegten Strafe gegen sie
' c verfahren und sie in Gnaden verschont werden; 2) obwohl die Forderung der katholischen Orte,

^ 'n Lustorf das katholische Religionscxercitium eingeführt werde, dem Landfrieden nicht entgegen ist,
doch noch viele andere die Prädicanten und die Abkurung der Pfründen und Kirchcngütcr im Thur¬

au und Rhcinthal betreffenden Punkte unauSgctragen; daher sollen jezt oder möglichst bald die beiden
^ k'an nach Inhalt des Landfriedenssich darüber vergleichen und unterdessenin Lustorf den gegen-

'gen Bestand unverändert lassen; 3) die Regierung im Thurgau soll dem alten Herkommen gemäß
an VII Orten gemeinsam, nicht absöndcrlich, geführt, bisher gehörte Klagen und nachteiliges Gerede

dabc aufgehoben, den Unterthancn durch Mandate die Beobachtung des Landfriedens eingeschärft,
ne>u ö"glaich Bedacht genommen werden, wo es sich füglich thun lasse, die Kirchen zu söndcrn oder

^chcn zu erbauen. — Nach Eröffnung dieser Anträge bemerkt die Gesandtschaft von Zürich und
^ ugelisch Glarus, daß andere im Streite liegende Punkte übergangen seien, will aber die Erklärung der
m l/ ^ Hawärtigen. Auch diesen genügen aus demselben Grunde die Anträge nicht, daher sie ihren Com-

an erstatten wollen. Die Schiedorte jedoch unterhandeln nun mit den Parteien abgesondert,
)an sie, jhrcn Committcnten die Anträge wenigstens zu empfehlen und darauf hinzuwirken, daß die

die "bsiastcllt werden. Die Abgeordneten von Zürich und evangelisch GlaruS antworten, cS möchten
tvol l ^ V Orte dicßmal zuerst sich erklären; wenn sich diese günstig aussprechen, könnten

auch pe sich darauf einlassen. Da nun aber auch die Abgeordneten der V Orte erklären, zu einer
Bcr ^ ermächtigt zu sein, so ersuchen die Schiedorte nun beide Thcilc, bis zum 1. Oktober a. K.

Entschluß zu eröffnen, damit auf den 2. November ihre Abgeordnetenzur Erörterung und

Bit/ ^ genannten übrigen Streitfragen in Baden zusammentreten,unterdessenauch die
sollt ^Wallen und alle Tätlichkeiten und Aenderungen im jczigen Bestände zu unterlassen; dabei
""de^ Theile einander zugestehen, daß die gepflogenen Unterhandlungenweder dem einen noch dem
b'es///"'" Präjudiz gereichen; endlich bieten ihnen die Schicdortc, sofern es gewünscht werde, auch bei

Vorglcichöverhandlungen jhre Mithülfe an und richten an beidseitige Obrigkeiten eine kräftige
Die Abgeordneten von Zürich und evangelisch GlaruS bemerken, daß sie zwar gewünscht

sei/" ^ ^nehmen, welche Gesinnungen von den Abgeordneten der katholischen Orte ausgesprochenworden
^ da das nicht erhältlich sei, beschränken sie sich darauf, ihren Obern die gestern gemachten Vorschläge

^'hsehlen und geben vorläufig die Zusicherung,daß sie die Wachen gerne einstellen werden. Von
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Seite der V Orte werden nochmals Bedenken geäußert, daß neben der utwhl'schen und lustorf'M

Sache noch andere Punkte herbeigezogen werden sollen; da übrigens zuerst von Zürich Wachen ausgeste^

und dadurch die Anordnung von Wachen auch bei ihnen veranlaßt worden seien, so werden anch ihre Obcr'

nach Vorgang Zürich's die Wachen zurükzichen, nur müsse auch Zürich, sofern man sich einigen sollt

künftig die Klagen der Parteien nicht ferner zur eigenen Sache machen; was die Bcschikung einer M

lcistung betreffe, so können sie dießfalls keine Zusicherungen geben. Hierauf wurde die Abstellung t>0

außerordentlichen Wachen von den Schiedorten auf den 17. September n. K. angcsczt.

SS.

GemeineidgenössischeTagsazung der XIII Orte.
Baden. 3. September.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. XI.l, kol. 190.

Gesandte: Zürich. Joh. Rudolph Nahu, Bürgermeister; Joh. Ludwig Schnccberger, Sekelmcistc^

Joh. Kaspar Hirzel, Stadtschreiber. Bern. Joh. Rudolph Willading, Zcugherr; Vincenz Wagnct

Venncr. Lucern. Ulrich Dulliker, Schultheiß; Ludwig Meher, dcö Raths. Uri. Jost Püntiner, Land

ammann; Scb. Percgrin Zwehcr, Landeshauptmann. Schwhz. Wolf Dietrich Reding, Landamman»

Martin Bclmont, des Raths. Unterwalden. Heinrich Bucher, Landammanu von Obwaldcn; Jos

Lussi, Landammann von Nidwaldcn. Zug. Beat Zurlauben und Wilhelm Heinrich, beide alt-AmmanN

GlaruS. Jakob Marti, Landammann; Balthasar Müller, alt-Landammann. Basel. Joh. Rudolf

Wettstcin, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner, Zcugherr. Freiburg. Joh. Daniel von Montcuach

Statthalter; Simon Petcrmann Meyer, des Raths. Solothurn. Joh. Ulrich Suri, Benner; Job

Jakob vom Staal, dcö Raths. Schaffhausen. Joh. Jakob Zieglcr, Bürgermeister; Leonhard Meycl

Zeugherr. Appenzell. Johann Suter, Landammann von Jnner-Rhodcn; Johann Tanner, Land

ammann von Außer-Rhoden.

tt. Bei dem eidgenössischen Gruße wird die schriftliche Nachricht des in Zürich sich aufhaltenden vciü

tianischcn Residenten mitgethcilt, daß Venedig bei der Insel Paroö im Juli einen großen Sieg über

Türken errungen habe. I». Nachdem der französische Ambassador zu einer außerordentlichen Audienz in

Sizung war begleitet worden, hielt er einen langen Vortrag, in welchem er die im Thurgau regierend^

Orte zur Aussöhnung ermahnte und mit' der Andeutung schloß, daß, wenn man sich darüber verständig

habe, er bereit sei, weitere Eröffnungen zu machen, v. Die Obersten und Hauptlcute der neuen Rcg^

menter und freien Compagnicn, A. v. Wattenwyl, Rcynoldt, H. Lochmann, de Montct, schreiben a»>'

Paris untcr'm 29. August, daß zwar das Gardcrcgiment nicht für gut gefunden, mit ihnen gcmcinschaftB

das von Baden aus erhaltene obrigkeitliche Schreiben vom 15. Juli zu beantworten, sie aber darum u>^

unterlassen wollten, den Ständen für die mitgetheiltcn Beschlüsse zu danken und denselben zu meldet

wie die Vollziehung des abgeschlossenen Tractats oft unterbrochen werde, indessen, nachdem der Fürst vo»

Cond6 und der Herzog von Orleans abgetreten und die Minister entlassen seien, von der in wcnig^

Tagen eintretenden Großjährigkeit des Königs Besseres zu erwarten sei, sie selbst auch in Bezug auf
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verabschiedeten Hanptleute und die vier Millionen sich vertragsgemäß halten werden. Nachdem man diesen

cricht vernommen hatte, ließ man durch den Landschrciber den Ambassador einladen, seine weitcrn Mit¬

teilungen zu machen. Man erhielt nun ein vom 29. August datirtcs Schreiben des Königs, worin er

e auert, ein so geringes Anerbieten gemacht zu haben, daß der Ambassador selbst bei den Standen in

eil Verdacht des Uebclwollenö gefallen zu sein scheine, wahrend derselbe doch ganz nach Instruction und

finanziellen Verhältnissen Frankreichs gemäß gehandelt und nicht minder für das Wohl der Eid-

>ssuosscnschaft bei der königlichen Regierung sich eifrig bethätigt und des Vertrauens der Stände sich

^ 'g gemacht habe, dabei werde es dem Könige eine unaussprechliche Freude sein, wenn er bei dem

wn Antritte der Regierung und bei seiner ersten Waffcnführung von der Tapferkeit der eidgenössischen

t^ andc Hülfe habe; er wünsche also die Erneuerung des Bündnisses sehnlichst, hoffe, die Stände werden
as durch den Ambassador zu machende leztc Anerbieten annehmen, und empfehle in Betreff der übrigen

und ^ Beschwerden mit dem Ambassador die Verträge zu crdaucrn, um daraus zu erkennen, was
wie in Sachen zu thun sei. — In der Proposition des Ambassadors werden dann die am 3. Juli ge-

uachtcu Vorschläge noch näher dahin bestimmt, daß entweder jeder Stand für das mit dem 1^. Mai 1651

aufenc Jahr 109(1 Kronen und ebensoviel für das mit diesem Tage beginnende Jahr annehme und

1652^ über die jährlich zu leistenden Friedcnsgcldcr oder Pensionen bis St. Johannes
vclschoben bleiben, oder daß jczt das Bündniß erneuert und 1) den Orten eine ganze Pension

c'iuc"d^^ bei Bcsicgelung des TractatS bezahlt, 2) während des Fortbestandes des Bündnisses

ciüc, ^^fiältnisscn des Königs angemessene Pension entrichtet, 3) nach Schließung des Friedens durch
""swrordcntlichen Ambassador vor Beschwörung des Bündnisses eine genügende Summe Geldes

t und 4) fortan jährlich eine andere gute Summe zur Unterhaltung des Bündnisses und zur Ab-

Schulden entrichtet, endlich 5) zur Sicherheit des unter 2 bis Proponirtcn ein mit dem könig-

)cu Siegel versehener Vcrpflichtungsschcin ausgestellt und in demselben allenfalls der Betrag der an-

' muteten Summen fcstgcsczt werde. In Betracht aber, daß bei diesen Anerbieten der Zölle und anderer

in "'cht erwähnt wird, und daß die angetragenen Summen mit den oben bezeichneten Millionen

sei ^rhältnissc stehen, wird dem Ambassador erklärt, man könne sich darüber nicht einlassen, sondern

lköui Vorschläge gewärtig. Indem man auch eine außerordentliche Gesandtschaft an den

sofcr^ Wichen ^ findet, werden die Stände Zürich und Luecrn beauftragt,
w die Fortsczung der Verhandlungen mit dem Ambassador zu lange sich verzögern sollte, die Tag¬

deut^^""""'Z"bvrufcn; den Regierungen aber wird empfohlen sich zu erinnern, daß, nach den An-

dcs ^ Ambassadors, statt der Herstellung der burgundischcn Neutralität nur eine Verlängerung

^ obwaltenden Anstandcö und statt der Abschaffung des Salzzollcs bei Joux nur eine Ucbcrtragung

^ ^ ^ Burgunder beabsichtigt werde. «I. u. r. (S. u. McndriS). f. (S. u. Thurgau). x.

sw" " ^"'6)- I». Entgegen den eingelaufenen Berichten, daß Bern Musterungen halte, schweres Ge-

'i von einem Orte zum andern führe, an vielen Orten Wachen ausstelle, etlichen Personen feilen

cid ' erläutert Bern, warum und wie solches geschehen sei, und versichert, nichts anderes als

'^uösfischx Ruhe zu suchen. Achnlichcs erklären auf ähnliche Anschuldigungen Luecrn, Schwyz und

I. (S. u. Baden). It. (S. u. Thurgau).

10
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Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

I. (S- n. vier ennetbirgische Vogteien übcrh.). i»». Der spanische Gesandte, Graf Casati, beriO'

daß die Reise des Obersten Crivclli an den spanischen Hof nunmehr unverzüglich in'ö Werk gesezt wess

nachdem alle nöthigen Vorbereitungen dazu getroffen seien. Er hofft guten Erfolg von dieser Send»"'

Man erwidert ihm rükantwortlich, daß man diese Reise längst gerne gesehen hätte, sich übrigens weg?

des Verzugs damit gctröstc, daß nunmehr genügende Satisfaction erfolgen werde; sollte dieß aber n>^

der Fall sein und das entlassene und das noch in spanischen Diensten stehende Regiment nicht nach O

bühr bedacht werden, so könne man es den Obern nicht übel nehmen, wenn sie zum Vollzug der f

faßten „Erkhlcrungen" schreiten. 11. Auf den an den päpstlichen Legaten gerichteten Wunsch des Bischt

von Chur wird dem Oberst Crivclli bei dem König von Spanien das Biöthum Chur und die katholisch'

Angelegenheiten in den III Bünden zur Berüksichtigung bei den Friedensverhandlungen empfohlen. ^

(Die mit Savohen verbündeten Orte). Der Herzog von Savohcn und der Freiherr von Greißh

Worten auf das Schreiben der Gesandten der XII Orte, daß die dem Fr. Camuti, G. Amasi, A. Boist

B. Somati, K. Riva und Eh. Laghi des Zolls wegen auferlegte Strafe von 4—500 Dublonen gemil^

worden sei und zwar zur Bezeugung der den Eidgenossen schuldigen Erkenntlichkeit für die bei Erneu'

ung des Bündnisses erwiesene Geneigtheit. Indem beschlossen wird dafür zu danken, wird aus dcinL

meldeten Schreiben des Freiherrn die Bemerkung hervorgehoben, daß der achtzehnte Artikel des jezt wied'

aufgerichteten Bündnisses sich auf das Bündniß von 1577 beziehe und man in demselben allein von ^

Zöllen und Anlagen befreit werde, welche seit Errichtung des neuen Bündnisses neu aufgestellt oder

höht worden sein möchten. >». (S. u. Thurgau). «A. Die Ehrensäzc, welche den Vertrag von 1^

vermittelten, werden ersucht, den eigentlichen Sinn desselben zu erläutern. >>. Nachdem die Gesang

der katholischen Schiedorte die von ihnen gestellten Vermittlungsanträgc zwar erläutert, aber nicht ra^

sam erachtet haben, sie schriftlich mitzutheilen, wird den Gesandten überlassen, über das Project selbst"

ihre Obrigkeiten Bericht zu geben.
Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangelegenheiten:

Thurgau. t Art. 194. Justizsachen. A». Art. 441. Kirchliches u. Glaubenssachen-
It. „ 285. Verkauf v. Gcrichtsherrschaften.

Baden. l Art. 160. Abzug.

Bier ennetb. Bogt, iiberb. I Art. 71. Polizeiliches.

LauiS. «- Art. 183. Zoll.

Meudris. «I Art. 279. Verwaltung im Allgemeinen. «. Art. 289. Rechts- und Gerichtssachen.
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Conferenz der geheimen Kriegsräthe der V katholischen Orte.

Lucern. I<»SI, II. und 12. September.

Staatsarchiv Luzcr». Acten! «eligionihändtl.

Kriegsräthe: Lucern. Oberst Heinrich Fleckcnstein, Pannerherr; Christoph Pfhffcr, Statthalter und

adtvennet. U ri. Joh. Anton Arnold, Statthalter; Heinrich Püntincr, Landvogt. S ch w h z. Haupt»

Mann Joh. Kaspar Ceberg, alt-Statthalter. Nnterwalden. Hauptmann Johann Jmfcld, Landammann

vn Obwalden; Kaspar Leu, Landeshauptmann von Nidwaldcn. Zug. Johann Bengg, Statthalter;

Hauptmann Rudolph Kreuel.

keit ^ Ehrcngesandten der eben versammelten Tagsazung war durch Expressen die Nothwendig<
vcrdeutet worden, diese Versammlung in'S Werk zu sezen und alles, waö zur Beschirmung des

^ u es nöthig scheine, zu Papier zu bringen. Nach gewohnter eidgenössischer Begrüßung wurden also
durch die Gesandtschaften von Baden aus und durch die Abgeordneten von Luccrn bezeichneten Punkte

kuclst vorgelegt. I». Im Bcsondcrn berichtet Uri, daß man dort neben Anderin vorzugsweise den Paß

Alchen bei Urscrn im Auge haben müsse, weil Bern von dort her Hülfe und Zuzug abschneiden

annte, daß Uri aber auch noch andere Pässe nicht entblößen, daher nicht alles Volk ausrüken lassen

le. e. Schwhz bezieht sich auf die Nothwendigkeit, Im Gaster und in der March, besonders gegen

muen allsälligen Einfall der Unkatholischen aus Bünden, sich verfaßt zu halten und in Gemeinschaft mit

tn Schirmorten die Stadt RapperSwhl in wehrhaften Zustand zu sezen, die Gräben auswerfen, Palli-

" eu schlagen, die Wortzeichen „ansczen" zu lassen, was alles als wohlbcgründct angesehen wird. ,1» Hin-

) >ch der Hochwachtcn und correspondirendcn Wortzeichen und Losungen wird angenommen, daß jedes

^ die zwckmäßigstcn Anordnungen treffen werde, die Feuerzeichen zum Aufbruch jedoch von Zug aus

geschehen müssen, daher zwischen Zug und Lucern besondere Verabredungen getroffen und auf den Fall

eintretender trüber Witterung und Nebels Fußpostcn bestellt werden sollten. Ferner sollte jedes Ort dar-

sehen, gute und erfahrne Späher anzustellen; um Widerwillen bei den Truppen zu vermeiden, sollten

k Orte dasselbe Wochengeld zahlen, nämlich zwei Gulden an Geld oder Lebensmitteln; will aber je-

"^nd ohne Sold dienen, so ist das mit Wohlgefallen zu gestatten. Lucern übernimmt es, Mellingen

^ einem kriegscrfahrnen Mann zu versehen; Mannschaft zur Besczung von der Grafschaft Baden her

^ bereits durch den dortigen Landvogt anerboten. In Bremgarten ist durch den Landschrciber vorläufig
"e die Wache und andere Nothdurft gesorgt; doch wird zwckmäßig erachtet, daselbst ein Magazin anzu-

kgen, so nämlich, daß Luccrn und Zug mit dem Landvogt und Landschrciber Anstalt treffen sollen, das-

^ e einzurichten und besonders die Gotteshäuser zur Lieferung von Früchten zu ermuntern, t. Da die

^eiämter sich vernehmen lassen, daß sie ohne Trost und Rath seien, sollte der Landvogt bis auf weiteres

ert verweilen. Ganz zwekmäßig find die drei für die Freiämter bezeichneten Muster- oder Sammelpläze

^ählt: Hägglingcn mit einem Los- und Wachtfeuer sammt vier andern Losfeuern in der Nähe, ferner

"ri ^^d die Sinscr Brüke. Dabei sind aber auch auf jede Gefahr alle Schiffe auf der Rcuß abzu¬

essen, damit der Feind desto schwerer sich vereinigen könne; doch mag in Bedenken genommen werden,
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ob nicht die Rcufi für den Transport von Artillerie, Munition und Proviant mit Vorthcil nach Si^

und weiter hinunter bcnuzt werden könnte. Nachdem bereits von Baden auö der Prälat vo>

St. Gallen, der Bischof von Constanz, das Domcapitcl von Basel avisirt und der Stadt Freiburg M

lassen worden ist, mit Burgund zu correspondircn, scheint cö im Fall eines widrigen Ausgangs der M

Handlungen zu Baden sehr wohlgethan, mit der Stadt Constanz und mit dem Grafen von Hoheliet

auf welchen die Regimcnts-Vorfahren viel gesezt, vertrauliche Korrespondenz zu Pflegen, um der Gcge»

Partei Abbruch zu thun oder wenigstens eine Diversion zu machen. Ii. An den Baron von Greißy wi^

ebenfalls Mitthcilung gemacht, damit er die Sache dem Herzog von Savohen empfehle. I. Mit ^

Ansicht der in Baden befindlichen Gesandtschaften, den Nuntius zu ersuchen, daß er im Kriegsfalle

die katholischen Orte bei den hohen Potentaten, besonders bei den Bundesgenossen, sich verwende, tr<l

sehr gut zusammen, daß der Nuntius Buccapadutiuö bei dem Congresse mit einem Anerbieten vortr^

welches gerade das enthielt, was man von ihm erbitten wollte, daher man ihm durch einen Ehrena^

schuß den Dank bezeugte und in vertraulichem Gespräche fragte, ob nicht vom Papste auch Geldmittel

wartet werden dürften. Ii. Dem Obersten Sebastian Heinrich Crivelli, welcher von seiner vorhaben^

Reise nach Spanien Anzeige machte und seine Dienste anerbot, wurde aufgetragen, bei dem Guberna^

von Mahland und bei Graf Casati das, was sonst schriftlich hätte geschehen müssen, mit größerem Na^

druke mündlich anzubringen, auch auf den Nothfall sein Regiment zum Zuzuge bereit zu halten. I. I

Bezug auf den dritten Punkt des von Baden erhaltenen Memorials, betreffend den „vszug vnd a»

zug", wurde gefunden und angenommen, daß auf die erste Anzeige von dem Aufbruche Bern'S o^

Zürich'ö Luccrn und Schwhz sogleich gegen Zug hin auf den Baarer Boden vorrükcn und von dort a»'

die Höhe gegen Cappel, die Obcri genannt, bcsczeu und dort auf die von Uri und Unterwaldcn wart^

daß auch, so bald die Späher die Ankunft der Zürcher verkünden, die von Baar und Zug durch et^

hundert Musketiere den Blickcnödorfcr Wald in Erwartung „dcß nachtruckß" umgeben, Zug übcrhaus

einer vorteilhaften Stellung sich versichern, die beste und größte Streitmacht der Orte sich dorthin

sammcnzichcn, zugleich aber auch von dort auö den Frciämtcrn Hülfe gebracht und die Rcuß vcrwa^

werden müsse, wobei aber doch die freie Bewegung im Felde nicht durch bindende Vorschriften crschn^

wkdcn dürfe. »». Dann ist auch die Hauptsache, welche die KricgSregel mit sich bringt, nicht zu vc>

gesscn, nämlich, daß man sich mit allen Arten Proviant wohl versehe, Werkzeuge zum Graben

Schanzen herbei schaffe, die Straßen für die Artillerie und das schwere Fuhrwerk in brauchbaren Sta^

seze. ». Ferner hat man sich noch über Stärke und Form des Auszugs zu verabreden. In Bezug ^

die Zahl der Mannschaft jedes Ortö verheißt Luecrn das Stadtfähnlcin mit.zweitausend Mann vor^'

und zwei Panner mit je ebensoviel Leuten nachrüken zu lassen. Obwohl nun nach altem Herkommen

den andern Orten drei Auszüge stattzufinden Pflegen, so daß z. B. zuerst die Schüzcnfähnlein, dann ^

LandeSfähnlcin und zulczt die LandcSpanner in'ö Feld geführt werden, scheint eö angemessener, daß,

Lucern'ö Vorgänge, auch die andern Orte ihre Mannschaft in zwei Abtheilungen bringen. Indem ^

und Schwhz, nqch Versicherung ihrer Pässe, alle übrige Mannschaft und die andern Orte ebenfalls ^

ihre Kräfte zur gemeinsamen Nothwehr aufzubieten und auf den Baarer Boden ziehen zu lassen

sprechen, behält man sich vor, nach Umständen von dort aus einzelne Abteilungen in die Freiä»>l°
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kei'/^" Bremgarten oder anderswohin zu senden. «». Schließlich wird noch auf die Wichtig¬
em ^ zu Mühlau nach Fraucnthal aufmerksam gemacht. Wie aber den nnkatholischen Thur-

übcrlass^ ^ svlltcn, zu begegnen sei, bleibt zu überlegen einstweilen jedem Orte

54

Coitferenz von Lucern, Freiburg und Solothurn.
St. Urban. Kikkl, I t September.

Staatsarchiv Lueer». Acten! ReligioiiShändel.

Lucern. Oberst Heinrich Flcekcnstcin, Panncrherr; Ludwig Hartmann, Stadtschreiber,
u^g. Niklauö von Dicßbach. Solothurn. Mauriz Wagner, Schultheiß,

nöu ^ Antrag Solothurn'S wurde diese Zusammenkuuftzum Zwekc der durch die Zeitumstände
8 gewordenen Erdaurung und Confrontation unserer gegen einander habenden heimlichen Verkomm-

tra l""^ ^^Azcichcn veranstaltet, besonders weil dieselbe seit 1632 unterlassenworden. I». Nach ver-
solu ^8^üßung wurde das alte Verkommniß von 1568, worin der Gebrauch und die Bedeutung
Hand'' Wortzeichen beschrieben, und was darüber 1624 und 1632 verabredet worden war, zur
daß und besprochen, jedoch nichts daran geändert, sondern nur die Bestimmungbeigefügt,

. '"'^8 Jahre ein Zusammentrittdarüber stattfinden solle; denn mit den Eidgenossender
d^. I" ^'8>on ^he man so, daß man gegen sie stets in guter Bereitschaft stehen müsse; besonders von
habe " ^ die als Schicdort und zwar als Vorort in solchen Sachen rcspcctirt und geehrt worden,
und n""" b^ikn Zeiten vielmehr feindliche Acte als friedliebende Jnterpositioncn erfahren, ja Sachen
wir i/ dergleichen bei MannSgedcukcn wider uns nicht verübt noch gebraucht worden, so daß
v a» ^ babcn, unsererseits brüderlich zusammenzuhalten und ihren Actioncn desto weniger zu trauen.
Füst" ^ an Ihre päpstliche Heiligkeit und andere italienische
Ort/" ^lle, lhcilt Luccrn mit, was dicßfalls vor einigen Tagen von den KriegSräthen der V
llcbu worden sei. «I. Freiburg gibt Bericht, wie dort das Ziclschicßen abgestellt und dafür
daß leichten Musketen nach KricgSart eingeführt worden seien. Man findet dieß so zwekmäßig,
und llcbungcii zu veranstaltenauch den beiden andern Orten empfiehlt. «. Indem Freiburg
die '^er ihre Sluszugsmannschaft und derselben AbtheiluugcnSluskunft crtheilen, Freiburg
von Regimenterangibt, jedes zu tausend Mann, Solothurn auf fünf Regimenter, jedes
kön>/"^ Obersten commandirt, wird dieß mit der Eriunerung begleitet, daß, da sie in den Fall kommen

uuen, sich ,^ch durchzuschlagen, dahin getrachtet werden müsse, Bern durch Diversionen zu in-
Uttoduen. f. Schließlich werden die Verzeichnisse der geheimen KriegSräthe der drei Orte einander

' >'ll« Note steht an, Schlüsse dcS Abschieds, daß Statthalter Arnold von Nri als die siinf Hauptstükc im Krieg ansehe: l)

bewährte Mannschaft, 2) gute erfahrene Führer, 3) Munition und Proviant, 4) vorlhcilhaftc Pläzc und Pässe, 5) gehorsam

unter den Häuptern nnd Soldaten.
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mitgetheilt. Diese geheimen Kriegsräthe sind: Für Lucern Schultheiß Ulrich Dulliker; Schultheis
Heinrich Fleckenstein; Statthalter Christoph Pfhffer; Stalthalter Laurenz Mchcr. Für Freib uff
Schultheiß Johann Reiff; Schultheiß Rudolph Weck; Sekclmeister Peter Heinrich; Peter von Dießbach!
NiklauS von Montcnach; Oberst Niklaus von Praromann; Stadtschreiber Protasius Alt. Für Sole'
thurn Schultheiß Mauriz Wagner; Schultheiß Johann Schwaller; Stadtvenner Hans Ulrich Suff
Sekclmeister Joh. Jakob Brunner; Hauptmann Hans Jakob vom Staal; Stadtschreiber Franz Haffneli
Gemeinmann Urs Gugger.

SS.

Conferenz der V katholischen Orte.

Lucern. 27. September.

GtaatSarch!» Lucer». Allg, Absch. Bd. XI.l, kol. SS».

Gesandte: Lucern. Ulrich Dulliker, Schultheiß; Oberst Heinrich Flcckcnsiein, Pannerherr; Christof
Pfhffer, Statthalter; Ludwig Mcher, des Raths. U r i. Jost Püntiner, Landammann; Seb. Pcregff
Zweher, Landeshauptmann. Schwhz. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Martin von Rickcnba<t
genannt Belmont, alt-Statthalter. Unt erwald cn. Heinrich Bucher, Landammann von Obwalde»
Jost Lussi, Landammann von Ridwaldcn. Z u g. Beat Zurlauben und Peter Trinkler, beide alt-Ammaff

». Gemäß der bei lczter Tagsazung zu Baden getroffenen Abrede hätte man, eröffnet Lucern, nff
dem Schluß gegenwärtiger Conferenz in Wcggiö zu näherer Bcrathung gewisser geheimer wichtiger Sacht
zusammentreten sollen; cö halte aber für zwekmäßiger, daß jene Geschäfte auch auf jezigcr TaglciM
behandelt werden. Dieser Ansicht wird beigepflichtet. I». u, «, (S. u. Thurgau). «I. Der ncugcwäh^
Bischof von Basel wird auf Anzeige seiner Crncnnung beglükwünscht, seine Berufung auf das bestehet
Bündniß zu späterer Erwägung verschoben. «?. Auf das Schreiben von Wallis als Beantwortung ff
dahin abgegangenen Zuschrift vom 6. September wird erwidert, man hoffe, daß Wallis dem gestellt
Begehren bundesgenössischund gutwillig entsprechen werde, k. Da Zürich sich iu bester Form an die ^
Bünde gewendet haben soll, wird Lucern ersucht, im Namen der V Orte dasselbe zu thun.
sichtlich der nach Bern zu sendenden Erklärung hätte man freilich zu erfahren gewünscht, in weicht
Sinne die zwei Hauptpunkte des ziemlich dunkeln Entwurfes verstanden werden; da indessen auch vt
den katholischen Schicdortcn keine schriftliche Erläuterung zu erlangen war, will man den Entwurfs
seinem gesunden Verstände fassen, nämlich in der Voraussczung, daß Judikatur und Landfrieden anfte^
bleiben; gleichwohl sollen die beiden Ehrensäze von Freiburg und Solothurn um eine klare schriftl^
Erläuterung des Vertrags von 1632 über das Wörtchen des „nothwcndigen Anhangs V. E. der Sit
Zürich Religion" angegangen werden. „Nit weniger sollcnt wir auch in vnsercr gedächtnuß V. E. ff
Stadt Bern proeeäorL fassen, welches sich in dem wcrck gar zu vnglhöh gegen dein, was sie versprecht
gredt vnd vertröstet bezogen, Ja sich vff mehrere Vnfrüntlichciten vsgebrcitct hat, als von shtcn V. E. ff
Statt Zürich selbsten beschechcn."— In Bezug auf den Ort der mit Zürich zu haltenden Conferenz trA
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^chwhz auf Baden an; andere finden Fraucnfcld besonders darum angemessener, weil man von dort aus

achter ^ erforderlichen nähern Erkundigungen über die örtlichen Verhältnisse einziehen könne. Man

reinigt sich endlich, Fraucnfcld als Malstättc zu bestimmen und den früher» Termin um acht Tage zu

^icipiren, "ämlich auf dcu 5. November anzusczcn. — Von diesen Verhandlungen soll sowohl den

)>e orten als, was Ort und Tag der Konferenz betrifft, auch Zürich Kcnntniß gegeben werden.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheiten:

argail, I, Ärt. 286. Verkauf von Gcrichtshcrrschaftcn. «?. Art. 617.. Stifte und Klöster.

s«

GeHenne Verhandlungen der Ehrenausschüsse der V katholischen Orte.

Lucern. !<»«!, 2«. und 2t». September.

Staatsarchiv Lucer». Akte» : ReligionShändtl.

^"eern. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Heinrich Flcckcnstcin, alt-Schulthciß; Christoph

alt^?' und Stadtvenncr. Jost Püntincr, Landammann; Scb. Percgrin Zwcyer,

Landammann. Schwh z. Wolf Dietrich Rcding, Landammann; Martin von Kickenbach, genannt

uont, alt-Statthalter. Untcrwalden. Heinrich Bücher, Landammann, und Johann Jmfclp, alt-

u aminann, von Obwaldcn; Jost Lussi, Landammann von Nidwalden. Zug. Beat Zurlauben und

e Trinkler, beide alt-Ammann.

Zur Bcrathung der allfällig nöthig werdenden Dcfcnsionsmittel zusammengetreten, sieht man sich

rs nach den Gegnern um und findet als solche, sofern cS zum Krieg kommen sollte, die IV cvan-

Stcidtc Zürich, Bern, Basel und Schaffhauscn; evangelisch Glaruö und evangelisch Appenzell;

gemeinsamen Unterthancn evangelischer Religion; die Städte St. Gallen, Biel, Mühlhauscn, Genf,

rasiburg; die unkatholischen Bündner, den unkatholischcn Markgrafen von Baden, den Pfalzgrafcn,

urttcmberg; dann vielleicht auch einige unkatholische Reichsstädte und Venedig; endlich möchte versucht

en, Wallis zu „turbiercn." Zu ihren Freunden rechnen die V katholischen Orte Frciburg und Solo-

uichund Appenzell katholischer Religion; die gemeinsamen katholischen Unterthancn; Wallis

stau Bünden; die Städte Baden, Brcmgarten, Mellingen und Rapperöwhl, Kottweil und Con-
Lz, den Bischof von Basel und den Prälaten von St. Gallen; ferner der Bündnisse wegen Frankreich,

anien, das Haus Burgund und Savohcn; der Erbeinung wegen das ErzHaus Oesterreich, bcziehungS-

e den Kaiser selbst; den Papst als Oberhaupt der ganzen katholischen Kirche; den Kurfürsten von

^"per raMn äi 'stato«; Lothringen und Florenz wegen alter Verständnisse. I». Bei Bcrath-

Nol^"^ ^egen des Proviants findet man, daß dicßfalls namentlich die Gotteshäuser in Anspruch gc

die werden müßten, die damit gut versehen seien; ein ungefährer Uebcrschlag ergibt nämlich, daß

im ^ Thurgau's, der Grafschaft Baden und der Frciämtcr an Früchten 423V Mütt zu liefern

Söll "'"von es auf erstere 1980, auf die badcnschcn 1300 und auf die in den Freiämtcrn

Mütt trifft. Und da gegenwärtig gerade die Zeit ist , wo in den Vogteien die Früchte für Zinse,
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Zehnten u. s. w. abgeliefert werden, so sollte man dafür sorgen, daß nichts davon außer Land gehe; in¬

zwischen will man diesfalls, um kein Aufsehen zn erregen, für jczt bestimmte Weisungen nicht erlassen,

wohl aber soll die Sache im Auge behalten werden. Dagegen soll jedes Ort in seinem Gebiet die

nöthigen Anordnungen gegen die Früchtcauöfuhr treffen und die drei Orte Uri, Schwh; und Untcrwaldcn

werden sich noch überdies nach dem Preis der Früchte im Mahländischcn erkundigen und je nach Be¬

finden ein namhaftes Quantum ankaufen. ES wird auch für gut gefunden, einige Magazine anzulegen

und zwar ein Hauptmagazin in Luccrn und vier Nebcnprovianthäuscr in Zug, Baden, Bremgarten, Mel¬

lingen. «. Die Streitkräfte sollen im Kriegsfall also vcrthcilt und aufgestellt werden: Gegen Zürich die

V katholischen Orte mit Wallis und den Frciämtcrn; gegen Bern die Orte Frciburg und Solothurn, Burgund i

gegen Basel, Mühlhauscn w. der Bischof von Basel, die vier Waldstädte am Rhein, das Gotteshaus

St. Blasien, Lothringen; gegen die unkatholischcn Bündncr die Katholischen im Land und Spanien;

gegen die unkatholischen Glarner die Katholischen im Land und Sargans und Gaster; gegen Schaff-

Hausen die verhoffcndcn Mittel von Oesterreich; gegen der Evangelischen Bundesgenossen und Adhä-

rentcn, also gegen Straßburg, gegen den Pfalzgrafcn, gegen Württemberg, gegen den unkatholischen

Markgrafen von Baden u. f. w. die vcrhoffcndc Hilfe ab Seite des Kaisers; gegen die unkatholischcn

Appenzeller die Katholischen im Land und der Abt von St. Gallen. Von Rottwcil will man sehen tllü

Mann zu erhalten, die nach Rheinau gelegt würden. «I» Bezüglich der Pässe wurden folgende Dispo¬

sitionen getroffen: Den wichtigen Grimselpaß sollen Uri und Wallis beobachten; der Güsten wird von

Uri allein bewacht; den Brünig soll Obwalden in Acht nehmen; das Joch gegen Engclberg ist Nid-

waldcn zugcthcilt; Luccrn hat das Entlebuch zu versorgen; Schwhz die Schindellcgi; wegen des Schöm¬

bergs soll der Landvogt von Sarganö mit dem Bischof von Chur correspondircn; Rheinau wird von

Rottwcil aus besezt; Kaiserstuhl muß von der Grafschaft Baden bcsezt werden; der Paß an der StilM

in der Grafschaft Baden soll durch die Mittel des Landvogtö verwahrt werden, ist jedoch nicht zn be-

sezcn, weil der „Rugken nit sicher ist"; zu Windisch soll der Landvogt im Nothfall das Fährscil durch¬

schneiden und auf der Höhe eine Schanze anlegen; die Stadt Baden wird durch die Leute der Grafschaft

besezt; Bremgartcn wird sich aus dem Kelleramt versehen nnd je nach Nothhcdarf aus den Acmtern selbst!

Mellingen ist mit Leuten aus der Grafschaft Baden zu bewachen und sind im Nothfall die Brüten abz"

brechen und andere Vorsichtsmaßregeln zu treffen; die Verwahrung des so wichtigeil Punktes Rappel

wyl wird wie von Alters her Schwhz überlassen, inzwischen ihm über einige nothwcndige Maßregel

Andeutungen gegeben, v. Dem Begehren der IV cnnctbirgischcn Vogteien, ein allfälligcö KricgSa»!

gebot unter dem Siegel der VII katholischen Orte ihnen zuzustellen, um dadurch gegenüber den ander"

mitrcgierendcn Orten sicher gestellt zu sein, soll eintretenden Falls entsprochen werden. Ebenso finde"

ihre andern Anbringen Berüksichtigung, nämlich daß „diser zyt wenig Maunschafft im Landt" und dal

ein „durchgehender Mangel an gelt" und daß zudem keiuc gemeinschaftliche Casse vorhanden sei; sie solle"

zum ersteil Auszug lediglich K>0 Mann stellen und zwar Lauis 200, Luggarnö 100, Mendriö 50, Ma>"

thal 50; diese Mannschaft soll für alle Fälle in Bereitschaft gehalten werden. Was Bcllenz und

dortigen Schlösser und Pässe betrifft, so ist das Nöthige ab Seite der drei dort regierenden Orte bcre^

angeordnet, f. Jedes Ort soll dafür sorgeil, daß genügend Salz, ein Haupterfordcrniß, im Lande st''

K. Die Beschlüsse und Dispositionell der geheimen KricgSräthe vom 11. und 12. Mai werden als z^
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'Uäßig und gut befunden und daher ungcändert gelassen. Ii. Bezüglichder Einthcilung und Stellung
^ Mannschaft wird Folgendes verordnet: Die Mannschaft wird in zwei Theilc gethcilt: Luecrn theilt
^uf das Stadtfähnlcin und beide Panner zusammen 6000 Mann; Uri hat in der lczten Musterung 2500
Mann befunden, theilt aiif das Landsfähnlein500 bis 600 Mann; Schwhz mit Uznach und Gastcr hat
das lezte Mal gemustert 1600 streitbare Mann, theilt also auf das Landsfähnlein600 bis 800 Mann;
Ewalden erklärt seine Mannschaftauf l000 bis ll00 Mann, theilt auf das Landsfähnlein 300 Mann,
"»tcr das Panner K>0 Mann, die übrigen in den testen Auszug; Nidwaldcn gleich wie Obwaldcn;
^'g >,musi sein gantz Vermögen darstrccken vnd in der Defensive stchn." I. Was die Bewaffnungder

ailnschaft betrifft, so soll diesfalls möglichsteGleichheit beobachtet werden; es wird deswegen verordnet,
as die eine Hälfte Schüzcn sein sollen, „mit ihren guten shten Wöhren versehen", und das die andere
alfte mit Harnast und Hallcnpartcn bewehrt werden soll; die Hallcnpartcn und Mordäxte sind starken

^llen in die Hände zu geben; blose Spiesc sollen abgethan sein. k Jedes Ort soll sich angelegen
lassen, zu dem groben Gcschüz Leute zu ordnen, die genugsam „abgcricht" und erfahren sind, selbes

^ „gubcrnicren." I. Die Mannschaftsoll so bereit gehalten werden, das sie auf das erste feindliche Vor-
äeheu Zürichs diesem unvcrweiltentgegengestellt werden kann. »». Luecrn wird eine namhafte Summe
^>»zcn, um damit für jeden Fall versehen zu sein. i». lim uuu der ganzen Sache gleichsam den Geist
'"'d das Leben zu geben, findet man für nothwcndig, sich gegen unsere Widersacherfremder Hülfe zu
..^sicher,^ wie diese ihrerseits auch gethan. Dabei hat es aber die bestimmte Meinung, daß diese fremde

" krstiizung erst dann einzutreten hätte, wenn ein Nothstand vorhanden sein würde, nicht aber, um da-
^ch unsererseits einen unnöthigcn Krieg zu vcranlasen. Diese Hülfe dürfte gefunden werden beim
pst, beim Kaiser, bei den beiden verbündetenKronen Frankreich und Spanien, beim Herzog von Sa-

bei Oesterreich, Burgund, Florenz, Lothringenund dem Kurfürsten von Bayern. «». Vorab will

hei" ^ Darlegung der Verhältnisse und Nachmessung der grosen Wichtigkeit der Sache an den
Batcr wenden und ihn bitten 1) zwischen Spanien und Savoyen eine Suspension der Waffen oder

k'ttralität zu vermitteln; 2) die übrigen Potentaten zu unscrn Gunsten zu disponircn; 3) uns, wie es
1-stegtu andere Stände geschieht, der Liberalität der Kirche thcilhaftigwerden zu lassen durch Dar-
"'stl einer Gcldntttcrstüzung. Dieses Gesuch ist der päpstlichen Heiligkeit durch Vermittlung des

bc^udcre Person zu übermitteln. Dabei soll als vierter Punkt der Wunsch
Miigt werden, durch Korrespondenz mit dem in Zürich rcsidircndcn vcnctianischen Gesandten in Er-

^^"»g zu bringen, ob Zürich „etwas Vorthcils vff vns zu Händen bringen würde." i». Da wegen
^ zwstchcu Spanien und Savoyen bestehenden „Ruptur" beide Theilc gehindert sind, den V Orten
' ^gemäße Hülfe zu leisten, man aber doch nicht ganz auf ihre Hülfelcistung verzichten kann, so soll
) geheime Mission dem in khur residirenden spanischen Gesandten kasati der Stand der cidgcnösssi

Angelegenheit vorgestellt und dabei insinuirt werden, daß durch Vermittlung des Papstes ein Waf-
zwischen Spanien und Savoyen begehrt werde; mit Rüksicht hierauf ersuche man Spanien,

^ einer Zeit zweitausend Mann und zweihundert Pferde mit vcrhältnißmäßigerArtillerie nach Konstanz
Burgund zu einer mit Freiburg und Solothurn näher z» verabredenden Hülfe und Diversion,

^ ^n dicß nöthig würde, zu mahnen, sodann vermittelst der Regierung zu Innsbruck den Kaiser zu be-
gen, daß er den RcichSfürsten untersage, den Zürcher« irgendwie Hülfe zu leisten. Auch mit dem zu

11
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Mahland rcsidirenden Gesandten von Florenz sollte Korrespondenzgepflogen werden, um zu erfahren,
wessen man sich von daher zu versehen hätte. Ferner findet man, cö wäre gut, sich auch der Unterstüzung
der österreichischen Regierung zu Innsbruck zu versichern, namentlich damit die Verlegung spanischen
KricgsvolkS nach Konstanz gestattet und unter dem Titel einer freien Werbung eine Anzahl von etlichen
hundert Kroaten an die Gränzen beordert werde. Da man aber eine eigene Abordnung an den Erz¬
herzog nicht für räthlich hält, weil das heimlich nicht geschehen könnte, so soll auch zu diesem Behuf Herr
Casati in Anspruch genommen werden. Die Unterhandlung mit ihm haben Luccrn und Uri zu führen
und zwar soll LandammannZwchcr denselben ersuchen, zu diesem Zwcke Zeit und Ort zu bestimmen.
«I. Vom Herzog von Savohen will man seiner Zeit verlangen, daß er zu unserer Verfügung dreihundert
Pferde in die Stadt Konstanz verlege und an den Gränzen gegen Bern beunruhigende Diversionen
mache; für jczt will man ihn lediglich um ein getreues Aufsehen bitten. >. Mit dem französischen Am-
bassador kann man, da er im Lande residirt, je nach Nothdurft der Sache leicht wegen französischer Hülfe-
leistung sich bereden; inzwischen soll ihm unsere Sache bei Gelegenheit anempfohlen und dahin getrachtet
werden, daß unser Kricgsvolk in französischemDienst für alle Fälle zur Rükkchr in'ö Vaterland gerüstet
sei; man will auch die sichere Leistung der im Bündniß festgeseztcn Hülfögcldcr begehren; falls Genl
unfern Widersachern Unterstüzung zu gewähren sich anschiktc, soll Frankreich diese durch eine Diversion
vereiteln; der Herr Ambassador würde die V Orte sehr zu Dank verpflichten,wenn er sich beim Herzog
von Longucvillc für neutrales Verhalten der Grafschaft Neuenbürg verwenden würde; „so köntc auch nit
abwäg shn, die Püntncr vff fridsamme Procedurcn zu whscn." Man ist überzeugt, daß diese Begehre»
nicht ohne Erfolg an den Ambassador gestellt werden würden, zumal jczt, wo es sich um Erneuerung des
Bündnisses handelt, u. Den Herzog von Lothringen, den man zwar für einen Freund hält, will ma»
um Beistand nicht angehen, in Anbetracht, daß er noch immer seines Landes entsczt und zu entfernt ist
t. Den Bischof von Konstanz, als unfern geistlichenHirten und Ordinarius, will man durch Landvogt
Michael Schorno um Rath angehen, was Gewissens halber hierin geschehen,vorgenommen und zugelasse»
werden könne; indessen will man noch mit dieser Abordnung zuwarten bis zum Eintreffen der nächste»
Antwort Bern'S und dann je nach Gestaltsame sich entschließen, n. Man soll auf Mittel bedacht sei»,
daß in den Landvogteien jährlich ein Gewisses an baarem Geld für den Nothfall zusammengelegt stist
aufgespart werde, wie dieß Bern in seiner Landschaft auch thnt. v» ES wird für sehr wichtig gehalten,
mit den angränzendenTheilcn Zürich'ö und Bern'S guter Nachbarschaft zu Pflegen, um selbe bei allfällig
eintretendem Bruche auf unsere Seite zu bringen; eö mag daher jedes Ort cö sich angelegen sein lasse»,
mit den geeigneten Mitteln zu diesem Erfolge das Scinige beizutragen.

Anmerkung. Die bei ^ gerufenen Dispositionen der geheimen KriegSräthe vom 11. und 12. Mai blieben und unbekannt,^
ein dießfallsiger Abschied nicht aufgefunden wurde.
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57.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. , 3V. October.

Staatsarchiv Luccrn. Allg. Zlbsch. Bl>. XUI, kol. 270.

Gesandte: Dieselben wie Abschied 55 nebst Jakob Boßhard, des Raths, von Zug.

Vcranlaßung zn dieser Conferenz war die über Zeit und Ort der Vergleichs Conferenz mit

geführte Correspondcnz und das Ergcbniß einer zwischen Uri und Zürich gehaltenen Privatconfcrcnz,

)>cmit die Nothwcndigkeit sich über ein gcincinsameö Verhalten zu verständigen. Indessen wurde doch

"ach Verrichtung des üblichen eidgenössischen Grußes vorerst ein Schreiben FrciburgS angehört, welches

ächtet, daß Savohcn auf den Titel der Grafschaft Romont verzichtet habe, wodurch die lange der Bun

Erneuerung entgegen gestandene Difficultät gehoben sei, so daß sie nun alle sechs Orte einschließe und

^ sich in Folge dessen frage, zu welcher Zeit die Reise nach Turin vorzunehmen sei. I». Auf die Haupt-

)e übergehend, vernahm man hierauf nach mehreren andern eingegangenen Schreiben und Berichten

^ Deklaration der katholischen Ehrcnsäzc von 1632 über den Sinn der Worte im Vertrag: „Vnnd waß
^ Evangelischen Religion nothwcndig anhanget"; sodann die Relation des Laudammannö Zwehcr über

" Ergebniß seiner im Einvcrständniß mit seiner Ortsrcgierung mit Zürich gepflogenen Besprechung zum

k e, djx daselbst herrschende Gesinnung näher kennen zu lernen. Indem beiderseits, erzählte Zwcher,

lmnclo gesprochen wurde, habe er wahrgenommen, daß unsere nculichc Sendung nach Bern und die dort

ü cgte Proposition die Zürcher sehr geschmerzt; dabei beharren sie auf der Klage, daß ihre ReligionS-

delwandtcn an vielen Orten zu dem, was ihnen der Landfricdc ihrer Glaubcnöübung halben zugebe,

^st gelangen; sie verstehen den Antrag der Schicdorte in Bezug auf die Utwhlcr so, daß man denselben
'k Strafgelder nicht abnehme, und hauptsächlich geben sie zu verstehen, daß sie in Bezug auf den Land-

k en sich fgx twn einen Theil halten und uns als den andern Theil achten, wogegen er aber ihnen

' Gründen begegnet sei, die sie zum Nachdenken gebracht haben sollten. Diese allseitig mit Dank auf-

äcnoiinnene Berichterstattung verstärkte das Gefühl der Nothwcndigkeit, im vollkommensten Einverständnisse

' dclharren, bewog aber doch auch zu dem Entschlüsse, den Congreß auf den 12. November zu beschiken

M '^^Mch in Hinsicht auf die Wünsche Bcrn'S, Schaffhauscn'S und sogar Frciburg'S, Baden als

a statte unter dem Vorbehalt anzuerkennen, daß sie bei eintretendem Bedürfnisse nach Fraucnfcld ver-

werde und den Untcrthancn im Thurgan gezeigt werden könne, wie Zürich nicht allein das Regie-

'"siSrecht habe. Hievon wird Bern für sich und zur Mittheilung an die Betreffenden Kcnntniß gegeben,

'"sichtlich Confercnzverhandlungcn wird als selbstverständlich vorauSgcsczt, Zürich als die bcschwe-

s. ^ klagende Partei werde seine Angelegenheiten zuerst eröffnen; dann werde uns obliegen, dic-

aus einander zu söndcrn und unsere Gravamina entgegen zu stellen, so daß dann unterdessen jedes

^ seine Instruction bcrathen und den Gesandtschaften nach Baden übermitteln soll und zwar so bcför

^ 'ch, daß sie anlange, bevor über die Verlegung der Malstätte nach Fraucnfcld der Entscheid gefaßt

^rdc» mgffe. r. Obwohl die Conferenz mit Zürich und den Schicdortcn einige Bedenken verursachte, schon

^ die Reste nach Turin zu unternehmen, wurde doch mit Hinsicht auf die getroffene» Vorbereitungen
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der 1. Decembcr als Bcrsammlungstagder betreffenden Gesandtschaftenund Altdorf als Ort des Z»'
sammcntreffens bezeichnet, in der Meinung nämlich, daß, wenn unvorhergesehene Hindernisse eintretet
Lucern anders verfüge. «I. LandammannZweher referirt über seine im Wallis gepflogenen Berhand
lungen, indem er zu allgemeiner Zufriedenheitdie Aeußcrungen der einzelnen Magistratenmittheilt, jedoch
hinzufügt, daß eine schriftliche Erklärung erst nach der auf Ende Novembers fallenden Gencralvcrsann»
lung zu gewärtigen sei. Nach Anhörung aber des von Zürich zu Unglimpf der V Orte an Wallis sß
richteten und abschriftlichmitgetheiltcn Schreibens und der besonder« Punkte, welche dem Landammai»
Zweher von Oberst Stockalpcrmit etwas Alteration eröffnet worden seien, fand man angemessen, not
vor jener Generalversammlungan Wallis zu schreiben. — Bei dieser Gelegenheitverständigteman
zugleich, in Bezug auf einen der von Wallis erhobenen Bcschwcrdepunkte,den Titel nämlich, in Znku»I
das Domcapitel im Titel zu übergehen und allein den Bischof dem weltlichen Stande voranznsezcn. <
(S. u. MendriS). k. (S. u. vier ennetbirgische Vogteien überh.). zx. u. Ii. (S. n. Thurgan). !
Landvogt Schorns im Thurgau wird eingeladen, die auf die Haupthandlung in Baden bezüglichen 3"
formationen einzuziehen, namentlich Auskunft zu geben, ob die Pfründe Lnstorf hinreiche, auch noch eint'
Priester zu erhalten, Da die Hauptleute des lll.'Iti in französischen Diensten gestandenen Regimes
Bircher der Procura, Rechnungen und Rödel bedürfen, diese aber in den Händen eines Herrn Rollst
in Paris sich befinden sollen^ so ist vorerst dießfalls Gewißheit zu verschaffen, wonach man dann das b«
zehrte Schreiben gerne bewilligen wird. Wenn dann die mitintcressirten Hauptleute von Freiburg w»
Solothurn diesem Schreibeil auch einverleibt sein wollen, mögen sie sich erklären. I. Dem Doctor Hnbel
der siebzehn Jahre hierorts zu allgemeiner Zufriedenheitpractizirt hat, wird bei seiner Rükkehr in sei»
Heimat Elsaß ein Recommandationsschcin bewilligt.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaslSan.zelegenheiten:
Thurga». « Art. 287. Verkauf von Gcrichwhcrrschaflen.I». Art. 627. Stifte und Klöster.
Vier ennetb Vogteien iibcrh t Art. 72. Polizeiliches.
MendriS. ^ Art. 281. Rechts- und Gerichtssachen.

5«.

Confereuz der im Thurgau regierendeu VII Orte.

Baden. 12. November.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. 1S2», e»>. 2SZ. Staatsarchiv Liirrr». Allg. Absch. Bd. XNI, kul. 292.

Gesandte: Zürich. Joh. Rudolph Rahn, Bürgermeister; Joh. Ludwig Schnecbcrgcr, Sekelmcist^
Joh. Kaspar Hirzcl, Stadtschreiber. Lucern. Ulrich Dulliker, Schultheiß; Ludwig Meher, des Ra^
Uri. Jost Püntiner, Landammann; Geb. Pcregrin Zweher, Landeshauptmann. Schwhz.
Dietrich Rcding, Landammann; Martin Belmont, des Raths. Untcrwaldcn. Heinrich B»^'
Landammailnvon Obwaldcn; Jost Lussi, Landammannvon Nidwaldcn. Zug. Beat Zurlauben
Wilhelm Heinrich, beide Alt-Ammanu. Glarus. Jakob Marti, Landammann; Balthasar
alt-Landammann.
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^ ». Nach abgelegtem eidgenössischem Kruste wird der Zwck der Konferenz in Erinnerung gebracht,
b» Um sodann nach den Vorschlägender Schicdorte (3l. August) die wegen der Religionsübung im
)urgau entstandenen Streitigkeiten frenndschaftlichbeizulegen, werden zuerst die Beschwerden der beid-

eitigcil Parteien gegen einander gehalten. I. Die katholischen Orte klagen: n) dast bei dem neuen Ehe-
ä nchte den alten llcbungen entgegen verfahren, nämlich durch die Prädicantcn Zeugen verhört, Kita

llrthcilcn über Kosten, Erbschaften u. s. w. entschiedenwerde, daher denn diese
' rauche abzuschaffenoder ein besonderes Ehegericht im Thurgau aufzustellen sei; b) dast die Herren

vu Zürich jhrc Gesandtschaften mehrmals in das Thnrgau geschikt und Klöster und Gcrichtsherren zu
si eichen gcnöthigt und frühere Vertrage aufgehoben haben, ohne Vorwiffcn der andern Orte oder der

)>Uganjschx,l Amtleute; e) dast Zürici, die Landvögte in der Handhabung ihres Amtes durch Inhibitionen
r ^^^i'ehnng von Strafurtheilen hindere, Beschlüsse der regierenden Orte ändere, seine Niedern Ge-
iu ^'k>n der dem Landvogte schuldigen Pflicht abHalle; et) dast Landvogt Waser die Fahne

rr Kirche zu Aadorf entfernen, einen thurgauischcn Untcrthan bestrafen, das Eaplaneihaus in Gach-
P Ichliestcn liest, ohne Wissen des thurgauischcn LandvogtS; o) dast die thurgauischcn tlnterthanen nach

«irudere Orte um Sachen laufen, die in der Vogtci selbst zu entscheiden seien, und dort
finden. Ii. Die katholischenUnterthancn des Thurgan'S beschweren sich: a) dast die katholischen

und Kindcrlchren zu fcstgcscztcn Stunden zu halten gehindert, in Uebung der Cercmonien
täre ^ ^k>tteöditnstcs durch Gelächter und Geschrei auf den Kirchhöfen gestört werden; li) dast die Al
eine ^^^rzierden beschädigt oder mit Vorhängen dem Anblikc entzogen, die Bilder getadelt und als
ferne^-^""^ Stein z. B. in den Figuren des Zürcher Kalenders lächerlich gemacht, dast
von b Kästen und Bänke in die Ehörc gestellt, der Gebrauch des Geläutes gehindert, die Kreuze
ael e ^äbcrn gerissen, die Feiertage nicht laut Mandaten beobachtet werden; c) dast in den cvan
koiiu^" ^^"'kindcn Ehegaumer eingeführt worden seien, welche wöchentlich den Prädicantcn die vorgc-

uenen Leichtfertigkeitenanzeigen müssen, wofür dann die betreffenden Personen zur Verantwortung

kauten" ^ Bestrafung nach Zürich gewiesen werden; ,1) daß man die Collatoren nöthige. Prädi-
bei > ^ ^Zürich zu nehmen, die dann alles nach Zürich tragen und berichten, auch den Eollatoren etwa
a»dc/" ^^"kchnungen Eintrag geschehe; e) dast man durch allerlei Mittel die Katholischen zu der
i) d ^ ^'^n binübcr zu ziehen und dagegen den Zugang zur katholischen Religion zu sperren suche;
aeb"« ^ Katholischen zu Fraucnfcld und Diestenhofen von ihren Mitbürgern der andern Religion Un-
sei xerfahren müssen, wie ihre eigenen Klagen näher angeben; g) dast manches andere geschehen
dar ! geschehe, worüber die Beschwerde und das Bewcisthum bei Vornabme des Augenscheins werde

werden. III. Erster» Beschwerden sezt Zürich als Rechtfertigung entgegen: u) Wenn Hinsicht-
^ vcs EhegerichtcS wider den Vertrag von ltM etwas gehandelt werde, sei man auf gc

ricml? Elches zu verbessern erbötig; b) wenn Zürich, um den Friede» zu erhalten, Kl
gebührliches Er-

^ »i» z» , Klöster und Gt

selhst^ Vergleichen angeleitet habe, sei das in Dingen geschehen, in denen die regierenden Orle
llrtl ^ ^krgleichcn gcrathcn haben; e) wenn sämmtlichc regierenden Orte den Landvögten befehlen,
hü/^„Glaubenspassion" zu üben, so werde auch Zürich sich vor jeder Einmiichung
H es auch gesonnen sei, die Angehörigen seiner Niedern Gerichte zur gehörigen Erzcigung allci

gegen den Landvogt anzuhalten; ll) die Fahne in Aadorf sei wcggethan worden, weil ihre A»l-
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stellung eine Neuerung gewesen; über die Abstrafung des Thurgauers im Amte Khburg habe man sich
früher schon gerechtfertigt; das baufällige Caplaneihaus in Gachnang sei im Einverständnißmit dem
Bischöfe geschlissen worden; o) die Zahl der Thurgaucr, die in Zürich Rath und Hülfe suchen, sei ge¬
ringer als die aus den welschen und andern Bogtcien; jedenfalls aber thue man in solchen Fällen nichts,
was die Pflicht gegen den Landvogt und die Unterthanen nicht zuließe. — Hinsichtlich der Beschwerden
der katholischenUnterthanen erwidert es: n) Man sei geneigt, dazu mitzuhelfen,daß für den kirchlichen
Gottesdienstbeiderseits die festgesetzten Stunden eingehaltenwerden; d) von Beschädigungder Altäre
wisse man nichts; Verhüllung des Chors durch Vorhänge sei mit Einwilligung der katholischenAnge¬
hörigen geschehen; der Erhaltung der herkömmlichen „Bildnisse vnd Gcmächte" sei man nicht entgegen,
neue aber sollen nur ohne Nachthcil für die evangelischen Kirchgcnossen und mit Vorwissen der regie
renden evangelischen Orte aufgestellt werden; Schmüzcn und Schmähen soll man allerdings beiderseits
abschaffen; Bänke, Kästen und Stühle dürften kaum ohne der Collatoren Vorwissen angebracht wordc»
sein, möchten aber wohl auch wenig ineommodirt haben; in Bezug auf Geläut, Achtung der Gräber
kreuze, Haltung der Feiertage sei mau für Handhabungder Ordnung und Mandate; o) von EinführM
der Ehegaumer im Thurgau wisse Zürich nichts, wohl aber, daß die Prädicantcn, auf Anzeige glaub
würdiger Leute, für Schwören, Fluchen und andere Leichtfertigkeitendie Schuldigen pflichtmäfiigmit Z"
spruch, nicht aber mit Geldstrafen, zurccht weisen oder zur Bestrafung nach Zürich leiten; ll) da bei M
stellung von Priestern die Collatoren auf die katholischenStände sehen, sei cö wohl billig, daß die Co»"
toren die Prädicantcn von den evangelischen Ständen annehmen; e) über das gegenseitige Verhalten be>
beidseitigen ReligionSgenosscn gegen einander enthalte der Landfrieden genügendeBestimmungen; ^
gegenüber den Klagen der Katholischen in Fraucnfcld und Dießcnhofcn, wie hinwieder der Evangelisch^
zu Altstätten im Rheinthale und im Tanucgger-Amtcwerde man urkundliche Belege vorweisen; Z"
näherer Untersuchung speciellercr Beschwerden könne man sich wohl entschließen, sofern zu hoffen sei, d"!
daraus Eintracht erwachse. IV. Nun legen auch Zürich und evangelisch Glarus die Beschwerden d»
evangelischen Unterthanen in (laut Aufschrift des Docnmcnts schon 1645 zusammengestellten) 22 Artikel
vor: u) Durch Wahl der Vögte, Vcrdingungvon Kindern zn Dienstboten, Versorgungvon Findelkindes
ziehe man Unmündig zum katholischen Glauben hinüber; d) durch Bedrohung und Wcgweisung s»O
man Dienstbotenund Taglöhncr zur Acuderilugdes Glaubens zu bewegen; c) bei Ehestreitigkeitcn w^'
-man, wenn nur eine Partei katholisch sei, die Entscheidung an das Cousistoriumin Constanz weise"
auch muthe man katholischenWeibern zu, ihre Männer für die andere Religion, zu gewinnen, oder ^
währe ihnen nur unter solcher Bedingung die Eheeinsegnung oder den Bezug des HeirathSgutö; cva"
gelische Angehörige, denen evangelischer Seits die Verehclichung nicht gestattet werde, erhalten durch ^
tholische Geistliche die eheliche Einsegnung; das Verbot, iu der Adventszcit und Fastenzeit zu ehelicht
wolle man hin und wieder auf die Evangelischen ausdehnen; ll) den Evangelischen werde an ciiüj^
Orten Burger- und Dorfrccht und Niederlassung verweigert,anderswo werden ihnen katholische Ansa^
aufgedrängt; v) Evangelische werden von Ammann- und Wcibelstcllcn, Wirthschaftörechten u. s. w.
geschlossen; k) sie werden zu Lehen nur unter der Bedingung der Religionsändcrung zugelassen; g) ^
Geldanleihen, Schuldsachen, Auffällen, Spenden, Almosen, Käufen, Ganten, Bußen übcrvorthc^
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wo den Evangelischen in der Pfarrkirche ihrer Gemeinde die Ucbung ihres Gottesdienstes unter-

"ist ist, wehre man ihnen oft den Besuch auswärtiger Kirchen, dränge ihnen die Kindcrtaufc des

Priesters und die Hcbammcntaufe auf, verweigere todtgcborcncn und ungetansten Kindern das ordentliche

vgräbuiß, verlange auf Gräbern der Evangelischen Aufstckung von Kreuzen, verbiete die Haltung von

richcuprcdigten; i) wo gemeinsame Kirchen sind, werden die Evangelischen im Gottesdienste verkürzt, in-

rm der Priester die Stunden nicht beachte, Gcmcindcvcrhandlungcn und Gerichte vor den Kirchen ge-

>a tcn, die den Evangelischen unentbehrlichen Kirchenpläze verschlagen, das Geläut „conditionirt", Sezung

Taufsteincn nicht zugegeben werden; k) an manchen Orten seien die Evangelischen an den katho-

'scheu Meßmcr gebunden; I) man fordere, daß sie früher nicht übliche Feiertage halten, während man

Feiertage und hohen Feste katholischer Seils nicht ehre; m) nicht nur werde das im Jahr 1633 ver-

otene Schmähen nicht unterlassen, sondern ihnen auch noch die neue Bctitelung „Unkatholischc" ange¬

fügt, sogar von Kanzleien aus; u) die katholischen Geistlichen wollen von der Verantwortlichkeit vor der

ältlichen Obrigkeit cxcmt sein, während man den evangelischen Geistlichen diese Exemtion oder Berufung

^uf ihre geistliche Obrigkeit in Zürich nicht zugestehe; o) statt daß die Kirchen- und Pfrundgütcr laut

u?alt des Landfriedens gctheilt werden, schließe man die Prädieanten von dem Bcisize bei den Kirchen-

kcchnungen und die evangelischen Kirchengenossen von den Pflegschaften und Nuznicßungcn aus, lasse die

^vc> ieantcu des nöthigen Unterhaltes ermangeln, ihre Wohnungen verfallen; i>) die Collatorcn belangen
f Prädieanten, die doch in rechtmäßiger Ehe leben, um die Erbsgercchtigkcit; <i) den Evangelischen lege

s'ö'^^uiß in den Weg, wenn sie neue Kirchen z» bauen unternehmen, wie dieß seit 1633 in Frauen-

ungeachtet der damals crthciltcn Erlaubniß geschehe; r) die Einführung des Bannes als Corrcctions-

u»ttel gcqe,, vjx Evangelischen müsse als unstatthaft betrachtet werden; s) der Verkauf von Büchern, die

evangelischen Orten gcdrukt worden, sei beschränkt; t) das rhcinthal'schc Mandat sei zu streng und

^urfc Moderation; u) ob ein gcmcincidgcnössischcr Beamter einem auswärtigen Herrn noch mit
verbunden sein möge, stehe in Frage; v) die Ausschließung evangelischer Untcrthancn sowohl als der

Zclischeu Orte selbst von gcmeincidgenössischcn Bcamtungen sei unrecht; v) das Begehren, daß bei

Z eistungen über RcligionSgegcnstände und besondere OrtSsachcu auch besondere Protokollistcn zugc

i^u werden, sei schon oft gestellt worden, habe aber noch keine Bcrüksichtigung gefunden. V. Hierauf

Mid ^ katholischen Orte mit katholisch Glarnö: Die eingeklagten Punkte seien so mancherlei Art
stehen so vielfach in Berührung mit DrittmannSrcchtcn, daß man darüber nicht ohne Anhörung von

Zc und Antwort und ohne Vornahme des Augenscheins entscheiden könne; übcrdicß erledigen sich

)e Punkte durch Zurükgchcn auf den Landfrieden und die Verträge, so daß ein näheres Eintrete»

^ uP wäre; es möge also an folgenden Gegenbemerkungen genügen: k) Ucbcr Bcvogtung und Er-

'Ug der Waisen sei Herkommen und Landesbrauch zu beobachten; Versorgung der Findelkinder sei

gehe ^ ^"dvogtö; b) über Aendcruug der Religion bestimme der Landfriedc, es sei denn, daß Gewalt

stche ^ Ehesachen gehören dem Bischof an, den man darüber vernehmen möge; auf crhcb-
klagen werde der Landvogt Schuz gewähren; ll—x) Bürger- und Dorfrcchtc, Dienstbestellungen und

^ch"!d!achcn und Lehen u. s. w. berühren das Drittmannsrecht und die Verträge, seien also hier

^ behandeln; ll) über Anstellung von Prädieanten, wo noch keine seien, könne nur in besonderem

övg auf den betreffenden Ort eingetreten werden; i) auch über Bcnuzung gemeinsamer Kirchen sei nur
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spceiell zu entscheiden; k) bei Acndcrungcn der Mcßmcr oder Sigristen sei das Recht derjenigen wM

das Bestellungorecht und die Bcsoldungöpflicht haben, maßgebend; I) über Haltung von Feiertagen gcb"'

die Mandate Vorschriften; in) neue Bctitclungen gehen mehr von anderer Seite aus doch sehe man ^

gern, wenn beiderseits daö Schmähen unterbleibe; n) hinsichtlich der Bestrafung der' Geistlichen wcss-

Zürich vernünftiger Weise den Unterschied erkennen; immerhin werde man. wo wider den Landfricd"'

gehandelt werde, auch gegen die Priester einschreiten; °) über Abknrnngen seien in dem Landfrieden. "

d.i. «b,chi°d-u und 'M d!° -ifard-ilich-» B-stim,»i...g-.. ,» such.... si> di. .„-bau- d.» »»

7" 7 - " ' .7°" " P-iidi-...,-,, <-i-,. mi. d.» b-sa.ch--., »

»,mid-«.-»-,.,,iss-u!»,-»..».» „.Hai,-.. ,...d j» b-urch-i,-.., i, d-s B.,i„.s h.ib-i f-hi--i..-..ab-i-»

'di SM ^ G 7 «-»-« >«..»-»- t. b-i dem ich.iii.b°, sch-ii

- S,.f, Sd G-il-., „ud dc. Staad AP»-..,.,, b-ch-iliz,. die Sach. vi,».. »Ii- »i-b--i

biiiiatsttich d-> iü-ip,»chi„>,z z-g-.. auswärtiz. H-ii-u .heil- da« B-d-..i-»s V, b-i Armt°iw°»l"

g-it-ud-S,.. d... V°.,..i°» »,-g. ...... »b-, auf E».s-,....... ..t-i-Mstt,-.

r.°»t-i> .ung-U' chach.it-., di-f-,i tiri!rt-ru„z.u d«rri..i.,,r ,„»» sich auf f.,g-.ch. B

Bu»d-. de» dam»uch-„„,ch«„ P-iichz- ,„ch Atschs^ h-r,-brach,- G-bräuch-

G-»°b.ch-it.» f st -).b-„ P,i-st-„. „..j, zz-^i-.».-.. Thu.,au »,,. Em st 7d M- ii«»

,» «-b.u daß st- ,ich d.« Schmäh-..« u„d Schmiiz-..» „ b^
dienstcS nicht zu hindern, n emanden von sai„a». „ uevung oce ^

rwinacn- 4) in Kattun/n... ^ ^°"^n oder zu Religionögebränchen ^

,wi»g-,,. « ,» Ha,tu..., «... z-.-rt.z-..^ .... s,^r.itch. ^ , ,

r.ch.-ii U-bui.g-u ... b-abach.-», 5) »,,ch d.» ha»d°ä,t-„ »,.d G-,ch,, zs-d-i» . Zii-d- -

775 aü^^L^ii 7l...sti»., d-r u-b-.,--.-- ^ich.'u.^.i st.7.m,...^^

.-ch. --»ch» .-.„-g-i. ^

di-».. s-st-i. j- ...chb-«»ch.i, mi.r7^^7.7^-77b7Mi7'--von dem Ehcgcrichtc IN Zürich bei seinen Proceduren dar c>..rl^ 4. ^l>c,

mib di- B-st-liun» da» «h-zaum-ru im Th..,z... »„,--,»5-» , ^^g-i. sti

Evi.-i.-m.ig d-r Kiich.» -rtaub,^ «. schlich b-schii-s,. di. C-..f.r-..,',. «-hau 7- -«--.

st.ud. .ich ,» das Thu-g.u ,.. °-,f.-.z,.u m Thu.gauch ... (S , Bad-» '

b-rbiiiid-.-Li,., I„ -in-r d..,ch Sa-d.h°„p,.»»..» D.pi« »b-„...d,-„ Z»,ch,i, b-da. ,

H-ij-g °°» S. ch°». durch ...d-,«-i,ig- Kri,,s»..i»b-.. i„ ^ .,-„-..7-7,s-7 7«-. D '

dach auf d-ii Sistig daß d-> S>i-it »ui Zürich b-waff,,r.. E»„chkidu»z u-chm-.chjz „.-ch. b»»d-«'

»..«-- Hiil -^ --„.d-r... D-i S.chb.sta,ch ,-s ...-ch,..-., ^ ^ --„.Ä
rendeö bundeögetrcues Aufsehen bitten müsse.

t au» dein Lucerner ^jcmplar.

Ätan sehe auch im Abschnitte Hc.lschast«angelcgcuhei>eu
Thurga». «>. Art. 288. Verkauf von Gcrichtsherrschaften.

Vadc» v. Art. 303. Kirchliches und Maubcnssacheii.
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Conferenz der im Thurgau regierenden VII Orte.

Frauenfeld. 2<». November bis ?». December.

DlaatSal'chiv Lncer». Allg. Absch. Bd. XI.I, toi. 1104.

Gesandte: S. Abschied 58.

Erz ^ ^ ^ ichicd vom 27. November bis 8. Dceembcr 1651. n. Nach lange gepflogener
^"Uerung der Ursachen, die bei der Zugleistung vom 31. August zu Baden die Anordnung dieser am

Baden angefangenen Conferenz veranlassten, erklärte man sich vor allem darin cinvcr-
daß die Bünde, der Landfricdc und die authentischen Abschiede und Bcrträgc als Grundlageder

^lt^'^ungcn gelten sollen. Indessen wurde schon dem ersten von Zürich und evangelisch Glaruö ge-
Antrag, mit der Einsezung eines Altars in Lustorf und mit der Aufstellung eines Prädieanten in

Ali gleichmäßig einzuhalten, der Antrag der katholischen Orte entgegen gestellt, die Cinsezung des
in Lustorf gemäß Landfrieden und die Aufstellung eines Prädieantcn in Heiligkrcuz laut eines im

Jal^ Landvogt Faßbind erlassenen, von den X Orten bestätigten Rechtsspruchs und einer im
tSt erfolgten Crkcnntniß zu gestatten. Wird in den Abschied genommen. — Bezüglich der pari-
zu buchen aber wurde zugegeben, daß 1) die Chöre und Altäre vergittert und die Kirchen, wo sie

^ Einverständnisse beidseitiger Kirchgenossenund mit Borwissen der Collatorcn erweitert
euieuert; 2) Taufsteine, wo sie'in den Kirchen fehlen, ohne Hinderungder Gegenpartei gesezt werden

lord ' freigestellt bleibe, Gottesdienst, Checinsegnung,Kindcrtaufeund was sein Glaube cr-
^nächst gelegenen Orte zu üben; ^l) in Sachen, welche des DrittmannS Recht berühren, in den

»im gesondert etwas verfügen dürfe; 5) die Landvögte nach Inhalt des Landfriedens und
b. '"llcher Abschiede und Bcrträgc unparteiische Entscheidungen fällen und, wenn sich jemand dadurch
Ii» ^ ülaube, die Streitsache ohne Aufschub zur gebührenden Erörterung an die regierenden Orte ge-

sollen. I». Auf das Anbringen Zürichs, daß der Stand Zürich für Ratification des durch
geschehenen Ankaufs von Klingcnbcrgauffallender Weise nicht angesucht worden sei, ein

l»>ss^ ^^kauf in todtc Hand den Abschieden zuwider laufe, Zürich als regierender Stand das Zugrccht
könne und in ähnlichen Fällen es auch den übrigen Ständen zugestehe, erwidern die übrigen

h.. ' ^ Unterlassung ab Seite der Stift Muri falle nicht ihnen zur Last; sie finden sich auch nicht
dv» deshalb den Kauf zu cassircn, wollen vielmehr nach höhcrn Beispielen hier aus gewissen Gründen
^ ^ die Abschiede in Bezug auf todte Haud aufgestellten Regel dispensircn, um so mehr, da

^ ^ Herrschaft, welcher der hohen Obrigkeit als Lehen zustehe, nicht mehr als ungefähr 6061)
Werth habe, die übrigen Stükc theils eigen, thcils vier andern Lchcnhcrrcn verbindlich seien und

^ush ^ durch die Cassation des Kaufs überdies sehr geschädigt würde. Zürich gibt hierauf seine
ebenfalls. «. ES wird ab Seite der katholischen Orte in den Abschied genommen, daß die

^scll>'^" Gachnang und Aadorf der Kirche ganz entbehren und ihren Gottesdienst in der Schloß«
Ilst ^kten müssen, daß auch bei Einsezung des Altars und des Priesters weder für Paraincntc noch

erforderlichen Unterhalt gesorgt worden sei, an beiden Orten dem Priester der Bcistz bei der
12
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Kirchcnrechnung verweigert werde. ,1. Der Landvogt erhält von den katholischen Orten den Auftrag, dar¬
auf Bedacht zu nehmen, daß der Borhang vor dem Altar in der Kirche zu Steckborn weggeschafft werde,
v. Die Abgeordneten der Gemeinde Utwhl leisten Abbitte und erhalten insoweit Gnade ^ daß sie jedem
Ort nur 150 Gulden zu bezahlen hat. k. Gegen den Juden Elicser zu Emmishofen soll der Landvogt
procediren und auf künftiger Tagleistung ist zu entscheiden, ob man die Juden ferner dulden wolle oder
wie man ihrer los werden möge. K. Weil aus Mangel an Zeit mit den Priestern und andern Geist¬
lichen, auch Prädicanten, nicht mehr laut Abschied geredet werden konnte, ist dieses zu thun und auch den
Gerichtöherren den Abschied zu eröffnen dem Landvogte aufgetragen.

II. Protokoll-Auszugs. «. Nach Ankunft der Gesandtschaften zu Frauenfeld, Abends de»
26. November, als die katholischen Gesandtschaften am folgenden Katharinatage keine öffentliche Session
halten wollten, kamen die Gesandten von Zürich und evangelisch Glaruö zu ihnen in den Gasthof M
Krone und stellten durch Herrn Schneebcrger den Antrag, laut des Abschieds von Baden die Geistlichen
beider Konfessionen einzuberufen, um denselben die Beobachtung des Landfriedens u. s. w zu insinuire».
Zu diesen. Zwcke sollten nach ihrer Meinung evangelischerSeitö die Capitclö-Dckane und Kammerer und
noch drei oder vier Prädicanten vorberufen und sollte in ähnlicher Weise von den katholischen Orten bc-
stimmt werden mit wem ihre« zu reden sei. Dabei wurde das in Baden schon augebrachte Ansinnen
wiederholt daß die katholischen Orte den evangelischen Rcligionsgcnosscn und Gemeinden nach Bedürfnis'
eigene Prad.eanten gestatten möchten, wie das vorlängst zu Heiligkreuz geschehe., sei. Sie erinnerten
ferner, daß auch m Wcrdbuhl ehemals c.n Prädicant gewesen sei und umso eher wieder zugelassen
werden durste nachdem auch in Güttingen, Schcrzingen, Wcngi und Neukirch Prädicanten gestattet, da¬
gegen die K'rchen von Braunau, Hagcnwhl. Whlen u. a. den Katholischen vorbehalten wurden. Endli»
fügten ,.e bc., daß d.e Einberufungder Geistlichen bei diesem Anlasse dazu benuzt werden möchte,
über d.e Pfarrverhalluisse nähere Kunde einzuziehen. Von den katholische.. Gesandten wurde erwidert-
Wenn ...cm d.e Geistlichen vorberufen und einvernehmen wolle, müsse mau vorher wissen, welches B-
gehreu gestell werde und von wem; über katholische Geistliche seien wenige Klagen eingegangen, so das
ihre Vorberufung und „Coram.rung" nicht hinreichend motivirt wäre; werde Anstellung von Prädicant-"
an Orten ver angt. wo noch keine seien, so müsse man darüber auch noch den Drittmaun vernehme"'
gegenwärtig aber se. es zunächst um Anstellung eines Priesters in Lustorf zu thun und um Aus.nittlu..s
eines Einkommens für denselben. Als hierauf die Zürcher Gesandten sich bereit erklärten, auf den fol¬
genden Montag Leute herkommen zu lassen, welche über den Sachverhalt Auskunft geben könnten,
voraustg d.e Qualität der Petenten von Lustorf in Zweifel zogen, die V Orte hinwieder den Unterst
zwischen „Richtigem vnd Unncht.geu" fest halten wollten, die Zahl der Lustorfer Petenten auf vierzig Per¬
sonen angaben und den ... Bezug auf Zulassung eines Prädicanten in Heiligkreuz gemachten Abs<
unangefochten lassen zu wollen erklärten, zogen sich die Zürcher Gesandten wieder ... ihre Herberge z"^
und übermittelten nachträglich durch Stadtschrciber Hirzel den Gesandten der V Orte noch den landfti-v
lich-toggenburgischenAbschied von 1538, der das gestellte Begehren erläutere indem er fcstsezc soft"'
Wenige oder Viele einen Prädicanten begehren, sollen sie selbigen haben mögen' meuniglich" ungchind-''

") Den Grund der Anfertigung eines förmlichen Protokolls neben dem Abschied sehe man Absch. W, e.
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Indem von den Gesandten der V Orte noch Wigoltingen mit mehr als vierzig, Affeltrangen mit noch

Zahlreicheren Katholiken, ferner Lipperswhlcn, Tägerwhlen, Lang-Rickenbach, Märwhl, Matzingen, An¬

fangen als Gemeinden, die alle keine Priester haben, aufgezählt wurden, erhielt der Landvogt den Auf¬

lag, nach der Volkszahl dieser Gemeinden nnd ihrem Kirchengut sich zu erkundigen, e. In der ersten

Session vom 27. November stellte, nach verrichtetem Gruße, Schultheiß Dullikcr den Antrag, daß die

Zürcher Gesandten sich vernehmen lassen, wie ihrerseits Prädieanten aufgestellt worden seien. Von Zürich

evangelisch Glaruö wurde erwidert, daß laut dem Landfrieden die Evangelischen ihre Prädieanten

eben so gut haben mögen, als die andern ihre Priester, und dicß, wie durch den Abschied von 1532 be¬

tätigt, so durch den toggeuburgischen Abschied vou 1538 erläutert werde, auch 1575 für Heiligkreuz und

^2 siggz) für Wcngi gestattet worden sei. Hierauf ließ Schultheiß Dullikcr den Landfrieden vorlesen,

Älicirte aus demselben, daß keine Ncciprocität bestehe, zu Wcngi der Prädicant 1602 nur aus Güte

""b mit der Beschränkung zugelassen worden sei, daß er nicht am Orte wohne, endlich kein im Bcsiz der

Pfründe befindlicher Priester verpflichtet worden sei, die Pfründe mit dem bewilligten Prädieanten zu

seilen, wohl aber das Gegentheil. Zwar berief sich Zürich auf einen Abschied von 1535, der den Herren

bon Konstanz bewilligte, ihre Pfarreien und Caplancicn mit Priestern oder Prädieanten zu besczen, woraus

auf die Abkurung zu schließen sei; allein eö wurde der Laudfriede entgegen gehalten, das Mit-

"üeresse der Collatoren und der Entschluß der V Orte, eher auf Thcilung der Laudvogtci zu beharren,

jener Forderung nachzugeben oder auf Einsczung des Altars in Lustorf zu verzichten, worauf dann

Zürich erklärte, zu Gestattung der Altarcinsczung in Lustorf oder zur LandeSthcilung nur insofern

Hand bieten zu können, als den evangelischen Orten im erstern Falle Einsczung von Prädieanten zugc-

Ü^ben oder im andern Falle für ihren Anthcil an den cnnctbirgischen Vogteien ein entsprechendes Acgui-

balent im Thurgau angeboten werde. «I. Die zweite Sizung eröffnete Zürich mit Vorlegung eines Pro-

dag aber von Seite der V Orte mit den bereits in der ersten Sizung vorgebrachten Einwürfen

^ ampst wurde und endlich zu dem Beschluß führte, die Frage der Abkurung einstweilen zu verschieben.

Eingangs der dritten Sizung erschienen die Erben des Landvogts Füßli selig mit dem Gesuch um

^gütung der vou dem Landvogte herrührenden Forderung, worauf Laudvogt Büelcr Befehl erhielt, die

Zung aus der Harder'schen Schuld oder andern Briefen zu entrichten, k. Dann wurde den Zürchcrn

Abfohlen, dem Priester zu Aadorf zu den nöthigen Paramcnten zu verhelfen, auch über Gachnang ver¬

dübelt, hierauf das Vorbringe» des Stadtschrcibcrs Mcßmcr, Abgeordneten des Stadtammannö und

. zu Rheineck, angehört und der Beschluß gesaßt, des Holzflößens wegen nach Innsbruck zu

Reiben. Endlich wurde Abrede getroffen, wegen Hciligkreuz und Hagcnwhlen bei dem Abt von

' Gallen, wegen Werdbühl bei dem Statthalter des Dompropstcs, Domdckan Papus in Konstanz,

üen Wuppenan bei dem Verwalter von Tobel sich des Nähern zu erkundigen, um bei der Klage der

ucien die Anrechte der Collatoren auch in Berüksichtigung nehmen zu können. Ii. In der vierten

lzung wurde ein Ausschuß vou Wuppcnau, Hciligkreuz, Whlen, Hageuwhleu und Wcrdbühl, vcrbei-

" et von dem Prädieanten Ochsner von Bußnang und vertreten durch dcu Redner Wirz von Zürich,

^gelassen. Auf ihr Begehren um Anstellung eines Prädieanten an den angedeuteten Orten antworteten

^ St. gallischen Abgeordneten Georg Renner, alt-Reichövogt, und Fidel vom Thurm, Hofammanu zu

in Bezug auf Heiligkreuz, daß darüber schon ein Abschied vorhanden sei, der Verwalter in Tobel,
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in Bezug aus Wuppenau, das; sich bei dem Eollator in Tobel noch Niemand um einen Prädicanten ^

meldet habe, er übrigens den Prätendenten von Whlcn unter Hinwcisung auf den badenschen SP">6

von 1564 das Recht vorschlage. Auch die St. gallischen Abgeordneten beriefen sich auf die zwischen de«

Bewohnern von Whlcn und dem Hause Tobel gegebenen zwei Erkanntnisse von 1564. Diese Begrüß

uug erschien als genügend. Indessen hielt Zürich die St. gallischen Abgeordneten etwas lange mit de«

Einwurf auf, der angeregte Rcecß sei allein bei den V katholischen Orten begehrt und empfangen word"

Daher ließen sie sich be. ihrer Abreise in der Kanzlei vernehmen, sie seien dessen vergnügt; denn w-"«

die von Zürich Sprüche und Verträge nicht mehr halten wollen, wissen auch sie der Sache., zu thun

ein solches anderwärts sich zu Nuze zu machen. I. I.. der fünften Siznng den 2. December erschien««

Pfarrer Laurenz Kant. Statthalter Johann Farster und Sckclmcistcr N. M im Namen der Katholisch"

und Schultheis! N. Wepfcr, Konrad Hnbcr sammt noch zwei andern Rathsglicdcrn im Namen d"

andern Religion von Dieswiihofen. Sic trugen ihre Streitigkeit vor, betreffend Annahme von Bürge«'

und Verrechnung ehegericht.icher Bußen in de.. Stadtsekel. Die Herren Hirzel und Znrlanben wurde«

hierauf beauftragt, einen Vergleich zu vermitteln, was dann aber ohne Erfolg war; doch einigten^

dann d.e Parteien selbst und erlangten zu ihrem Vertrag die Zustimmung der Orte am 8 Deeemb"

Hierauf erschiene., d.e Ausschüsse der geistlichen und weltlichen Gcrichtöhcrrcn neben einigen A"

ordnete., der andschafi. d.e Gesandtschaften zu begrüßen und auf einen beliebige.. Tag zu einem „3"

ißma einzuladen. ES wurde ihnen dieß durch de.. Herrn Bürgermeister verdankt, die TheilnalM-

der tah^e.t »dorb obliegender Geschäfte halber abgelehnt. >. Wegen Werdbühl erweiset in deö D«"''

Propste- «amen dessen Statthalter. D-mdekan PaPns. ans Acten von 1546 bis lt.28 und .66.,

lMs.chtl.ch der Anstellung c.ncs Prädiea.tten daselbst verhandelt, wie namentlich durch einen SP>^

Hc.nuchö von U ». zu Gr.cße..bcrg. bestätigt durch Landvogt Melchior Heinrich von Zug und in APP«'

^^Wer'^inurv"..^ ^ ^ ^5- Juni 1543, der Streit entschieden worden s"

. d 7 . d-s Prädieanten von Hüttwhlen. bringen das Gess»

vor. daß für »eben Haushaltungen des Hofs oder Dörfchens Weckingen, im Gerichte Jttingen. i'

Herder., woh.n ,.e pfarr.g. e.n Prädieant bewilligt werde. Der Vogt zu Gottlieben aber entschuldig'

d.e Abwesenheit des unpäßlichen Junkers von Hcrdcrn und will rcferiren. „.Derselbe Prädieant bring'

dieselbe Bitte vor s..r Hagcnwhl. Der alt-Reichsvogt Renner antwortet- In Hagcnwhl sei alles katd^

lisch, m.t Ausnahme von dre. ansaß.gcn Haushaltungen zu Katzcnsteig; die von AlmiSberg aber, wcl»«

sibew!äck^ ^^e"whl Zürich nimmt die Sache

..über, achtl.cheo Bedenken wahrend d.e andern Orte wegen Wcrdbühl es bei den ergangenen Abschied"

7d Vertragen bewenden lassen wolle.. «. Die sechste Siznng wurde von Bürgermeister Rah» mit-
Bemerkung eröffnet, man finde es unbillig, daß in Werdbüh. die evangelischen Re.iaionSaenossen

Briefen des PaPns den Gottesdienst bei de... Priester besuchen sollen; sie haben von diesen von M"'

eingelegten Gewahrsamen zwar n.chtS gewußt und wollen sie bei ihrem Wertbe oder Unwerthe bleib"

lassen, doch seien zuweilen die Namen der Herren Gesandten in Sachen gebraucht worden von denen

den Abschieden und Archiven nichts gefunden werde; in Bezug auf Heiligkrenz und Whlen lasse man "

evangelischer SeitS bei den Abschieden und Verträgen beruhen; überhaupt sei man bereit sich zu '

freundlichen Abschied zu vergleichen. In Erwiderung hierauf wird den Zürcher» gcrathc'n ihren

ein"

Rel>-
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^"sgenosseil dadurch zur Ruhe zu verhelfe», daß sie dieselbe» ermahue», den Gottesdienst ferner da zu

""che», wo sie ihn bisher verrichtet haben; denn eines jeden Weilers wegen könne man nicht Prädi-

autcn aufstellen oder zulassen; auch die Katholischen müssen hin und wieder ihrer Mutterkirche ermau-

^ ^ und außer derselben ihren Gottesdienst üben; wenn die Chöre und Altäre vergittert und beiden

^Hausgenossen Plaz und Gelegenheit gemacht werde, ihren Gottesdienst „kumblich zuc brauchen", waö

^ ^»Weiterung der Kirchen und auf andere Weise geschehen könne, werde allem geholfen sein. >». Ans
^Uttnerung Zürich's, daß die Abknrnng der Kirchen- und Pfrundgütcr fast die Hauptsache gewesen

.Wege,, der man die Reise in'S Thurgau unternommen babe, und daß es, wenn man sich dazu vcr-

wolle, wohl am besten durch einen Ausschuß geschehen könne, ließen auch die katholischen Orte ein

hlh belieben, um wenigstens einen freundlichen Abschied zu erzielen. Oberst Zweher,

^uwnn Znrlanbcn, Sekelmeistcr Schnccberger und Stadtschrcibcr Hirzcl wurden damit beauftragt, iß.
Ulann David Dicthclm mit noch vier Verordneten bittet im Namen der Gemeinde Utwhl um Ver-

begangenen bekannten Fehlers. Zürich nntcrstüzt ihre Bitte mit der Zusage, „die Will-

^ anderwärts zu erkennen"; die katholischen Gesandten verschieben ihren Entschluß auf den folgenden

^ In den Verhandlungen des Ausschusses fielen verschiedene Anträge: In Lustorf möge der Altar

stell den Evangelischen auch die Befugniß eingeräumt werden, überall Prädicantcn aufzu-

tve,i^' Einsczung des Priesters in Lustorf möge auch in Heiligkrcuz ein Prädicant eingeführt werden;
Man evangelischer Seits auf die Abkurung verzichte und die Unterhaltung der neu aufzustellenden

bw; auf eigene Kosten übernehme, sollen die Katholiken sich der Einsezung von Priestern auf

su>d^ ,^'Mlischc Pfründen begeben oder cö soll jeder, der seinen Gottesdienst in seiner Gemeinde nicht
gelegenen Orte seiner Confcsston besuchen und, sofern ihm das nicht genüge, auf

^ e Kosten für sein Bedürfnis sorgen; die Katholischen mögen in Lustorf, die Evangelischen in Hcilig-

.^^ahren, dagegen soll die Frage der Kirchcngütcrthcilnng sistirt bleiben; die Katholischen sollen

Ehe Evangelischen in Heiligkrcuz einhalten, dabei kein Thcil den andern in Einsegnung der

^ . Kindertaufcn u. s. w. hindern. Da jedoch keiner dieser Anträge die beidseitige Zustimmung cr-

^ehielt der Landschreibcr den Auftrag, einen Abschied zu entwerfen. Inder siebenten Sizung,

"Mch rügt Zürich, daß der diesseitigen Obrigkeit nicht auch wie andern Orten Anzeige gegeben
^ Klingenbcrg käuflich sei. t. Die Gemeinden Egnach, Hagcnwhl und Roggwhl werden wegen

"'^^sfigen Ucbcrzinses zur Rede gestellt und angewiesen, küirftig vom Gulden nicht mehr als drei

^ beziehen; der Bazcnzins wird also abgeschafft, so daß derselbe mit Vorwissen deS Bi-

Hcnm von Arbo«, oder seines Vogtö verboten und dem Abgange an der Pfründe des Prädi-

cichw'Arbo» in anderer Weise, z. B. durch eine Vcrmögensanlage, begegnet werden solle. «. Die
mit Erörterungen über den AbschiedSentwurf ausgefüllt, v. In der neunten

^vurde der vorher noch durch die Ausschüsse durchgesehene Abschied vorgelegt. Zürich vermißte,

lshz ^'"sczung der Taufstcinc der evangelischen ReligionSgcnosscn nicht neben die Eingittcrnng der

sih? ^ Altäre gestellt wurde, wie man in Baden übcrcin gekommen sei. Die katholischen Orte wün-

Liw' mehrern Verrichtungen von einander sich verabschieden könne, so daß man neben

s>c»^ Hciligkreuz auch noch Affcltrangcn für Anstellung eines Priesters, und Wcrdbühl und Wup-

^ sür Anstellung von Prädicantcn in die Wahl gäbe. Da sie indessen hinsichtlich dieser Gemeinden
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nur intöreeäoinlo durch Schreiben an die Collatoren mitwirken zu können erklären, wird von den ev^

gelischcn Orten nicht darauf eingetreten. Nach Eröffnung der zehnten Sizung fragt der Landvogt, ^

von den thurgauischen Untcrthanen. welche in die St. gallischen Gerichte übersiedeln, in denen daS ^

lefiz den regierenden Orten zustehe, der Abzug gefordert werden solle; die Stift St. Gallen sei ber^

im umgekehrten Falle auf den Abzug zu verzichten, und obcrthurgauische Abgeordnete hätten sich ^

funden, um die regierenden Orte um Befreiung von jener Beschwerde zu bitten; Veranlaßung dazu

daß ein Nägcli von Altnau nach Herrenhof gezogen sei und eö sich nun frage, ob er den Abzug

solle. Es wurde hierauf erkennt: Wenn der Herr von St. Gallen die Seinigen freizügig lasse, ^

man auch die Thurgauer nicht beschweren; übrigens soll der Abzüge halber der Abschied von 1644 g^

besonders hinsichtlich des Unterschieds von Hciraths-, verfangenen und Erbgütern, x. Den evangeliO'

Orten zu Gefallen verstehen sich die katholischen Orte zu der Milderung, daß die Bauern von

zur Strafe jedem Orte 200 Gulden zahlen und diese Summe erlegen sollen, bevor sie aus der

gehen. Die Einwendungen Zürich's, die Schicdorte haben Hoffnung auf gänzlichen Nachlaß gemacht. '

seien die Kosten weniger wegen des Vergehens der Utwhler als wegen anderer Sachen erwachsen, di^

gelegten Rcchtöbotc haben keinen regelmäßigen Gang genommen, daher der Ungehorsam so hoch nichts

zurechnen sei u. s. w., werden abgelehnt. ,. In der cilften Sizung, den 9. Deeember, wird die deu >

whlern auferlegte Buße auf 150 Gulden für jedes Ort ermäßigt. Bei Bcrathung eines vom P'

latcn von St. Gallen eingegangenen Schreibens und des vom Landschreiber abgefaßten Entwurfs zu .

antwortung desselben wird gefunden: Um sich mit jenem wegen Wuppeuau zu verständigen, mögt

Zwcyer, der seine Rükreisc über St. Gallen mache, mündlich mit dem Prälaten verhandeln und Pa'"^

Herr Marti, der denselben Weg nehme, möge auch dabei sein. nn. Die ausgefertigten Schreib ^

Zürich wegen der Klagen der Gotteshäuser Rheinau und Illingen sollen durch den Landschreibcr ezl'^

und abschriftlich dem Abt von Rheinau mitgetheilt werden.

««>
Bundesbeschwörung der mit Saboyen verbündeten Orte.

Turin. 3«. Januar.

Staatsarchiv Lucer». Acten! Savoyt», Bündnisse.

Gesandte: Lucern. Heinrich Flcckenstein, Schultheiß; Ulrich Dulliker, alt-Schultheiß und

Herr. U r i. Jost Püntiner, Landammanu; Seb. Pcrcgrin Zwcyer, Landeshauptmann. SchwYZ'

Dietrich Reding, Landammann; Karl Bctschart, des Raths. Unterwaldcn. Heinrich Bücher, ^

ammann von Obwalden; Peter Zelger, Landammann und Panncrhcrr von Nidwalden. Zug, 2^

Speck, Landesfähnrich; Christian Schön, Sekelmeister; Niklaus Ilten, des Raths. Frei bürg-

Weck, Schultheiß und Stadthauptmann; Beat Jakob von Montenach, des Raths. — Als Sccre^

und Dolmetsch - Stadtschreibcr Ludwig Hartmann von Lucerir. ^

Durch die Taglcistungen in Baden und Fraucnfeld im November und Deeember 165l
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6. December angesezte Reise nach Turin verhindert, daher mit Zustimmung des Hoscs von Turin
w »ach dem Drcikönigstage verschoben worden. Als die Gesandtschaft, mit den am 13. Januar 1652
^gestellte» Vollmachten versehen, auf ihrer Reise die Stadt Vcrcclli erreichte, ließ sie durch Hauptmann

don Schwhz dem Fcstungöcommandantcn von Santhiü anzeigen, daß sie den Boden des Herzogs
/kil habx. er ihr daher etwa eine halbe Stunde weit mit Reiterei entgegen, worauf von den

^ cn absteigend man sich gegenseitig begrüßte. Indem auf jeder Bastion ein großes Stük abgefeuert
^ ritt man in die Stadt und, nachdem man einen Tag daselbst verweilt hatte, wurde man unter

^ >chcr Ehrenbezeugung aus die Weiterreise begleitet. Dasselbe geschah in der Stadt Chivafso. Am
^ Januar Morgens herieth man sich, auf welche Weise man sich in Turin der erhaltenen Instruction

sich ^ile. Zug und Schwhz erklärten, daß sie strenge Befehle haben, sich in die Bundcösolcmni-
einzulassen, es sei denn zuvor den von ihren Obrigkeiten gestellten Forderungennach Mög-

^shrochen. Damit waren auch die andern Gesandtschaften einverstanden. Aber noch waren die
rathungen nicht beendigt, als der Bericht einlangte, daß auf den Abend desselben Tages in Turin

ka»^ Bereitschaft gcsczt sei, sie zu empfangen. Man beeilte sich also. An zwei Orten vor der Stadt
wn Abholungsgelcite entgegen. Die „Magnificcnz"des Einzugs zu beschreiben blieb einer bcsondern
suchen Aufzeichnung vorbehalten. I». Nach dem Einzug wurde die erste freie Zeit bcnuzt, die in

l»n gebrochene Berathung fortzusezcn, und man verständigte sich vor Allem aus, in den Verhand-
^ söndern, erinnerte daher den Herrn von Greifst) an das ihm übergcbeneMemorial

^ »» den Entschluß und Auftrag der Gesandtschaft,vor der Solcmnisation die darauf bezüglichen

^ senden Zusagen zu vernehmen. In seiner Antwort versicherte Greifst), alles Mögliche gcthan zu
^ weiter thun zu wollen, um dein Inhalt des Memorials, besonders hinsichtlich der verfallenen

Wenen und der Studcntcngclder,zu genügen; allein die löblichen Orte sollten dem durch Krieg und
^ Zeiten verödeten Lande Mitleid erzeigen und die Freundschaft nicht den Pensionen und Studentcn-

sondern glauben, daß bei Rükkehr besserer Zeiten die Dankbarkeit ihnen alles vergüten
k; die von Oberst Ulrich von Schwhz und Oberst Amrhhn von Luecrn herrührenden Ansprüche

ki>„ ' bedeutete Greifst), zuerst crdaucrt werden; dann werde man sie möglichst befriedigen;unterdessen
^ ,»au den Amrhhn'schcn Erben gegen ihre picmontischcnCreditoren eine iniiibitio di molostiu geben;

»bcr die Rechte und Freiheiten der Garde betreffe, so wisse der Herzog von keinem dem Hauptmann

lir bjx
swncn Abbruche; doch sei er bereit, wenn so etwas geschehen sein sollte, es zu reparircn und auch

Bezahlung der Soldaten das Nöthige zu thun, habe daher auch bereits Jemanden mit diesem
beauftragt; gleicher Weise sei der Herzog geneigt, dem von den Orten ausgesprochenen Wunsche

^ ^wchcud, einen rcsidircnden Ambassadorcn in der Eidgenossenschaft zu unterhalten und allem obzu-
. was geeignet sei, seine Freundschaft thatsächlich zu bezeugen, e. Während der Berathung über

iish Greifst) gegebene Antwort meldete Graf Muradorc, zu welcher Stunde die Begrüßung am Hofe
^ ^ben solle. Mit ansehnlichem Begleite wurden die Gesandten zuerst zur Madame reale, dann zu
^^ioge geführt. Liebreicher und ehrenvoller hätten sie nicht empfangen werden können, und es
^ ^ 'bncn so Hoffnung gemacht, daß die gestellten Traetatsbcstimmungen vollkommen in Erfüllung gc^
k^>. ^ben sollen. «I. Dessen sicher zu werden, wurde Stadtschrcibcr Hartmann von Lucern als Sc-

^ Und Dolmetsch der Gesandtschaft zu dem Großkanzler abgeordnet, ihm zu melden: Die durch den
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zr.ih.rru »au Grriffh g-g-b-u- Au,wart ,-u»g- „ich,; dahrr w-.d- g-wüufcht. das! d-r G-faud,fch°ft G..

i-g-»h-it »-rsch-ff, w-rdc. mit -iu.m h-r,-glich-., D-putirt-u all« Puuk, fü, P„,.„ ... »-.».-ch-.,

Sr°hk-u,I°r -rlli.I- sich a„ch mit all» zr-uudlichk-i, b-r-it, d-r Madam- di-f-u Aukaa ...

briug.u. uug-acht-t glaube mau HS,., sich „,it d-r -rch°il.°„ g-h-„ kä...,,.. 7 »-,

Cauk-r-uz «u,d-u «au -idg-u stifch.r S-i,- »i. H-rr-u Dullik.r. Zm.h.r^ R.diug u„d W-ck b.sti.u...h

S-,t-u d°d H-rzagd d-r Markgraf «au Piau-zza. d-r^r.f Pst dAgii-. d-r fchw-iz-risch- ..ard.-

g-u-ral d°. Grahl.uz,-^ H-rr »au Sc Timm.-, -rst.r S.a.,-ist H-r, Eautada, Hr..

V.adar uud d°. Fr-,h-rr »au Är..fH, «. Di. -rsi- Haupt«.,haudtuug di-f.« C-ug,°ss.., faud H-! Hast

statt. fartg-f-jt wu.dc .- .„ b-saud-ru zuf-mm-uküuft-u; zf-i^ Ernst «,»« «urd- „ich,., g--

sx.r, auch -II, st.u»->lc.buug d-r g-w.ssc Haud-l»I.utr «au St, Elast-,> uud di- Aug-HSrig-u »au Lau»

b-tr-N-ud-u Puukt- «urd. g-d,..„g.u „tt-iu »„ ^ lA -.u"«. »

u mu t. und dm Z-.lBu„d--,ch„..- ^ »hu. das, du. Such. ihr.u Ab,cht»!

-rt.ug bat... g,.ff mau «au -.dg-u-ssisch-, S.it. ... d .U. Au-kuuft-usttt-i. ai,. «ard.ruug.u <p-stsi-!tt ..

«ch..,, ,u amm-uzust-st-u uud zch-nz-u Lrt.« mit d-r Erkiaruug -iujur-ich-,st daß di- Vuud-chS-I-uuu

,a..°u d.us.lb.u u.chtd pra.ud...r.„ f„„, z>i.s° Schrift fpr.ch di- E.«°r.uug au,. di° h-r.aastch,

g.-ruug w°,d° zur E,.,r.cht..ug d-r rükstaudig-u P-us.°u-„ „,.d d-r Schül-rg-,d-r b-i E u, i

Z-.t-„ statt mach.,,; ... w.rd- di- Mkft.„d»fard..uug°u d-r N.glm°„,.r U.ich uud Amrd. u uud d«

-u.-u. d-.7 .-u^2r ch. «aw m ""b °ud.ru Pr-..g.ti«.u -rsi...... ..... H >hter Interessen übertragen, einen aualisieirten in der Kida^

7 -7 7 77°^'" »°U.usch-u Ha„d-.»,-u-u Schalst u>- Sch-r-7- -

Sp.udt.r w.° fruh.r durch d-u Kauz... -iu- schriftlich- G-«ah,f.u.° zust-il-u, sa d f. nach -wa-

. u°u uud ...... arm-u Witt«... uud Waif.u mit Afsigua.iau.u gcha f-„ ,1-l.«

d.. H-„p.m-st. - °°. stau.« uud aud.r. -idg.ua, fisch- «..gcha,ig- ... P-,. ... g-ch ...7 777 7.-

,.a.,m. uud B-f- mug d.. f.«,.. g-„ast-.. ....» »„ ,,

i°ff.u f fall,, d-r H-rzag di-s-u Erw.rtuug.u uicht G-uug- ,-ist-„ " ,» .....ch.-. »,- Echa ?->

d-„ Gr°f.k°u,.-r d.r «dg-„aff-...chaft zu -ad uud Traf, äff«,ich ,7. „77 'u-rch7-7..Mverfaßten der erte Staatöschrcibcr. ^>crr v-ni -?t ^ ^ itereleren n l>
- ^ ch«. ^ .-l 7». ^ Thvmas, und der Stadtschrciber Hartmann cincil bc
sondern Act*), dabei it nachrutraaen dak d?„ ^ »u e>i>ri

. ^ . ' ' " Brüdern Hauptmann und Lieutenant Kvd wcacn ihw'
ungebührlichen Betragens thcils in der Kirche tl^ii.^ a,». ^

r a. ' r ,/ , lyciio am Abend IN dem der Gesandtschaft anarwiesciic"

Palast. -.» °r,h°.l, «.,d-u ...ußt.^ „.urd. da.... auch ...ch »au l utr, fsi i-r.u uud S-»

d°t.u d.. .u d-d D..„st sich d-fin»-., chsiftttch ,..a ^ ^
auch d..f. Maug-l wurd... ... d«u Eutgad-u «-rz-ichu-, „..» «»hsi„-

d-u B-ch-ilig,.u ft-uudlich zug-fprach-u. auf d.aj.uig. zu .ch....^ .......

>-... macht.^ R° b.ud.. kam ... «ur-guug, das. für di- s-ibga.d. -i... st-mlich- o.d°„„auz aufg.ri^

-) Auf Pergament ausgefertigt liegt dieser Art im Staatsarchive Lucer».
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Und von derselben beschworen werden sollte, um sie auf solche Weise in ihren Stand zu bringen; es fehlte
über an Zeit, den Gedanken zu verwirklichen.I». Da der frühere Gardchauptmann Vögcli von Frei-
öurg die Privilegien-Briefe,Urthcilsbüchcr und Rechnungen der Garde hinwcggeführthat, kam man
verein, bei den Obern anzutragen, daß Frciburg ersucht werde, denselben zur Aushändigung dieser
Fristen anzuhalten. I. Hinsichtlichdes ausstehenden Soldes von neunzehn Monaten bei der in wirk¬
te»: Dienste stehenden Mannschaft, der man jedoch nur vierzehn Monate geständig ist, wurde den mit
^ Abstattung der Abschiedsbesuche beauftragtenMitgliedern der Gesandtschaft übcrbunden, bei solcher
^legenhcit neben den andern bereits eingegebenen Punkten auch diese den Miuistern zu empfehlen. It.
Nachdem alles das besonders mit Untcrstüzung und Hülfe des Freihcrrn von Grcissh geordnet war, wurde
^ Zeit zur Verabschiedung angcsezt. Die Gesandtschaft, stattlich nach Hofe abgeholt, von Madame reale
^ dem Herzog mit ganz gnädiger Affcetion und großer Humanität aufgenommen und entlassen, verwendete
"och die Nacht dazu, um die gebührenden Officien auch an den übrigen Orten zu verrichten und alle
Mcn Gegcnanerbictungcn zu wechseln. I. Am lcztcn Morgen fand sich noch Herr von St. Thomas ein,
^ die befohlenen Expeditionen einzuhändigen, nämlich die Antwort auf das eingegebene Memorial, das
^"struincnt über den vorgegangenen öffentlichen Act und die Recrcdcntialschrcibcn.Jene Antwort ent¬
ölt die Zusage, bei Wiederkehr besserer Zeiten die verfallenen Pensionen und die Stndcntcngeldcrcnt-
^)ten, Pix Ulrich'schen und Amrhyn'schcn Ansprachen bereinigen und liquidircn, allfälligen Abbruch bei
^ Garde rcstituircn und rükständigcn Sold bezahlen, ein Deputat mit den Interessen der Garde bcauf-

einen residircndcn Gesandten in der Eidgenossenschafthalten und überhaupt gute Freundschaft be¬
achten zu wollen.

«I

Conferenz der evangelischen Städte nebst Mühlhausen.
Aarau. I1»»2, 2. und 3. Februar (23. u. 24. Januar alt. Kal.).

Staatsarchiv Zürich. Allg. Atsch. Bd. töz», kol. Zll.

Gesandte: Zürich. Joh. Jakob Leu, Statthalter; Konrad Werdmüller, Sckclmeister. Bern.
.. Rudolph Willading, Vcnncr; Vinceuz Wagner, Vcnner; Sigmund von Erlach, General-Major, des

Raths. Basel. Joh. Rudolph Wcttstein, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner, Zeughcrr. Schaff-
^uscn. Lorenz Meyer, Zeughcrr. Mühlhauscn. Dr. Lukas Chmielcciuö, Sekelmcistcr; Andreas
ilöler, Stadtschreiber.

Durch den Bericht Mühlhauscns und Basels, daß die Annäh'crunglothringischerKricgcrschaaren
wndcrs Mühlhausen bedrohe, wurde Zürich veranlaßt, eines Theilö den Hauptmann Dietegen Holz-

»nd Mühlhauscn zu senden, andern Thcils im Einvcrständnißmit den drei Städten Bern, Basel
Schaffhauscn die Conferenz in Aarau anzuordnen. Nun trägt Basel vor: Schon im jüngsten

> M Kriege habe Herzog Karl von Lothringen eine arinöo volnnto unterhalten und mit derselben
^-cutcrei getrieben; diese Armee zähle allein an Meuterei 3Wt) Mann; durch sie seien die besten Orte

13
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im Elsaß, ausgenommenRuffach und Ensisheim, eingenommen und beraubt worden; zwar werde sie sich
wahrscheinlich bei Bellegardemit den französischen Truppen des Prinzen von Conds vereinigen, gleichwohl
aber walte die Besorgniß ob. sie werde die Abwesenheit des Herzogs von Lothringen und seine dießfällige
Unverantwortlichkcit und die für die Beschüzung der elsaßischen Reichsländer unzureichende Macht des
Generals Rosa, jowie die noch mangelhaft excguirten Friedensbcstimmungen dazu bcnuzcn, um in der
Nachbarschaft Proviant und Fouragc zu erzwingen; zudem habe ein Bürger von Basel, Michael Coqui»,
von dessen Frau in ,einer Abwesenheit ohne obrigkeitlichesVorwisscn neben andern Kostbarkeiten ein auf
300,VW Kronen geschaltes Einhorn „veraberwandelt" worden sei, den Herzog von Lothringenum Hülse
angegangen,und die,c. habe unter harten Drohungen die Restitution jener Kostbarkeiten an ihren Eigen-
thümer gefordert und sich^durch baseliche Abgeordnetenicht wollen begütigen lassen; wenn daher auch
eine Belagerung für die Stadt Basel keine große Gefahr habe, so sei doch bekannt, wie Wesel Breda
und andere Städte im lezten Kriege durch Ueberraschung erobert worden seien; man habe überdieß j"
bedenken, daß durch die ncnliche Wassergröße in die Befestigungswerke Lüken gerissen worden seien, durch
welche nicht nur einzelne Compagnien, sondern ganze Regimenterohne viele Schwierigkeit in die Stadl
eindringen konnten; ferner habe sich eine große Volksmenge in die beiden Städte geflüchtet und sei eine
große Masse nicht nur von Gctraide und Geräthen, sondern auch von Heu und Stroh aufgehäuft, s"
daß, wenn durch ab„chtl.che Bosheit oder Zufall Feuer ausbräche, fast keine Möglichkeit wäre, den Brand
zu loschen, solche Roth also von dem fremden Volke benuzt werden könnte, sich der bedrängten Stadt zu
bemächtigen; endlich gehe der Prinz von Conds mit seiner der jezigcn französischen Regierung feindselig-"
Partei, nicht weniger als das Haus Oesterreich, damit um. das Elsaß an sich zu reißen; es sei daher in
der 'Nahe um so mehr Unruhe und Gefahr zu erwarten, da Spanien bis zur Erlegung der von Frank- ^
reich laut Friedensschluß zu leistenden Bezahlung von 3 Millionen den Frieden einzugchen sich weigere,
für Frankreich aber unter gegenwärtigen Umständen jene Zahlungsleistungunmöglich sei. Mit Rüksi-H'
darauf, da,! die Angehörigen Basels durch die Besorgung des Wachtdienstcs schon sehr ermüdet seien un»
daß Mühlhausen en Umkreis von einer ganzen Stunde. Basel sogar eine drei Mal größere Gränz- Z"
bewachen habe, wünscht Basel es möchten die verbünde.enStädte nach Mühlhausen 200 und nach B-s-<
,00 geworbene Mann zur Hülfe senden und sich damit zufrieden geben, wenn Basel den vierte.! Th-i-
d.eser Kosten über ,.ch nehme; denn da Basel seit dreißig Jahren stets eine Wache von 200 zeitweise sog-
000, 8W b.s 1000 Mann unterhalten, bei Abgang vieler auswärtigen Einkünfte für den Fortbestand
der Hochschule gro e Opfer gebracht und auch für Gesandtschaften viele Koste., aufgewendet habe, sei -

^ ^ der Mangelhaftigkeitdes allgemeinen eidgenössisch-
Defensiona-We.ens be. der Ersucht der V katholischen Orte und ohne kräftige Unterstüzung von S-'--
der evangel.schen Stadw m.t Muhlhauseu ,.ch gezwungen sehen, andere Hülfe zu suchen, was ohne Zwe.ft-
für d.e ganze E.dgenossenschaft e.n unwiderbringlicher Schaden sein müßte in Anbetracht der aroß-
Wichtigkeit Basels als Gränzort und im Hinblik auf die bedeutenden Hülfskräfte der Stadt an Provia"-,
Munition und Gcschüzcn, an welch' lcztern sie allein zweihundert große Stükc bcsize - die Eidgcuoss-
wahren daher nicht weniger ihr eigenes Interesse als dasjenige Basels, wenn sie dieses in der Roth ->i-h-
verlassen. Auf diesen Vortrag wurde beschlossen - 1) der Regierung von Zürich schleunige Absenduug »-
100 Musketieren, was Bern auch bereits gcthau, zu belieben, wobei an den Kosten Schaffhauseu B
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zu betheiligen habe; Mühlhauscn aber zur Ausbesserung seiner Festungswerke nnd zur Vorsicht gegen

steindcs Volk zu mahnen; 2) mit Hinsicht auf die zwischen den evangelischen nnd katbolischen Orten ob¬

waltende Spannung nach Basel einstweilen keine Verstärkung abgehen zu lassen, dagegen auf den Fall

Zutretender Roth bereitwillige bundcsgcmäße Hülfe zuzusichern; 6) in Bezug auf die Unkosten und die

bessere Einrichtung des eidgenössischen Defcnsionals eine schriftliche Erklärung Basels zu gewärtigen; 4)

einstweilen der Stadt Basel Aussicht auf einen Zuzug von 1000 Mann aus Zürich, einem Regiment von

hjg 2500 Mann unter dem Commando deö Gencrgl-MajorS von Erlach aus Bern und -MI Mann

^ Zwei Freicompagnicn auö Schaffhausen zu eröffnen; 5) die Abscndung cincö Schreibens an Herzog

Karl von Lothringen zu unterlassen. I». Auf den Anzug, daß die V Orte die in Baden und Frauen-

getroffene Verständigung für keinen gültigen Abschied anerkennen dürften, ihnen überhaupt wenig

trauen sei, daher durch Anregung der so lange unterbliebenen Bundeöcrncuerung oder auf andere

von ihnen in Erfahrung zu bringen sei, wessen man sich zu ihnen zu versehen habe, wurde besser

Pfunden, die Sache nicht zu berühren, indem eine solche Anfrage doch nur „schimpflich" aufgenommen

wurde. Dagegen verdankt Zürich den Städten Bern, Basel und Schaffhausen die unverdrossene Mühe

u»d Arbeit, die sie als Schicdorte für Beilegung der Religionöbeschwcrdcn in den gemeinen Herrschaften

Aufgewendet haben, theilt die in Baden und Fraucnfeld gemachte Verständigung mit und eröffnet weiter,

Zürich und evangelisch GlaruS in Hinsicht auf die nach Abschluß des Landfriedens ergangenen Ab¬

rede die Reciprocität in Aufstellung der Prädicanten gegen die Priester und in Abkurung der Pfrund-

wud Kirchengüter begehrt habeil, die V Orte aber solche Reciprocität je zugestanden zu haben verneinen

und überhaupt bemüht seien, den Landfrieden einseitig zu ihrem Vorthcilc auszulegen; wie Zürich ferner

Unter'm 18. Dcccmbcr 1651 in einem an Luccrn gerichteten Schreiben seine Bereitwilligkeit, an den Ver¬

ladungen von Baden und Frauenfeld, ungeachtet sie für die Evangelischen weniger günstig seien als

^ die Katholischen, fest halten zu wollen erklärt und dabei Lustorf und Hciligkrcuz gegen einander auf-

lhen zu lassen und einem Priester in Asscltrangen dasselbe, waö einem Prädicanten in Wuppcnau, zu-

^ugestcheu anerboten, Luccrn aber unter'm 12. Januar 1652 geantwortet habe, ein bekanntes, mit dem

Hofe von Turin in Verhandlung befindliches Geschäft mache cS unmöglich, die Sache schon jezt in ent¬

leibende Berathung zu nehmen; wie mittlerweile» im Tannegger Amte im Thurgau durch den Abt von

8>schingen ein evangelischer Kirchmcicr von seinem seit dem Landfrieden den Evangelischen zugestandenen

^u>te verdrängt und diese Verlezung des landfricdlichcn Herkommens zwar zur rechtlichen Behandlung

thurgauischen Landvogte eingeleitet worden sei, jedoch der daraus erfolgenden Consequenz wegen

^uhrscheinlich auf der Jahrrcchnung zn Erörterungen führen werde, welche die Schicdorte und besonders

w evangelischen Stände vcranlaßen dürften, den Friedeil und das gefährdete Religionö-Jntercssc zu

^whren. Hiczu mitzuwirken erklärten sich die Gesandten der drei Städte bereitwillig, e. Der Antrag

wich's, es möchten wie bisher für zwei studircndc evangelische Knaben der uralten picmontcsischen Kirche

'w den piemontcstschcn Thälern jährlich ungefähr 200 Gulden und an den Kirchenbau in Thrnau und

"Gomorra" (Komorn) in Ungarn für jede Gemeinde ungefähr 1(10 RcichSthalcr von den vier Städten

wnd von St. Gallen beigetragen werden, wird all rokbroväum genommen. «I. An die Restauration des

hmnastums zu Hornbach verständigte man sich gemeinsam 500 Reichsthaler beizusteuern; an Magdeburg

^ Reichsthaler und zwar so, daß nach Vcrhältniß von Zürich und Bern je 200, von Basel und Schaff-
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Hausen je 100 Thaler bezahlt werden. Die Absendung dieser Gelder soll jedoch bis zum Eintritte des
Friedens verschoben, unterdessen aber St. Gatten ersucht werden, auch noch einen Beitrag zu bewilligen
v. Weil die seit einiger Zeit während und nach dem Herbste gefeierten Bcttage oft durch die damit zu¬
sammentreffenden Geschäfte und Märkte gestört wurden, sind künftig die Fast-, Bct-und Bußtage in den
April oder Mai und zwar auf einen Donnerstag anzusezen, doch drei Wochen vorher zu verkünden, k.
Gegen den Antrag Bern's, der Republik England zu ihren Siegen durch eine Gesandtschaft Glükwünsche
darbringen zu lassen, wie dicß bereits von vielen Fürsten und Herren geschehen sei, und vielleicht Bünd¬
nisse anzubieten, wird eingewendet, die Rcligionsangclcgcnhciten seien dort zu sehr in Verwirrung, als
daß ein freundschaftliches Eintreten mit England wünschbar wäre, auch abgesehen davon, daß dieß von
anderer England befeindeter Seite für die Eidgenossenschaftgroße Ungelcgenheitcn nach sich ziehen müßte,
es wird daher in den Antrag einzutreten nicht rathsam erachtet. K. Basel erinnert, wie in neuerer Zeil
die Titel vermehrt, neu gemachte Grafen z. B. von der kaiserlichen Majestät „Hochwohlgeborcn", dagegen
die Schweizer nach altem Herkommen nur „Ehrsame", wie jeder Bauer, betitelt werden, der Titel aber
bei Unterhandlungenmit auswärtigen Regierungendie Achtung bestimme, auf die man Ansprüche habe,
nicht weniger gehöre hiczu auch eine angemesseneAusrüstung der Gesandtschaften mit Kutschen, Gesinde,
Livröe und eigener kostbarer Kleidung. Es wird daher in den Abschied genommen, was in Beziehung
auf Titel und Gcsandtschaftöausrüstungcn vorzukehren sei. I». Mitgethcilt wird endlich die von Low"
de Gecr *in Amsterdam auf ein an ihn gerichtetes Schreiben des Pfarrers Ulrich in Zürich eingelangt
Antwort, betreffend die Union zwischen den Reformirten und Lutheranern und die zu solchem Zweke mit
dem Pfalzgrafcn Johann Adolf unterhaltene Correspondenz. Derselben werden die vom französische"
Prediger G. Hotton herausgegebenen Schriften beigefügt.

«S.

Konferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1<»!52, 13. und Mnrz.

Staatsarchiv Lueer». Allg. Absch. Bd. XI.II, kol. «. — Landesarchiv Nidwalde».

Gesandte: Lucern. Ulrich Dnllikcr, Schultheiß; Christoph Pfhffcr, Statthalter; Ludwig Meyer u»^
Jost Pfyffer, des Raths. Uri. Seb. Peregrin Zwcycr, alt-Landammann. Schwhz. Wolf Dietr^
Reding, Landammann; Martin von Kickenbach, genannt Bclmont, Statthalter. Untcrwalden. Hci»r>^
Bucher, Landammann von Obwaldcn; Jost Lussi, Landammannvon Nidwaldcn. Zug. Beat Zurlaube"-
alt-Ammann; Jakob Andermatt; Peter Trinkler, alt-Ammann.

«. Um über die schon vor zehn Wochen von Zürich und evangelisch Glarus in Betreff der zu Bade"
und Frauenfeld gepflogenen Verhandlungen eingegangene Antwort eine Gegenerklärungabzufassen
andere gemeinsame Sachen zu berathen, war der Zwek der Zusammcnkunft. Nach gegenseitigem
verlangte Michael Schorns. Landvogt im Thurgau, Gehör. Er referirte über die Vollziehung des a"l
lczter Conferenz zu Frauenfeld ihm gewordenen Auftrags, den Landfrieden zu handhaben : 1) Eine Mar'"
Vantli von Eschenz, welche, katholisch geboren, einem Heinrich Pfyffer, der „widrigen" Religion a'F



Mir, l«SZ,

dinz, die Ehe versprochen und nach iwelmaliger Versicherung, davon 7^7,lnm .. Mschstch vcr>

.chtm.g .Hr.. Vern'-ndtschaf. und de. an st- geeichteren Ermahnungen n. » «,7 s„.

-.»gen »nd ihn dann in Mich gee»«-»- »«»«- M-wi-W nI «e!w.»n .äffen i

>»d ruhig jn verhallen, wo« ihm dann aber Zürich durch saladrich.e.h., ^ vom

» in Sirnach seien b.-he. zw.. Kirchenpffege. gewesen, de. eure vom "

li°»..°r und G-rich.«h.--n. de- andere von de, Ki-chg-n-ffe"^^--^ veffritte»

dnrch Mehrheit ans einen «..».tischen g.sastene Wahl de. Gemeinde "^ ^ ^

»erden, daß dir Abmchliing in partenscher Weise ergange» ser. rndem z i . »uf deffen

«.«er »otirt Hilten; da di-h aber nicht habe --wiesen werden

«.'.»ttwis. die Sache ges.z. «nrde. die Wahl um so eher best.lig. ° '7° »

«h»e Widerspruch der Katholischen, der andern Religio» ""- >->« >»« , als man

h..-°i,iii.en beslestleii. vom Sol.e-Hanfe Iltingen schon beeidigten »7«^^
i»» durch er. ..angetriebene.' nachgehende« Mehr -n»°r» »>-»'--> WO « wnsn g

Schn, genom..:»; g. ein ernslhafler Span sei entstanden »>'. dem ^ ^

P-Ni-a.,-- zu Tobel mi, dem Statthalter von Whl. ohne A»j.ig° de. der hob » Ol ^ ^

Rarchnng v-rgenomm-n und in die Hand»,-.che eingegriffen habe; ->' > ^ .«„«mich dagegen
Vornahme eines Augenscheins den Perwalter freundlich eingeladen, habe Her . .

'in. Protest....... ei.igesch.lt und behaupte., da, jene Verrichtung NU. -7 U'7.7^i von de- Sur.

Mich gewesen sei; -l) iii-iil- er. laut Abschied von ll-üü bei, Abzug 7 , ,von einem

-'.«eist.» zu Ste-lborn Tochter. die bei Sil.«.Gnlden ...ch 7^" 7°^ Ein.ngUiige den re-

^^isgauer dem 8—10,00« Gulden erblich zugefallen seien; 5) da »n .' von Zürich

S'nendcn Orten leibeigen seien, habe er des Landrichters Bogel»' ^gegcn von dem Land-

Seesen. da sie alle auswärts gcheirathet haben, deii AnSkanf ^ntiindc, -ii ' ^ ^ ^n Aner-

^ter eingewendet worden sei, daß seine Frau sich lchon anfangs cß)a ' . eröffnet:

^nung. das. der Landvogt z» dieser Zeit Nach und Wegwe.snng bedürfe, "urd-^ ^

^enn die Bantli sich nicht seiner Erkcnntniß gemäß halten und ,.e Wider¬

en würde, möge er nochmals mit kräftiger Ermahnung in sie 5"»^^

^ichkeit beharre, wieder cinbcrichtcn, unterdessen hinsichtlich ihicr anecii gl g beigepflichtet;

«-«nd... handet..; seiii.n. V.«... '» de- Klich-^'-^ °°» Si>i °ch ^

^en von Heßlingen das Recht zu öffnen und d.c Appellation nach Baden z g^^ ^

ächtet; ebenso schien es angemessen, über die tobclsche Marchc m> itn Sandvogt fest-

^ Gallen ei!.en ^Untergang" zu veranstalten; an der Forderung des Abzug

'""ten; mit den Töchtern des Landrichters Vögclin möge er, da d.cß eine lang ff . '

Bescheidenheit abzukommen suchen, so nämlich, daß die Befugsame erhalwn ble.be. w

^ beschlossen. von der Ehesache und dem Re.igionSabsall der M. Bant. d.e Stande ^ rg und
^°l°thurn in Kenntiliß zu sezen und auch an Zürich zu schreiben, um von daher zu desso belle e

7 Ä.»wm Pi Zieh... ... Ans vre von »'.ich uub evangelisch M-ni- ^nstch. ich de. » d.
'""gen zu Bade» und Frauenfeld eingckommene Erklärung und zugleich nn H.nbl.ke auf d.e cht '

^lchc ber Prälat von St. Gallen der von Fraucnseld aus an ihn gerichteten Dcpulatichas g
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wurde gefunden, man dürfe mit dem Erfolge jener Verhandlung besonders darum zufrieden sein, weil

die von Zürich gesuchte Gleichheit und Parität ausgewichen wurde; weil aber einerseits schwer fallen

müßte, die Aufstellung eines Prädicanten in Heiligkreuz zu gestatten, andererseits bei Einsczung eines

Altars und Priesters in Lustorf die von Zürich festgehaltene Theilung der Pfründe nach Marchzahl der

Köpfe nicht genügende Einkünfte zur Unterhaltung eines Priesters übrig ließe, und ähnliche Bedenken

auch wegen Affcltrangen und Wuppenau erhoben wurdön, fand man angemessener, die Vollziehung dieser

gegenseitigen Zugeständnisse einzustellen, dem Prälaten von St. Gallen aber zu bedeuten, man erwarte

daß er sich nicht von der Stadt Zürich zu widrigem Vornehmen verleiten lasse. Dieser Entschluß wird

Zürich mitgetheilt; ebenso soll Frciburg und Solothurn von diesen Verhandlungen mitZürichKcnntniß gegebe»

werden. Dem Landvogt im Thurgau wird aufgetragen, die den Utwhlern auferlegte Geldstrafe, falls ^

noch nicht entrichtet sei, ohne Verzug einzuziehen. «. Da der über die Verhandlungen von Baden u»d

Fraucnfeld verfaßte Abschied die vielfachen Berichte, Repliken, Probationcn, Abordnungen u. dgl. nich'

enthält und es eine unentbehrliche Nothdurft ist, mit einem ordentlichen Protokoll versehen zu sein, wird

der Landschreiber in Fraucnfeld aufgefordert, ein solches Protokoll unter Beihülfe des Landvogtö anz»

fertigen und einzusenden, auch einen Auszug 'desselben in der Kanzlei daselbst zur Beuuzung für d>c

Landvögte der V Orte aufzubewahren. «I. (S. u. Lauis). «. Ein Eilbote von katholisch Glarus bring'

den Bericht, daß von den Landleuten der andern Religion die Thcilnahme an der Kreuzfahrt nach Näst^

abgckündct worden sei und zwar namentlich darum, weil ihre Geistlichen derselben beizuwohnen sich we»

gern. Da man diese Sache als eine weit aussehende betrachtet, wird Schwyz ersucht, im Namen der ^

Orte eine Gesandtschaft nach Glarus abzuordnen, um einen Vergleich zu bewerkstelligen; auch wird Zür^

eingeladen, dazu behülflich zu sein. k. In Hinwcisung auf die zu Baden über die französischen A»g"

legenheiten gefaßten Rathschläge kam in Frage, ob nicht zu Beseitigung der in Frankreich „emporgehendc»

gefährlichen Spaltungen und zur Versöhnung beider kriegführenden königlichen Kronen durch die päp^

liche Heiligkeit und etwa auch durch die katholischen Orte etwas gethan werden könne, und es wurde

schlössen, Zürich um Rath und Bericht zu ersuchen, was seit vier Wochen etwa weiter geschehen ft'

und was bei annäherndem Frühling hinsichtlich der eidgenössischen in Frankreich stehenden Mannschaft ^

thun sein möchte. Man ist überzeugt, daß bei gleichen Verhältnissen die Altvordern auch nicht müi^

gewesen wären, x. Da Lucern Bedenken trug, das von Basel eingelangte Schreiben allein zu bea»'

Worten, soll im Namen der V Orte die Ansicht ausgesprochen werden: Wenn das von Basel entworft""

Replikschreiben an die lothringischen Agenten gelange, werden daraus nur noch größere „Molestatioiw»

erwachsen; das Beste werde sein, bei vorkommenden Streitigkeiten Jedem gutes und schleuniges Rech'^

halten; wenn dann gleichwohl der Stadt Bases ohne Verschulden Gewalt und Ucberdrang ange'^

werde, dürfe sie auf bundeötreue Hülfe sich verlassen. I». Obwohl das von Solothurn durch e>»^

Länfersboten eingegangene Schreiben, betreffend die bald einjährige Abwesenheit des Abts von St.

in Rom, wohin er durch den Papst bcschiedcn worden und woselbst er nun so lange aufgehalten wc>'^

zum größten Nachtheil der Abtei, sowie die Ucbergriffe des Nuntius, besonders Luccrn berührt, wird"

doch von allen Orten ins „Bedenken" genommen; da aber bei der Besprechung allerlei Specialis'"

zum Vorschein kamen, die zu dem Antrage führten, den Nuntius um die wahre Beschaffenheit der

zu befragen, stellte man doch auch dieß Lucern anHeim, und Solothurn wurde in Bezug auf eine an ^
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^dst abzuordnende Deputatschaft erwidert, die Zeit und ihre Conjuneturen machen nicht räthlich, viel

den der Sache zu traetiren, wohl aber möge, dem Prälaten von St. Urban zu Gute und etwelcher Er¬

füllung, ein Supplicationsschreiben an die päpstliche Heiligkeit gerichtet werden. I. (S. u. vier ennct-

b'egische Vogteicn überh.). It. Landeshauptmann Zwchcr zeigt an, daß zu Unterhandlungen mit Oester-

und mit Baicrn über das Salzwesen Rcuti als Malstatt bezeichnet worden sei. I. Die „zwei be-

^wchcucn Punkte" will man schriftlich an den spanischen Gesandten Casati gelangen lassen. >»». An die

Obrigkeiten wird der Antrag gestellt, zu Fenstern in die erweiterte Kirche von Dictwhl neun Kronen für

jedes Ort zu bewilligen, i». An Glaruö katholischer Religion und Appenzell Jnner-Rhoden wird eine

Abschrift dieser Verhandlungen, doch unter Wcglassung der sie nicht berührenden Dinge, mitgctheilt.
!>» Der Inhalt des Schreibens von Solothum aus dem NidwaldnerExemplar.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheitcn:
eniietb Logt, iiberh, ». Art. 73. Polizeiliches.

" «I. Art. 4 t. LandcSverlvaltung im Allgemeinen.

«:Z.

Conferenz der V katholischen Orte.

Lueern. 4. April.

Staatsarchiv Lucern. Allg. Absch. Bd. XI.II, kol. s». — LandcSarchivNitwalde».

Gesandte: Lucern. Heinrich Flcckenstcin, Schultheiß; Ulrich Dullikcr, alt-Schulthciß und Panncr-

"r; Christoph Pfhffer, Statthalter; Ludwig Mcper, des Raths. U r i. Jost Püntincr, Landammann;

cb. Peregrin Zwcher, Landeshauptmann. Schwy z. Sebastian Abhbcrg, alt-Landammann ; Joh. Kaspar

^bcrg, alt-Statthaltcr. Unterwaldcn. Heinrich Bucher, Landammaun von Obwaldcn; Jost Lussi,

^udaiinnann von Nidwaldcn. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammann; Wilhelm Heinrich, alt-Ammann.

Die vor zehn Tagen von Solothurn und von dem Bischof von Basel eingelangten Zuschriften

Hülfsgcsuche gegen die an ihren Gränzen liegenden llndiöciplinirtcn lothringischen Truppen wurden

rch den Venncr Suri als Abgeordneten Solothurn'S noch mündlich beleuchtet und durch die Nachricht

^3änzt, paß Freiburg bereits WO Mann Zuzug zu Sicherung der bischöflichen „Berghäuser uud Schlösser"

^sandt habe, daß von der „friedhässigen" Kricgömannschast das einzige Dorf der Stadt Mühlhauscn

^ ausgeplündert, auch ein Convoi aus der Stadt Basel räuberisch angefallen worden sei. Es führte

^ Zu dem von Vcnner Suri gestellten Doppelantrage, aus den VII Orten zunächst im Ganzen UX)

^an zu bewilligen und in jedem Orte besonders IM Mann bereit zu halten, dann aber auch noch
Zürich über Versammlung einer allgemeinen Tagsazung sich zu verständigen. — Bei der Bcrathung

^ler hochwichtigen Angelegenheit wurde nach Einsicht des Bundes von 1579, der im 13. Artikel den
auf die Lebenszeit des Bischofs und bis auf zwei Jahre nach seinem Tode crstrekt, zwar die zeit-

'aäße Erneuerung des Bundes vermißt, aber doch diese Unterlassung mit Hinsicht auf die Umstände

^ die noch nicht erfolgte Confirmation des neuen Bischofs um so mehr als entschuldigt betrachtet, da
bereits die Erneuerung des Bundes zugesichert und die Verpflichtung zur Hülfslcistuug anerkannt habe,
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daher nicht zweifelhaft sei, daß den Orten die Verpflichtung obliege, zum Zuzuge für den Bischof und

für Solothurn aus jedem Orte 15 Mann zu stellen und je 166 Mann bereit zu halten, wegen deren

Verköstigung und Verpflegung man sich ganz auf die hohe Fürsichtigkeit des Bischofs verläßt. Untcr-

waldcn und Zug behielten sich jedoch die Zustimmung der Obern vor. — Unterdessen langte von Zürich

ein Schreiben an, das die Einberufung einer allgemeinen Tagsazung beantragte. Vcnncr Suri, der zur

Thcilnahmc an der Bcrathung dieses Antrags eingeladen wurde, untcrstüzte denselben mit der Bemer¬

kung : Solothurn habe zwar erst noch 166 Mann an seine Gräuze gestellt und dem Bischöfe 66 Mau»

abgegeben; allein zur Zeit komme es weniger auf eine große Gewalt an, als auf den Eindruk, den die

Nachricht von der Einberufung der Tagsazung machen werde; man habe in Solothurn schon zum zweite»

Male bei dem französischen Gesandten angefragt, wessen man sich jener fremden Truppen halber zu ver¬

sehen habe, aber mehr nicht ausgewirkt als die Antwort, er könne für die Truppen des Gencrallicutc-

nantö Rosse ctwclchcr Gestalt Versicherung geben, nicht aber für die lothringischen; man habe also Ur¬

sache, um so fleißiger Acht zu geben und sich auf das Acrgstc gefaßt zu halten. Hierauf wurde beschlösse»,

neben den an Solothurn und an den Bischof zu richtenden entsprechenden Zusagen auch bei Zürich fül

Einberufung der Tagsazung sich zu erklären. Zugleich wird Solothurn ersucht, dem französischen Ge¬

sandten de la Barde zu verdeuten: Wenn ihm etwas an der Erneuerung des ausgelaufenen Bundes

mit Frankreich liege, so möge er zu Abwendung alles Ungemachs von der schweizerischen Gränzc kräst>s

das Seinige beitragen; zugleich aber möge er aus dem zu Gunsten des Bischofs von Basel gefaßte»

Beschlüsse ersehen, ob man hierorts den Bund mit demselben dieser Zeit noch als bestehend ansehe oder

nicht, und ob er recht hatte, als er sich vernehmen ließ, das Bündniß könne dieser Zeit den Bischof

so viel nicht schirmen. I». Der Prälat von Einsiedel« beschwert sich über den Landvogt von Baden, ^

unverhört Arrest auf einen nach Einsiedeln gehörigen Bodenzins gelegt habe, daher dem Landvogt be¬

fohlen wird, den Arrest aufzuheben und den ordentlichen RechtSgang einzuhalten. «. Da die Unkaths-

lischen von Glarus sich noch nicht haben bewegen lassen, an der Fahrt nach Näfels Theil zu nehme",

wird Schwyz ersucht, bis auf weitere Berathschlagung und bis zur Einlangung einer Antwort von Zür»b

Aufschub anzurathen. «I. Gegenüber der von Zürich auf das Schreiben vom 16. März cingekommeitt"

Antwort beruft man sich einfach auf den Landfrieden und das Herkommen; daher wird auch die v»"

Zürich vorgeschlagene Abordnung in's Rheinthal als unnöthig erachtet, v. Von Basel langte

bereits beendigter Session ein Schreiben ein, in welchem erzählt wird, wie jüngst ein burgundischer G^

und dessen Familie nebst dem ihm von Basel bewilligten Geleit von sechözehn Mann auf der Reise

Mühlhauscn von lothringischem Kriegsvolk angefallen und ausgeplündert worden und wie vom l>?^

ringischcn General de Faugc dießfallö keine Satisfaction zu erlangen gewesen sei. Sie bitten daher bc'

so unsicher« Verhältnissen um ein getreues Aufsehen, da dieses Raubvolk noch nicht so bald von ^

Gränze zu ziehen gesonnen sei und lediglich vom Rauben lebe. Lucern beantwortet dasselbe in „a^

meinen Tcrmen." I. In einem nach schon geeudigtcr Confercnz eingelangten Schreiben der evangelisch^.

Glarner erklären diese, für dießmal noch die Näfclser Fahrt mit begehen zu wollen, beharren aber

ihrem Begehren einer „Verbesserung" dieser Feier.
Der Inhalt der bei «> « und t cilirten Schreiben aus dem Nidwaldner Exemplar.
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«4

Gemeineidgenössische Tagsazung der XIll Orte.

Baden. Ki»2, 12. April.

^tantSarchiv Lucer». Allg. Absch. XI.II, kol. — Staatsarchiv Zreiburg. Absch. Bd. 47. — La»d-«archi» Nidwalde».

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzcl, Bürgermeister; Konrad Wcrdmüller,Sekclniciftcr. Bern,
^'klaus Dachsclhofer, Schultheiß; Bincenz Wagner, Bcnner. Luccrn. Heinrich Flcckcnstcin, Schult

Ludwig Mehcr, Kornhcrr. U r i. Seb. Pcrcgrin Zwcher, Landeshauptmauu; Joh. Anton Arnold,
^atthaltcr. Schwyz. Wolf Dietrich Reding, Landaminann und Landeshauptmann. Uutcr-
^°ldcn. Heinrich Bücher, Landaminannvon Obwalden; Joh. Peter Zelger, Landainmanu ' on Nid-
^^lden. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammaun; Christian Schön, Sekclineistcr. GlaruS. Jakob
^arti, Landaiilmaun und Pailncrherr; Balthasar Müller, alt-Landammann. Basel. Joh. Rudolph
^ttftcin, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner. Zcughcrr. Frciburg. Rudolph Weck, Schultheiß;
^klaus von Dießbach, Zcugl^err. Solothur n. Johailn Schwaller, Schultheiß ; Ulrich Suri, Bcnncr.
^ch a ffh a »sc n. I. Jakob Zicglcr, Bürgermeister; Leonhard Meyer, Zcughcrr. Appenzell,
^hann Sutcr, Landammannvon Inner-Rhoden; Johann Tanner, Landaminannvon Außer-Rhoden.

Bon Solothurn und Basel aufgerufen, ihren und den bischöflich-basel'schcn Gebieten gegen die
".^ciplinirten, barbarisch hausenden lothringischen und brandenbnrgischcn HcereShaufcn Schuz und

zu leisten, beschließen die Orte: l) Den Städten Basel und Solothurn und dem Fürstbischofvon
"lel die Anordnung der Bcrlhcidiguugsanstaltcnzu überlassen; 2) denselben aus den übrigen cilf Orten

^ aus der Stift und der Stadt St. Gallen in gemeinsamen Kosten 5(1(1 Mann wohlbcwehrtcr frei-
geworbener Mannschaft zur Vcrtheidigung dcö jene Landschafteil (und Mühlhauscn) nmfasscndcn

khrbczirkö zur Beifügung zu stellen, nämlich von Zürich 80, von Bern 120, von Luccrn 50, von Uri,
^hz, Unterwalden, Zug, GlaruS je 20, von Freiburg 50, von Schaffhauscnund Appenzell je 30,
" Stift und Stadt St. Gallen je 20 Mann; 3) während der Zeit der Bcrthcidigung nicht nur keine
""uschaft zurük zu rufen, sondern bei Fortdauer und Zunahme der Gefahr, gemäß den 16-17 zu Wyl

^ßtcn Beschlüssen, mit Macht zu Hülse zu eilen; 4) die Mannschaftvon Seite jedes Ortes verhält-
'^>äßig bis zum Grade dcö Lieutenants mit Offizieren zu versehen, den Soldaten monatlich mit 5
^»en (zu 4 Dicken), den Offizier nach Gefallen zu besolden, ihnen dabei alle andern Ansprüche als
^ gewöhnliche„Dienstscrviz" zu untersagenund dagegen Basel und Solothurn die Sorge für billigen

^ ka»f der Lebensmittel und die Anstellung verständiger Commandantcn zu übcrbinden; 5) in gleichen
. ^hältnisscu auch andern Ständeil im Nothfallc Hülfe zu leisten; 6) den Commandantcn der genannten

»>dcn Kricgsvölker diese Maßnahmen zur Kcuntuiß zu bringen und sie vor Angriffen auf die vcrau-
ctc Defeilsionsliilic zu warnen; 7) die französische Gesandtschaft zu ersuchen, daß FrankreichcS sich

^clcgeu sein lasse, daß die schweizerische Berthcidigungögränzc rcspectirt werde; 8) auf den 22. April
^..^uzügcr von Zürich, Bern, Schasshanscu, Appenzell Außer-Rhoden und Stadt St. Gallen in Basel,
^ujgen von Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, GlaruS, Appenzell Jnner-Rhodcn und Abtei

Gallen bei der Brüke in Dornach eintreffen zu lassen oder sie wenigstens nicht über den 25. April
14
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hinaus zu verspäten, 9) dem Abte und der Stadt St. Gallen von diesen Beschlüssen unter Erwartung
ihrer bundesgemäßcn Zustimmungeilig Kenntniß zu geben; t») wird von den Gesandten von Luccrn,
Nntcrwaldcn und Zug die Zustimmungihrer Obern vorbehalten, aber versichert, daß man sich den Bun
desPflichten nicht entziehen werde; 11) Uri ist bereit, die Mannschaft auf den bestimmten Tag zu stelle»
und seine Gesandten anerbieten sich, zum Zeichen ihres geneigten Willens, für dieselbe »por uvunso«
einen Monatssold von sich aus darzustrckcn;12) auf die Beschwerdeetlicher Orte, daß die Vcrthcilung
der Mannschaftnicht gemäß den citirtcn Beschlüssen von 1647 geschehen sei, wird festgesezt, daß die gege»'
wärtige Vertheilung für die Zukunft nicht maßgebend sein solle. — Gleichzeitig werden vorgelegt: 1) Ei»
an Basel gerichtetes Schreiben vom Feldmarschall La Fauche, ä. ä. Dammcrkirch 11. April, enthaltend
die Meldung, daß nicht die lothringischen, sondern die brandenburgischen Truppen es seien, die sich a"
den Thoren Basels sehen lassen und den Dorfleutenund Fuhrleuten feindlich zusezen, Basel hiemit solche
insolente Krieger in Arrest legen und vor der Hand sich versichert halten möge, daß den beraubten Fühl'
lcutcn das abgenommene Gut, so weit es noch vorhanden sei, zurükgcstellt werde, auch bereits Beschs
gegeben worden sei, solche Attentate zu unterlassen; 2) ein Schreiben von Generallieutcnaut von Roi^ ,
ll. ll. Bollweiler 10. April, mit der Nachricht, seine (brandcnburgischcn) Leute leben mit der Garuift"
in Brcisach und Ensishcim in gutem Einverständnisse; nur lczter Tage sei der von dem französisch^
Könige zum Gouverneur von Breisach ernannte Comte de Moret nebst Herrn von Siron von Bast^
her mit brandenburgischer Bedckung vor Enstsheim angelangt, aber daselbst nicht eingelassen worde»-
daher der .Graf nach Philippsburg weiter gezogen sei und das brandenburgischcRegiment in die Schlösse
der Umgegend habe einquartirt werden müssen u. s. w.; 3) ein Schreiben von Rindsingcr, ll. ä. B»^
12/2. April, mit der Anzeige: Die lothringische Armee habe ihr Hauptquartier in Dammcrkirch, liege
Mümpclgard bis Mühlhausen,sei bei einem Angriffe auf Sulz mit Vcrlurst abgetrieben worden, ha^
dann aber dem Gencrallieutcnantvon Rosse in Bollweilcr all' sein Bich weggetrieben; Feldmarschall^
Fauche schreibe an Oberst Rubadell unterm 12,2. April, wenn die vier Acmter und Ritterdörfer die
zehrten 400 Viertel Früchte nicht liefern, werde in der Umgegend alles verwüstet werden; die 100
starke Bcsazung von Brcisach habe dem an der Stelle des Generallieutenantvon Rosse commandirciss^
Oberst von Ratschin die Festungsschlüsselweggenommen und so dem Comte de Moret und seinem ^
gleiter Siron den Eintritt in die Festung verwehrt; der Comte de Hareourt prätcndirc das Gouveruc»^
zu Breisach u. s. w. I». In einem mündlich gehaltenen, dann schriftlich eingegebenen Vortrage gibt ^
französische Gesandte zuerst die Versicherung, daß die lothringischen Kriegsschaaren nicht, wie
glauben machen wollen, in des französischen Königs Dienste stehen, sondern daß der Herzog von Lothriu^'
dem König von Spanien diene, dem es daran liegen müsse, daß der Friedensschluß nicht zum VollZ^
komme; daß es hiemit im gemeinsamen Interesse des Königs von Frankreich, der deutschen Reichöstä^
und der Eidgenossenschaftliege, diese Kricgerschaarcn eher zu vertreiben als, wie der Bischof von
auf den Rath zweier Gesandten der V Orte gethan haben soll, sie mit Brod zu verschen. Der
von Basel sei, obschon mit einigen Orten der Eidgenossenschast verbündet, ein Fürst des Reichs und ^
solcher verpflichtet, den Frieden von Osnabrück und Münster vollziehen zu helfen. Hierauf schildert ^
Gesandte den bemitleidcnswürdigen Zustand Frankreichs, wie in Guienne und zwischen der Loire uud ^
Seine Armeen stehen und das Land verwüstet liege; ferner, wie die Schweizertreue, obwohl die
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wuschen Hauptleute zu bezahle» unmöglich geworden sei, sich auch in dieser Roth erprobt und dem Könige
>hren Beistand nicht entzogen habe, die Gesandtschaft daher nur die schon von Solothurn aus unter m
^ April datirte Bitte vorzubringen habe, es möchten die eidgenössischen Stände hinsichtlich ihrer an
Frankreich gestellten Forderungen noch bis zur Jahrrechnung zuwarten; denn es sei Aussicht vorhanden,

in wenigen Monaten die gegen den König auSgebrochcncn Empörungen gedämmt sein werden. ES
Hürde hierauf diese Verschiebung bis ans nächste Jahrrcchnung bewilligt, jedoch in der auSdrüklichen Er¬
wartung , daß die in dem eingegebenen Mcmoriale erhobenen Beschwerden und Forderungenbis dahin
'hre Erledigung finden. Beigefügt wurde die Bemerkung, daß, wenn die lothringischen Kricgöschaarcn
h Eidgenossenschaft schädigen und angreifen, man sie so weit verfolgen werde, bis eine billige Entschä¬

digung erhalten sei. Der Antrag, es möchte die Erklärung erneuert werden, daß künftig nur insofern
kuppen bewilligt werden, als man bei der Bundcöcrneucrungdie Versicherung erhalte, daß si > nicht zur
Offensive gegen andere Fürsten gebraucht werden sollen, sowie der Antrag, daß für Bezahlung der frän¬
kischen Gelder ein besonderer „Commiß" bestellt werden möchte, erhalten keine Zustimmung, weil man
^ jezt überhaupt nicht in Specialitäten einlassen könne. Ebenso wird eine auf den frühern Beschluß
^gliche schriftliche Erwiderung der französischenGesandtschaft abgelehnt. ES wurde sodann noch der
ruhere Beschluß bestätigt, daß kein Ort gesondert in die BundeScrncuerung mit Frankreich sich einlassen

^ue. Das Gesuch Nidwaldcnöum Fenster für die Kirche in StanS wird all rekoronäuiu genommen.
' Der Gesandte von Nidwalden erinnert, daß einige Orte die 1648 dem EhrengcsandtcnSckelmcister
dngartiicr verheißenen Fenster noch nicht abgeliefert haben. «. (S. u. Lauis). k. (S. u. Vier cnnct-

°"Nche Vogteien).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

K» Die von Georg Schöttlin, Kanzler des Bischofs von Basel, und von Solothurn mitgetheiltcn
Richte werden bis zum Zusammentritte der XIII Orte zurükgelcgt. I». Vom Oberst Crivclli langt ein
^'cht ein, ll. ä. Madrid 25. Januar, betreffend seine GcsandtschaftSreiseau den spanischen Hof, worin

Ausführlich der Verlauf der Reise und seine Aufnahme am Hof erzählt und der Beginn der Unterhand-
uugen angezeigt wird. Dieser Bericht wird dem Abschied beigelegt. I. Den Gesandten von Zürich,

2 datirtcö Schreiben ihrer Obern an die V karholischcn Orte übergeben, betreffend
^ Anstände im Thurgau und Rheinthal, wird gemeldet, daß selbes von Lucern auö werde beantwortet

^rdcn; zugleich wird Lucern mit der Beantwortung beauftragt und ersucht, das Schreiben Zürichs
"ud die Antwort darauf dem Abt von St. Gallen mitzuthcilcn. k Ein vom thurgauischcn Landvogt
^'"gelangtes Schreiben, in welchem er berichtet, daß einige WeibspersonenkatholischerReligion in Folge
^beirathungzum evangelischen Glauben übergetreten seien, und um dahcrige Vcrhaltungübcfchlc cr-

wird der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen in den Abschied genommen, um auf nächster Jahr-
Mung darüber zu verhandeln. An Solothurn, Frciburg und Appenzell Jnncr-Rhodcn wird ein AuS-
i! c>us dem Landfrieden mitgetheilt, damit sie daraus ersehen, wie man von einer Religion zu der andern

^treten möge oder nicht. I. (S. u. Thurgau). «». Auf Anregung Solothurn'S wird in Bezug auf
^ Nach Rom citirteu und dort zum Schaden seiner Stift zurükgehaltcncn Prälaten von St. Urban
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an den Cardinal Pamphilius geschrieben, sich der Angelegenheit desselben zu deren beförderlichen Erledigung

annehmen zu wollen. « Man hatte die Absicht, wegen der Feier der Näfclser Fahrt sich abermals a»

die evangelischen Glarner zu wenden, gieng aber auf das Gesuch des Gesandten von katholisch Glarus

davon ab. «». Der luccrnische Stadtschrciber wird ersucht, den Abschied über die Verhandlungen bei der

jüngst in Turin stattgehabten Besieglung der BundeSerneuerung mit Savohen beförderlichst abzufassen

I». Der Herzog von Savohen berichtet, daß ein Soldat der Garde sich gegen seinen Lieutenant einer

Insubordination und dann der Aufreizung seiner Kameraden schuldig gemacht habe, so daß man genöthigl

gewesen sei, den Amtleuten der Compagnic Hülfe zu leisten und denselben der Justiz zu übergeben. ^

stellt nun daö Gesuch, die Garde ernstlich zum Gehorsam zu mahnen; dabei wird versichert, daß für

zahlung des Soldes gesorgt sei. Wird in den Abschied genommen. «>. Die Ordonnanz für die savohiD

Leibgarde wird revidirt. i». Was der Herzog von Savohen wegen Hauptmann Vögclin schreibt, ist cn^

beiliegender Copie zu ersehen. (Diese Beilage fehlt).
I». Der Inhalt des Gesandtschastsberichtsans dem Nidwaldner Exemplar; »>. aus dem Freiburger Exemplar.

Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftsangclegenhcitcn!
Thiirga». I. Art. 628. Stifte und Klöster.

Vier cnnctb. Bogt, iiberli. I'. Art. 74. Polizeiliches.

Lanis. e Art. 45. LandeSvcrwaltung im Allgemeinen.

«5

Conferenz der evangelischen Orte bei Anlaß der Tagsazung zu

Baden. Z« U. April.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Br. ISS», kol. s«o.

Gesandte für Zürich, Bern, Basel, Schaphausen die gleichen wie Abschied 64,

Glarus Landammann Jakob Marti, für Appenzell Landammann Johann Tanner.

». Mit Bezug auf die in der allgemeinen Sizung vom französischen Gesandten gemachten Mittlst^

ungcn verständigt man sich dahin, bei der gemeinsamen Bcrathung dieser Angelegenheit die Meiiu^

geltend zu machen, zwar nochmals die Forderung zu wiederholen, daß den gerechten Ansprüchen sow^

der noch im Dienste stehenden als auch der verabschiedeten Truppen Genüge geleistet werde, jedoch, we»"

die französische Gesandtschaft erkläre, daß es dem Könige unmöglich sei, derselben zu entsprechen, bis ^

nächsten Jahrrcchnung sich einen Aufschub gefallen zu lassen, immerhin in der ausdrüklichcn Erwartu»^

cö werde unterdessen daö Möglichste zur Befriedigung der Hanptlcute und zur Bezahlung der Aussig

aufgeboten, auch in der Meinung, daß bis dahin über Erneuerung des Bündnisses nicht eingetreten ^

bei allfälligcn Verhandlungen darüber die Bestimmungen festgehalten werden, welche das gute Ein^

A n merk u n g zu Abschied 64: «. Mit dem Bischof von Basel verbündete VII Orte. I,. Mit Spanien verbündete VI ^

i. V katholische Orte. IX katholische Orte. I. Thurgau regierende katholische Orte. IX katholische Orte. ^
V katholischeOrte. » r Mit Savohen verbündete Orte.
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"chmcn mit Oesterreich und die Fortdauer der Erbcinung gebieten. I». Der Entwurf eines im Namen
evangelischen Orte und ihrer Zugewandtenan die Republik England und an die VereinSstaatcn der

Niederlande abzulassenden Mahnschreibens, sich zu ihrem eigenen Vorthcil und zum Nuzcn ihres gemcin-
saincn Religionsbekenntnisses mit einander zu vertragen, wird von den übrigen Orten genehmigt, von

und Basel aber in den Abschied genommen. Dabei wird auf Spanien, Dänemark, Schweden, die
P^eins>taaten selbst und die Städte Bremen, Lübeck und Hamburg hingewiesen, welche die Republik
^"glaud bereits anerkannt haben, so daß die von Seite der Eidgenossenschaft ausgesprocheneAnerkennung

Frankreich, von dem pfälzischen Hause und andern Staaten nicht übel ausgelegt werden könne, e.
Zürich wird berichtet, daß auf ein an die V Orte erlassenes Schreiben unter'm 8. April von diesen
Antwort eingegangen sei, in der sie sich erklären, bei dem Landfrieden, den Verträgen und Abschieden

Reiben zu wollen, daß sie aber eben deßwegcn die angetrageneAbordnung in das Rheinthal und die be¬
rechtigte Besprechung mit dem Bischof von Konstanz für unnöthig ansehen; sie halten die Behandlung
^tretender Streitfälle durch den Laudvogt und allfälligc Appellationan die regierenden Stände für ein
ruügeiideS Rechtsmittel u. s. w. ES wird sodann das projectirte einläßliche Antwortschreiben Zürich'S
ruchmigt und den V Orten zugestellt mit dem Datum 3. (alt. Kal.) April. «I. Der Gesandte von GlaruS sezt
'k über die Näfelscr Fahrt obwaltenden Zwistigkciten aus einander und thcilt ein darüber unter'm 20.

°Nürz a,l Schwhz und ein unter'm 25. März an Luccrn gerichtetes Schreiben mit. Im crstcrn wird ge-
daß bei der Näfelscr Fahrt von der Reformationan der evangelischePfarrer gepredigt habe, dann

^u den Katholischen allerlei Neuerungen eingeführtworden seien; daß seit dem Vertrage von 156-1 die
^edigt abwechselndvon dem evangelischen Pfarrer und von einem Priester gehalten, von den Katho-
Uchcn ab^ vcrtragsweisemit Kreuz und Fahnen a»fgezogen, sondern auch allerlei anderes
^'Moniel beigefügt, zuweilen auch ein ausländischer Priester mit der Predigt beauftragt und sodann in

^ Predigt ReligionSpunkte auf eine den Evangelischen anstößige Weise behandelt worden seien; daß im
^uhre >639 die Katholischen ein silbernes Bild des heiligen Fridolin bei der Fahrt aufgestellt und un-
Achtet aller Gegenvorstellungen und, obwohl hierauf die Evangelischen zwei Jahre an der Fahrt keinen

Utheil mehr nahmen, nicht darauf verzichtet, zulezt die Evangelischen nachgegeben haben; daß aber im
ahre ,6-1^ der evangelische Pfarrer, der die Fahrtprcdigt gehalten, von katholischer Seite geschmäht

^'rdcu sei, wie ein Schelm geredet zu haben u. s. w, waö die Evangelischen zu dem Entschlüssegeführt
sich ho,, der Fahrt zu sondern, nur um sich den mit den' Verträgen von 1532, 156-t und 1623 im

idcrspruch stehenden Rcligionö-Schmähungcn nicht weiter auSzusezen; darum werden sie aber Gott für
^ zu Näfcls crfochtcncn Sieg nicht weniger ihre Dankbarkeit bezeugen und außerdem all' der sündlichen
usschwejfnngenin Essen und Trinken, Spielereien, Krämcrcien, Raufereien, Fluchen und Lästerungen,

welche die Fahrt entweiht zu werden Pflege, sich enthalten. Im Schreiben an Luccrn wird die
Gärung abgegeben: Zu Ehren der Abgeordneten Rcding und Statthalter Bclmont und iu Erinnerung

^ die vor dem gesammtcn Rathc von GlaruS gemachte Proposition, auch in Erwartung, man werde
Mischer Scits die alten Verträge ehren, seien die Evangelischen entschlossen, dem dicßjährigcn Dank-

i e wieder beizuwohnen. — Diesen Mittheilungen wurde jedoch von dem evangelischen Gesandten von
arus die Bitte beigefügt, es möchten die Evangelischen ihnen helfen, von der Theilnahmc au der ihnen

^ beschwerlichen Näfelscr Fahrt entledigt zu werden. Wird in den Abschied genommen

«
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Besondere Verhandlungen der IV Städte.

«. Die Bitte der Gräfin von Hohenlohe um ein Anleihen von 2—3000 Gulden betreffend aner¬

bietet Zürich auf Ratification hin 100 Ducatcn als Geschenk, Bern ebenfalls 100, Basel und Schak'

Hausen zusammen 100 Duralen, f. Was an die Mädchenschule in Moosbach zu steuern sein möchte,

wird all rökoronäuln genommen. K. Die Steuern für das Gymnasium Hornbach, die Stadt Magde¬

burg, nach Tyrnau und Komorn in Ungarn sind von den Ständen an Zürich zu übermitteln. Ueber de»

Antrag, sowohl nach Hornbach als nach Magdeburg 600 Rcichöthaler zu senden, oder von den nach

Magdeburg bestimmteil 600 RcichSthalern 100 Rcichsthaler zu Gunsten Hornbachs abzuziehen, wird hi»^

weggegangen. I». An die jährlichen Beiträge von 200 Gulden zur Unterhaltung zweier die Theologie

studircndcn picmontesischcn Knaben beizusteuern erklären sich Basel und Schaffhausen nicht bevollmächtigt,

Zürich und Bern sind dazu geneigt und nehmen die Sache in den Abschied. I. Dem von Bartholomäus

Künzler, Rathschreiber von Appenzell Außcr-Rhoden, eröffneten und begründeten.Gesuche um eine

steuer zu der neuen evangelischen Kirche auf dem Kurzenbcrge entsprechend, wird den evangelischen Orte»

eine solche Beisteuer zu leisten empfohlen.

««.

Conferenz der Städte Basel und Solothurn und des Bischofs von Basel.

Dornach. I«k52, 24. April (14. April alt. Kal.).

Kantonsarchiv Basel. Wettstein'sche Sammlung Bd. IX.*)

Gesandte: Basel. Joh. Heinrich Falkner, Zeugherr; Joh. Jakob Zörnlin, Oberstlieutenant. Sol»'

thurn. Joh. Ulrich Suri, Vcnner; Victor Wallier, Major. Bischofvon Basel. Nikl. Wilhcl"'

von Reinach, Landeöhofmeistcr; Joh. Dicbold von Ostein. Obervogt zu Birseck; Joh. Jakob Blas»^

Obervogt zu Pfeffingen.

Der Zwck der Conferenz war, sich zu verabreden, wie die von den Mitcidgenossen den beiden Städte"

zur Bcschüzung ihrer beiderseits angrenzenden und der dazwischen liegenden bischöflichen Landschaften Z"'

gesicherte Hülfömannschaft zu vcrtheilcn sei. Obwohl die Abtheilung und die Bestellung der Hauptle^

der versprochenen 500 Mann laut des badenschcn Abschieds den zwei Städten anhcim gestellt w>a^

hatte doch Bern über seine Mannschaft bereits einen Hauptmann gesezt; statt also, wie beabsichtigt

sechs Compagnien einzurichten und von jedem Orte drei Hauptlcutc zu erwählen, beschränkte man ^

auf fünf und ordnete dafür dem bcrnischen Hauptmann von jedem Orte noch zwei Militärpersonen be"

Einquartirt werden nach Allschwhl, St. Margarethen, Binningen und Bottmingcn, Biel und Ben^

Rodersdorf, Metzcrlen, Hofstetten, Flühen, Bättwyl, Witteröwyl und Brükc Dornach 250 Mann;

Pruntrut und Dclsbcrg 100, in die Mittlern bischöflichen Dorfschaften und von da im Nothfall

») Dieser nicht in voller Form der gewbhnlichen Abschiede verfaßte Gesandtschaftsbcricht führt auf der Rükseite die Ansicht
„Kurzer vergriff deßjenigen, so den tl/21 Aprellen 1652 zu Dörnach an der Brnckhen verhandlet worden" — und
anderer Hand weiter unten: „lislation H. Ob. L. Zörnli."
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^berwhl, Thcrwhl, Ettingen 15V Mann. Im Nothfall stellt jede Stadt noch aus den Ihrigen 300 Mann,
Zusammen 600, der Bischof aus den Herrschaften Birscck, Rcinach, Arlcsheim, Pfeffingen, Zwingen und
kaufen, Dclöbcrg 430 Mann; Sammelplaz für die basclschc und solothurnische Mannschaft ist die Brüke
Dornach, für die bischöfliche Mctzcrlcn und Therwhl. Basel hält 25, der Bischof 20 Reuter bereit. Jeder
Dtand wählt einen Obersten oder Obcr-Conunandantcn über die sämmtliche Mannschaft mit Einschluß
^r 500 Mann des eidgenössischen Succurses.

«7.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1ii»2 2^t. April.

StaatSarcki» «ucer». Allg. Absch. Bd. XUII, kol. 92.

Gesandte: Lueern. Heinrich Flcckcnstcin,Schultheiß; Ulrich Dullikcr, alt-Schultheiß und Panner-
Christoph Pfhffcr, Statthalter. Uri. (Entschuldigt.) Schwhz. Wolf Dietrich Reding, Land¬

smann; Joh. Kaspar Ceberg, alt-Statthaltcr. Untcrwaldcn. Heinrich Bücher, Landammannvon
Dbwaldcn; Peter Zclgcr, alt-Landammannvon Nidwalden. Z u g. Beat Zurlaubcn; Jakob Andcrmatt,

Raths.
Indem die zwar entschuldigte Abwesenheit der Gesandtschaftvon Uri um so mehr bedauert wurde,

e>l dieses Ausbleibenbei den unkatholischcn Orten ungute Meinungen erzeugen könne und weil durch
^Pressen von Solothurn ein Schreiben mit dem Wunsche einlangte, daß die Abscndung der Mannschaft
derschoben werde, bis die veranstaltete Unterredungmit dem Bischöfe stattgefunden habe, besprach man
^ Zuerst über die in der früher» Conferenz hinsichtlich der Hülfsmannschaft für den Bischof von Basel
faßten Beschlüsse, über welche Lcnncr Suri seinen Obern auf eine mit seinen in Lueern ausgesprochenen

Äußerungen nicht zusammenstimmende Weise Bericht gegeben und auch dem Bischöfe „zu unserer nicht
fingen Verunglimpfung" Mitteilungen gemacht hatte. Hierauf untcrrcdcte man sich ferner über die zu

udcn von Uri gegebene Erklärung, nicht nur die verlangte Mannschaft liefern, sondern auch voraus
k»>en Monatsold vorschießenzu wollen, was man darum mißbilligen zu dürfen glaubte, weil eine solche
Deichende Instruction des einen Orts vorher den andern hätte mitgetheilt und jedenfalls der Schein,

ein Ort vor den andern sich auszeichnen wolle, hätte vermieden bleiben sollen. Dann aber nahm
besonders daran Anstoß, daß in Baden so weit aussehende Vorschläge Beifall gefunden haben, da
weder ein feindlicher Einfall, noch eine solche Bcdrängniß eingetreten sei. zu deren Abwehr allein

Ä alten Bundesbcstimmungcn verpflichten; man könne „solch'Verfahren nicht für bekannt halten, sondern
sich Bedenken, daß man vermittelst unterlaufener Geschwindigkeitaus diesem Anfangs zu

^Ichirmung des Bischofs gemachten Particularwescn ein allgemeines Dcfcnsionalwcrkauf Basels und
Kothurns Disposition, Gewalt und Verleitung mit solcher Pienipotenz zu beratschlagen und zu postu-

Äcn unterstanden,so daß den besagten Städten überlassen sein solle, auch noch andere Orte ihres Be-
^ Ä»s iw dieß Wesen zu ziehen, alles in der ObrigkeitenVerlag und Kosten, mit einer solchen Un-
Ä'chheit der Anzahl, die gar nicht förmlich sei, so daß kein Ort einen einzigen Mann abfordern dürfe,
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so lange man das Volk Vonnöthen haben werde, sondern, laut deö Abschieds zu Wyl von 1647, auf der

beiden Städte Begehren jedes Ort mit seiner Macht nachdrüken müsse, — welches alles Erfindungen seien

und Vorschläge, die nicht herkömmlich oder üblich seien"; überdieß falle es schwer, daß die dem Bischofzu

leistende Hülfe auf Kosten der Orte geschehen solle; es sei das eine Acudcrung, die auch die Pflicht

gegen die gemeinen verbündeten Orte berühren möge; daher habe man sich entschlossen, künftig nur auf

bundesgemäßc Mahnung die nöthige Hülfe zu gewähren. Da nunmehr laut eingelangtem Bericht der

Abzug des Kriegsvolkes von der Gränze erfolgt sei, so sei der Auszug zu unterlassen und seien die Koste»

so zu ersparen. Dabei sei man aber jeder Zeit mit Eifer bereit, die Bundespflichten zu erfüllen, wen»

es sich um wirkliche Gefahr deö Vaterlandes handle oder darum, dessen Eintracht und Stärke zu wahre»

und so auf die Nachkommenschaft ein geachtetes und kräftiges Gemeinwesen zu vererben. Bei der >»

Baden projectirten Hülfelcistung handle es sich aber nicht um so wesentliche Dinge, sondern es verberge

sich viel anderes hinter diesem Scheine. Es wird hierauf beschlossen: l) diese Verhandlung Uri zu über-

Mitteln und das Bedauern über seine in Baden „erzeigte allonatw" zu bezeugen; 2) auch dem Bischsfl

von Basel durch Schreiben über den eigentlichen Sinn dieses von den katholischen Orten gefaßten M

schlusses Auskunft zu ertheilcn; 3) ebenso den Ständen Solothurn, Freiburg, Glaruö und Appens

katholischer Religion, sowie dem Prälaten von St. Gallen davon Bericht zu geben, doch vorerst die A»>'

wort Uns abzuwarten*). I». Landammann Zclgcr gibt Auskunft, warum der zwischen Nidwaldcn u»d

Uri bestehende Seelisbergcr Span einige Zeit „ungeübt" geblieben sei und wie Uri sich fortwährend

weigere, Schwyz als Richter anzuerkenneil und dem Bund der III Waldstättc sich zu fügen, bittet daher,

dazu mitzuhelfen, daß von Uri entweder laut des gemeinsamen Muttcrbündnisseö der III Orte oder >»^

Zuthuu Lucern's die Sache an ihren gebührenden Ort gebracht werde. Indem Schwyz bemerkt, daß

man dortscits von der gegen Schwyz gemachten Einwendung Uri's nichts wisse, gibt Luccrn den Rath,

es möge Nidwaldcn schriftlich sein Begehren an Lucern stellen, so werde Lueern sieb gerne bei Uri vcl'

wenden.

') Am 10. Juli berichtet bau» Schultheiß Fleckenstein von Baden aus nach Lucern. daß die Instructionen der IV katholisch"

Orte in dem Mißfallen gegenüber den Orlen, „welche de» Meister spiele» wollten," übereinstimmen. Zwcyer jedoch

so sehr gegen die von Lucern unter der Aühruug Dullikerö gemachte Diversion, daß er in einem Briese an Dulliker b"

seinem (stute Hilfikon au« sich gegen diese Conscrcnz erklärte und in einer dießsälligcn Zuschrift an den Bürgermeister

stein versicherte, er habe den Herren oft gesagt, wenn Lucern nicht wieder einlenke, werde dieß besorglichcr Weise die Z"'

rüttung der Eidgenossenschaft nach sich ziehen. (Wctlstcinischc Sammlung, Band IX.) - Am 26/ Ist. März meldet gwe?«'-

Venner Suri von Solothurn habe sich in einem Schreiben an ihn „sormalisirt:" „Meine gnädigen Herren sind nich' ^

dacht, U. E. der Stadt Luccrn und der übrigen lll Orte ungereimte Prvccduren mit Stillschweigen passircn zulassen, so'"-"

werden schriftlich mit Basel beralhschlagcn, wie es bei der bevorstehenden Tagsazung empfindlich und bester Maßen zu ah»b"

sei." - „Auch zu Zürich habe ich," schreibt Zweyer, „Leute gefunden, die mit andern Orten nicht gern viel Kosten Hab"

wollen. Ich antwortete ihnen, es sei besser, wir retten mi, etwa« Kosten Andere, als wenn da« Uebel uns zu Schaden

jlblä.)
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Conferenz der die Vogteien Bellenz, Bnllenz und Nimera regierenden III Orte.
Brunnen. 1«»»2, 13. Mai.

Laiidesarciriv Nidwaldcn.

Gesandte: U r i. Jost Püutiiltl', Landammanil; Joh. Anton Arnold, Statthalter. S ch w y z. Martin

^lmont, Landammann; Stbastian Abyberg, alt-1?andann»ann; Georg Abyberg, alt-Landa»nnann; Joh.

^stpar Ccbcrg, alt-Statthaltcr. Nidwaldcn. Jakob Christen, Landainmann; Peter Zeiger, Panncr-

^rr, erwählter Landvogt nach Lauis.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte HerrschastSangelcgcnbeite».

I». Art. l«i. Zoll.

Allenz -c. «. , Art. I35> t42.

«5».

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. 1«ik52, 2«. Juni.

Staatsarchiv Luccr». Allg, Atsch. Bd. XI.II, kot. 10s.

Gesandte: Luccrn. Heinrich Fleckcnstcin, Schultheiß; Ulrich Dullikcr, alt-Schultheiß und Panner

Ludwig Meyer; Jost Pfyffcr. Uri. Jost Pi'intincr, Landainiilann; Scb. Pcregrin Zweycr, alt-Land-

^uiiianit und Landeshauptmann. Schwyz. Martin von Rickcnbach, genannt Bclmont, Landamman»;

^uz Rcding, Sckclincistcr. Untcrwaldcn. Melchior Halter, Statthalter von Obwalden; Barths-

^>»ä Odcrmatt, alt-Landammann voil Nidwaldcn. Zug. Georg Sidlcr, Ammann; Wilhelm Heinrich,

^^Ammann.

. Dem Herkommen gemäß zur Vorbcrathung der auf der Jahrrcchnung zu verhandelnden Gegen

^»lde versammelt, nehmen die Gesandtschaften zuerst ein durch einen Eilboten von Zürich ciilgekommcneö

^reiben und ein solches des Abtcö von St. Gallen zur Haud, aus denen sich zu ihrem Mißfallen er-

daß Zürich für sich selbst Deputirtc an den Bischof von Constanz und an den Abt von St. Gallen

Alands und über Sachen, die es doch nicht allein angehen, besondere Tractatc versucht und dabei ein

^ angestrebt habe, das weit über die Verhandlungen zu Baden und Fraucnfcld hinaus gehe*); daher

) Verhandelt wurde beim Abt vom St. Gullen über folgende Beschwerden: I) Das vom Vogt zu Obcrburg den Evan-

llclischen in Sitterdorf gebotene Hutabziehen bei dem Läute» der Betglokcn am Morgen, Mittag und Abend, und Be¬

strafung der Nichtbeachtung dieses Gebots; 2) die Anordnung des Vogts auf Rosenberg, ein ungetaustes, aus dem

Kirchhof begrabenes Kind wieder auszugraben, und Bähung derer, die dasselbe auf den, Kirchhofe bestatteten ; 3) die

unbestraft gebliebenen Schmähungen der Pfarrer von Heiligkreuz und Helfeuswyl über die Evangelischen; 4) die

schmählichen Reden des Ammanns zu Sitterdorf über den Prädicanten Ochsner und der aus denselben gefallene Ver¬

bacht, den Brand des evangelischen Pfarrhauses verursacht zu haben; ö) die ungleiche Vertheilung der Aemter und
15
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scheine eö ihnen angemessen, einerseits bei der künftigen Jahrrechnung sich über eine dem Landvogt ii»

Thurgau zu gebende Instruction zu bcrathcn, wie er sich in Rcligionssachen gegen die Unterthancn, bc>

sonders auch hinsichtlich der Prädicantcn, zu verhalten habe, andererseits dem Prälaten von St. Galle»

in Bezug auf die den sechs Beschwerden entgegen gestellte weise Antwort den Beifall zu bezeugen, den»

selben auch zugleich den Rath zu ertheilcn, daß er sich durch jemand auf nächster Tagsazung zu Badc»

vertreten lasse, der u. a. die katholischen Altstätter bei ihren Rechten schüzen helfe. Auch soll der Lan^

Vogt im Thurgau in Bezug auf die Klagen, welche von Zürich über die Eingittcrung des Chorö >»

Sulgcn eingebracht wurden, bei der Stift Bischofszell Bericht einholen. I». Leopold Feer von LuccrN

Landvogt im Rheinthal, wünscht im Namen des Prälaten von St. Gallen zu erfahren, wie er sich nn>

Publicirung des seit acht Jahren nicht mehr verkündeten großen Mandats verhalten solle, indem sich bc

sonders Zürich dem Worte „Ncugläubige" und dem Hutabziehcn bei'm Ave-Maria-Läuten widcrsezt habci

auch frägt er für sich, ob das Begräbnis; ungetaufter Kinder zu gestatten sei. Die Antwort aber a»!

beides wird bis zur kommenden Jahrrcchnung zu Baden verschoben, v. (S. u. Baden). «I.

im Thurgau gemachte Erfahrung, daß viele katholische Personen mit unkatholischen sich vcrhcirathcn u»?

dann von der „wahren" Religion abtreten, mahnt zum Erlaß von Bestimmungen betreffend den Rcl>

gionswcchsel. v. Zweien Schreiben Frciburgö an Lucern wird entnommen, daß Bern in ernster Kriegs

bereitschaft begriffen und der erste Auszug sogar marschfertig sei und Angehörige FrciburgS mit unfrcund

lichen Arresten belästigt werden. Eö wird also in Baden darüber näher eingetreten werden müssen. ^

Die Gesandtschaften sind auch zu instruiren, was zu thun sei, wenn der französische Gesandte die ve»

sprochcnc Satiöfaction auf die Jahrrcchnung nicht leiste. (S. u. Thurgau). I». Auf erhaltene KM^

daß Landvögte zuweilen den Unterthancn bei Processen die Appellation sperren, wie z. B. dem Sch'«^

von Bettwhl in den Freiämtern geschehen ist, wird auf Gutheißen hin gefunden, eö dürfe kcin^

Unterthancn, wenn er nicht seine Streitsache in Compromiß übergeben oder ein von Rechts wcg^

unappcUablcö Bergehcn verschuldet habe, die Appellation an die hohen Obrigkeiten vorenthält

werden. I. Die Schirmorte der Stadt Rapperswhl werden ersucht, zur Berathung zusammenzutretc»

Nuzung der Gemeindegüter unter den beidseitigen Religionsgenossen zu Altstätten 0) die Einforderung der ^
Prädicanten Ochsncr von Sittcrdorf und seiner Hausfrau für begangene Feiertagsbrüche auferlegten Geldbuße u»
die Vorenthaltung ihm gehörigen Weins und eines Besoldungsrükstandes von 98 Gulden in Zihlschlacht. — Hlet
wurde die Antwort crtheilt: Man wolle sich im Allgemeine» gerne nach dem frauenfcldischcn Abschiede richten! alt

in Sitterdorf sei jenes Gebot des Hutabziehens alte Uebung, im Nheinthal die Bestattung ungetaufter Kinder ^
dem Kirchhofe eine Neuerung, das Schmähen auf der Kanzel ein Vergehen, dem man abhelfen wolle, sofcrne a«^
die Prädicanten davon lassen! die Untersuchung der Klage über ungebührliche Reden des Ammanns von Sittel
sei dem dortigen Gerichte zuständig! über die Aemter und Nuzungen in Altstätten haben Verträge und die Ofs»""'
von 1490 Bestimmungen getroffen: aber anderes müsse gerichtlich entschieden werden; von dem über den
canten zu Sitterdorf auf den Wein gelegten Arrest sei noch keine Anzeige cingckommen. Mit dieser Antwort

sich die zürcherischen Abgeordneten nicht zufrieden geben! sie vcrdeutcte» namentlich, daß die Bestattung ungeta»^
Kinder und die Parität in Altstätten nach Baden gezogen, auch die Nbstrasung der Landfricdcnsbrüche dem ^
nicht zugestanden wurde. Bei der Verabschiedung ersuchten die Gesandten den Abt um eine schriftliche Erklär»^
die anfangs als ungewöhnlich abgelehnt, nachher durch Herrn Ningk anerboten, aber von den Gesandten als
nügend nicht angenommen wurde.
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wie die Stadt wenigstens gegen einen jähen Einfall oder Ueberfall zu schirmen sei. k,. Landammann
Odermatt erinnert an das Gesuch, die neue Kirche zu StanS mit den Ehrcnwappen der eidgenössischen
Orte zu zieren, und bittet, sich nicht zu ärgern, daß jüngst zu Baden dießfallö auch die unkatholischen
Orte angesprochenworden seien; man sei der Meinung nicht, jemanden anders als katholische Stände
^ieunii anzusprechen;weil auch die vier großen Pläze und Fenster gewissen Herren Prälaten vcrzeigt
ir>en, werden die Kosten der übrigen nicht so hoch kommen. Wird in den Abschied genommen. I. Den
Gericht über die Verhandlungen der Gesandtschaft nach Turin anzuhören hätte man zwar Zeit genug;
" aber nur zwei Glieder jener Gesandtschaft anwesend sind, so wird der Bericht nicht verhört. Weil

wan aber die Dankschreiben an den Herzog und seine Minister nicht mehr länger verschieben darf, erhält
Ottern Vollmacht, die Schreiben zu erlassen und dazu auch die ZustimmungFreiburgS einzuholen, in.

Betreff der von Ammann Hans Dictschi zu gcwärtigcndcn Klage über die vom Abt - St. gallischen
^gt auf Blatten erlittenen Proecduren sind Instructionen nach Baden zu erthcilcn. n. Ebenso werden

Obrigkeiten sich zu verständigen haben, wie man der Vcrabfolgung des seit vielen Jahren zurükge-
^bencn österreichischen ErbcinungSgcldeS „nachsezen" wolle.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangelegcnheite»:

'""gau. Art. 012. Stifte und Klöster.

« Art. 112. Rechts- und (RrichtSsachcn.

7«>

Jahrrechnung der die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
Lauis. IttSS, 2». Juni (auf St. Johann Baptist).

Staatsarchiv Zürich. Tnnetb. Absch. Bd. n>Z, kal. 2tS. — LandcSarchiv Nidwaldc».

Gesandte: Züri ch. Joh. Heinrich Lochmann , alt-Landvogtvon Sax. B c r n. Georg Tribolct.
Uecrn. Joh. Christoph Kloos. Uri. Joh. Jakob Lusscr. Schwhz. Adam Abcgg, Fähnrich.
^ t erwalden. Niklanö Murer. Z u g. Ulrich Schön, alt-Landvogtzu Mendriö. Glaru S. Georg
gli. Basel. Johann Stäheli. Frciburg. Joh. Rudolph Progin. Solothurn. Joh. Jakob
^^gger. Schaffhauscn. Wilhelm Jmthurn.

. Da« Verhandelte findet sich im Abschnitte Herrschaftoaugelcgenhciten -

^ cnuetb. Vogtcieu iibcrh »> Art. .'10. Verwaltung im Allgcm. I». Art. 158. Kriegswesen.
I». „ 42. Justizsachcn. I. „ 75. Polizeiliche«.

1 „ 93. Abzug. i». „ 1K7. Stellungd. Gcistl.z. well.Obrigk.

e. Art. 153. Justizsachen. I. Art. 95. Jnstizsachc».

»I. „ 94. Jllstizsachcn. . N „ 99. Justizsachcn.

e» Art. 287. Abzug. »x. Art. 271. Verwaltung im Allgemeinen.

I- und ,»». au« dem Nidwaldncr Exemplar.
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Jahrrechnuncz der die I V ennetbirgischen Vogteien regierenden XII Orte zu
Luggarus. nach dem 2Ä. Juni (nach Johann Baptist).

Staatsarchiv Zürich. Emielb. Absch. Bd. 1SZ, toi. 24l. — LandcSarchiv Nidwaldcn.

Gesandte. Dieselben wie im Abschiede 70.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte Hcrrschaftsangelcgcnheitcn:

Vier einiclb. Vogtcie» iilierh. I». Art. 43. Znstizsachcn.

Luxgarus. «?. Art. 1V7. Zollsachen.

Mainthal. ^ Art. 23t. Gränzstreitigkeitcn.
e Ans dem Nidtvaldner Exemplar.

Gemein-eidgenössische Jahrrechnungs-Tagsazung.

Baden. ?. Juli.

Staatsarchiv Luccrn. Allg. Absch. Bd. XI.II, tot. 121. — LandcSarchiv Nidwaldcn.

Gesandte: Zürich. Joh. Ludwig Schnccbcrger, Sckclmcistcr; Konrad Wcrdmüllcr, Sckclmeistec

Bern. Anton von Grafenried, Schultheiß; Joh. Rudolph Willading, Benner. Lnccrn. Heinrich

Flcckcnstcin, Schultheiß ; Jost Psyffcr, des Nathcö. U r i. Jost Püntincr, Laildammanil ilnd Landes

fähnrich; Scb. Peregrin Zwchcr, Landeshauptmann. S chwhz. Martin Bclmont, Landammann; Fra»i

Rcdiilg, Sckclincistcr. Unter waldcn. Marquard Jmfcld, Landammann von Obwaldcn; Barthol0'

mänö Odcrmatt und Jost Lussi, beide alt-Landammanil von Nidwaldcn. Z u g. Peter Trinklcr, alt'

Ammann; Rudolph Kreuel, des Raths. GlarnS. Jakob Marti, Landammanil und Panncrhcrri

Balthasar Müller, alt-Laildammann. Basel. Joh. Rudolph Wcttstein, Bürgermeister; Joh. Heinrich

Falkner, Zcnghcrr. Freiburg. Rudolph Weck, Schultheiß; Beat Jakob von Montcnach, Sekelmeist^

Solothurn. Moriz Wagner, Sclnilthciß; Joh. Ulrich Suri, Bcnncr. Schafshauscn.

Jakob Zieglcr, Bllrgcrnlcister; Leonhard Mcher, Zeughcrr. Appcilzell. Johanil Guter, Landamma»"

von Jnncr-Rhoden; Johann Tanner, Landammann vo,l Außcr -Rhoden.

Juliail Richard, des Königs von Spanien Sccrctär in der Freigrafschaft Burgund / überreich'

sein Creditiv und das Erbcinungsgeld und trägt im Namen des Erzherzogs Leopold und der Frcigr^

schaft die Bitte vor, daß durch eine engere Verbindung mit der Eidgenossenschaft und Wicderanfricht»^

der alten Neutralität die Ruhe der Freigrafschaft hergestellt und gesichert und so den früher gegebene"

Verheißungen Genüge gcthan werde, auch ohne solche Gewährleistung das Bündniß mit Frankreich n^

erneuert werden möchte; er klagt zugleich über die Feindseligkeiten, welche die Frcigrafschaft von

zösischcn Truppen, die bis auf eine halbe Stunde von Düle vorgedrungen seien, habe erfahren

u. s. w. In Beziehung hierauf wird beschlossen: Man wolle das Möglichste thun, dem Gesuche zu
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sprechen; dem französischen Gesandten sei zu eröffnen, daß, wenn bis zum l l. November neuen Kal. die

auf die Neutralität Burgunds bezüglichen altcil Bestimmungen nicht beachtet werden, andere Maßnahmen

^ gewärtigen seien; eidgenössischer Scitö werde man den Bund mit Frankreich nicht erneuern, cS sei denn

^e Neutralität Burgunds hergestellt; solches sei dem Abgeordneten Richard mitzuthcilen. I». Die im

^Pril gefaßten Beschlüsse, betreffend den für Basel und Solothurn bewilligten Zuzug von 500 Mann,

Ehalten mit Hinsicht auf eine Zuschrift des Bischofs von Basel (datirt DclSberg 28. Juni 1652), worin

^ Bisthumsgcbict als eine Vormauer für die Eidgenossenschaft dargestellt wird, folgende nähere Er-

"utcrung: Diese Mannschaft möge, wenn die Gefahr sich in andere Gegenden ziehe, zur Bcdckung dcö

^bictcs auch anderer Stände und Verbündeten, namentlich der mit den Gebieten von Solothurn und der

Stadt Basel verflochtenen Landschaften des Bischofs von Basel verwendet werden; dabei bleibe aber den

^Mischen Orten vorbehalten, vermöge ihres Bündnisses mit dem Bischöfe, demselben noch besondere

vülfötruppcn zu senden; so lange diese Verständigung dauere, solle der Bischof mit auswärtigen Kriegs-

Kleien in keinerlei Verbindung sich einlassen, dagegen solle er sich verpflichten, bei eintretendem Noth-

^ k der Eidgenossenschaft Hülfe zu leisten; diese Verständigung sei auf ciuc Dauer von fünf Jahren

^silcsczt; dxr whl'schc Abschied bleibe mit der Abänderung, daß Luccrn 2l>t) Mann abgenommen und

Mr Basel und Schaffhauscn 100 Mann mehr zugcthcilt werden, in Gültigkeit, so daß, wenn jene 560

nicht genügen, das ganze oder das halbe Contingcnt oder der vierte Thcil desselben, nämlich

,t>00, MX) 0000 Mann eiligst und auf eigene Kosten nachgesandt werden sollen. Luccrn, Schwhz,

^tcrwaldcn und Zug, deren Gesandte zur Zustimmung nicht ermächtigt sind, werden ersucht, dieser von
^ übrigen neun Ständen angenommenen Verständigung ihre Zustimmung ebenfalls zu crtheilcn. r»

. ^ französische Gesandte bedauert in seinem Vortrage, abermals um Aufschub bitten zu müssen. Er cr-

^>ert an Ludwig den Heiligen, an Heinrich IV., an Ludwig XIII., die im Anfange ihrer Regierungen

ülliche Kämpfe zu führen hatten, an Isaak und Johannes den Täufer, die nach langer Unfruchtbarkeit

^erknng all ?»» lieber dieses Defcnsionale wurden zwischen dein Bischof und den an ihn abgeordneten Ehrcn-

beputirtcn, Oberst Zweyer, Bürgermeister Weitstem und Venncr Suri, nähere Erläuterungen aufgestellt, dahin gehend,

das; das Desensionalc dem Bündnis; des Bischofs mit den VII katholischen Orten ohne Nachthcil und überhaupt ohne

Präjudiz der beidseitigen Siechte, Gerechtigkeiten, Bündnisse und Verträge sein soll: dabei verspricht der Bischof, wäh¬

rend der Dauer gegenwärtiger Verständnis; keinem fremden Kriegsvolk an den Gränzcn irgendwie Vorschub zu leisten

"der sich fremder, anderweitiger Hülfe zu bedienen! hingegen wird er, wenn ein Ort der Eidgenossenschast angegriffen

kürde, auf Ermahnen hin mit seiner ganzen Macht zu Hülfe ziehen; überhaupt soll gegenseitig ein wachsames Auge

gehalten werden. Im Falle sich Gefahr erheben würde, sollen sich die drei Stände (Bischof, Frciburg und Solo-

lhurn) zu Dornach oder dem der Gefahr nächstgelegenen Ort zusammenthun und das Nöthige gemäß der badischcn

Perabschjedung vorkehren, damit die Gränze bis zur Ankunft der eidgenössischen Hülfe gcschüzt werde. Des Bischofs

Ansuchen, diesen Vergleich dem französischen Ambassador mitzuthcilen, sowie die fernere Bitte, auch die Orte Lucern,

Schwyz, Unterwalden und Zug zu Annahme dieses Dcfensionswcrkcs zu bereden, wird von den eidgenössischen Ge¬

sandten all rekvlönllum genommen. Unterzeichnet und besiegelt ist dieser zu Delsberg am 22. August 1652 aus¬

gestellte Act außer durch die obgenannten eidgenössischen Abgesandten, bischöflicher Scits vom Bischof Johann Franz selbst

und vom Dvmpropst Hans Konrad von Rvggenbach und dem Dvmdcchant Thomas Henrich Bischvs von Ehrysopolis.

(Abschrift in; Staatsarchiv Bern. Allg. Absch. Bd. 000l, kell. 355, unter dem Titel: „Schürms-Verein zwischen

Är sürstl. Gnaden dem Herrn Bischoffen zu Basel und bcydcn Stätten Basel und Solothurn.").
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ihrer Mütter auf wunderbare Weise, wie Ludwig XIV.. geboren wurden, und deutet dicß auf eine u«

so glüklichere und auch für die Eidgenossenschaft, als Verbündete deö Königs, günstige Zukunft; er rüh">'

die Haltung der noch im Dienst befindlichen Hauptleute, daß sie nämlich, von der Roth des Königs

uihrt. bei den erneuerten Klagen der verabschiedeten Hauptleute sich nicht bethciligen wollten; er erinncü

endlich, daß über die bei Anwesenheit der schweizerischen Gesandtschaft in Paris an die Obersten und

Hauptlcutc bezahlten 466,000 Franken hinaus diesen für l651 mehr als 400,000 Franken bezahlt u»d

für 600,000 Franken deö Jahres 1649 Edelsteine verpfändet worden seien, und daß bezüglich der übrige»

500,000 für 1651 und 1652 der Termin noch nicht abgelaufen sei. Diesem entgegen klagen die Oberste»

und Hauptlcute der neuen Regimenter und freien Compagnien, de Montet, Rigert, Vaumann, v. Wast''

kirch. Dub Mahret, Keller mit Schreiben vom 18. Juni: An die durch Pfand gesicherte Summe sn

aum o vie eingelangt, als die Zinsen betragen; wegen Abzügen von den 506,6011 Franken müssen st¬

einen Pioeeß vor dem Parlament führen; der ihnen zugeschriebene Ertrag der Douane in Lhon werd¬

en hing icheu Commissären bezogen und ihnen verweigert; auch bei der Douane von Valcnce und bn

en e>ntrce5 vor Paris werden Schwierigkeiten gemacht und von den Jahren 1651 und 1652 seien cbc»'

a s noch große Rükitände; überdieß sei eiil Theil der Schweizcrtruppcn in Barcelona nnd Dünkirchc»

cliigeschlossen, ,c> daher endlich der gänzliche Untergang der schweizerischen Compagnien zu besorgen. 2"

cra )uug darüber wird cineSthcilö dem Gesandten das Bedauern über die unglüklichen Zustände Fra»^

rc.chs bezeugt, anderntheilö die Forderung zn stellen beschlossen: 1) daß über alle allgemeinen und pa^!

cu arcn Rukstandc mit der Krone Frankreich abgerechnet und für dieselben befriedigende Garantien ei»'

^ ^ auswärts verwendet, 3) daß d-»
leeiuirten sowohl, als den andern Hauptlcuten in ihren Forderungen willfahrt werde, 4)

^ Mcmorialen gestellten Begehren in allen Beziehungen, besonders hinsichtlich der M»

ra > a ^entsprochen werde und zwar bis zum 11.-1. November laufenden Jahres. Aus die!-"

. ^ / üeerdnctcn der Stände, falls bis dahin nicht genügende Satiöfaction erfolgt sein sd^

^ kuppen zur Heimkehr zu mahnen und die wettern angemessen-"

sinn!'. werden die Stände eingeladen, ihre generellen und particulären

nick? u^^ ^b^cn erneuert, sich in den Verhandluugcn mit Franks

veränderte Münz-Valutatio^' 'u Folge der Herabsczung der Goldwährung im Reiche ^

eine besondere ^usa,„» e" ecretircn, stimmen nur Bern, Frciburg und Solothurn bei, welche Stä>^

« iL -!!! neu INN. zn Reguliruiig dcö Geidlaufö unlcr sich veranstalten zu wollen erklärt

Siesaiidtsamstebei iane de a> ' ^eiandlschastcn haben ihre Rcgieruiijzcn in Kenntnis! zn sczcn, daß

^D^^n ^ -°"».m,.,a.,n- Zw.«.- »on «'

Nafw aas n «bdrhse zugestellt, .ib.. die Kosten aber, die in dies.«

sch-st- anfgegangen stnd, noch s.me -ri-digenden Beschlüsse gesas» sei,,.'!^ «. «nf die bei Sonst-«

-> .»» »ad ».«»,>„» den,,..». Wz,^ z ^

...z.a°m«.»n T»«„a,„ h« ,m.«i d,» W,s>M,i,ch,„ ^

Kad.Ihb -d.Iist.m «-«am,»»« sind,« sich im -»ha», z,z ,a »ä „i,,m ^ »bz,d>«Id
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gestellte Anfrage, in welchem Maße das dortige Münzprojcct ausgeführt werden wolle, was für die be¬

nachbarte Landschaft Thurgau nicht gleichgültig sei, wurde unterm 15. Juli geantwortet, man werde sich

"ach dem geltenden deutschen Münzfüße richten. I». Weil die frühem „Landjägincn" nicht viel genüzt,

^er große Kosten verursacht haben, bleibt cö jedem Orte überlassen, gegen fremdes Gesindel nach Gut-

^ndcn Maßregeln zu treffen; dasselbe soll auch in den Vogtcicn geschehen, doch bis nach der Erndte mit

Schonung gegen nothlcidcndc Arme. Von diesen Beschlüssen wird den benachbarten Vogteicn Deutsch¬

lands ebenfalls Kcnntniß gegeben, i. Oesterreich ist an das ausstehende ErbcinungSgeld zu erinnern.

^ wird auch ersucht, die St. gallischen Bürgern und rhcinthalischen Untcrthancn gehörigen Güter in den

Zuchten Höchst und Fußach nicht höher besteuern zu lassen, als bisher, und den Verspruch der Güter

und die Abschlagung der Pfcrdcwcidcn nicht zu gestatten. Daran knüpft man auf Antrag von Schaff-

^auscn das Gesuch, die Land- und Wasscrzölle laut Erbvcrcin zu rcducircn. k. Der spanische Gesandte

^asati thcilt unter'»! 17. Juli mit, daß, in Betracht der großen Ausgaben, mit welchen der Krieg die

^genossen belastet habe, sein König eine in kurzer Zeit zu erhebende Summe zu ihrer Verfügung

'kllen und für die Zukunft alljährliche Zahlungen aus den Königreichen Sicilicn und Neapel der Eid-

^"osscnschaft zuweisen werde, in Erwartung nämlich, die Eidgenossenschaft werde dagegen die Verwendung

^ in französischen Diensten stehenden Schwcizcrtruppcn auf die Defensive beschränken und bei der Bun-

^ocrneuerung die Neutralität der Frcigrafschaft ausbediugen. Durch die Gesandten der mit Spanien

^bündele» Orte soll geantwortet werden, daß man bereits in diesem Sinne Beschlüsse gefaßt habe. I.

lS. u. Sarganö). »»». Daß Fried. Ludwig von Grafcnricd, Landvogt zu Jfertcn, und I)r. DominicuS

^babräus von Genf eine Beschreibung der Kräuter in drei Foliobändcn herausgegeben und den dritten

^aich den eidgenössischen Orten dcdicirt, auch jedem Orte ein Exemplar des ganzen Werkes zugestellt

l^bcu und nun über Honorirnng dieser Dedication und Gabe ein Beschluß gefaßt werden sollte, wird

^ rekormutuin genommen. »»—i». (S. n. Baden), «z. (S. u. Thurgau).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

»» In Erwägung, daß viele katholische Töchter unkatholischc Männer Heirathen und damit die ka-

Mischx verlassen, dem Buchstaben des Landfriedens zuwider, welcher gebietet, daß die, welche

gotisch seien, katholisch bleiben sollen; daß ferner seit langer Zeit solche Vcrchclichnngcn von den Land¬

eten nicht gehindert worden sind und die Meinung bei dem Volke sich fcstgcsczt hat, es möge jede

^rsou per Religion halber nach Gefallen hcirathcn und die Frau im Glauben dem Manne folgen; daß

Verhinderung solcher Vcrchclichungcn von den Unkatholischcn auch der Vcrchclichung unkatholischcr

Achter an katholische Männer Hindernisse entgegengestellt werden, während beobachtet worden ist, daß die

^bcirathungcn unkatholischcr Weibspersonen an katholische Männer häufiger sind und daß sie sich leichter

^ den katholischen Glauben gewinnen lassen, wird der Abschluß über die Frage, wie Vcrhcirathungcn

bolischer Weibspersonen an unkatholischc Männer zu verhindern seien, verschoben, jedoch den Landvögtcn

Mgc Aufsicht darüber zu halten befohlen, besonders in der Meinung, daß sie den an unkatholischc

änucr vcrhcirathctcn katholischen Frauen gegen allfälligc Nöthigung, von ihrer Religion abzufallen, Schuz

Zähren. Appenzell Jnncr-Rhodcn ersucht um Fenster in das neue Pfrundhauö in Haölen. In den
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Abschied, t. und 11. (S. u. Rhcinthal). v. Zürich und Glarus bringen die von ihren Regierung^
an die V Orte eingesandten Erklärungen betreffend die Religionsbcschwerdcn des Rhcinthals, besonder
der Gemeinde Altstättcn, sowie der evangelischenBewohner des Tanneggcr Amtes in Sirnach und der
Gemeinde Sittcrdorf in Erinnerung. Die katholischen Orte dagegen klagen über Beeinträchtigung do'
Klosters Rheinau auf dessen im zürcherischen Gebiete liegenden Bcsizungcn. Nach weitläufigen Er^
tcrungen wird ml rokoroiuluin genommen, ob man zu näherer Untersuchung eine Abordnung, wie Zü>iä
und Glarus wollten, in das Rheinthal, oder, wie die V Orte wollten, nach Rheinau senden solle.
Die das Thurgau mitregicrcnden katholischen Orte halten dafür, daß Zürich und Glarus der ander»
Religion neue Unruhen suchen, um sich und uns zu Parteien zu machen und uns also der Judikatur i»
entsczen, damit sie die Sache wieder vor die Schicdortc ziehen können. Es soll dicsi zur Erinnerung r»
den Abschied gcsezt werden, x. Da allein Untcrwaldcnund Zug das Geld für Schild und Fenster >»
die Kirche zu Goldau und das Rathhauö zu Wesen noch nicht entrichtet haben, so werden sie gebcte»>
solches auf nächste Tagsazung zu thun, was sie in den Abschied sczcn lassen,

x. Aus dem Nidwaldner Exemplar.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsaugclegcnheiten: ,

«. Art. 613. Stifte und Klöster. «> Art. 195. Justizsacheu.

t Art. 139. Verhältnis; z. d. Grafen v. HohcncmS. „ Art. 26. Sierivallimg im Allgemeine»'

I. Art. 124. Leibeigenschaft und Fall.

„. Art. 38. Jndicatnr- und Eompetenzanstände. >» Art. 161. Abzug.

«». „ 13t>. Schuldsachen, Arreste.

75

Conferenz von Lucern, Schwyz, Untcrwaldcn und Zilst.
Luecrn. K»i52, 22. August.

Staatsarchiv «neer». Allg. Absch. Bd. XI.II, k»I. i«g.

Gesandte: Lueern. Heinrich Flcckenstein, Schllltheiß; Ulrich Dullikcr, Pannerhcrr; Laurenz
Statthalter und Obcrzeughcrr;Jost Pfyffer, des Raths. Schwyz. Martin von Rickcnbach, gen-""'
Bclmont, Landammann;Franz Rcding, Eckclmeistcr. Untcrwaldcn. Marquard Jmfcld, Landau»»^
von Obwaldcn; Jakob Christen, Landammannvon Nidwaldcn. Zug. Georg Sidlcr, Ammann;
Trinklcr, alt-Ammann.

». In Folge der auf der jüngsten Jahrrcchnung zu Baden ergangenen Einladung, dem auf^
Bischof von Basel ausgedehntenDefcnsionalwcscn beizutretenund sich darüber bei Zürich zu erklärt
ziehen die Gesandtschaften der vier Orte zuerst den leztcn badcnschcn Abschied und die mit dem
von Basel 1579 getroffene Vereinigung in Betracht. Mit Bedauern vernehmen sie, „mit was für c>>^
ernsthaften, ungewohnten, wie auch unanständigenProeedur unter den neun übrigen Orten fürgesah^
und mit wie sonderbarem Eifer, Verweisen und Betreuen sie sich ausgelassen, weil die Unsrigcn dem ^

Thurga».

Rhcinthal.

Sargans.

Baden
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lssnommenen DcfensionSwcsennicht beigestimmt haben—, bei welchem allem sich unser Bedauern vermehrt,
hierin Uri von nnö getreten ist und sammt den übrigen den Wahn auf uns gefaßt hat, daß wir

uns von ihnen söndcrn und entzweien, wahrend wir doch die alten Bünde treu zu erfüllen versprechen,
uur unnöthige und bedenkliche Neuerungen von der Hand weisen." In dieser Gesinnung beharrend halten

>c vier Orte denn auch an ihrer abgegebenen Erklärung fest, wobei Schwhz im Besondcrn sowohl den
Ebschied von 1647 als das Projcct vom 4. April ausschlagen und eine eigene Dcputatschaft nach Solo-
^ur» absenden will, um vor Rath wegen der von der dortigen Gesandtschaft erfahrenen Indiskretion

agc zu führen. Alle vier Orte wollen es sich gefallen lassen, die in Baden verlangte Zahl der Mann-
)uft zu stellen und den Bischof von Basel unter Borbehalt der Erzcigung bnndeSgcmäßer „Effecten"

ui Dcfensionalc behalten. Indem dicß an Zürich zu berichten ist, wird auch dem Bischof von Basel ge¬
rieben, daß die vier Orte nichts anderes wollen als Erhaltung der alten Bündnisse und der katholischen

'Bon, der Bischof hicmit alles Vertrauen zu ihnen haben, doch auch wohl erwägen möge, wie ihm die
'rue Bereinigung höhcrn Orts aufgenommen werden möchte. I». Ob dem Bürgermeister Wcttstcin von

cu. Ort 1t)6 Gulden als Verehrung gegeben werden sollen, wie jüngst zu Baden Anzug geschehen,

^uibel sind die Gesandtschaften noch nicht instrnirt. «. (S. u. LauiS). «I. (S. u. Mainthal), v.
^""llhung hallischcn Salzes wird bis auf die nächste fünförtische Konferenz vcr-

° cu, weil die damit am besten bekannten „Ehrenmittcl" von Uri nicht anwesend sind.

Man sehe anch im Abschnitte Herrschaftsangelcaenheitcn:Lauis.
«. Art. 46. Landesverwaltung im Allgemeinen.

«>. Art. 21t. Rechts- und Gerichtssachen.

7»

2ahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden III Orte.
BeUenz. Ende August.

LandcSarchtv Nidwaldc».

^ Gesandte: Uri. Johann Karl Püntincr, Landschrcibcr.Schwhz. Franz Bartholomä Schindler,
walden. Melchior Odcrmatt, des Raths.

Das Verhandelte findet sich im Abschnitte Hcrrschaftsangclcgcnhcite»:Allein »
^ " ».—It. Art. 143—t 52.

16
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V5

Schiedverhandlung wegen der Forderungen an St. Blasien und wegen eines Spans Mische»
der Stift Zurzach und dein Grafen von Sulz.

Baden. September.

Staatsarchiv Zürich. Mg. Absch. Bd. lS2», toi. 44t.

Abgeordnete: Konrad Wcrdmüller, Sekelmeister und des Raths von Zürich; Oberst Seb. Peregü»

Zweyer, Landeshauptmann und alt-Landammann von Uri.

»». In Abwesenheit des Hauptklägerö, Hauptmanns Roll von Solothurn, und seiner Mitintctt!

sentcn, auf den Vortrag der Abgeordneten der Stift St. Blasien, nämlich des Conventualen Sebasti"»

Zicglcr, Propstö zu Klingnau, und des Kanzleivcrwaltcrs H. I. Eberhard, sowie des österreichischen A»''

manns zu Rheinfelden, I)r. Joh. Christ. Haug, als sich ergeben, daß die Stift St. Blasien für dreier^

Schulden angefordert werde, für solche, die auf der Stift allein lasten, für solche, um die sie gemeinst

mit den Kreisständen sich verschrieben hat, und für solche, die sie mit der Stift Lützel und einigen Adel»'

familicn verbürgt hat, auch erklärt, die erstem werde sie nach Möglichkeit dekcn, für die andern könne sie alle'»

nicht einstehen; die Propstei Klingnau sei für 24.VV0 fl. Hauptgut und 16,86-1 gute Gulden an Zills

Unkosten an die Stadt Lucern, für tl),Wl) gute Gulden an die Stadt Baden, für 8t)t)(1 gute Gulden»»

die Herren Wirz und für 2(M gute Gulden an d.cn Obervogt Zweher von Klingnau verpfändet ^

steheil auf diesen Capitalschulden noch viele Zinsen aus, 'so daß der Betrag dieser Schulden den

des Pfandes übersteige; in Betracht ferner, daß I)r. Haug ein an die österreichische Regierung gerichtet

Schreiben der französischeil Regierung zu Breisach vom 3. Septemb. vorlegt, in welchem auf die Separat'»»

der Schuldverbindlichkciten der Stift gedrungen und zugleich von dortiger Seite die Bereitwilligkeit a"»'

gesprochen wird, so bald möglich das Bctreffniß zu zahlen; daß die österreichische Regierung sich ebenf"^

dazu bereit erklärt; daß Lucern seine Zinsfordernng auch als Hauptgut versichert wissen will; daß ^

die Pfleger des Spitals in Basel Ansprüche erhobeil haben und die Bufflcr'schen Erben von St. MÜ»»

bei der 1648 auf der Jahrrechnung erlangten Erkanntniß gcschüzt zu werden verlangen—, wird mit ^

behalt der Rechte des abwesenden Hauptmanns von Roll, ohne rechtliche Präjudiz gutachtcnsweise ^

funden: 1) die Stift St. Blasien solle an die auf Klingnau Verpfändeteil Schulden jährlich einen al^

und den neuen ZinS abtragen, bis die alten Zinse getilgt seien; 2) Lucern möge sich mit der

wegen Capitalisirung der Zinse vergleichen; 3) hinsichtlich der Forderungen, bei welchen die könig^

Fcrdinand'sche Bürgschaft mitbctheiligt ist, sei der Erfolg der bereits auf den 26. Septemb. nach Basel»»

gescztcn Verhandlung abzuwarten; 4) für Forderungen, die St. Blasien mit dem vorderösterrcichis^"

Kreise u. s. w. gemeinsam berühren und nicht auf Klingnau versichert sind, mögen die betreffenden

biger ihre Ansprachen anderwärts geltend machen, jedenfalls wohl überlegen, daß laut vorliegenden ^

nungen die Propstei Klingnau zur Bezahlung nicht hinreiche und ohncdieß der Deutsch- wie der

niter-Orden gegen eine rechtliche Veräußerung der Propstei Protest erheben dürfte; 5) es möchten ^
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verschiedenen Schuldverpflichtungen aus einander gesöndert und jedem interessirtcn Theile sein Betreffnis,,

"'ü Vorbehalt des Regresses ans die Bürgschaften, angewiesen werden. I». (S. u. Baden).

H Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsanqelegenheitcn:

^ I». Art. 89. Judicaturanstäiide.

7«.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. R<»32, 23. September.

Sta<it»<irchl» Luccr». Allg. Atsch. Bd. XI.II, kol. iSl.

Gesandte: Lucern. Heinrich Flcckenstein, Schulthcifi; Ulrich Dnlliker, Panncrhcrr; Laurenz Meyer,

^ithalter; Ludwig Meyer. U r i. Jost Püntiucr, Landammann; Johann Anton Arnold, Statthalter.

)^hz. Konrad Heinrich Abybcrg; Michael Schorns, alt-Sckelmeistcr. ttnterwaldcn. Marquard

leld, Landammann von Obwaldcn; Jakob Christen, Landammann von Nidwalden. Zug. Georg

"'dler, Ammann; Rudolph Kreuel, des Raths.

Nachdem ein fürstlich St. gallischer Depntirtcr wcgcu der Sittcrdorfcr, die sich fortwährend des

^Ziehens beim Läuten des Ave Maria wc'.^.n, vor den V katholischen Orten erschienen und in der-

j»r^ Angelegenheit von Zürich der Stadtschreibcr Hirzcl nach Lueern gesandt worden war, hatte Luccrn
^Handlung der Sache diese Conferenz ab geschrieben. Bei der Conferenz wurde nun zuerst die

Etliche ProPosition des Stadtschrcibcrs, dann eine Erklärung der Sittcrdorfcr vorgelesen, daß sie sich

^ Befehle des Abtes unterziehen. Mündlich gab hierauf Junker Ringk von Baldcnstein, der St. gallische

^ordnete, von Punkt zu Punkt in Beziehung ans die Eingabe des Stadtschrcibcrs folgende nähere

^ uterung: Da die Sittcrdorfcr sich gefügt haben, sei der Streit beseitigt; übrigens sei das Mandat
' ^t>c alljährlich verkündet, werde neben dem Gebote des Hutabziehens auch die Feier gewisser Feste

^ dnn man sich durchgehcnds bequeme; die Benennung „alte Landschaft" befasse in Mnoro alles,

^ >»l Burg- und Landrecht begriffen sei; das Hntabzichen sei als eine einfache Ceremonie zu betrachten,

»i>/^ Landfrieden nicht angehe, sondern es sei allein um die Einigkeit der Untcrthancn zu thun und
, Vermeidung von Ungelegenhcitcn; wenn keine frühem Bestrafungen erweislich seien, so komme das

. kst weil das Gebot früher nicht vcrlczt worden sei; erst der Prädieant Ochsncr habe die Unkatho-

,zu Sittcrdorf dagegen aufgereizt. In der Ucbcrzeugung, daß Zürich's Behauptungen dadurch ent¬

geh^ wurde der dem Abt von St, Gallen crtheiltc Rcceß bestätigt, dabei aber der Wunsch aus-
^ derselbe, wenn weiteres begegnen sollte, den V Orten Anzeige mache, bevor er zu einer Action

^cution schreiten lasse. In Bezug auf die von Zürich durch Stadtschreibcr Hirzcl verlangte Con-

Zur Besprechung des Sittcrdorfcr Handels wird nach Zürich geschrieben, daß die Conferenz nun

^ Unnöthig unterbleiben dürfte; auch die vorgeschlagene Abordnung in'S Rheinthal könne, da die Ver-

^ ungen von Baden und Frauenfcld als Norm zur Behandlung der von den Unterthanen vorgebrachten

^den zu betrachten seien, unterlassen bleiben. I». Ein Schreiben Bern's an die V Orte, neben



124 September 1652.

fünf Exemplareneines wegen einigen Handmünzcnvon Bern, Frciburg und Solothurn in gemeinsame»'
Einverständnisse bereits erlassenen Edictö, ist zu wichtig, als daß darüber schon etwas festgestellt werde»
könnte; scdcs Ort mag unterdessen sehen, daß es von jenen Handmünzcn nicht überschwemmt wird.
Dem Gesuche des französischenGesandten de la Barde, die auf den 11. November angcscztc Tagsazung
auf den Januar zu verschieben, ist man, da man doch die Zahlungsleistungnicht gewärtigen darf, zu eist'
sprechen geneigt, indessen gehört der Entscheid hierüber den Obern, weswegen das Ansuchen in den Äb
schied genommen wird. «I. LandammannMarqnard Jmfcld theilt mit, daß laut päpstlicher Jnstruetie»
der lczte Act der Bcatification des scl. Bruders Klaus nur durch Aufstellung eines von den gcsammll»
IX katholischen Orten zu wählenden Procuratorö herbei geführt werden könne und diese Wahl beförde?
lichst vorgenommen werden sollte, indem bis zum angcsczten Termin nur noch zwei Monate übrig sei»"'
Sein Antrag, daß von Lucern die IX Orte eingeladen werden sollen, Deputirtc zur Wahl des Procw»
tors auf eine Confcrcnz abzuordnen, erhält Zustimmung. «, Auf die nächste Tagleistungsoll zum ^
schluß über den bereits angebahntenSalzhandcl Instruction mitgebracht werden.

Konferenz der VIl das Thurgau regierenden Orte und des Abts von St. Gallen.
Bremgarten. Iv October.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. 152», toi. «so.

Gesandte: Zürich. Heinrich Waser, Bürgermeister; Johann Ludwig Schnceberger, Sckel>»c>>^
und Rcichsvogt; Hans Kaspar Hirzel, Stadtschrcibcr. Lueern. Heinrich Fleckcnstein,Schnittst^'
Leodegar Pfhsser, des Raths, Landvogt. U r i. Jost Püntiner, Landammann; Scb. Peregrin Zwc')^
Landeshauptmann. Unterwalden. Melchior Halter, Statthalter von Obwalden; Joh. Melchior
Statthalter von Nidwalden. GlaruS. Jakob Marti, Landammann; Balthasar Müller, alt -Land-""'
mann. (Schwhz und Zug nicht anwesend.)

». Veranlassung der Conferenz war die Weigerung der Sittcrdorfcr, bei dem Läuten der Bctst^
die Hüte abzuziehen. Zürich trägt vor, was in dieser Sache bis dahin geschehen sei. Der Abt von
Gallen, der auf ergangene Einladung selbst sich eingefunden hat, bezieht sich auf einen Vertrag von ^
und eine Erläuterung desselben von 1567 , sowie auf die betreffenden Abschiede von 1532, 1533, 1^ '
serner auf einen Salmsach und Romanshorn betreffenden Vergleich von 1588 und einen zwischen ^

A n merk. z. A b s ch. 77. Am Schlüsse des von dem Landschreiber der ffreiämter, Beat Jakob gurlanben, unterzeichnetenAbschieds steh' ^
anderer Hand geschrieben die Bemerkung, in Bürgermeister Masers „Abscheidt-Buch"seien die Mängel dieses Abschieds ^ ^
läufig verzeichnet. Herr Waser habe sich ans seiner Durchreise durch St. »'allen am I. November 1tid2 wegen dieser
beim Abt beschwertund diesem erklärt, er werde sich dieses unvollkommenen und falschen Abschieds nie bedienen können,
fern er rechtlich und bona. Käs handeln wolle. Der Abt habe aber „einsaitig" bemerkt, der Abschied sei ihm also ZNjst' ^
worden und werde er cS dabei bewenden lassen; wenn man ihm jedoch den Anhang in „svxaruta Lliartu" geben
werde er ihn dazu legen. UebrigenS habe der Prälat zugegeben, daß dergleichenJnformalitäten mit den Abschieden "st
kommen.
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Stadt Zürich und der Stift St. Gallen 1637 abgeschlossenen Vertrag, als Beweise, daß die Sittcrdorfer
Inhalte älterer Mandate gemäß znm Hutabzichcn beim Avcläuten verpflichtet seien, waS sie auch

neulich selbst dadurch anerkannt haben, daß sie der Strafe sich unterwarfen und für die Zukunft Gehorsam
angelobten. TheilS in Anwesenheit des AbtcS, thcilS nach seinem Abtreten erwidert Zürich, daß der Abt
seine niedcrgcrichtlichenBefugnisse zum Nachtheil der Malcfizgcrcchtigkcit der X Stände ausdehne, was
nnö Abschieden und Rechnungen genugsam zu ersehen sei, das Abziehen der Hüte weder in der Land-
ilrafschast noch in Sittcrdorf altes Herkommen sei u. s. w. Hierauf wird beschlossen: 1) Was das
Malcfiz betreffe, auch den übrigen mitrcgicrendcn Orten Mitthcilnng zu machen; 2) an die OrtSrcgic-
tuugen die Frage zu bringen, ob es sich gebühre, daß die landfricdlichcn und hochobrigkcitlichcnSachen
»»t Grund von der Malcfizgcrcchtsamc abhängig gemacht werden können; 3) die von den Sittcrdorfern
^gegebene Erklärung auf sich beruhen zu lassen. Diesem durch einen Ausschuß mit dem Abt entworfenen
Ebschied wurde bei der Verlesungbeigefügt, man habe den Fürsten ersucht, die Evangelischen von Sittcr-

nicht an das „adstringircn"zu wollen, was zwar im Mandat begriffen, jedoch nicht Herkommen sei.
^ Empfehlung, die Sittcrdorfer der Kosten und Bußen halber gnädig zu halten, verhieß, er, mit dem
Konvent in Ucberlegung zu ziehen. Die katholischen Orte stimmten bei, die evangelischen nahmen die
^ache gfl rokerouäuln. I». Der Antrag, in daö Rhcinthal eine Abordnung zu senden, wird ebenfalls
^ r,-k<zioi>iluin genommen, r. Der Antrag, nach dem Wunsche des französischen Gesandten,die auf den

November angescztc Tagsazungauf den Januar zu verschieben, wird den Obrigkeiten zur Erwägung
^hcim gestellt. «I. (S. u. Baden), v. (S. u. Vier cnnctbirgische Vogtcicn überh.). t. (S. u. Baden).

(S. u. Rhcinthal).
Mail sehe auch iin AbschnitteHellschaslSaugclcgcuhciteu:

Rhcinthal. Art. 149. Verhältnißz. d. Grafen v. HohencinS.
,1. Art. 113. Rechts- und Gerichtssachcn. t. Art. 3/9. Gotteshäuser,

cnnctb Vogt iitcrl) « Art. 7t!. Polizeiliches.

Conferenz der katholischen Orte.
Aucern l<»S2, 21. und 22. October.

StaarSnrchiv Lucer». Allg. Absch. Bd. XUII, kvl. soo.

Elesandte: Luccrn. Heinrich Fleckenstein,Schultheiß; Ulrich Dulliker, Pannerhcrr; Laurenz Meyer,
^tthalter; Ludwig Meyer. U r i. Jost Püntincr, Landammann; Scb. Pcregriu Zwcyer, Landeshaupt¬
mann. Schwyz. Martin Bclmont von Rickcnbach, Landammann; Michael Schorns, alt-Statthalter.
^"tcrwa ldcn.' Marquard Jmfcld, Landammann, und Johann Jmfcld, Landeshauptmann,von Ob-
dalden; Jakob Christen, Landammann von Nidwaldcn. Zug. Georg Sidlcr, Ammann; Wilhelm
Rurich, alt-Ammann. G l a r n S. Balthasar Müller, alt-Landammann.Frei bürg. Simon Petcrmann -
^cyer, Bürgermeister. Solothurn. Joh. Ulrich Suri, Vcnncr; Urs Guggcr, Gcmcinmannund
^ Raths. Appenzell. Johann Suter, Landammannvon Jnner-Rhodcn.
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k». Zwek dieser Konferenz war die Wahl eines Procurators, der, sowohl von Rom als vom Bischof
von Konstanz zur Vollziehung des für die Beatification des Bruders Klaus noch übrigen dritten ActeS
als nöthig bezeichnet, auf den Vorschlag von Obwaldcn in der Person des Sextariuö des Vicrwaldstätter
Kapitels, Wolfgang Schmid, apostol. Protonotar und Pfarrer zu Tarnen, bestellt wird. Indem der Ge<
wählte vor die Versammlung trat, war er begleitet von Carlo Dandino, immatriculirtempäpstlichen No<
tar, und von dem Chorhcrrn Kaspar Kaufmann, Custoö, und Wilhelm Eckhart, Kammerer der Stift
Lucern, welche als Zeugen des Wahlactes und der vom Scxtarius erklärten Ucbcrnahme des Auftrags
functionirtcn. Hierauf dankte Landammann Marquard Jmfeld den Gesandtschaften für diese Thcilnahme
zu Ehren des Landcöpatrous. Sein Antrag, den Bischof um Beschleunigung des Werks und wo möglich
um Vollziehung desselben in Luccrn oder in Unterwaldcnzu ersuchen, wurde angenommen und zugleich
beschlossen, auch dem Papst für die crtheilten »ronüsLorinIin« zu danken und nach Beendigungdes Pro--
ccsseö bei demselben um förderliche Ratification anzuhalten. I». Auf die Erinnerung der Gesandtschaft
von Freiburg wird angemessenerachtet, im Namen sämmtlichcr katholischen Orte auch des in Freiburg
ruhenden Paters Canisiuö bei dem heiligen Vater zu gedenken und dadurch der bereits eingeleiteten
Beatification desselben Nachdruk zu geben*), e. Veranlaßt durch ein Schreiben des Abts von St. Gallen
erzählt Landammann Zweher, wie bei der Konferenz zu Bremgartcn Zürich mit seinen Behauptungen
gegen den persönlich anwesenden Prälaten nicht habe Stand halten können und von den drei proponirtcn,
Sittcrdorf betreffenden Punkten die zwei ersten angenommen worden seien. Es wird dieß den Gesandt'
schaftcn als vorläufige Anzeige zu Händen der Obrigkeiten mitgctheilt; zugleich ist aber dem Prälaten
zu erwidern, daß man der anerbotenen ausführlichen Dcduction der im Thurgau ihm zustehenden Rechte
entgegensehe.,1. Da die Konfirmation des Bischofs von Basel, ungeachtet die dazu erforderlichen Mittel
vorhanden und Übermacht worden seien, laut Schreiben desselben noch nicht erfolgt ist, wird im Namen
sämmtlichcr katholischenOrte beim Papst auf Beförderung derselben um so angelegentlicher gedrungen,
weil die Erneuerung des Schuzbündnisses erst nach erlangter Konfirmation vorgenommenwerden könne«
v. Die auf den 11. November angesezte Tagleistung wird ans abermaligesAnsuchen des französische"
Gesandtenauf den 15. Januar verschoben. Sollte der Gesandte dann sein Versprechen nicht halten, st
würden die angedrohten Beschlüsse in Vollzug gesezt werden, t. Auch der Gubernator in Mahland wild
von den mit Spanien verbündeten Orten ernstlich ersucht, die von Spanien verheißene Genugthun 'lß
Werkstellig zu machen; dem Oberst Crivelli wird empfohlen, sein Möglichstesdazu beizutragen, indes
sonst Entschlüsse sehr „disguster"Art gefaßt würden. A. Die Provinzialen des Capuzinerordcns ds
helvetischen und mahländischen Provinz bitten, daß man den Carmeliter-Discaleearen nicht gestatte, das
verlassene alte Capuzincrklostcr zu Lauis zu beziehen und dadurch den Flekcn Lauis noch mehr zu belaste"'
„Um der Geschwindigkeit zu begegnen, welche etwa die Väter Karmeliter, unwissend der andern geistliche"
Einwohner,brauchen möchten", ist vorläufig dem Landvogt zu schreiben, daß er ihrem Vorhaben wcdel
Glimpf noch Anlaß geben solle. I». Da in einem eingegangenen Memorial die „Gutfcrggcr" von
land aus klagen, daß die Maaren zwischen Bellen; und Altorf saumselig befördert werden, so daß
künftig die Bündner Pässe zu benuzen gedenken, gibt die Gesandtschaft von Uri zu, daß die Privat

') Die Heiligsprechung erfolgte aber erst im Jahre 1864.
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Interessen dort in Beziehung auf den Reis zu Störung der aufgestellten sonst guten Ordnung Anlaß ge¬

geben haben, verspricht aber Abhülfe. 1. Nachdem schon einige Orte die unter dem Schlage Berns ge¬

münzten Bazen verrufen haben und bei Bcrathung dieser Sache von den Gesandten Frciburg's und

Solothurn's erläutert worden ist, in welchem Sinne ihre Stände zu dem bcrnischen Mandate stimmten,

Mird die weitere Erörterung auf die künftige allgemeine Taglcistung verschoben, unterdessen aber von den

^ Orten nach Bern geschrieben, man scze voraus, Bern selbst sei Willens, jene Münzen einzulösen;

daher gedenken die V Orte dem Beispiel anderer Orte ebenfalls zu folgen, k. (S. u. Lauis). I. Auf

geschehenen Anzug, daß schon auf einigen katholischen Tagsazungcn die Anschaffung von aus Innsbruck

^ud München angetragenem hallischem Salz besprochen worden sei, gibt Landammann Zwchcr Auskunft,

daß er sich hierüber guten Bescheid erholt habe, anerbietet auch, sich bezüglich des Preises und der Lie¬

ferung weiter zu erkundigen. Daher sollen die Gesandtschaften auf künftige Taglcistung Instruction mit¬

gingen und Anzeige machen, wie viel Salz ihre Obrigkeiten jährlich zn bedürfen glauben, i». Vcnncr

^uri von Solothurn erinnert an die Neuerungen und ungewohnten Proccdurcn, welche die päpstlichen

Legaten, besonders der leztabgetrctene, vorzunehmen angefangen haben, so daß man Grund habe, auf ein

Littel zu denken, wodurch allen widrigen Bcgcgniffcn und Eingriffen vorzukommen sein möchte. Zuerst

gnd man darauf näher einzutreten thcils nicht nöthig, theils allzu bedenklich; als aber folgenden Tages

k'u Antwortschreiben des Kardinals Trivulzio an die acht katholischen Orte einlief und die Vcranlaßung

gl, dasselbe mit einer Danksagung zu erwidern und dabei auch die Bcatification des sel. Bruders Klaus

iu empfehlen, kam man auf den Antrag Solothurn's zurük, erinnerte an den Inhalt des Abschieds von

welcher ebenfalls Gründe an die Hand gebe, den Papst zu bitteil, daß die künftigen Nuntien zur

^obachtung der alten Bräuche und Rechte instruirt werden möchten. Indessen wurde darüber etwas

bestimmtes zu beschließen namentlich darum auf andere Gelegenheit verschoben, damit nicht die Beatifi-

^twn des sel. Bruders Klaus wieder in's Stoken gerathe. >». und «». (S. u. Thurgau).
Man sehe auch im AbschnitteHerrschaftöangelegenheitcn:

hur»»». i». Art. 81. Verwaltungim Allgemeinen. « Art. 322. Märchen.
^6. Art. 47. Freiheiten und Privilegien.

7?Z.
Conferenz von Zürich, Schwyz und Glarus.

Sax. ?. und 8. November (28. und 29. October alt. Kal.).
Staatsarchiv Zürich. Mg. Absch. Bd. rss», kol. «SZ.

Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Wascr, Bürgermeister; Joh. Heinrich Lochmann und Konrad

°h»lcr, des Raths; Adrian Zicglcr, Landeshauptmann zu Sax. Schwyz. Martin Bclmont, Land-

^'Uann Z Franz Rcding, Sekclmcistcr; Franz Rigct, des Raths. Glarus. Jakob Marti, Landammann;

gchasar Müller, Statthalter; Joh. Jakob Feldmann, des Raths.

Nachdem seit einigen Jahren zwischen Schwyz und Glarus, Herren zu GambS und Hohen-Sax,

^lestheilg und Zürich anderntheils wegen seiner Hcrrschaftsangchörigen zu Sax und Frischcnbcrg, bc-
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treffend die Landmarchen auf der Höhe des zerstörten Schlosses Hohen-Sax und damit zusammenhängende
Ansprachen, Streit obgewaltet hat, wird nach vorgenommener Bcaugcnschcinigung folgender Vergleich ge¬
macht: 1) Die Märchen werden nach Inhalt des 1497 vom freien Stadtgericht Zürich bestätigten Kauß
und Uebcrgabcbriefö erneuert; 2) Wunn und Wcid' wird zwischen Tax und Gambs ferner laut Erlä»
terung von 1476 geübt; 3) die unter der Gerichtsbarkeit Gambs liegenden, den Bewohnern von S»!
gehörigen Güter zahlen nicht mehr Steuern als bisher; 4) die genannten Güter bleiben wie bis dahi»
abzugsfrei; 5) bei Verkäufen derselben ist obrigkeitliche Fertigung nicht geboten; 6) die auf jenen Güter»
in neuerer Zeit gebauten Häuser sollen wieder abgetragenwerden; 7) an gebotenen Feiertagensollend
die Bewohner von Sax auf jenen Gütern der Arbeit enthalten; wird diese aber gewünscht, so fällt ^
in die Jurisdiction der gelegenen Sache; 8) die Beschwerde der Gambscr gegen die von Sax wcgc»
„Neberfachung in der Sümi" (Einfangung des in Schaden verlaufenen Viehes) wird nach den vo>»
Laudvogt von Sax angetragenen authentischen Beweisen ihre Erledigung finden; 9) die Beschwerde dc^
von Sax, daß alle zwei Jahre bei der Einführung des Landvogtö zu Gambs und bei Verlesung do'
Kaufbriefes einige Hof- und Gütcrzinsc als noch gültig angemerkt werden, ungeachtet dieselben sai»^
dem Kirchcnschaze von denen von Sax erworben worden seien, wird dadurch beseitigt, daß denselben c>»
Revers zugestellt und künftig die Lesung unterlassen werden soll; 10) alle ältcrn Verträge u. s. w, bleibt»
in Kraft; 11) die Abgeordnetender drei Stände sorgen dafür, daß ihre Committcntcn in Monatsft^
über die Ratification dieses Vertrages sich erklären.

Conferenz der evangelischenOrte.
Aarau. Decembcr (24. November alt. Kal ).

Staatsarchiv Zürich. Mg. Absch. Bd. Ivüa, tc>I. «72.

Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Wascr, Bürgermeister; Salomon Hirzel, Statthalter. Be»"
Anton von Grafenricd,Schultheiß; Joh. Rudolph Willading, Vcuncr. Glarus. Jakob Marti,
ammann. Basel. Job. Rudolph Weitstem, Bürgermeister;Joh. Heinrich Falkner, Zcughcrr. Scha^
Haus cn. 'Hans Konrad Ncukomm, Hauptmann; Leonhard Meher, Zeugherr. Appenzell. Joha""
Tanncr, Landammannvon Außcr-Rhodcn.

t». Man verständigt sich, hinsichtlich der Bundcöerncucrungmit Frankreich und in Bezug auf ^
Ausrechthaltung der Neutralität der Frcigrafschaft Burgund bei den frühern Verabredungenzu bleibt
nämlich 1) sich bezüglich der Bundcserncucrungmit Frankreich nicht zu söndcrn, ohne Erledigung der ^
Memorial bezeichneten Beschwerden in weitere Verhandlungen über die Bundcöerncuerung nicht ei»!"'
treten, die Frage über Hcimbcrufung der Truppen oder über Abordnung einer Gesandtschaft au ^
König von Frankreich u<1 ret'orMeium zu nehmen; 2) in eine noch engere Verbindung mit Burgund
nicht einzulassen, sondern bei der jüngsten Erbcinnng und alten Neutralität zu bleiben, dagegen d>^'
eine gegen den Bund der katholischen Orte mit Spanien gerichtete Clause!, die von den Gesandten
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entworfen werden soll, einzuverleiben, I». Die Gesandtender IV Städte, von den Abgeordneten
Stadt Mühlhausen, vr. SchmideriuS, des Raths, und Stadtschrcibcr Ghßler. um Rath gefragt, wie

^ in dem ortenburgischen Schuldcngcschäftcverhalten solle, geben die Anweisung, mit wcitern Nach-
^erbungen einzuhalten, weil dort noch keine beständige Regierung sei, dagegen sich von der Universität

lcl ein juridisches Gutachten geben zu lassen, ob nicht der Regierung zu Brcisach eine kräftige Prote¬
en wider die ferner» Betreibungen Fugger'S und Seneca Schreibcr's eingegeben werden solle, damit

^ wenigstens nicht den Anschein habe, als habe Mnhlhausen die zu seinem Nachthcilc gefällte Sentenz
^ illigt. r» GlaruS klagt, daß der VcrtragSbestimmung, der zu Folge ein Prediger oder Priester für
^chniähungcn in der Näselser Fahrtpredigt zur Verantwortung vor den gesammtcnLandrath gestellt
^den nii'issc, von der katholischen Conscssion nicht Genüge geleistet werden wolle, die Evangelischendaher

auch Vertrag gebunden glauben, ES wird den Gesandten von evangelisch GlaruS
^ Rath gegeben, noch vor der künftige» Tagsazung zu Baden die Katholischenaufzufordern, daß sie den

^ wster, der vor einigen Jahren die evangelischeReligion im höchsten Grade angegriffen und geschmäht
^ zur Bestrafung vor den Laudrath stellen und auch für die Zukunft zu solcher Stellung sich bereit

^<ircn; erfolge diese Erklärung nicht, so möge das den Regierungender evangelischen Orte mitgetheilt
^den; diese werden dann nicht ermangeln, bei künftiger Tagsazung sich mit den katholischen Ständen dar»

^ Zu besprechen, «I. In den Abschied wird die Frage genommen, ob nicht im Namen der evangelischen
Genossenschaftan die beiden evangelischen Mächte England und Holland eine Mahnung gerichtet

werden solle, aus besonderer Rüksicht auf ihre Gemeinsamkeit in der Religion des Friedens zu Pflegen.
' zürchcrschc Gesandtschaft erzählt die Veranlassungder Confcrenz zu Brcmgarten: Wie nämlich in

'.^'st vergangenem Jahre der Prälat von St. Gallen den Pfarrer OchSner von Sitterdorf, einen zürchcr-
Bürger, habe nach St, Gallen eitiren lassen, Zürich auf erhaltene Anzeige des Pfarrers den Prä-
um Verschonung desselben gebeten, der Prälat jedoch den Pfarrer, als er nicht erschien, eingestellt

^te»

ungeachtet Zürich durch eine Gesandtschaft das Recht, den Pfarrer zu eitiren oder zu crsezcn, wider-
beharrt habe, so daß der Pfarrer OchSner von Zürich an einen andern Dienst berufen,

Abend aber vor der Abschiedoprcdigtdesselben das Pfarrhaus angezündet und auch bei seinem Weg-

^ Arrest auf sein Eigcnthum gelegt worden sei; wie dann bald nachher der Abt den Evangelischen
Hutabzichen bei dem Läuten der Bctglokc geboten, auf eine deßhalb abgeordnete dreifache Gesandt-
^ Zürichs und mehrere schriftliche Mahnungen nicht nur keine Rükricht genommen, sondern entgegen
durch rj>rx zweite Gesandtschaft ihm vorgelegten Protestatio» und Berufung auf die regierenden

>^ndc durch den Obcrvogt Tschudi von Oberbcrg den Sittcrdorfcrn bei kl) Pfund Buße das Hutab-
»»/" ^ ^üsr sich mit Uebcrgehung Zürichs an die übrigen Orte gewandt und dann die Buß-
^ 'vhnng von 3 bis auf Pfund habe steigern lassen, dadurch auch wirklich die Sittcrdorfcr bewogen

^u sech,r ^ sich zn unterziehen, was nun aber als eine freiwillige Anerkennung seines Mandats dar-
^ <Rt werde. Diese wider den Landfrieden laufende gewaltsame Procedur, fährt Zürich fort, sei der Bc-
^grund gewcscil, die übrigen das Thurgau regierenden Orte und den Prälaten zu einer Confcrenz in
^wgarwn zu bescheiden, welche sodann zu dem Beschlüsse geführt habe, bei Gelegenheit der nächsten
^^Mlg von X Orten die Sache vorzulegen, in der Meinung, daß dem Prälaten daö Gebot und die

watur in landfricdlichen Sachen nicht gebühre und auch in weltlichen Sachen seine Jurisdiction durch
t?
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die Rechte der X Orte beschränktsei; indessen hätten doch, im Widerspruche nüt Zürich und evangelisch
Glarns, die übrigen Orte beschlossen, die Erklärung der Sittcrdorfcr, sich dein Mandate des Abtes zu
fügen, auf sich beruhen lassen zu wollen, zwar mit dem Anhange, daß der Abt verheißen habe, den evan¬
gelischen Sitterdorfern in den Dingen, die allein die katholische Religion berühren, keine weitern Zu¬
muthungen zu machen und der Bußen und der Kosten halber sie nicht zu drängen; allein dieser An¬
hang sei in der dem Abte zugestellten Ausfertigungdes Abschieds weggelassen worden und so habe der
Abt sich an sein gegebenes Wort nicht mehr gebunden gehalten, habe die Sittcrdorfer nach St. Galle»
citirt, Abbitte verlangt, 500 Gulden Kostenersaz gefordert und überdieß dem Sebastian Edelmann und
den Erben des Hans Folger 50 Pfund (ü 17 Bazen), Andern 00, 25, 20 Pfund Buße und die Be¬
zahlung der für die Abgeordneten des Abtes im Gasthausc auf dem Ebnat aufgelaufenenZehrung auf¬
erlegt, nachher zwar auf ihre Bitte und auf Jntcrcession des Obcrvogts Tschudi den Kostenersazauf 20Ü
Gulden und die Bußenansäze auf 40, 5. 3 und 2 Pfund ermäßigt, dabei aber immerhin seine Befugnisse
so überschritten, daß die landfricdlichen und die regierenden Orte ein solches Pcrfahren nicht ungeahndet
lassen können. Hicmit einverstanden faßte die Konferenz den Beschluß: 1) von Zürich soll ein knetui»
talo aufgestellt und vor der Tagsazungöversammlungden übrigen Orten mitgethcilt werden; 2) auch
Freiburg und Solothurn ist davon angemesseneKenntnis; zu geben; 3) Bürgermeister Weitstem mag de»
Landammann Zweyer an sein in Bremgarten gegebenes Wort erinnern und ersuchen, bei dem Prälatc»
darauf hinzuwirken, daß solche Particular-Neucrungen unterlassen oder wenigstens die angedrohten ELe-
cutionen bis nach der Entscheidung der X Orte verschoben werden z 4) wenn der Prälat dennoch vorsähet,
sind auch hicrseitS gegen denselben Repressalien, Arreste u. s. w. zur Schadloshaltung anzuordnen,
(S. u. deutsche Vogteien übcrh.). K. Dem Herzoge von Württembergdürften, wie vormals dem tue
pfälzischen Prinzen, eine oder zwei goldene Schalen im Wcrthe von 500 bis 600 Ducaten als „Anbindet'
geschenkt werden. I». Das von Freiburg im Brciögan an Basel gelangte Schreiben, den Küfer betref
send, ist dahin zu beantworten: Das Begehren sei am gebührenden Orte anzubringen; auf besonderes
Verlangen könne man das Gesuch der Konferenz in Baden vorlegen. 1. Das Gesuch um eine Bciste»^
an den Kirchenbau in Bruchköbel im Hanauischen wird verschoben. 1^» (S. u. Mendris). I. Ob nw»
den zur evangelischen Confcssion sich bekennenden Franz Pctronius von Luggarus an den kurpfälzischs»
Hof empfehlen wolle, wird späterm Entscheide vorbehalten; unterdessen möge sich Schaffhausen weiter »^
ihm gedulden. «». Dem Sohne des alten Pfarrers Prenß zu Grünenbach soll unter die Arme gegriffen
werden, u» Wie man sich Erkundigungen vom bevorstehenden rcgensburgischen Reichstage verschafft»
will, mögen die Gesandtenreferircn.

t ohne Schafshausen nnd Appenzell, G, j> I, ,,, ,» ohne Glarns und Appenzell, >t ohne Appenzell.

Ata» sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Deutsche gem. Vogteieu iiberh. t Art. 4. Verwaltung im Allgemeinen.

Mendris. tk. Art. 296. Bischof von Como.
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Conferenz der V katholischen Orte.
Lucern. Il»S2, 1«. December.

StaatsarchivLncern. Allg. Absch. Bd. XI^II, toi. 219.

Gesandte: Lncern. Heinrich Flcckcnstein,Schultheiß; Ulrich Dnllikcr, Pannerherr; Laurenz Meyer,
Statthalter; Ludwig Meyer. Uri. Jost Püntiner, Landammann; Joh. Anton Arnold von Spiringen,
Statthalter. Schwyz. Martin Bclniont von Rickenbach, Landammann; Franz Reding, Sckclmcister.
ttutcrwald cn. Melchior Halter, Statthalter von Obwaldcn; Jakob Christen, Landammannvon Nid-
lvaldcn. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammann; Peter Trinklcr, alt-Ammann.

Nachdem von Bern urplözlich nicht bloß die bcrnischen Bazcn auf die Hälfte des laufenden
Werths abgerufen, sondern auch die von Frcibnrg und Solothnrn und sogar noch diejenigen der vier
^rte denselben gleich um einen Kreuzer herabgcsczt worden waren, war Lneern nothgcdrungen zu gleichem
Wünzabrufe geschritten und hatte gleichzeitigeine Konferenz der V Orte veranstaltet. Indem die Con-
terenz die Zuschrift von Solothnrn, dann diejenigen von Bern und von Frcibnrg, endlich noch zwei Pri-
^tschrciben sich vorlegen ließ, aus welchen leztcrn sich ergab, waö für eine Meinung die angränzcnden
ttuterthancn Bern's haben und welches Ediet Zürich deßhalb ergehen ließ, gelangte sie zu folgenden An¬
schien und Beschlüssen:1) Das von Bern für die Abrnfung der Münzen angegebene Hauptmotiv, daß

große Summe von falsch gemünzten Berncr Bazcn im Umlauf sei, rechtfertige die ergriffene Mäß¬
ige! darum nicht, weil gerade Bern einer oft angeregten Münzreform stets die Antwort entgegen gesezt
habe, daß es allein für sein Land münze; 2) es sei also rathsamer, mit Zürich ein Einverständnißzu
^ffen, unterdessen aber es bei dem von Lneern auf dem Markte geschehenen Abrisse beruhen zu lassen
"nd jedem Orte anheim zu stellen, wie eö mit guter Manier, jedoch ohne einen Ruf, seine Angehörigen
bor Schaden zu bewahren angemessen finde; 3) auch Freiburg und Solothnrn sollen von diesem Beschlüsse

von dem auö Bern angelangten Schreiben, sowie von den in Zürich ergriffenen Maßnahmen in
^onntniß gesezt werden; Zürich wird im Besonder» darum ersucht, noch vor der künftigen Tagsazung eine
Konferenz nach Zug zu veranstalten; 4) indem Bern davon Anzeige gegeben wird, wird daö Bedauern
'ibcr die geschehene Abrnfung ausgedrükt und bemerkt, die gleichzeitige Herabsezungder Bazcn der V

bringe diese bei dem gemeinen Manne in Perdacht, als wären auch sie wie andere in der Probe
^fallen; daher gewärtige man, daß Bern jedenfalls seine Münzen einlöst, was daö einzige Mittel sei,
bos Uebel zu heben. I». Der Landvogt von Baden erhält auf sein Gesuch um Verhaltungsvorschriften
Wittheilung der gefaßten Beschlüsse und zugleich wird ihm anheim gestellt, den noch in Pcrhaft befind¬
lichen Untervogt von Aarburg, wenn derselbe zu billigem Kostcncrsaz sich verstehe, zu entlassen, r. Dem
^ndvogte im Rheinthal wird geantwortet: Da ihm die Publicirung des Mandats von Baden aus be¬
llen worden sei, so werde von den regierenden Orten auch nicht davon abgegangen, sondern ihm alle
Wöchige Unterstüzung geleistet werden; inzwischen sei zu erwarten, wie Zürich und nnkatholisch GlaruS sich
on'iber vernehmen lassen. «I. Auf ein von Zürich an die V Orte gerichtetes eben eingelangtesSchreiben

geantwortet, daß man den Gegenstand den Obrigkeiten heim bringe, übrigens der Meinung ge-
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wesen sei, die Angelegenheit der Sitterdorfer sei beigelegt. Aber auch dem Prälaten von St. Galle»

wird davon Kcuntniß gegeben und ihm empfohlen, so weit es ohne Abbruch seiner Rechte geschehen könne/

zu Vermeidung von Weitläufigkeiten die möglichste Milde anzuwenden.

Münz-Conferenz von Zürich, Lucern, Schwyz, Unterwaldenund Zug.

Zug. 1<»S2, 2t». December.

Staatsarchiv Lneern. Allg. Absch. Bd. XKII, 5o1. 232.

Gesandte: Zürich. Kourad Werdmüllcr, Sekelmeister; Melchior Trüb, Münzverwalter, des Raths

Lucern. Ulrich Dulliker, Schultheiß; Ludwig Meher, Koruhcrr. Schwyz. Martin Belmont, Land

ammann; Franz Reding, Sekelmeister. Unterwalden. Melchior Halter, Statthalter von Obwaldcn!

Jakob Christen, Landammann von Nidwaldcn. Zug. Georg Sidler, Amman»; Beat Zurlaubcn;

Helm Heinrich; Peter Trinklcr; Johann Bcngg; Jakob Andcrmatt.

«. Da die Herabsezung der kleinen Haudmünzen in der Stadt und Landschaft Bern „den Schw^

und Schaden des abgerufenen Geldes auf den Nachbarorten zu bleiben zwängt", haben zuerst die V

für sich, nun aber in Gemeinschaft mit Zürich, auf Gegenmaßnahmen zu denken sich veranlaßt gesunde»

und nach vorhergegangener Bcglükwünschung zum Neuen Jahre über eine Münzorduung sich geeinigt*)'

*) Münzorduung, in der Stadt Zug angesehen den 3 0. December 1652. „Alß dann jezt »'»

Zythero großi Verwirrung vnd vnglychheit des Geldts, insonderheit der kleinen Handtmünzen Jnnäm- vnd Vßgebe»^

halber ingerifsen vnd gespürt worden, maßen man gethrungen dessen vff allhie (in Zug) gehaltener Tagleistung ein O»»'

nung ze machen, damit man widerumben durch einanderen desto fridliebender handlen vnd wandten khöne :c.: Des

ersten sollen Vnsere G. L. Ä. E. lobl. Statt Zürich, zeglych auch vnser der 5 Cathol. lobl. Orthen geprägte Münze»

von einanderen ohne Abbruch genommen werden. Allein haben sich vnscrer G. L. A. E. Herren Ehrengesandte»

von Luceru verluthcn lassen, das sy die Nüwen Zürichschilling, Alß die waß zring, vmb ein Lucerner schilling L

setzt. Fürs Ander die Bernbatzen bethräffendt sollendt einmahlen biß vff Andere Verordnung nitt höher alß

ein halben Batzen vßgeben vnd jngenommen werden, Vorbehalten gegen Vnseren Eydtgnossen von Zürich, die s»)^

für jre Statt vnd Landtschaft Allerdings verrüefft. Fryburger vnd Solothurner gantz Katzen sollendt vmb

Lucerner schilling, vnd derselben halbe Batzen auch jn jrem werbt des halben batzens gültig syn, vssert Zürich, wöl^

die vmb ein Zürich schilling gesetzt habendi. Die Nüwenburger Halbbatzen, Baßler grcttli schilling, wie mans nä»^'

Eurer vnd andere Schlachte Crützer, auch vssert der Eydtgnoschasft geprägte Handtmüntzen, werendt by mchrthe^

Orthen Allerdings verrüefft, jedoch mög selbige jeder jnnämen, dz er abzekhommen wüsseLucern hatt ein gwüß»"

Tap hierinen gemacht. Die groben Goldt- vnd Silbersordten sollendt änderst nitt gesteigert noch Abgesetzt, son»^'

in bißhärigem werbt von einanderen genommen werdenDie siechten Sorthen alß ein Hispanischen Dublen Aber»»

goldt, wölche mehr als zwen grann zu siecht, (soll) niemandt schuldig syn An ze nämmen. Wann aber man

Liechte vßgäben vnd jnnämmen wöllte, solle man schuldig syn, vff jeden ermanglenden Gran zwen Zürich schilling zuo ^

zallen, Vnnd vff ein Silberkhronnen die zwei Loth, auch Genueser krönen, die 2'/, loth wägen sollend^ für ^

ermanglendte Ouintli zächen Zürich schilling oder 12'/- Lucernerschilling: Also mag man auch jn minde'rhalM"
Silbersortten verfahren.

Datum den 30. December 1662. Eanul?« »,,a
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Ferner wurde beschlossen: t) Weil der Berncr, Freibnrgcr und Solothurner Stempel außerhalb der

^Genossenschaft mißbraucht und dadurch die große Menge leichter Münzen eingebracht worden sein soll,

ü ans der nächsten Tagsazung dem Grunde dieser Angabe nachzuforschen, immerhin aber festzusezen, daß

^ künftigen Auömünjungen „Halt und Schrot" sich nach dem Abschied von H624 zu richten, widrigen

aklö das ausmünzende Ort die Münze wieder einzuwechseln hat; 2) Bern ist auf der künftigen Tag-

'^ung zu der erforderlich billigen Einwechselung seiner unwährschast geprägten Bazcn zu mahnen, mo¬

rgen auch die übrigen Orte ihre etwa nicht probhaltigcn Münzen einzuwechseln anerbieten; 3> alle Orte

^ k" auf die „Eigenmüuzcr und Vcrwcchßlcr des GcltS" fleißig Aufsicht halten, e. Der Prälat von

' wallen erhält iil Betreff Sittcrdors'ö durch die katholischen Orte die erforderliche Anzeige. «I. Von

^ Gesandtschaft Zürich'ö werden abschriftlich mitgethcilt: Ein Bittschreibcn von LauiS um den Fortbe-

^ ^er von dem Landvogtc angefochtenen Coucessioncu und ein Bittschreibcn der Evangelischen von

^ ltatten um Abnahme der im Mandat enthaltenen, ihre Religion beschränkenden Gebote. Ferner wird
Tttterdorfer Geschäft in Erinnerung gebracht. Diese Angelegenheiten werden auf die folgende Tag-

^>t»ng verschoben, v. (S. u. Frciämter). k. Dem Abt von St. Gallen soll auf seine Zuschrift an die

katholjschcu Orte von Luecrn aus geantwortet und die Zusicherung crtheilt werden, daß man in Betreff

" lcrdorf's es bei dem Abschied von Bremgartcu bewenden lasse. Die Münzordnung ist in den

^ iffcieu zu publicircn und den Orten Uri und Glarus zur Kcnntnißnahme mitzutheilcn. I». Indem
Zürich überlassen bleibt, die nächste Tagsazung auszuschreiben, wird ihm verdcutet, daß man den 2(1/1l).

^ar als den hiefür angemessensten Tag ansehe.

isrei
liwter.

Man scl)c auch im Abschnitte Hcrrschastsangelcgenhcitm:

Art. 191. Gotteshäuser.

8».

Conferenz der III Orte Uri, Schwyz und Nidwalden.

Brunuen. KiSZ, Januar.

LaiideSarclitv Nidwaldc».

Gesandte: Uri. Jost Püntincr, Landammann; Scb. Pcregrin Zwcyer, Landeshauptmann. Schwyz.

"P Aufdermaucr und Wolf Dietrich Rcding, beide alt-Landammann; Joh. Kaspar Ccberg, alt-Statt-

. Franz Rcding, Sckelmcister; Franz Betschart. Nidwalden. Jakob Christen, Landammann;

^ar von Büren, alt-Landvogt in Bollcnz.

^ (S. u. Luggarus). I». Landeshauptmann Zwcyer theilt mit, was bei der im Namen der III

geschehenen Begrüßung des Erzbischofs von Moyland verrichtet, daß nämlich die Rccommandation

^ Collegiantcn unserer Nation in Moyland und die bessere Moderation und eine gewisse Abtheilung

Stipendien im helvetischen Collcgio auf die cnnctbirgischcn Vogteien mit besonderer Berük-

, 'ßung von Bellen;, Bollcnz und Riviera empfohlen und auch zugesagt worden sei. Bei erster Ge-

soll auch den übrigen katholischen Orten hievon Kcnntniß gegeben werden. Dem Erzbischof

^ür seine hohe Affection der wärmste Dank schriftlich auögcdrükt. e. Der Anzug von Schwyz, die
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Vogteien Bellenz und Rivicra zu vereinigen, wird all rekoromlum genommen. «I. (S. u. Bellenzic.).
vr. I. M- Jmhof, Propst zu Bischofszell und Pfarrer zu Altorf, verantwortet sich ,'ibcr die verbreite"
Anschuldigung, daß er auf seiner Romreisc die Ablösung der IV Waldstätte vom BiSthum Consta"!
ihren Anschluß an das Bisthum Lausanne und die Citation einiger Geistlichen nach Rom betrieben
wie man in Schwyz ausstreute, in Altorf kczcrische Lehren eingebracht habe, sogar in Uri um malcfiD'
Sachen vor Rath gestellt worden sei. Der ersterc Punkt sei, behauptet er, ganz erdichtet; in Bezug ^
den zweiten Punkt habe er um ctwclcher besonderer Andacht willen lange Zeit viele Verfolgung erlitt^
und da er in Constanz keine» Schuz gefunden, sich an den höchsten Richter, die Mutterkirche geweilt
hierauf eine conditionirte Citation erlangt, worunter aber auch die Kapuzinerbegriffen seien; der dl""
Punkt sei falsch und auch der vierte nicht wahr; er bittet also, in die von der Kirche zur Hand gene>"
mene Sache sich nicht einzumischen. Nach seinem Abtreten fand man sich zu dem Wunsche bewogen, ^
möchten die Capuziner der Reise nach Rom überhoben bleiben; man gab ihnen also den Rath, ein!"
weilen dieselbe aufzuschiebenbis nach der Zusammenkunft in Baden; übrigens wurde versichert, es sei ^
Verbindungder IV Waldstättc mit dem BiSthum Lausanne in Rom in Anregung gekommen, wenn
auch nicht wisse, durch wen. f. u. (S. u. Bellenz :c.).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Luggarus. » Art. 108. Zollsachen.

Belleoz -c. > I Art. 154—150.

84.

Konferenz zwischen Freiburg, Solothurn und Neuenburg.
Solothurn. 1Ä.—Ii». Januar.

KantonSarchiv Solothurn. Absch. Bv. 03, kol. 470.

Gesandte: Frei bürg. Schultheiß Weck und Statthalter von Montenach. Solothurn.
heiß Suri; Venner vom Staal; Sekclmcister Brunncr; Stadtschreiber Haffner; Gemeinmann
Neuenburg. Hauptmann Horh, Meyer.

Nach Verrichtung der gewöhnlichen Complimcntc wurde zunächst in Behandlung gebracht ^
Präteusion des Herzogs von Savoycn, „welcher die Nomination des Bisthumö Lausanne zu haben
meint," wie sich dies bei der Wahl des vr. Knab zum Bischof erzeigt hat. Auf dieses befremdende^
muthen, welches der Herzog in einem Schreiben an die beiden Orte offenbart hat, will man in höß'^
Welze das Begehren stellen. der Herzog wolle sich die bereits erfolgte Nomination genehm sein lail^
zumal er sich in dem an die beiden Städte gerichteten Schreiben über die Qualitäten, auch das Thu»
Lassen des neuen Bischofs anerkennend aussprach. Mit der Ausfertigungdieses Schreibens werden
Halter von Montenach und StadtschreiberHaffner beauftragt. I». Damit künftighin dieses Bistb^
nicht etwa mit italienischen Bischöfen besezt werde und beide löbl. Städte in Konfusion gerathen möä)^
wird man sich befleißen und aller Möglichkeit nachdenken,wie solche Nomination von dem päpstl'^
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^uhl zu Haudcn beider Stände Freiburg und Solothurn gebracht und selbe alsdann von einem zu dem

""dern Ort der Kehr nach geübt werden möchte, e. Auf den Fall, daß der neucrwähltc Bischof seinen

Zutritt in beide Orte thun wird, verständigt man sich hinsichtlich des EmpfangScercmoniclö dahin, „daß

'"an Derosclbcn bis vff die Kreutzen entgegen reiten vnnd daselbst cmpfachcn, bei der Porthcn nachwcrts

'"'t der procession abgcholet vndcr dem Himcl inbcglcitct vnd dreh Schütz mit Stuckhcn loßgebrcndt

^"kdcn solle, in der PfarKirchen auch nach Gewohnheit dz To veum Unullumus gesungen werden." «I.

^'Olichtlich dos sich stetig verschlechternden Münzwcsenö sind Frciburg und Solothurn entschlossen, bei

'^cr Münze ohne einigen Abruf zu verbleiben, wofern Neuenbürg, dessen Gesandtschaft noch nicht cin-

^offcu ist, seinerseits dasselbe zu thun willens ist; es stünde alsdann zu erwarten, daß Bern sich hierzu

"Uch verstehen würde. Man will also die Ncucnburgcr Gesandtschaft abwarten.— Nachdem leztcrc ange-

"llneu war, verständigte man sich in der Sizung vom 16. dahin, die Angelegenheit bis zur Tagsazung

^ Baden eingestellt sein zu lassen, weil man nicht wohl ohne Bern in der Sache vorgehen kann und

^dciii eine allgemeine Besprechung derselben förderlich ist. Es bleibt demnach dem Gesandten Neuen-

anHeim gestellt, sich dannzumal persönlich zu Baden einzufinden, um in der Münzfragc Freiburg

^ Solothurn zu untcrstüzen. Der Gesandte erklärte hierauf nach verrichteter Begrüßung beauftragt zu

"o, alles dasjenige in der Sache zu handeln und beizutragen, was zu der Obrigkeiten Nuzcn und nicht

^ größtem Schaden des gemeinen Volks und der Untcrthancn gereichen werde.

«S.

Gemeineidgenössische Tagsazung der XIII Orte.

Baden. 11». Januar.

Staatsarchiv Lurern. Mg, Atsch. Bd. XI.III, kal. l. — Staatsarchiv Zürich. Mg. Atsch. Bd. ikt, tal. I.

Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Waser, Bürgermeister; Konrad Wcrdniüllcr, Sckelmeister; I.

^"star Hirzel, Stadtschreiber. Bern. I. Rudolph Willading, Sckelmcistcr; Vincenz Waguer, Venncr.

^'"ern. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Ludwig Meyer, des Raths. Uri. Jost Püntincr, Landammann;

Percgrin Zwcycr, Landeshauptmann. S ch w y z. Martin Bclmont, Landammann; Wolf Dietrich

"'g, Panitcrherr. Untcrwalden, Johann Jmfcld, Landammann von Obwaldcn; Jakob Christen,

^"ainmann von Nidwaldcn. Zug. Georg Sidlcr, Ammann; Jakob Andcrmatt, des Raths; Peter

Mokier, alt-Ammann. Glarus. Jakob Marti, Landammann; Balthasar Müller, alt-Landammann.
Joh. Rudolph Wcttstcin, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner, Zcughcrr. Frciburg. Rudolph

. Schultheiß; Joh. Daniel von Montenach, Statthalter. Solothurn. Joh. Ulrich Suri, Schult-

I Ursus Guggcr, Gemcinmann und des Raths. Schaffhausen. I. Jakob Zicgler, Burgcr-

, Leonhard Meyer, Zeugherr. Appenzell. Johann Sutcr, Landammann von Jnncr-Rhodcn;

^"nn Tanner, Landammann von Außer-Rhodcn.

^ Nach Andeutung der Ursachen, weßhalb auf den angcscztcn Tag im verflossenen Jahre die außcr-
"Otliche Tagleistung über die französische Angelegenheit nicht abgehalten werden konnte, und nach Vor-
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legung eines von Landvogt Grafenricd und von vr. Chabreh in Betreff der Dcdication ihrer Beschreib¬
ung der Kräuter an Zürich gerichteten Erinnerungsschreibens wird gefunden, daß ein Gegengeschenk vo»
sechs Ducaten oder zwölf Thalcrn von jedem .Ort zu gering sei. Die Sache fällt daher wieder in den
Abschied, l». Ein aus Innsbruck vom 2. Januar datirteö Crcditiv bezeichnet als österreichische Abge¬
ordnete zur Bereinigung der Zollangclcgcnheiten: Humprecht von Wesscnburg,I)r. I. Theobald Zeller
und Rcinprccht Thurncr. Statt ihre Aufträge vor gesammter Sizung zu eröffnen, ziehen diese vor, m>!
einem Ausschusse zu verhandeln. Bei dieser Verhandlung waltete eidgenössischer ScitS die Ansicht: O
sei der 156l abgeschlossene, 1587 und 1612 verlängerte,auf den halben Zoll gerichtete Vertrag seit 163^
ausgelaufen, daher die vor 156t bestandene Zollbefreiung wieder eingetreten. Oesterrcichischer Seits stellte
man die Ansicht auf: 1) Waaren und Vieh, welche aus beidseitigen Gebieten für den innern Verbrauch
bezogen werden, seien und bleiben herkömmlicherWeise zollfrei; 2) Handclögcgenstände, welche aus dc»>
Reiche, Italien, Frankreich u. s. w. durch österreichisches Gebiet in die Eidgenossenschaftgehen, haben a»
österreichischen Zollstätten den Zoll zu entrichten; 3) in Frage komme nur, ob Erzeugnisse der eidgenösß-
schen Gebiete, welche durch österreichisches Gebiet noch in weitere Ferne geliefert werden, laut obigem Ver¬
trag von 156l auf den halben Zoll gesezt werden sollen; dortseitS sei man geneigt, auf eine Anzahl
Jahre diese Bestimmung wieder einzugehen; zur Einräumung völliger Zollfreiheit aber sei die Gesandt¬
schaft nicht ermächtigt. Eidgenössischer Seits erklärte man sich mit den beiden ersten Punkten einver¬
standen; hinsichtlichdes dritten konnte man die ausgesprochene Ansicht nicht theilcn, indem man dafür
hält, daß, nachdem die speciellcn Verträge bereits abgelaufen sind, nunmehr die vollen Vergünstigung^
der Erbcinung wieder einzutreten haben. Da die österreichischen Gesandten nicht bevollmächtigt sind, ^
diesem Sinn sich einzulassen, so behält man sich diese Meinung für die Zukunft vor. Hierauf zählte dcr
eidgenössische Ausschuß die Ansprüche auf, welche die Eidgenossenschaft an Oesterreich mache, nämliche
Ausstehende Erbeinungsgclder, Abschaffung des gesteigerten Salzprcises, des von Oberst von Rost
aufgesezten Zolls in Thengen und der im Widerspruche mit dem Vertrage von 1629 auf die Grundbc-
sizungen der Angehörigen St. Gallenö und des Rhcinthals jenseits des Rheins bei Höchst und Fußaü?
aufgelegten Steuer, Vermeidung dcr auf bloßen Argwohn hin, ohne vorhergehende Verwarnungan östt
rcichischcn Zollstätten vorgenommenen Arrcstationen eidgenössischer Waaren. Die österreichische Gesandt
schaft entschuldigtden Zoll zu Thengen als Repressalie gegenüber der von Schaffhauscn den Angehörige
von Thengen neu auferlegten Beschwerden.Sie berichtet ferner, daß über die Besteuerung dcr Güt
bei Höchst und Fußach, so weit sie eidgenössische Eigenthümcrbetreffe, noch nicht entschieden und ein g>^
stigeö Ergebniß für leztere zu erwarten sei. Sie rügt aber auch die Steigerung dcr Zölle und Abgabt
zu Basel, Schaffhausen, Aarau, Lucern, Dießcnhoscn,Stein, Stcckborn und Lauiö und die scharfe
cution gegen österreichische Unterthancn und die vorderösterreichischenKreiöstände. Nach stattgehabt
Replik ab Seiten dcr eidgenössischen Ausschüsse wurde alles uck rckeroulluingenommen, weil die öst
rcichischcn Abgeordneten zu Weiterm nicht bevollmächtigt waren. Im Reercditiv vom 27. Januar
die eidgenössische Ansicht über den verhandeltenGegenstand dcr österreichischen Regierung mitgetheilt.
Der französische Gesandte trägt vor, daß in Bezug auf die Erneueruug des Bündnissesdie Eidgen^
sich entschließenmögen, ob sie dieselbe jczt während dcr Dauer des Krieges oder, wie zur Zeit Hcinr't'
IV., erst nach erfolgtem Frieden, dann aber auch mit den von Heinrich IV. gewährten großen Vergü"
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Hungen vornehmen wollen; im erstem Falle verpflichte sich der König, bis zum Abschlüsse des Friedens
^ Spanien nebst einem Ehrengcld an jedcö Ort jährlich eine ganze Pension „von aller Natur" und
»ach Friedensschlüssedarübcrhin und so lange, bis die Schuld getilgt sei, 1,200,000 Franken zu bc-
lahlcn; M des Aufschubs bis nach dem Friedensschlüsseanerbiete er, wie Heinrich IV. vier Jahre
"ach erlangtem Frieden gethan, drei Millionen und bis dahin traetatcngcmäße Leistung der aufgelaufenen
^ükstände. Auch die Hanptlcutc sollen gänzlich befriedigt werden. — Dagegen schrieb untcr'm 7. Januar

Paris aus Melchior Hässi im Namen des Gardcregimcnts, sowie der andern Regimenter und der
^icoiiipagnien, die vertragsmäßigenZahlungen seien gar nicht eingehalten worden und die Noth sei so

daß viele Soldaten descrtirt seien und die Hauptlcutc *) selbst unter'm 2t. November 1652 gegen
Lander die Verpflichtung eingegangen haben, sofern bei der Abrechnung für das Jahr l652 dem im
Mc fgr das Gardcrcgimentund dem für die übrigen Regimenter und Frcieompagnicn zu PoiticrS

Schlosse,lcnVertrage nicht Genüge geschehe, den Abschied zu verlangen; sofern ihnen die Routen für
Heimkehr nicht angewiesen werden, seien sie entschlossen, auf jedem möglichen Wege ihre Heimkehr

"»s ZtZcrk zu sezen, auch jeden, der zurükbleibc, als meineidig und ehrlos anzusehen und zu behandeln
""d des Anthcilö an den verpfändeten Juwelen verlustig zu erklären; sie haben auch die Hauptlcutc

ncker und Walon an die Tagsazung abgeordnet und einstweilen nur darum noch nicht abgehen lassen,
dem Vernehmennach dem französischenGesandten 200,000 Franken zugcschikt und durch ihn die

Tröstung gegeben worden sei, es werde vermittelst dieser Summe alles zur Zufriedenheit des Königs,
wie sie fürchten, zum Nachlhcil der Verträge und zur Schmach für die im Dienste befindlichen

Ghpen ausgeglichen werden; daher bitten sie, dem Vorbringen des französischenGesandten nicht zu
"uc,i und dagegen die Interessen der im Dienste befindliche» Hauptleutc, auch derjenigen aus Bünden,
»lliö und Neuenbürg festzuhalten;endlich seien während der Pariser Unruhen die pfandweise bei dem
/rsten de Montct in Verwahrung gelegenen Kleinodien dem Obersten Rahn übergeben und zur Sicher-
' >u die Eidgenossenschaftversandt worden; daher bitten sie sehr, die beförderliche Zurükstcllnng de»

^ 0l zu bewirken und es zu hindern, daß einzelne auf Kosten ihrer Mitintercssirtcn sich bezahlt machen. —
^Uvuudcrt über ein solches Benehmen der königlichen Regkdrung und über die Rüksichtölosigkeit, mit

^cher leicht zu erledigende Beschwerden, wie z, B> die Ansprüche Basels auf Hüningcn, unbeachtet ge¬
lben waren; unbefriedigt auch durch die Erklärungen des französischen Gesandten und sein Hinweggehen

^ alte Verbindlichkeiten und Beschwerden, beschließt die Tagsazung nach weitläufigen Besprechungen
^ dr,„ Gesandten über SichcrstcUung der Anforderungen, Verwendung der Truppen lediglich innert

Glänzen des Landes, wegen der Zölle und Abgaben, die von Schweizern in Frankreich entrichtet
„rüsten, wegen der Neutralität Burgund s, wegen Restitution von Hüningcn an Basel: t) die

' ^nzösischen Diensten stehenden Truppe» aufzufordern, daß sie auf den 30. März, wenn nicht Gcgen-
'khl komme, die Heimkehr antreten; 2) das königliche Schreiben und die beiden Vorträge des Ge-

^u „ach dem Wunsche desselben abschriftlichzu Händen der StandeSrcgicrungcnin den Abschied zu

^ Dle die Verpflichtung unlerzeichncndcii Hauptlcutc waren - Melchior Hässi, Escher, DÄssry, Melchior de Moni, Tscharncr,

»iarall Baumgartuer (für Erlach), Warnier ssür Wallicr), Hnetcr ssur Praroinan), Richner, Pfeisser, Rigcrl, Molondin, Bu-

»>an», Ueller, Waldkirch, Machet, Easp. de Moul, PoUicr, Margncli, Dierbach, Enrtc».
l3
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nehmen; 3) auf die verlangte Zusage zum Zweke weiterer Unterhandlungen über den Bundesvertrag i»

Solothurn oder Baden nicht einzutreten; 4) das königliche Schreiben vom 5. Januar mit einer respect'

vollen, aber offenen Erklärung zu erwidern (datirt 8. Februar); 5) den Standeöregiernngcn die erfordcr

liche Unterstlizung für die zurükkehrendcn Hauptleute, damit sie ihre Soldaten bezahlen können, Z"

empfehlen. Im Uebrigen läßt man es bei den frühern Beschlüssen bewenden. In Erwartung, daß dN

Vorort den andern Orten mittheile, was in dieser Angelegenheit weiter eingeht oder geschieht, wird W

die etwa nothwendige Zusammenberufung der Tagsazung anhcim gestellt. Von diesen Beschlüssen wia^

nach Wallis und Bünden Bericht gegeben. ,1. (S. u. Lauis). v. (S. u. vier ennerb. Vogt. übcrh>1

t. (S. u. Mcndris). K. (S. u. Luggaruö). I». (S. u. Lauis). I. u. Ii,. (S. u. Baden). I.

Münzordnung erhält folgende Bestimmungen: Die Münzen von Zü ich, Lucern, Uri, Schwyz, Unter

walden und Zug cursiren in diesen Orten nach ihrem Ncnnwerthe; der Bcrner Bazen als halber Bazc»,

mit Ausnahme Zürich's, wo er ganz verrufen ist; die Bazen von Frciburg und Solothurn im Wcrt^

von zwei Lucerner Schillingen; die halben Bazen von Frciburg und Solothurn auch ferner als hal^

Bazen; die Neuenburger halben Bazen, die bisthum-bascl'schen Margrctler Schillinge, die Churcr u»?

andere schlechten Kreuzer, sowie alle fremden Handmünzen soll anzunehmen niemand gehalten sein; f^

jedes fehlende Gran leichter Goldmünzen (z. B. des spanischen Dübels) sind zwei Zürcher Schillinge a»l

zulegen und es ist zudem niemand verpflichtet, solche Goldsortcn anzunehmen; die Silberkrone soll 2 Lo^

die Genueser Krone 2'/, Loch wiegen und für jedes fehlende Quintlcin U) Zürcherschillinge bezahl

werden; gleichen Verstand hat es auch mit andern Silbersorten; die Ausprägung kleiner Münzen blci^

einstweilen eingestellt oder soll wenigstens nur zur Probe statt haben und unter dem Vorbehalte, daß

betreffende Ort solche Münze wieder einwechseln könne, i». u. i». (S. u. Mainthal). «». Auf

sönlich vorgebrachtes Gesuch der Abgeordueten der licenzirten und noch im Dienste Frankreichs stehend^

Hauptleute, es möchte ihnen zur Restituirung der für 6l)t),(M Franken verpfändeten Kleinodien, ^

Oberst Rahn in Zürich aufzubewahren gehabt habe, verholfen werden, berichten die Gesandten Zürichs

es sei vor ihren Gerichten gegen denjenigen, der dieselben transportirt habe, ein Proceß anhängig ^

macht worden, dessen Entscheidung bis zum^2. Februar (Lichtmeß a. St.) zu gewärtigen sei. Beschluß'

Dem Erfolge in bester Erwartung entgegen zu sehen, z». Der Vorschlag des Fiöcalö Diego Mader^

zu Lauis, zur Erleichterung des Verkehrs zwischen der Eidgenossenschast und Mahland eine WochcnP^

einzurichten, fällt iu den Abschied. «>. Betreffend die Jurisdiction von Sitterdorf hat man sich nach ^

haltcner Besprechung der X Orte verständigt, bei den Verträgen von 1561 und 1567 zu bleiben, so

lich, daß der Landvogt oder der nächstwohneude Landgerichtöknecht bei den Frevel- und Bußengerich^'

bis zum Urthcil anwesend sei und beisize. Abweichend waren die Ansichten hinsichtlich der Religio"'

Katholische Orte: Laut Erklärung des Abtes ist in den Niedern Gerichten jedermann bei der fr<u^

Religionsübung nach dem Landfrieden, wie es bei dem Gotteshaus St. Gallen geübt worden, nach astck

Herkommen zu lassen; Klagen mögen bei dem Fürsten oder den Schirmortcn, oder wenn sie malest

sind, bei den X Orten angebracht werden; das Mandat in Betreff des Hutabzichenö bei Läuten dcr^'

gloke wird gemäß Erbieten der Unterthanen befolgt; Bußen und Kosten betreffend wird der Abt

Anhalten der Unterthanen mehrere Gnade widerfahren lassen. Evangelische Orte: Der Abt soll ^

ausdrüklich erklären, die Evangelischen kraft Landfriedens und Verträgen bei der Freiheit der Rcl>!>^
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""angefochten zu lassen; Klagen sollen unabgeschlagen nach Beschaffenheit der Sachen bei dem Abt, bei

auch bei den andern Schirmortcn oder den X Orten angebracht werden, unterdessen die Exemtion

'"e stehen; bei der Bctgloke sollen die Evangelischen im Zusammensein mit Katholischen sich bescheident-

"h halten, im übrigen aber nicht gefährdet und wo nicht eine verächtliche Uebcrsehung über Verwarnen

"'"laufen thäte, in keine Strafe gezogen werden; Kosten und Bußen werden nachgelassen, wo nicht, bc-

^ Zürich sich vor, dieselben anderwärts zu erholen, r. (S. u. Lauiö). «. u. <. (S. u. deutsche

Vogteien überh.). ». (S. u. Thurgau).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte, (v—kt.)

Da viele Katholische im Thurgau durch Heirath u. s. w. zu den Unkatholischcn hinübergezogen werden, so

^ I der Landvogt gemäß Auftrag von den katholischen Orten solchen Uebcrtritten wehren. Freiburg, Solothurn

""d Appenzell Jnner-Rhodcn sollen um ihre dicßfällige Ansicht ersucht werden. HV. Wegen der neuen

Ehrlichen Lehre deö Pfarrhcrrn zu Altorf, I)r. I. M. Jmhof, Propst zu Bischofszcll, wird von den

""dern katholischen Orten an Uri und an den Papst geschrieben und Oberst Zwcher ersucht, mündlich

dem Bischof von Konstanz sich zu berathen. x. Auf Anzeige des Bischofs von Basel an die mit ihm

Erblindeten katholischen Orte, daß seine Konfirmation in Rom noch nicht erfolgt sei (und zwar laut der

"Zwischen Instruction darum nicht, weil er mit unkatholischcn Orten in ein Defcnstonal-Bündniß sich

gelassen habe), wird an den Papst daö Gesuch gerichtet, dieselbe fördern zu wollen. Da der Papst

berorduet hat, daß alle kleinen Konvente von OrdenSlcutcn aufgehoben und die Religiösen in ihre rechten

Köster gewiesen werden sollen, wird ab Seite der katholischen Orte das dcmüthige Ansuchen gestellt, die

^duzincr bei U. L. F. del Sasso zu LuggaruS, die ohne großes „Acrgerniß" der bisweilen dorthin kom¬

menden unkatholischen Landvögte dort nicht dürfen weggenommen werden, fortbestehen zu lassen.

^rzog Emanuel von Savohcn macht aus Turin untcr'm 39. Decembcr 1652 den mit ihm verbündeten

""wüschen Ortcil die vertrauliche Mitthcilung, daß entgegen dem seinem Hause zustehenden NominationS-

"chte des Bischofs von Lausanne von Rom aus der Propst von Luccrn zu dieser Prälatur gewählt

worden sei. Indem der Herzog sich anerbietet, diesem Prälaten ebenfalls die Nomination zu ertheilcn

^ auch künftighin nur solche Männer, die seinen Mitvcrbündetcn in der Eidgenossenschaft gefällig und

Landsleutc seien, nicht Italiener, an das BiSthum zu nominircn, ersucht er sie, keine ihm nachthcilige

Gerung zu.gestatten, vielmehr mittelst Schreibens an den heiligen Stuhl sein NominationSrecht in

zu nehmen, welches ihm allein das Mittel an die Hand gebe, das durch das Kczcrthum vom

bum weggerissene heilige Kreuz wieder aufzurichten. Antwort: Man wäre ganz geneigt zu cnt-

^chen; allein der neue Bischof sei bereits confirmirt und so bleibe nichts übrig, als mit dem neuen

"ntius zu unterhandeln, was bei künftigen Erledigungen deö BiSthnmö zu thun sei. »n. Der Mark¬

os von Caracena, Gubernator zu Moyland, sendet an die mit Spanien verbündeten katholischen Orte als

Stellvertreter des in Chur beschäftigten Grafen Casati dessen Dolmetscher, den Ritter Seb. Heinrich Cri»

welcher eines Theils die nahe Ankunft deö zur Bezahlung der Pensionen bestimmten Geldes an-

, andern Theilö Bericht gibt, wie die Freigrafschaft Burgund abermals von Frankreich zu Ent¬

zug einer großen Summe Geldes gcnöthigt worden sei, daher die Eidgenossen bedenken möchten, daß

^ade die fortwährenden Tranögressioncn der im Dienste Frankreichs stehenden schweizerischen Mannschaft



140 Januar 1653.

daö Mittel seien, wodurch Frankreich die Freigrafschaft und dadurch auch Spanien bedränge nnd zugleich

die Eidgenossen in eine feindliche Stellung gegen Spanien bringe, — Dem Gubernator wird schriftlich

und Herrn Crivelli durch einen Ausschuß daö Vergnügen über die nahe Bezahlung der Pensionen be¬

zeugt und die Versicherung gegeben, daß man den Tranögrcssioncn mit allem Nachdruke zu wehren uist

die Neutralität Burgunds herzustellen sich ferner werde angelegen sein lassen, indessen auch verlange»

müsse, daß die nach Montferrat verlegte schweizerische Mannschaft nach Moyland zurükgcführt und daß

neben der Pension auch die vielfach vertröstete SatiSfaction geleistet werde, widrigenfalls Spanien die¬

selben Resolutionen zu gewärtigen hätte, die gegen Frankreich gefaßt werden. Dem engegnet Crivelli'

Gerade weil die Eidgenossen die Tranögressionen ihrer Truppen in Frankreich nicht abgestellt haben, st

es dem Könige von Spanien sehr erschwert worden, seinen eidgenössischen Verbündeten Genüge zu leiste»'

wenn sie daher den von Frankreich ausgehenden Aufwiegelungen in der Freigrafschaft unthätig zuschaue»

und etwa bei der angebotenen Erneuerung deö französischen Bündnisses die Abschaffung jener Traist'

gressionen nicht als Vorbedingung voranstellen und festhalten, so seien noch größere Vermittlungen zu er¬

warten; übrigens komme die Verlegung von 200 Mann deö Crivcllischcn Regiments nach Vercelli »ist

Trino gar nicht in Vergleich mit den vielen Tausenden, welche in Frankreich die Defensive überschritte»

haben, und werde Spanien keinen Anstand nehmen, jene Mannschaft, selbst gegen die Wünsche Vercelli

und Trino'S, durch andere Truppeil zu crsezcn. Wird ml rekeroncluin genommen. I»k». (S. u. Sargaist>
er. (S. u. Thurgau). «I«I. Da von einigen päpstlichen Nuntien, besonders von den leztabgetreteuc»
Neuerungen versucht und eingeführt wurden, die weder der Ehre der päpstlichen Heiligkeit noch der ka¬

tholischen Religion oder dem durch das Unglük der Rcligiousspaltuug gcthcilteu Gemciuwescn der

gcnossenschaft förderlich sind, wird, jedoch ohne Mitwirkung der Stände Untcrwaldcn, GlarnS »»^

Frciburg, der heilige Vater durch Schreiben gebeten, dem künftigen Nuntius die Schonung ^

hergebrachten Gebräuche und Rechte anzubefeblcn. vv. Dem ncuernanntcn Nuntius Earlo, Bischof

Avcrsa, wird auf sein Ankündigungsschreiben ans Rom vom 28. Dcccmbcr 1652 bewillkoinm^

geantwortet, mit dem Wunsche, daß er das Herkommen achte, kk. (Ohne Freiburg). Dem 6^'

bischof von Moyland, Gras Litta, wird von den katholischen Orten für die dem Oberst Zweyer erwiest»"

gute Aufnahme gedankt. KK. Die evangelischen Gemeinden deö Rhcinthalö beschweren sich, daß D ^

mehr Feiertage halten sollen, als im Landfrieden begriffen seien; 2) im lczten Mandat die Verbindlich^'

nur am Vormittag den Fronleichnamötag mitzufeiern, nicht angemerkt sei; 3) die Katholischen b»

Feiertage der Evangelischen nicht auch feiern; 4) die auf die evangelischen Feiertage fallenden

nicht auch verlegt werden; 5) die Evangelischen die katholischen Feiertage strenger feiern sollen , als ^

selbst in ganz katholischen Gemeinden geschehe; 6) die Evangelischen zu für sie fremdartigen Ceremoust»'

wie das Hntabzichcn bei Glokengelänte, genöthigt werden; 7) den Evangelischen strenge geboteil w^'

die Katholischen bei ihrem Gottesdienste nicht zu stören, den Katholischen aber nicht die Reciproc^

auferlegt sei; 8) im Mandate die Evangelischen Ncugläubige heißen; 0) den Priestern die Zeit der

cndigung ihres Gottesdienstes nicht vorgeschrieben sei; 10) den Evangelischen, entgegen der mehr

hundertjährigen Ucbung, zugemuthet werde, die österliche Gehorsame wie eine Beichte in der Kirche

zunehmen; 11) die Evangelischen zu Zeiten am Kirchgänge und am Gebrauche des Geläutes gchi»^
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werden- 1Z) evangelischeWaisen und junge Dienstboten von den Katholischen zn ihrer Religion herüber
l^ogen und dazu durch den starken Bcichteid gebunden werden; 13) die Wcibcrtaufe den Evangelischen
^ Pflicht gemacht werden wolle; 14) den ungetanstenKindern das ehrliche Bcgräbnifi auf dem Kirch-
>ofc versagt bleibe; 15) die katholischen Amtleute zur Zeit des evangelischen GottesdienstesGerichts-,
' aths- und Gemeindsverhandlungenvornehmen; 16) den Evangelischen noch die Taufsteine fehlen; 17)
^ Evangelischen nicht besondere Meßmer von ihrer Eonfcssiou zudiencn;, 18) die Katholischen die Kir-

^ugüter für sich allein verwenden und so, daß für den Kirchcnbau nichts übrig bleibe; 19) die Evan-
^Aischen durch die Stimmenmehrheiten von Gerichts-,Statthalter- und Hofammann-Acmtern ausgeschlossen
^rden, während doch im Hofe Eichbcrg, wo neben siebcnzig Evangelischen nur zwanzig Katholische wohnen,
^ Katholischerdas Ammannamterhalten habe. — Im Besonder» beschweren sich die von Altstätten,

29) die Evangelischen den alten Abschieden zuwider von der Caplancipfründe ausgeschlossen und
) des Ammanuamteö entäußert und in Besezung der RathSstellcn übcrvortheilt seien; 22) so wie in

^ Rathsbcsczung, so auch in den bürgerlichen Aemtern, im Bußen- und Malcfizgerichte, bei Rechnungen,
^gschaftcn, Bauamt, Mcßmcrci, Weibeldienst, Lehen, Nuznicßung des Bürgcrgutcs die Katholischen den
vrthcil haben; 23) die Klosterfrauen Bürgerrecht genießen sollen; 24) aus dem Burgergutc jährlich

12 auf einen Kreuzgang verwendet werden; 25) bei Besezung bürgerlicher Acmter nicht eine Kchr-
^dnung zwischen den Coufcssioncn bestimmt und dadurch den Streitigkeiten, auf welcher Seite die Mchr-
^ sei, vorgcbogen werde. — üllachdein diese Beschwerden dem Abte und auch dem rhcinthalischen Vogte

^stellt und von einem Ausschüsse angehört und mit den ältcrn Abschieden, sowie mit dem frauenfeldi-
Abschiede von 1651 verglichen worden waren, sprachen die evangelischen Orte flch dahin aus: In Bezug

^ das Läuten, das Begräbnis; der ungctauftcn Kinder, die Thcilung der Kirchhöfe, die Wcibcrtaufe
^ben die Abschiede vom November und December 1651 hinreichende Erläuterung; über die Thcilung
^ Aemter aber und was damit zusammenhänge könne, wenn der Abt und der Landvogt nicht zur Bil-
^kcit verhelfen mögen, die hohe Obrigkeit angesucht werden; wer aber, sei es der Abt, der Landvogt oder
^ llntcrthancn, zu Unruhen und Verlczung des Landfriedens und des Herkommens Anlaß gebe, habe

dabei auflaufendenKosten zu bezahlen. Die katholischen Orte dagegen meinten, die Evangelischen
"sstcn bei dem Begräbnisse ungetaufterKinder so gut wie die Katholischen auf das Geläut verzichten,

^dcn auch die Unterlassung der Wcibcrtaufe bedenklich und nehmen beides, sowie die Thcilung der

^chhöfe, ad rokorouäulu. Mit der Erklärung des AbtcS, hinsichtlich der Klagen 1, 3, 9, 12, 15, 16
^ Abschiede von 1584, 1625, 1651 in Anwendungbringen, in Bezug auf 2 mit der halben Feier des

^nleichuamstagcs sich begnügen, auch in Bezug auf 14 mit sich reden lassen, in Bezug auf 5, 6, 7,
Bescheidenheit gebrauchen zu wolle», gab man sich allseitig zufrieden; ebenso i» Bezug aus 23 mit der

"ärung, die beiden Eonfcssionen haben sich darüber verglichen; nicht so die Evangelischen mit der Bc
^'Uig das Herkommen in Bezug auf 4, 8, 1l), 11, 13, 19, 21, 22, und mit der Bedingung

^ 17, die Evangelischen mögen einen eigenen Meßmer unterhalten. Iii». Da die Kirchen und Altar-
^den zu Aadorf in schlechtem Stande sich befinden, so wurde mit den Gesandten Zürich s dcßwegcn gc-

A. Luccrn wird ersucht, dem Vertrag wegen der Pfarrei Aadorf nachzuforschen. Ii. Das Gesuch
wich's, daß Luccrn hinsichtlich der Näfelscr Feier katholisch Glarus z» versöhnlichem Benehmen ermuntern
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wöge, wird in Bedenken gezogen. Kit. Da Landammann Zweher von Nri anderweitiger Geschäfte halb"
auf den Reichstag nach RcgenSbnrg zu reisen Willens ist, wird er ersucht, die Abänderung der gegen V"
Eidgenossenschaft bei der kaiserlichen Kanzlei gebräuchlichen Titulatur auszuwirken und sich für die aus¬
stehenden Geldforderungcn des einen und andern OrtS und ihrer Partikularen bei den Ständen dcS
römischen Reichs zu verwenden. II. Die Gesandten von Zürich waren beauftragt, dem Landvogt »v»
Baden bei dieser Tagleistung etwelche Sachen zu untersagen. was aber auf nächste Gelegenheitver¬
schoben wird.

II. Aus dem Zürcher Exemplar, tz, 16.
Man sehe auch im Abschnitte HcrrschaftSaugclegcnhcilcu:

Deutsche Bogt, iiberh.

Thurgau

Sargans.

Baden

Bier ciinetb Bvgteicn iiberh

Lauts.

Mendris.

Luggarus-

Mainthal

»

I

Rechts- und Gerichtssachcn.

Conscssiou»llcStreitigkeiten.

Art. 81. Abzug. t Art. 67.

Art. 264. Verlaus v. GerichtSherrschasten.«e. Art. 472.

I»I,. Art. 221. Stifte und Klöster.

Art. 52. Iudicatur- u. Evmpctcuzaust.It. Art. 56. Iudicalur- u. Eompetcuza»^

Art. 64. Abzug.

«I. Art. 49. Freiheiten und Privilegien.
I». „ 97. Justizsachen.

I'. Art. 272. Verwaltung in» Allgemeinen.

»x. Art. 169. Zollsachen.

i». Art. 194. Verwaltung im Allgemeinen.

Art. 26. Beamte.

i». Art. 232. Gränzstreiligteitcn.

Konferenz der evangelischen Städte während der Tagsazung zu
Baden. , U». Januar.

Staatsarchiv Zürich. Mg. Absch. Bd. 1S3. toi. «o.

... ^ »udirkudmSohns d-s Pfarr-r« P,.uß in Gnininb-ch st-«"'
Bnn, «as.l und wchaffhausrn j< Zo Guld.u jährlich bei. Da« Ucbrig« wird Zürich Ihnn I>-
7 7 V.rspr.ch.„, h Dnco.cn !>. ci-'
hübsch«. S.,ch,..-h°>,uff.u.-u, da« ,n .iu.m G.sch.n,. für H«.,. Poli.r von Laus.,,,.. bosiimmt fti.
Dos A.,°rb,.,.„ B-s-l«. g°g.„ «ich,n,,ich. zj.rgl.nng .in.« R.ich«lh.,.r« von j.d-r Sind, das."«'
sorg..,, daß r-g-lmäßig. R.chrich,.» -d.r vi. V.rhandl,m,,u d.« R.ichs.ag» in R.a°n«b»rg cing«»
wird -ng°»on,m.n. ». Roch England soll .in. d.« Zand.« „nd d.r Sprach. kundig. P«f°»
ollcr SM. odgcsond, w.rd.n, um ,n «forsch.», ob und wic di° °danz.li,ch.n S.adi. ,»r B-iloguu»'"
Iwisch.» England und Holland obw°il.nd.n SIr.i.ig,.i..n b.ilrag.n Unni.n Man hoff, dadurch
evangelischenConfession zu nüzen und Holland einen angemessenen Dienst zu erweisen Im Na"'°"
aller evangelischenOrte soll den Gesandten Lucern'ö und Uri's dringlich empfohlen werden darauf l?'">
zuwirken, daß den Priestern das Schmähen bei der Näfelser Fahrt, sowie auch bei andern An'läßcn.



Februar 1653. 143

^ist und die Dawiderhandclnden durch den Zwölfer-Rath bestraft werden, k. Schaffhauscn ersucht Zürich,

^ Konferenz mit dein Grafen von Sulz zu befördern und dabei auch die Zollstcigeruug zu Stein, Balm

^ Dießknhofcn in Behandlung zu bringen, ferner das Verbot, nach Weihnacht fremde Weine einzu-

uhrcn, nicht auf Schaffhausen anzuwenden, endlich die große Menge der in Schaffhausen umlaufenden

"rchcr Schillinge beschränken zu helfen. Zürich sagt das crsterc zu, findet das zweite nicht im Wider-

ruchc nut dem Vertrage von l59t und beruhigt über den dritten Punkt durch Hinwcisung auf die Ent-

r y»ng und Hcrabsczung der Bazcu von Bern, Freiburg und Solothurn, waö die Zürcher Münze mehr

Umlauf bringen werde.

Conferenz von Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug mit Lucern.

Lucern. I<»kk3, Februar, Nachmittags.

StaatSarclii» Luccr». Acte» ! B»ucrnlricg.

Gesandte: Luccrn. („Vnscrc 6 Herren Gesandte"). Uri. Seb. Pcregrin Zwcyer, altLand-

'»ann. Schwh z. Martin Belmont, Landammann. U il t c r w a l d c n. Marquard Jmfcld, alt-

»mmann von O'bwaldcn, Jakob Christen, Landammann von Nidwaldcu. Zug. Beat Zurlauben

Wilhelm Heinrich, beide alt-Ammann.

kab Hauptsache, fand man, beruhe darauf, wie die zehn Acmter, die sich mit einander verbündet

kom ^ die verordneten Ehrenauöschüsse der vier Orte sowohl absöndcrlich als hernach am nächst
'»enden Montag zu Willisau, wohin sie freundlich eingeladen worden sind, erzeigen und einstellen

Nile ^ wurde erachtet, daß vor aller andern Handlung diese Leute entweder ihre Begehren in
'c bessere Form zusammenstellen und einreichen oder die Wehren ablegen, die Wachen aufheben, freien

und öffnen sollen und dagegen die Zusicherung erhalten, daß sie bezüglich ihrer Personen

^ >hres Eigenthums nicht gefährdet sein sollen. Aus den Fall hin, daß dicß nichts verfange und somit

, ^ Ermittelung unmöglich sei, berichten die Herren Ehrengcsandtcn jczt schon an ihre Obrigkeiten, die

Lu ^ bedenklich, daß alles in Bereitschaft gesezt werden müsse, um auf die erste Mahnung

ttrn s Hülfe senden zu können. Obwohl es voreilig wäre, jezt schon geworbenes Volk in die Stadt

'nehmen, soll man doch im Geheimen durch den eben persönlich anwesenden Landvogt aus der Gras¬

sels anderswoher 4t)0 bis 6l)0 Mann in Bereitschaft zu halten suchen, zugleich der Stadt

wahrnehmen, bei Nacht außerhalb der Thore auf gewissen Straßen vertraute Leute halten,

^ lahem Uebcrfalle auf der Hut sein, sowohl gegen Schwhz als gegen Unterwalden hin Feuerzeichen

Losung einrichten und durch Oberst-Wachtmeister Alphons Sonnenberg die dazu nöthigen Vcrab-

»gen und Sicherhcitswachen treffen lassen. Es soll dafür gesorgt werden, daß die Ergebnisse der

^ .^'^tngen zu Willisau mit möglichster Eile nach Luccrn cinbcrichtct werden, namentlich im Falle, daß

^ ""Lustig ausfallen sollten. Dabei wird alt-Ammann Zurlauben ersucht, am Montag in Willisau

o Eigenschaft als Gesandter von Zug anwesend zu sein, als auch das Officium eines Un¬

tschen Schreibers zu besorgen.
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88.

Vermittlung der VI katholischen Orte zwischen der Stadt nnd der Landschaft Lucern.
Ni!53, bis K« Marz.

Staatsarchiv Luccr». Acten - Bauernkrieg.

Gesandte - Uri. Seb. Peregrin Zwchcr, La.ldeöhauptman.. und alt-Landamiiiann. Schwhz. Mar-'"
Bclmont von Rickenbach, Landammann;Michael Schorno, alt-Statthaltcr. U n t e r w a l d c n. Marguar-
Jinfeld, alt-Landammannvon Obwaldcn; Jakob Christen, Landammann von Nidwalden. Ina Se°-
Zurlauben, alt-Amn.ann; Jakob Andermatt, des Raths. Frei bürg. Niklaus von Dießbach, des Ratp
Solothurn. Joh. Jakob vom Staat, Vcnncr; Urs Gnggcr, Gcmcinmailn *).

«. V e r ha,. dlungcn zu Luce r n, den 6. März. Dem Stande Bern wurden die laut Z"
schr.ft vom ^l. ^bruar gemachten Hülfsanerbictungeii. die angeordneten Veranstaltungen ans einige"
Gränzpunktenund d.e M.ttheilung eines an Zürich gerichtete.. Schreibens verdankt nnd zugleich Berich-
gegeben daß d.e Gesandten der VI Orte „am Sonntag. Montag nnd Dienstag mit unverdrossener M
walt, absonderlich und insgesammt ... unterschiedlichen Orten nichts erwindcn lassen, damit die thcilo ^
rührer.sehen und hartmuth.gcu theilö unbesinnetcn irrgchendcn Unterthancnihres frefcntlicheu Begiu»^
abgehalten und ... d.e Schranken der Gebühr verleitet werden mögen, worauf sie sämm.lich unserer In--"
Pos.t.on oder Erkannt... ,ch zu untergebenzwar mit etwas Bedingung anerboten, zu welche... Ende H-"
""I '.ü 5 ? verfaßten vielfältigenBeschwerdcpunktengestern zu Willisau eingchändiget, die -
auch bereits der Stadt m.tgethe.lt haben, um eine ersprießlicheVcrmittelungzu Stande zu bringen,
wclchcr ...allewege d.e Erhaltung souveräner Autorität gebührend in Acht genommen werde." Dies""
Berichte w.r '^fugt. daß Bern wohl thun werde, die heimlichen Zusammenrottungen bei dortige» ?>"'
gehörigen zu unterbrechen;d.e Namen derjenigen, welche bei der meuterischenVersammlung in
hausen aus dem Berner Gebiete sich eingefunden haben, seien zwar noch nicht ermittelt, doch sollen
e... b-au vogw von Trachselwald genannt worden sein. ...Die Gesandten der V alten katholische..--

lucern, Un schwhz Unterwalden und Zug beloben den Landschrcibcrder Freiämter, Beat Jakob Z-"'
lanben, aß er auf die Leute von Mcienbcrg und Hitzkirch mit so viel Erfolg eingewirkt und die
erha en l)abe, und muntern ihn auf. ferner Wachsamkeit zu halten, auch in Abwesenheitdes Landow
d.e chroccru.cn .... srcundl.chcr M.lde zu üben. «. Den zu Wcrthe,.stein versammelten Vermittle"'
w.rd ... Bezug auf den Vertragsentwurfempfohlen, in denselben noch dje Bestimmung aufzunehmen, -
nach Vcrfuß des -sezton Ja rzwls das Hauptgut in der Form, wie es ausgeliehenwurde, zu ükbezF
werden solle, und baß nach Verfluß von sechs Jahren der Schuldner mit de... Gläubiger sich wieder
gleichen möge; fe rner wurde gewünscht,daß die Amnestie noch bündiger und sichernder gefaßt und d"?

-) Zur Gesandtsihast der Vl katholischen Orte gehörten auch- ««. SmanM von Roll, Pannerherr und alt-Landammann
Nr.; He.nr.ch B.icher, <«an.>nann von Obwo.de»; Bartho.o.näOdermatt, att-L-ndamumn» »».. Mwalden;
Heinrich, alt-Aininami, nnd Nitlaus Jteii, des Raths, von gna Diese c.'> , . .. «er-

^'cse Hepen blieben aber in Lucern zurük. Ucber ihre
bandlnngen mit der Utegierung scheint kein Abschied abgefaßt worden zu sein.
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aus Unverstand in die Empörung hineingezogenen Leute nicht den drei ersten Urhebern im Entlibnch,

e den Zunder zu dieser Brunst angelegt hätten, gleichgestellt werden.

Lu ^ 18. März. Rechtlicher Ausspruch der VI katholischen Orte zwischen der Stadt

^ccui und den Acmtcru Entlibnch, Ruöwhl, WilliSau. Rothcnbilrg, St. MichclS-Amt, Buren, Triengeu,

'u whl, Kriens und Horw, Maliers, Littau und Ebikon.

^felch^^ ^ochbenanten I der Sechs katholischen Ort Ken Loblicher Eydtgnost - j schafft, vs

Bastian w>scr allcrsyts Herren j vnd Oberen abgeordnete Räth vnd Gesante, Nämlich von VrY ! Sc-

Aikhen' Zluycr von Efenbach, Landtshauptman vnd j Alt LandtAnnnann, von Schwyst Martin Bcllmnnd von
fsAd LandtAmman, vnd Michael Schorns, Alt Statthalter, j von Vndcrwalden Marquardt im

Alt Ä ^ LandtAmman Ob: j vnd Jakob Christen, der Zytt LandtAmman nidt dem Waldt, j von Zug Beat Zurlanben,

! Foan"^' Matt, defi Raths, j von Fr y bürg Nielans von Dicßbach, des Raths, von Solothurn

u>en»i u" Staat, Vcnner, vnd Vrs Gugger, Gmeinmann, j Bckhcnncnd öffentlich vnd thund Khund biemit

vnffrn^ f ^ Demnach Entzwüschcnd den Hochgeachten, Edlen, Gestrengen, j Frommen, Besten, Fürsichtigen, Wyscn

Lucern ^ ' guoten j Fründcn, gethrüwcn Lieben Alten Eydtgnosscn, Mitbürgern j vnd Brüedcrn der Löblichen Statt

WM Dannc j Iren ungehörigen Vndcrthonen von zächc» Aembtern, Nämlichen j Entlibnoch, Rustmyl,

^gkhvn^' Sanct Michels j Ambt, Büren, Tricngcn, Knutwyl, Kricnh vnd Horw, Malters, j Littauw, vnd
Woget ' Anderen theil vmb mancherlei) j Vrsachen schwäre vnd starkhe Spün vnd niißvcrstendtnusi j sich erhebt vnd

Nehorsa^"' ^ Wurkhlich vndt der j gcstalt zerfallen, das gägen der Oberkheit die Vndcrthonen j den Rcspcct vnd
h« sck>"r Derentwegen vnser j gnädig Herren vnd Oberen zuo bczügung jreS guoten j willens, mit crstaltung

lleinäs' " Pflichten zuo erhal j tung gemeinen Vatcrlandts wollfahrt vnd fridlichen ruow j standts, vns mit discrm

ll^hrüiv" uuch Lucern j geschikht in daS mitel znoschlagcn, dcmme zuo Volg habend st Wir daselbstcn by Vnsern
v»d w ^^^n Eydtgnosscn j des vcrlanffs ansang vnd grundtlichc bcschaffenheit vernommen, j darby jrc habende recht

^üg ^ ^"^erthvnen an sy khommcn, j was) gestalten mit ettlichen dcrselbigen vnderschidcnliche j verglychung vnd ver¬

ursach/"' lcngc nach ersächen : j Darüber wir die sambtlichcn Aemtcr durch einen vsschutz nachcr j Willisanw der

Pund/" das Wir vernommen, Sy j den Sechs vnd zwcnzigstcn tag Hornung zue Wolhusen einen j vnguotcn

soad^-densclbigen Alle nothurfft, gcbür vnd j was guots vnd vnguots nit allein jrer Oberkheit, Inen selbst, I

lhcit c ganhen Vaterlandt darus entstehen mochte, zc j sinn gelegt vnd sy dahin crsuocht, jrc bcschwärdcn der Ober- j

lsiiet- ! Zuocrkennen znogeben, vndt mit gebärender j vnderthänigcr Abpitt die vcrmitlung suochen, oder Vns die

kllhlär ' ^ dnderhandlung verthrnwen wollen: Darüber mehrgemeltc j vsschütz vns alle irc bcschwärdcn schriftlich mit diser

Usch n ^ Zuogestcllt, das sy vns gern darinc mitten, jedoch mit offner j Handt sprächen lassen wollen. Desswcgen wir

llüetlick/ ^" ^ gezogen, vnsern gethrüwcn Lieben Alten Eydtgnosscn alles eröffnet j vnd nach jrer gägenAndtwort fernere

bh N ^ 'f^ndluug j zuo Werdcnstein gepflogen vnd über der mehrcrtheil der Ander- j thonen gehcbtcn bcschwärdtsPunctcn

d'gen s ^ sieben Eydtgnosscn j die gnetlichc willfahr erhalten, vns vmb vollkhomnc crörtcrung j übcrPlibncn mistverstcn-

llchei, ^Puncten vns nachmalen j nacher Lucern begeben, vmb welche Sy vnser Lieb Eydtgnosscn j sich dem Recht-

dacher^^^ Vndcrwärsfen ancrpoten, waruff j hin wir vff der sambtlichcn Embtcren Vsschüst begärcn Alsbaldt j
>. ^ Außwyl geritten, in meynung der fachen ein vollkhomnen j vsitrag zuögeben, desswcgen mit allen Embtcren vnd

d»d ^ 'susonderhcit die zuuor verhandelte güctlich crkhlärung vnd j verglichen Puncten wider mit Allem flyst übcrsächcn

lölle»/" ^ Ucrvrdnctcn vsschüyen abgcläsen, wye dann den Aembtercn j syner zytt ordentliche Abschriften znogcstcllt werden

dato ^ ^ruff wir Vns bezüchen thund: vnd dicwyl vmb etliche j hernach zuo recht gcsczte Articul vns bccdcrsyts hüt j

Als ^forderliche nvthwendige Anlaast vnd tlbergaabbrieff Eydtgcnössischem bruch nach fornikhlichen ein- j gehcndigct,

labend mir nach Anrüeffung Gottesgnad j Erkhendt vndt gesprochen wye Volgct:

dnd.^hf'chcn, das Alle der Statt Luccrn habende Briefs vnd sigcl, j Recht vnd gercchtigkheiten, Hochhcit, sryhcit,

ll>e. I khcitcn, nnnmhcr drithalbhundertjährige rücwige be- j sihnng jrer vndcrthonen zuo allen besten Ercfften er

" ! hcrgägen den sambtlichcn Ambtercn Jrc AmbtSbüechcr, j was sy sonst für Sprüch, Vcrträg, bricfflichc Rcchtsam-
19
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minen, > guote brüch vnd härkhommcn habend, bcstcttigct vndt becreff- j tigct syn füllend. Also das Vmbgclt beträffende!

finden wir, das ein Löbliche Statt Lucern darumb gnuog- j sam begründet, der Höchen Obcrkhcitlichcn Rcchtsami f all«

Ehrten der Eydtgnosischasft anhcngig vnd gcbrüchlich j syc, die Vndcrthoncn auch solches nit widcrsprächcnd j vnd es all«"

vmb das Vil oder Wenig zuothun, indcmme j die Vnderthoncn sich vff ein gwüsscs bcruoffcn, so von altem j hero vnd >"

etlichen Ämbtern allein vier guot schilling, Inn j anderen aber fünf guot schilling, vnd dritten orthcn acht I Luccrn«

schilling von einem Saum zuo hundert Massen j genommen worden, von etlichen vnd zwenzig Jahren aber I ein Lobli^

Statt Luccrn ircn sambtlichen Vndcrthoncn j von jeder maß ein angster vfferlegt, von welcher versteig- j crung wegen a»ä

spähn vnd jrrthumb erwachsen^ Als; >j Erkhcnncnd wir hicmit zuo Recht, das Vnser Lieb Eydtg. j der Statt Luccrn b"

dem Rechten des vmbgcldts vcrplibcn j sollend, aber disen gedachten Vndcrscheid dahin Vermitlct, > das im gantzcn La"»'

ein glycheit gemacht, von jedem Saum j zuo hundert Massen gemeint zächcn Luccrncrschilling j bezahlt werden füllen.

Zum Anderen, da.' von thcilv Embteren bezaltc Rcysigeldt, j so widerhinus; gefordert, bcträffcnd, dicwyl ein Lob

liche ! Statt ueern ne 'cnd den Übcrigen Vier Alten Orthen j vor Sechs Jarcn in das Turgcuw vsigezogen, ein grostcn I

kosten gcha t vn v; gnaden von etlichen Ämbtercn, so j In dem vftzug nit begriffen gewäscn, Allein den Vierten ^ the^

crlitncu m o cns czoge», sich aber darbt) an jetzo j erclärt, das wann es Künstig wider zuo einem Vsizug, j so ^

Lang wenden wo c, )ommen solte, sye Anderer j Ämbtern Vnderthoncn in den vsizug ziechen vnd nemmcn j vnd selbig""

Alsidann m,t dem Rcysigeldt ouch Verschonen > wollen, So lassend wir es darb.) bewenden ,

Drittens, Als; die Inwohner des Landts Entlibuoch vermeint, j das in crafft einer im Tusent Vierhundert ^

fünften jähr j gemachter Verkhomnusi die Vrthel nit wyttcr als für j die vicrzächcn vnd einen Vogt söltend gezogen werden, >

demnach aber in ,rcm Landtbuoch, so Im Tusendt Vierhundert > Ein vnd Nünzigstcn Jar Vffgericht, vnd im Vertrag

Fünfzächcn > hundert vndt Vierzächncten Jars erlütcrt, das, was crmelt j Fünszächner Gricht v.nb Einhundert guldin v»>

darunder pra e, dar y Vcrplibcn vnd nit wyter gezogen, Was j aber darüber vnd darumb erkhendt von gedachtem

für Die Obcrkhcit möge Appelliert werden, vnd bisihcro Also ge->>brucht worden, Lassend wir es dises Punctcns halb"'
der I gcstalt erlütcrt genhlichen verpliben. j

Beherrschung vnd bcsazung der Embteren der > Statt vnd Grafsschafft Willisauw, diewyl ein s-^

ein stukh j der Oberkheitlichen luri^äiction hivmit einzig der Statt j Luccrn zuokhcndt, dcroselben hiemit sy stahn soll, Ire«!

Acderwylcn verordneten Landvogt in Willisauw syn Ilosl. j ckontü vnd Wohnung zuogebcn, vmb so vil mehr das »F

Lieb I Evdtgnosscn hinfüro das Schulthcssen Ambt vsi den Bürgern j zu Willisauw besehen wollen. Jedoch wan sy ^

Statt j tlL.llisauw ein mehrere gnad vnd Enderung der Embteren j by Jrcr Obcrkhcit erhalten Könnend, lassend wir «
auch j darby bewenden vndt vns gefallen. ^

Fünftens, demnach die Statt vnd Graffschast Willisauw j Zwahr bekhcndt, das sy von Alten häro den

eines I Landtvogts zuo zwcyen Jaren Vmb vsigehaltcn, damit aber j grosser vnd vnerschwingcnlichcr Vmbcostcn vssga"^"

vnd me)rt)cl Andere dmbtcr eincv solchen vfsritts Kostens j überhebt, dcsiwcgen vermeint, nichts mehr daran zuo ^

schuldig syn, Habend Wir erkhendt, das crmclte > Statt vndt Grafsschafft Willisauw den vfsritt wyc von ! Altem her"

discr beschcidcnheit vsihaltcn fülle, > das ein Landtvogt nit mehr als mit zwölff Pferdten j vffrittcn, darby auch die beamb^

vndt gcscllschafft- j Halter m gebürende Zahl gemindert, oder Jeder vfs syn > Costen Zehren fülle, j

es um Sechsten, diewyl das Ambt Notenburg die bcsazung j Ettlichcr Ämtercn auch begärt, aber das hicru^

im ü Fünfzächcnhundcrt vnd Sibcnzigsten Jare von der j vier alten Catholischcn Orthcn Erengcsantcn ein spruchbri-l'l

vffgerichtet, in crafft dessen die von Notenburg selbs crkhen- > neu khönncn, sy solche bcsazung änderst nit als vsi gnad-- >

dißmalcn bcgären vnd erhalten mögen, habend wir sye j deßhalben an vnser Gethrüwc Liebe Alte Eydtgnosscn ! ^
Gnädige Herren vnd Oberen gewiesen, j

ZumSibenten, demnach die zächen Ämbter zuo bchaubtung j jrer vnderschidenlichen bcschwärdcn vnd

ungcn j zuo Wolhuscn ein Pundt gemacht vnd lyblichc Eydt zesamcn j geschworen vndt mit gewehrter handt vnd os^

Fendlin j darüber für die Statt Lucern gezogen, solche vnzuoläsi- > liche fachen in Vnser Eydtgnosischasit nit hcrkhon""^

haben i W>'r solchen Pundt mit discr vnser Rechtlichen erkhandt- j nus; zcsambt dem gcthanen Eydt vsfgchcbt, für M»- ^
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dnd darby crkhendt, das mchrgcmclte Vndcrthoncn j mit dcrglychen Verpundtnusi vnd cydt nit mehr zesame» I

aussen, weniger die Waasfen also crgryfsen, sonder j vfs fnrfallcnde bcschwärden ein oder das ander Ambt I by syncr ordcn-

Mn Obcrkhcit vnderthänig anmelden I vnd, welcher sich vis, Orths übersächcn wurde, ohne gnad j Als, an syncr Obcrkhcit

Mwlosi gestrafft Werden j Solle, j

Achtens, demnach die Flmbter Willisaum vnd Entlibuoch j diser fachen halber vffgangnen costen begärt vnd an-

I iprochcu, in bctrachtung aber jrcr obcnangezogncr Zesamcn j j Verbindung, Vfflähnuug vnd »nötigen Vffzugs, wyc

! gefährlicher bcthrcuwungcn vnd Anderer vubcfucgtcn I sürncmmcn in wehrender Vndcrhandlung, Vngcacht Vnscr I

°k>oll schrisftiicher als muudtlicher abmahnung, Rcchtpictcns, j gebottnen stillstandts vndt Protestierens, wyc auch inson- >

^)eit, vmb das sy vfs vnser Lieben Eydtgnvssen Jrcr j Obcrkhcit versprochnc sicher glcidt zuo Abschcydung diser j Wytt-

^"igkheit nit in die Statt Lueern sich begäben wollen, j So hätc man woll Vrsach gehabt, inen Costen vffzclcggcn, vmb >
dll wehr das ein Lobliche Statt Lueern vnd vnscr Gnädig I Herren vnd Oberen allersyts diser Sach halber groffcn j

kn vnd vsigaabcn gehabt, Habend wir dock zuo guotcr ! versüenung vnd von des besten wegen den costen allersyts j

vffgehebt. j

All ntcns, demnach mehrgcmcltc zächcn Ämbtcr hochbcthürt, j das sy vorangezvgne ZesamenVerbindung vndt Cydt

tho ^ meynung, sonders thcils vsi einfalt, vnbcdachtsamme j vndt vorgcwcndter nothrungener Angelägcnhcit gc-
! vnd dahcro VnS angclägcnlich gepctten, by jrcn gnädigen I Herren vnd Oberen der Statt Lucern hierumb in jrcm

"kn I vnderthänig vndt gehorsamlich vmb gnad vnd vcrgäßung j anzuhalten, So habendi wir, angesächcn Jr Pitt, vnscr j

yrilw Lieb Alt Cydtgnofsen, vnsren gnädigen Herren vnd j Oberen vnd vns ze sonderen ehren vnd rospoat vmb

^ ! vndt vsilöschnng disi bekhantc» FählerS, crpctten, Also das s Alles, waS sich in disem Vffstandt mit rath vnd thatt,
^ wärkhcn, wye das namcn haben mag, zwüschcndt einer I Obcrkhcit vnd Burgerschafft eins thcils vnd den

vnd ^ ^ Andere» thcils verlvffen vnd zuogctragcn, allerdings vffgehebt, j khcincm an syncn ehren, guoten namcn, lyb
guot schädlich j vnd nachteilig, sonder gäichlich Tvdt vnd dergstalt absyn, j das dessen silrthin nit söllc gedacht, sonders

AeA s Als wann es nit geschächcn, hierumb aber heiter vorbehalten, j Welcher in das khönftig von diser fachen
^ossenheit vnguote j Reden, verwys; vnd schmachworth, vngebürliche wärkh gc- j bruchte, das alsdann der Obcrkhcit ob-

^lle, die säht- j baren je nach Verdienen abzcstraffen. j

B»d demnach in wehrendem disem Handel vnd vfflauff j cttlichcn ehrlichen Lüthen das Jrige angegriffen Vndt

U>as ^ ^ worden, das hierumb solle flysiig nachgefragt werden vndt, j wann die thäter erfahren würdcndt, solliche vmb
I angriffen vnd schaden gethon, zuo der ersazung vermögen j werden, j

vertr "uch Vnscr mcnnung, das diser Vnser Richtliche Spruch j den Ämbtcren vnd was mit Jedem Insonderheit

hör»^" ^ Vorgcläsen werden, damit sich Niemand der vnwüsscn- j heit zuo entschuldigen habe, vnd nach söllichcr Llb-

Anibt^ ^ ^vdcs Ambt synem Landtvvgt zuhanden Loblicher Statt Lueern j Wider mit lyblichcm Cydt, wyc by Jedem

liehet ! schwchrcn vnd sich hinfüro, wye es gcthrnwcn chrlicbcndcn j vfsrichtigcn Vnderthancn gebürt vnd zuo-
' gägen j Jrcr Natürlichen von Gott geseztcr Oberkhcit tragen vnd i verhalten, j

"Wen Alles zuo wahrem, Besten Vrkhundt Sindt zwcen glych- > luthcndc Briefs gemacht mit unseren anhangenden
^"siglen, Jedoch vnser aller Herren vnd Oberen, Auch Vns j j Vnd unseren Erben vnd nachkhvmmcn ganh in all-

Linj » schaden j vnd übcral vnucrgrifsenlich, bewahrt vnd geben den Acht- j zächcndcn Tag Merken, Als man nach

^ Geburt j Zcllt Sechszechcnhnndcrt Fnnfzing vnd Druw Jahre, j

die 'N ^ ^'agcl hängen in zwei Reihen an einer durchgezogenen seidenen grünen Schnur und sind von grünem Wachs. ES sind

Pwcyer, Christen, Andcrmatl, vom Staat, Jmfcld, Dießbach, lkuggcr. Das Wachs des zweiten und sechsten

^ >it ohne Sicgclabdrnk geblieben. Urkunde ans Pergament in Libcllform, Folio, im Staatsarchiv Lueern.

wci"'^ ^"^ Dieser Spruch erhielt von der Regierung des Standes Lueern unter'», 1. April zur Bcrnhigung des Land-
U>erl> ^Läuterungen. In 2«i Artikeln wurden nämlich erleichternde Bestimmungen getroffen über Kauf, Handel und Ge-

^ Gesr,^ ^eatlengeld), Erbe, Dorfgerechiigkcitcn, Bußen, Glilten, Slrasic», Ehrschäzc u. s. w. Das Aclcnstük ist im Namcn
>dten de, vermittelnde» Orte von Beat Jurlaubcn, alt-Ammann von Pug, unterzeichnet.
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89.

Conferenz der Städte Bern, Freiburg und Solothum.
Bern. Z7./7. März.

Staatsarchiv Zürich. Ailg. Absch. Bd. tSS, kul. «it.

Gesandte: Bern. Hanö Rudolph Willading, Sekclmcister dentschcn Landes; Sigmund von, Erlach'
Oberst; Christoph von Grafcnried und Georg Thormann, des Raths. Freiburg. Peter von Mo>^
nach, alt-Statthaltcr; Rcinold, Oberst. Solothnrn. Hanptinann Gibcli; Hauptmann Grimm.

Gegen die aufrührerischen Untcrthancn Lucer,lS von der Stadt Lncern und auch von den katholisch^
Orten zur Hülfe aufgcmahnt verständigen sich die drei Städte folgendermaßen: 1) Bern stellt vier M
gimcntcr auf, jedes 2000 Mann stark, wovon zwei sich zum Ausbruch bereit halte«, zwei aber sogleich
die Stadt gezogen werden, nebst noch vier Compagnicn zu 200 Mann, von denen zwei Compagnien sch^
in die Stadt cingerükt sind; dazu werden von Genf, Biel, Neuenbürg und Nencnstadt der Zuzug
ans dem welschen Gebiet die Reiterei einberufen und zehn Regimcntsstüke und zwei Scchspsündcrin
rcitschaft gesezt. Frcibnrg läßt 1060 Mann nebst drei Feldstükcn nach Bern marschircn; ein ReginU»'
und, wenn dieß nicht genügt, noch 1000 Mann sollen folgen. Solothnrn sczt 600 Mann mit zwei ^
gimcntsstükcn in Bereitschaft; 2) die Mannschaftenvon Bern und Frcibnrg stoßen in Bern zusai»»^
und ziehen mit einander bis Langenthal; die Mannschaft von Solothnrn sezt bei Aarwangcn über l»
Aare und vereinigt sich mit den Truppen der beiden andern Städte; 3) Commißbrod liefern Bern »»^
Solothnrn die Aare hinunter; Freiburg mag seine Truppen bis zu ihre», Zusammentreffen mit den bcr>»
scheu mit Gcldsold versehen und hat für die von Bern zu beziehenden ProviantlicferungcnPcrgütw^
zu leisten; in Zofingcn wird ein Magazin eingerichtet; acht Theile Dinkel werden mit vier The>^'
Roggen oder mit zwei Theilcn Roggen und zwei Thcilen Haber zusammen gemahlen und so verbale»'
4) wenn Bern das Commando über seine Truppen dem General-Major von Crlach überträgt, werde»
ihm auch die Truppen von Frcibnrg und Solothnrn unterstellt; 5) mit dem Aufbruch wird bis
weitere Mahnung von Lncern zugewartet, vorbehalten eintretende größere Dringlichkeit; 6) den Plan Z»'"
Fcldzuge zu entwerfen wird den Oberbefehlshabern überlassen; Solothnrn stellt bei dem Bischöfe
Basel das Gesuch, von seinen in Activität stehenden 1000 Reutern etwa 30 Mann zur Verfügung
überlassen; 7) sollten die Nnterthanender drei Städte sich des Auszugs weigern, so ist Bern ans ^
Znzügcr von Genf, Biel, Nencnstadt,Neuenbürgund Münstcrthal, Frcibnrg auf Hülfe von Bnrg»^
und Wallis angewiesen und als lcztcs Mittel würde man für gutes Schweizcrgcld fremdes Kriegs
genug finden; 8) die Stadt Lucern wird auf nahe Hülfe vertröstet und ihr angcrathcn, die Tractat»'»
mit den Untcrthancnnicht zu übereilen und namentlich nichts einzugehen, das der Souvcränctäl Eiill^
thätc. Auch den eidgenössischen Gesandten zu Baden wird Bericht gegeben, um zu vernehmen,waS ^
Orte, besonders Zürich und die vier katholischen Orte, eines Zuzugs halber zu thun gedenken.
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?»«>

Geniein-eidgenössische Tagsazung.

Baden. I«. März.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Atsch. Bd. ISS, kol. SS.

Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Waser, Bürgermeister; Konrad Wcrdmüller, Rcichsvogt und

^kkclnieister. Bern. Anton von Grafenricd, Schultheiß; Vinecnz Wagner, Bcnncr. Lneern. Laie

Meher, Statthalter; Eustachius Sonncnbcrg, des Raths. U ri. Joh. Jakob Tanuer und Scb.

^legrin Zwchcr, beide alt-Landammann; Andreas Planzer, Landesfähnrich.^ S ch w h z. Michael Schorns,

^-Statthalter. Unterwaldcn. Johann Jnifcld, alt-Landammann vou Obwalden; Bartholomä Oder-

'»att.alt-Laudammann vou Nidwaldcn. Zug. (Gesandte nicht genannt). Glarus. Jakob Marti,

^"daminann und Pannerhcrr; Balthasar Müller, alt-Landammann. Basel. Joh. Rudolph Wettstein,

Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner, Zcugherr. Frcibir r g. Beat Jakob von Montenach, Sckelnicistcr.

^olothurii, Wilhelm von Stcinbrugg, Zcugherr; Franz Haffner, Stadtschrcibcr und des Geheimen

Käthes; Guggcr, Gcmcinmann. Schafft) ansen. Joh. Jakob Zicgler, Bürgermeister; Leonhard

^Gcr, Sekelmeistcr. Appenzell. Johann Guter, Landammann von Jnncr-Rhodcn; Johann Tanner,

^»dammann voil Anßer-Rhoden. Abt von St. Gallen. Jgn. Balthasar Ringk von Baldenstcin,

H^ffieistcr. Stadt St. Gallen. Bartholomä Schobinger, des Rathcö.

i,. Nachdem in zehn Aemtcrn die llntcrthancn der Stadt Lneern sich gegen diese erhoben und einige

^äsfc bcsczt hatten, war auf den Hülfcrnf Lnccrns von Zürich eine Tagsazung veranstaltet worden,

"kern gibt gper die angedeuteten Vorgänge folgenden Bericht: Ein Ausschuß des Landes Entlibuch sei

^ Lucern erschienen und habe verlangt, vor Rath treten zu dürfen; weil aber der Rath schon längere

^ gesessen hatte, sei eine Commission beauftragt worden, jene Ausschüsse anzuhören; diese haben jedoch

Einvernahme nicht abgewartet; als sich hierauf eine luccrnische Gesandtschaft in das Entlibuch be-

, hcibc sie die Untcrthanen mit Knitteln bewehrt gefunden, die trozigcn Leute zwar ans das wohl

^ simnlirte Zureden der Geschworncn bereden können, durch drei Ausschüsse in der Kirche ihr An-

"silen zu eröffnen; dicß habe aber lediglich in dem Begehren bestanden, zu vernehmen, unter welchen

. Uignngeu iant Briefen und Siegeln das Entlibuch an Lneern gekommen sei; man habe hierauf vcr-

. ^Hcn, in der Stadt ihnen die begehrten Briefe zu weisen, doch möchten sie zugleich ihre Beschwerden

östlich übergeben ; es werde dann gethan werden, was billig und recht sei; statt diesem Vorschlage nach-

^»niien, hätten zehn Acintcr durch zahlreiche Ausschüsse zu Wolthausen sich mit Eiden verbunden, zu-
^»»cn z^ halten, bis allen Gemeinden die begehrten Artikel gewährt seien; daher habe Lneern die sechs

tischen Orte von dem Verlaufe in Kenntnis! gcsezt und diese haben durch ihre Abgeordneten die Bc

werden und Begehren der zehn Aemter einvernehmen lassen, auch von Lucern die Zusage erhalten, daß

^ >ich dem Ausspruche der ständischen Abgeordneten unterziehen wolle; die Aufständischen haben jedoch

^ Versprechen sichern Geleits nicht gehalten, sondern Boten und Briefe aufgefangen, zu den Waffen

Dissen, die Pässe und Brüken besezt, eine „wagenbrugg" über die Renß geschlagen, vor der Stadt sich

^»imelt und geheime Dcputirte ausgesandt, um die gemeinen Leute mit der Drohung zu schicken, wer
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der Stadt zu Hülfe komme, werde mit der Stadt zu Grunde gehen; denn 18,060 Manu aus dc>» !

Berner Gebiete kommeil ihnen zu Hülfe. Bern erzählte ebenfalls, was sich mit seinen Untcrthancn bl¬

ieben habe. Dann wurden die Beschlüsse der von Bern, Freiburg und Solothurn abgehaltenen Co»

ferenz vom 17./?. März mitgethcilt. Endlich berichtet Luccrn am 19. März, das? die Abgeordneten dcr

sechs katholischen Orte ihren Ausspruch gcthan und den Streit geschlichtet haben und Lucern nun eine

dreifache Abordnung abgeheil lassen werde, um mit den andern Ständen zu bcrathen, wie ähnliche»

Ucbcrgriffen der Unterthanen in der Eidgenossenschaft in Zukunft begegnet werden möge. I». Als dich

Abordnung ankam, wurde nach vernommenem Bericht gegen die rebellischen Unterthanen folgendes

fcnsionale verabredet: 1) Dem Stande Zug wird das Mißfallen bezeugt, daß er die Tagsazung in Luccr»

zwar mit den andern katholischen Orten zahlreich beschikt, wie eö aber zwischen Lucern und den bei Kriech

lagernden Untcrthancn zur Verhandlung kommen sollte, noch zwei andere Gesandte abgefertigt und

eine sich zum Fürsprecher der Bauern aufgeworfen habe, der andere wieder heim geritten sei. Zugle^

wird Lncerit noch um nähere Berichte über den Verlauf dcr Unruhen zu dem Zweke ersucht, damit d»

außer dem Gebiete Lneernö wohnenden Mitschuldigen zu verdienter Verantwortung gezogen werden könne»'

2) den Städten Mellingen und Bremgarteil wird aufgetragen, ein wachsames Auge auf durchreift»^

verdächtige Personen zu halten, von denen zu befürchten sei, daß sie in den gemeinen Vogteicn 0»

ruhen zu stifteil beabsichtigen; 3) durch ein Mandat (vom 22./12. März) werden die Untcrthaneil vc»

allen Ullrichen gewarnt und zur Vcrzeigung dcr Unruhestifter aufgefordert *); 4) aus den gemach^

Erfahrungen hat sich die Nothwendigkeit ergeben, daß, wenn einer der eidgenössischen Stände durch

rühr gedrängt werde, die um Hülfe angerufenen Mitständc mit der Frage, wer im Rechte sei oder n>^'

*) Mandat (»ach einem Abdriik im Lucerner Abschiedband XI,III, tut. 19S). „Wir, von Statt vIId La » d ^

dcr drcyzehcn vnd etlicher zugewandten Orthen dcr (5 id gn oschaf f t, Räht v»d Sandtbott^
zu Baden in Ergeüw versamlet, Vrkuudcn mit discm offnen vßschrybcn: Demnach männigllichcm

kandt, was grossen jammcrs, cllcnds vnd trangsalen das Rych Deutscher Nation vnd angräntzendc Land-vnd Herrscht»

by dryssig vnd mehr Jahren hero von krieg, Hunger vnd andcrm vngemach crlidtcn vnd vßgcstandcu, vnd daß st

Heimsuchungen vnd straasfcn Gottes so nahe an ein Eidgnoschafft kommen vnd geruckt, daß man den schweren zuß»»^
welchen die Benachbarten von brand, mord, raub, wyb vnd linder schänden vnd anderen fast unzählbaren marter

plagen, so ihnen durch die Barbarische Tyrannei) viler ruchlosen vnd vngezäumtcn Soldaten täglich zugefücgt

guten theils mit vnsern äugen sehen vnd vernemmen mögen; daß glychwolen dcr grundgütige Gott vnder so »'

ztönigrychen, Landen vnd Herrschafften allein vnsers geliebten Vatterlandts verschonet vnd daffclbigc die ganße zyt "

mit groffer Verwunderung bald aller weit vor derglychen übel gnädiglichen bewahret hat; dahero vnd sonderlichen, >»» ^

dcr Allmächtige Golt das Teutschland vnd die liebe Nachbarschafft verschincr Jahr vnd tagen widcrumb mit dem ^

Ariden begnadet vnd vorcrzelltcn jammer vß vnsern äugen geruckt, ihm billich mäiuriglichcr gantz yfcrig vnd h^lst

hctle sollen lassen angelegen syn, dem Allerhöchsten für solche unermeßliche guttahten inniglichen lob vnd danck Z»st^ ,

vnd sich desto mehr eines gottseligen, Christlichen vnd Fridlicbcndcn Lebens zubcflyffen vnd hingegen von allem ^

ein abscheuhen zutragen, wordurch dcr zorn Gottes vnd vorangedeute straassen uns vnd vnscrm geliebten Vattcr»»

auch übern halb gezogen werden möchte» : So haben doch vnserc gnädig Herren vnd Obern, demc gäntzlichen e»tg^.

nicht ohne sondere bcstürpung Ihres gemüts vernemmen müffen, daß ein guter thcil ihrer Vndcrtahnen discs a»^ ^

den angcn gesetzt vnd sich wider Gött- vnd weltliche Recht, mit Hindansetzung ihrer schuldigen Cidspslicht, trcw, chr

glauben, wider ihre natürliche hohe Oberteil aufgclchnct vnd cntpört, ja so gar die waaffcn wider sie ergrifft» ".

allerhand hochsträffliche fähler vnd muhtwillcn, wie öffentlichen am tag, unverantwortlich verübt vnd begangen, st
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keine Difficultäten erheben, sondern eilig zn Hülfe ziehen und gegen den Aufruhr Defenston einrichten
sollen. Zu,,, Zweke solcher Defcnsion sind Zürich, Glarus, Appenzell ltiid die Stadt St. Gallen zu einem
^rps eingcthcilt, das Lenzburg bcsezcn und unter einen Befehlshabervon Zürich gestellt werden soll;
worden die III Bünde aufgemahnt, so werden sie auch zu diesem Corps gezogen; 5) Bern, Freiburg und
Kothurn mögen sich wegen ihrer Einrichtungnach eigenem Gutfindcn und wie schon geschehen verstau-
'!ion; 6) Luccrn, Uri, Schwhz, Untcrwaldcn und Zug mit je 166 Mann, sammt der Mannschaft des

^bts von St. Gallen und 266 Mann aus den welschen Bogtcicn, bcsezcn die Städte Baden, Bremgartcn
^ Mellingen; den Befehlshaberbestimmt Uri; 7) Basel und Mühlhauscn rükcn mit 560 geworbenen

Tunern nach Aarau, Schaffhausen aber nach Brugg, und der Bischof von Basel wird ersucht, 156 Mann
^ Fuß und 56 Reiter nach Ölten ziehen zu lassen; 8) die festen Pläzc, Schlösser, Berghäuser, Pässe
forden bcsczt und das Gctraidc in gute Verwahrung gebracht; 6) die Aufrührcr werden von jedes

^ es Obrigkeit öffentlich verschrien, damit sie weder gehausct noch gehofct, weder von Jemanden mit
roviant, Salz und Munition, noch viel weniger mit Waffen versehen werden, noch frei verkehren können;

Orte bleibt überlassen, wie viele Fcldstüke es in's Feld führen wolle; 1l) die III Bünde und

darby so ,vyt crkünet, auch anderer Obcrkcite» Vnderthancn an sich zuziehen und solche vnder allerhand falschen

dr ^ ^vorwand auch zu dem abfall von ihrer von Gott fürgeschten Oberkcit zubewegen; gestalten sie durch vnver-

s,e .^e, auch hin vnd wider außgcschicktc Auffwicklcr vnd ihres glychen böse buken es so weit durchgetriben, das;

lta»d' vorhaben zimlichcn byfall gefunden, vnd sogar etliche Zlcmpter vnd Herrschafftcn mit ihnen zum vff-

l>»n» und hicmit nicht ein geringe gefahr vnd Verwirrung dem lieben Vatterland verursachet haben; Welches

ll»»d allerseits Gn. Herren vnd Obern gcmein-vnd sonderlichen bewegt, vns allhcro zusenden, mit befehl, vfs aller-
li» - ersprießliche vcrfassung-vnd gute ordnungcn zugcdencken, durch welche der glychen theils boß-

° theils vnbesunncne vnd vcrirrete leuht widcrumb vfs den rechten weg vnd zur crkanntnuß ihrer schweren sünden,

>'ss fehlcrs gebracht, vnd diejenigen, welche noch zur zyt an Gott vnd der Oberkcit treuw gcblibcn, in ihrer

de», ^ weinung gcstärckt vnd hicmit alles widcrumb zu vorigem Ruhstand gebracht werde. Nach dem Wir nun in
in, ^^^ve» Gottes zusammen getrctten vnd vnß beforderst des vcrlaufss, so sich mit Vnserer getrcuwen lieben Eid-

g. k>er loblichen Statt Lucern Vndertahnen im Endlibüch vnd anderstwo begeben vnd zugetragen, eigentlichen vnd

"»der " berichten lasten, haben Wir mit grosser Verwunderung vcrncmmcn müssen, daß der vorgangcne vffstand mehr

»ich 'üchtigen prätcxt vnd vorwand, als; wann ihnen vnd den ihrigen solche bcschwerdcn, ncuwerungen vnd vstsäß
Oberkeitlichen Nammen zugefügt vnd vffgeladcn wurden, daß sie ihres frcymr Herkommens vnd darüber habender

z, ""b Sigel gänhlichcn entseßt vnd in ein solche dienstbarkcit nach vnd nach gebracht werden, die ihnen vnd ihren

vm fcrncrs zucrduldcn ganh vnlydcnlich vnd vncrträglich falle, welches alles doch nur vß einem recht bösen

"nder ^ willen ctlich wenig verdorbener, auch in nöht-vnd schulden steckenden Personen, die andere mit ihrem gifst

lassen ^^^)rtcm schyn auch angesteckt, dann aber einichcn rechtmässigen, erheblichen vnd gnngsammen vrsachcn herge-

k°lchez diewylcn discs übel sehr wyt, wie obvermcldt, vmb sich gefressen, haben Wir eine hohe nohtdnrfft erachtet,
bcbn ^^bchsts abzulehnen vnd wytcrm vnheil vorzubiegen; Deßwegen zu männiglichs Nachricht vns, vß obgehabtcm

' stlgc„dcr ordnung durchgehcndt vnd cinhälligen vereinbaret vnd verglichen:

n. ^ ^bzcsechae Ordnung.) Nämlichen vnd erstlich, so sollen äste vnd jede der Eidgnoschafst zu-vnd ungehörige Vndcr-

llkfliss" ernst-vnd beweglichen ermahnet syn, Gott vnd ihre schuldige Pflicht gegen der hohen Oberkcit getrcuw vnd
lba zuncmmcn vnd sich vor allerhand zusammen rottierung, cntpörung vnd aufruhr, bei lcibs vnd lcbcns

l» iki' ^"^ich zucnthaklcn vnd, da sie was wermerckcn, hören oder verncmmcn tehtcn, das; dem Oberkeitlichen Stand

^ ümpss pj,cr Nachtheil gcredt, gehandlet oder angezettlet wurde, solches alßbaldcn der Oberkeit oder dcro Vcamptcn

^ichworncm Eid zulcidcn vnd anzuzeigen; hingegen wird den angchörigcn vnd Vnderthanen von Oberkcits wegen
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Wallis werden zu treuem Aufsehen gemahn; 12) da die gemeinen Herrschaften, durch das lucernM

Unwesen angeregt und wegen allzuscharfcr Regierung, schon länger Unzufriedenheit gezeigt haben, werde»

Sekelmeistcr Wcrdmüller von Zürich, Laudammann Tanner von Uri, Landamiiiann Jmfcld von Unt^

walden und Laudammann Marti von Glarus beauftragt, die Beschwerden derselben cinzuvcrnchmcn

bis zur nächsten Tagsazung in Schrift zu verfassen. Diese Anordnungen nehmen Schwhz, Untcrwaldc»

und Frciburg nä rntiticnnllum. e. Daß die Stadt M.ihlhauscn durch zwei Abgeordnete' Luecrn HW

anerbieten ließ, wird zum Andenke,: ihres guten Willens in den Abschied gesczt. ,1. Durch ein vom l-

März datirtcs Schreiben aus Solothurn drükt der französische Gesandte sein Bedauern über die statU

fundcncn Unruhen aus. anerbietet alles Mögliche zur Stillung derselben; der Ueberbringer dieses S-h"'

bcns. Secrctär V.g.er, hält dann noch einen mündlichen Vortrag wegen der gleichen Substanz. Es ^
beschlossen, solche Thcilnahmc gebührend zu verdanken./

^ vngclcgcnheit, so ihnen deßnahcn entstehen möchte, gäntzlichcn zube.vahr^
vnd schadloß zuhalte», deßglychen ihnen sampt-vnd sonderlich mit allen Obcrkeitlichen gnaden und ante» willen wol b°

ge.han zuverblyben, auch da sy einen oder andern Orts sonderbar beschwert zesyn vermeinten vnd sy es der schuldig

und gebur nach an >hre Oberleit bringen werden, den fachen raht zuschasfen vnd den beschwerden nach billiche»

möglichen diiigeu abzuhelffen. Da aber wider besser verhosfen, alß fürs andere, ein-oder anderen Orts die Vnder.ah-

ihre schuldige pfl.cht vnd d.scrc vnsere herhl.ch wol gemeinte ernstliche vcrmahnung vnd Warnung nicht in acht nc"«»"

sondern solchem entgegen zu vor angcdeateu hochsträfslichen v»d vncrlaubten mittlen schrytcn vnd gryffen, vnd dise^^

übrigen löblichen Orten kundt getahn vnd dero hülff vnd bystand von der beleidigten Oberleit darüber ersucht w»^

so sollen vnd wolle., w.r gem-.n.vnd sonderlichen schuldig vnd verbunden syn, vnerforschet vnd erwartet fernerer

ständen, alsobalden vnd ohne e.n.che.. verzug mit unserer hülff dapfferen vnd mannlichen bysprung de... mahnende..^'

zuzezuhcn vnd den Oberle.tl.chen Stand der enden zurctten vnd zuvcrsichcrn, auch solche hülff vnd zuzug so lang

harren biß nach erforschung vnd erdurung aller vmbständen die Nndertahneu vnd Angehörige widerumb i.. die s!'»''--

der gebur gebracht werden. W.r sehen vnd ordnen auch, alß fürs dritte, daß wann sich fürbaß der glychen Nel'-l^

(>o Gott gnädig abwenden wolle) by c.n oder andern Orts Vnderthanen vnd Angehörigen herfürtuhn vnd begeben

daß d.e elben von äffen ubr.gen Orten der Eidgnoschafft gänhlich verrussen, alles Handels und wandels ent^ vnd

...glich h.em.t ernstlich verwahrnet syn solle, denen kein gehör zugeben noch -wichen Vorschub zutuhn, weniger s>)

hau en vnd zubcherbcrgc.i, sondern vil mehr da deren einer bctrcttcn wurde, solchen anzuhalten vnd der Oberleit s^"

Mü i^ü^ ^ ^ ^ ,«^... ^

Wolle-., demnach männigliche.. nochmalen ernst-vnd beweglichen ermahnet haben, diser unser auß Ob-rleitlich-»'"

fehl angesehenen treuwherß.gen verwahrnung und ordnung in allen treuwen zugeleben vnd nachzulomm .. und c»

widrigen ganhl.ch zumuss.gen vnd znent^en; glych wie ...... die gehorsammen sich des bysta.ws vnd segens ^
w.e auch des vattc.l.chen schußes ihrer lieben Obcrle.t beständig zugctröstcn, Also wurden im gcgentheil die v.'g^

samme.. vnd widerspanstigen anders n.ch.d dann des zorns und fluchs Gottes, auch der Oberleit schwere straasf

gnade", zu erwarten haben, darnach sich männiglich zurichten vnd vor schaden zubewahren «äffen wird '

lworotum Baden 12.,22. Merßen, nach der geburt Christi vnsers lieben Herren vnd blande, ge.ellt ein tuse"- ^
hundert fünfhig vnd drü Jahre." .M'anocs gezclit c.n tusen

Kanhley Baden
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Vermittlung zwischen der Stadt Bern und ihren Unterthanen.
Bern. I «S3, JA. März bis 12. April. (15. März bis 2. April alt. Kal.)

Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Waser, Bürgermeister; Snlomon Hirzel, Statthalter. GlaruS.
Marti, Landammann und Panncrherr. Basel. Johann Heinrich Falkner, Zeughcrr. Schaff-

^usen. Leonhard Mehcr, Sckelmcister. Appenzell A.-Rh. Ulrich Dietzi, Statthalter. Stadt

I ^^^bolomä Schobinger, deö Raths.

bricht des Bürgermeisters Waser. Auö seinem .Tagebuche in 3. II. >Vasori loga-

twnum IlolvoUeurum. ll'om. 1. S. 109—152 auf der Bürgerbibliothek von Zürich. Nse. U. 31.

kos ^ 25./15. März von Zürich verreist und in Aarau übernachtet trafen die Gesandten Zürich's

^gs in Starrkirch auf eine bcrnische Post, die ihnen Mahnungsschreibcn an Zürich, Glaruö,

nackd ^adt Gallen und die III Bünde übergab. Sie öffneten die drei ersten Schreiben und

ihrer ^ Inhalte Einsicht genommen hatten, beförderten sie dieselben weiter an den Ort

T^^^"""ung. In Langnau, wo sie die Nachtherbergc uahmcn, fanden sie daö Volk in schwieriger

qe» ^ erklärte, der Obrigkeit treu bleiben zu wollen, bat aber, das! ihm die Beschwerden ab-

oder ^rden 'bm zugemuthet werde, gegen die benachbarten Unterthanen zu ziehen

in zürchcr'scheS oder überhaupt fremdes Volk aufzunehmen. Am 27. März, als die Gesandten

sie Mittag hielten, kamen die Ausschüsse des EmmeuthalS zu ihnen. Sie wollten, weil man

besser, geheißen, nicht nach Bern gehen, entschlossen sich aber auf dringliche Ermahnung, dem

die ^ ^"^e zu folgen, und eröffneten ihre Beschwerden. I». Desselben Tags in Bern angelangt, ließen

der i? Schultheißen von Grafcnried ihre Ankunft melden und verlangten Anleitung, wie sie

^sie d" besten dienlich sein können. Er ließ ihnen sagen, er werde die Sache am folgenden

in i> ^ Rathe vorlegen und ihnen dann eine Abordnung zusenden. Am folgenden Morgen erschienen

^esa^^ ^ Landesausschüsse deö EmmeuthalS und von HaSli, Oberburg uud Rohrbach bei den
" ten der Schiedorte, zählten ihre Beschwerden und Begehren auf uud baten um Rath, wie sie sich

verhalten haben.

Statut ^eschwerdepunkte und Begehren der Emmcnthaler waren substanzlich, laut Bericht von Bürgermeister Waser und

" er Hirzel, folgende:

e»d wie von altem har, Vy allen Iren freyheiten vnd Rcchtsamen, Bruch vnd gewohnheiten schützen
wolle; 2) den Freyen Kaust der Früchten, Vychs, Anken, Kesten, Salzes zulassen: 3) daß Trattcngclt, da

d'ebeuvr" ^ Leonen eine nemme, vnd noch nit 40 Jahr alt syge, abnemmen vnd vfhebcn: 4) daß von ihnen den puren
5) das Bernbatzen zusammen gestührtes Reißgelt, so wegen dest abruffs sich geschwcinert, widcrumb zu crsezen:
tz) ^ Glicht anstatt der vielen fürbaß nur ein schuldbott geschickt werde, vnd derselbe syn dienst verbürge:
dran ? v'e Salpetergraber bürgen stellend, waß sy mit fühwer oder sonst verwahrlosen möchten, wider gutzemachcn: 7) daß
Cy V ^>e gcltzinh auch mit pfcndern, daß ist mit Vych, Rosten, jtcm flüchten vnd dcrglychcn abrichten lasse; 3) daß
derur!^^ badend, daß Pulffer vff dem Landt ze kauffen; 9) die abstellung aller vnnothwcndigenvnd großen Costcn
'"ann^ Bystenden; 10) die Vffhebungder Zünfften vnd banns der Handwcrchen vffm Landt; 11) daß kein Haupt-

^ch Osficier keinen Landtmanu jnn wirthshüßern hindern» trunkh vfwyglcn vnd dingen, vnd wann es beschehe, daß
20
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es nit gültig sein solle: 12) daß man vff absterben eines hußvaters die güeter vnder syne hinderlaßne Kinder Verths
vnd hiemit verstucken lasse, doch daß zu abrichtung der beschwerdcn vnd zinßen vß denselben ein Kager genommen v>>t
gestellt werde: 13) Beschwerend Sy sich, daß Sy die Zytharo, wann Sy gelt vffgebrochen, vych vnd anders ncbend dB
gelt nemmen vnd dann vmb alles Briefs vffrichten lassen vnd vcrzinßen müssen? 14) daß die Landvögte die Bußen
jrem abzug ynzüchind vnd daßelbe nit erst Hernach mit großer jrer beschwerd vnd tribenden Costen thüygind: 15) ^
man Sy by fürfallenden beschwerdcn, welcher wegen die Obcrkcit etwan vß jrem mitel Gsannten zu Ihnen vffs La»d'
schiken thüyge, Landtsgemeindenhalten laße, vmb sich darüber mit einanderen zeberathschlagen: 16) waß an goldtsoB"
anglcgt, daß es nit höcher solle verzinset werden als dieselben domalen gegolten? 17) die ehrschätz vff einen gwüßen
richten: 18) den Landtschrybern jren lohn moderieren vnd den puren zulassen, jnn geringen fachen zcschryben: 19) ^
Futerhaber, den jeder zu geben schuldig, solte wie von altem den weiblen gelassen werden, damit sy sich des alten Loh"^
vernügind: 20) daß sowol das Glicht alß der Landvogt einen weibel nammßen vnd dann vom volkh derselbe erwelt wert-"
solle: 21) daß man jhncn wider einen Landtshauptman gebe: 22) daß man von Landlüthen Schaffner seze über B
Zehcndspycher Langnau» vnd Lauperßwyl: 23) die Kilchen Rechnung durch die Herren predicantenvnd ctlich Kilchgen°ß-
mit wenigen Costen verrichten: 24) By den General-musterungenden Landlüthen mit den Costen souil möglich verschone»'

Man rieth ihnen, einen demüthigen Fußfall und Abbitte zu thun und das übrige der Gnade ^

Obrigkeit anHeim zu geben. Sie dankten für diesen Rath und stellten sich geneigt, denselben zu befolge"'

Gegen 10 Uhr wurden die Gesandten von zehn Abgeordneten zur Audienz in den täglichen Rath M

holt. GS waren d.e Herren Sckclmeister Willading. die Vcnncr Stürler, von Wattcnwyl und M"

die Räthe Grafc.mcd und Steiger, der Stadtschreiber Mattheh und der Großweibel von Watte,

Bürgermeister Maser verband mit der eidgenössischen Begrüßung eine auf die Zerwürfnisse mit der L^'

schaft bezügliche Beileidsbezeugung und die Anzeige, daß die HülfSmannschaft der verbündeten Orte a"^'

gebrochen wäre, wenn Bern nicht Gegenbericht gegeben hätte, daß sie jedoch unterdessen sich zum Abm«^

bereit halte. Indem er ferner auf die Geneigtheit der Unterthanen hinwies, sich dem Willen der Obr'5

ke.t zu unterziehen, und an die Pflicht der Obrigkeit erinnerte, den Unterthanen Schuz und Schirm Z"

gewahren un , wenn ne fehlen, zwischen den Schuldigen und Unschuldigen einen Unterschied zu mache"'

nn gegenwärtigen Falle auch zu bedenken, daß das Gift von der Nachbarschaft her unter sie auögcspre"S'

worden ,c. und daß „vielleicht die Beamten auch ezorbitirt", anerbot er eine in den eidgenössischen

mssen begründete und bisher übliche, die obrigkeitlichen Rechte und die Souveränität des Standes'"

keinerlei Wc.ic gefährdende Jnterposition. Die Antwort auf dieses Anerbieten wurde den Gesandten '"

ihre Herberge gebracht durch Sckclmeister Willading, alt - Sckclmeister von Werdt, Venner Fischer,

Mitglieder des Raths, sechs Mitglieder des Großen Raths, Ammann Stürler und Hauptmann

D.cßbach^«.. Marz 29. Den Ausschüssen des Emmenthals, welche ihr Anliegen schriftlich eingaben, >"'"
derselbe Bescheid gegeben wie früher, jedoch mit dem Versprechen, ihnen bei den Herren von Bern ci"

gutes Wort zu verleihen. Um den Mittag kamen Sckelmeistcr Tillicr und Vcnncr Frisching mit drcizch"

andern Herren Mitgliedern der Räthe und Offiziere, um den Gesandten Ehreugesellschaft zu leisten- ^

wiesen e.n ihnen .n d.e Hand gefallenes Schreiben vor, welches von einer zwischen den Aarbur er«

O tencru ge.nachtcu Verschwörung Kunde gab. Am folgenden Tage frühe wurde,, mehrere andere

mitgetheilt, welche berichteten.- Roggwhl und Langenthal haben zu den Waffen gegriffen- die Aarbu^

seien mit Trommelschlag nach Ölten gezogen und haben Wachen ausgestellt um mit Hülfe der

thurncr der bischöflich-bascl'schcn Mannschaft den Eintritt zu verwehren? auf ähnliche Weise haben
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^olothurner bei der Klus gelagert; um Aarau sammle sich das Volk, um die basel'sche Mannschaft fern

G halten; die Vögte von Aarburg und Aarwangen besorgen einen Ucberfall und verlangen Verstärkung.

w Gesandtschaft wurde um ihre Ansicht gefragt, was unter diesen Umständen zn thun sei, und dann

wmdc sie eingeladen, an der Rathösizung Thcil zu nehmen, und dnrch sechs Herren in das Rathhaus

^ öcholt. Ihr Antrag erhielt die Zustimmung, daß nämlich ein Thcil der Gesandtschaft sich nach Aarburg

GM und auch andere unruhige Gemeinden dahin einladen soll, um sie zu Niedcrlcgung der Waffen

G bereden. Waser, Falk und Schobinger blieben in Bern zunick, ebenso Statthalter Dictzi, welcher bald

GG)her als Gesandter von Appenzell Außer-Rhoden anlangte.*) «I. Desselben Tages noch reisetcn Hirzel,

Meher und Substitut Schmid ab und ihnen folgten von Bern die Herren von Bonstetten und

Grafenried, Mitglieder des Raths.

Den Abgeordneten gieng folgende Einladung voraus:

„Wir von den Evangelischen Stätten vnd Orthen, auch zugcwantcn loblicher Eidgenoschafft, Nämlich Zürich, Glarus,

e, Schaffhußen, Appenzell vnd St. Gallen, vß Beuelch vnd gemalt vnsercr allersyts gnediger Herren vnd Oberen biss¬

en allhie jnn Löblicher Statt Bern anweszende Abgesandte, Entbietend den Ehrsaminen vnseren Lieben, besonderen vnd

^ s" Fründen, den Vßgezognen Vßschüssen der Graffschafft Lenzburg vnd Ihren mithasften vmb Aarauw ersampt oder wo
"w befänden möchten, vnßeren geneigten Fründt-Eidtgnößischen günstigen willen vnd grüß zuvor, Vnd darby zeuernemmen,

Ctat^^ ^ Vedurcn fürkommen, was; Massen Ihr vß anlas; etwas von vnßeren gcthrüwcn Lieben Eidtgnossen Loblicher

Ach G Arauw ankommncn Kricgsvolk zue wehren gegriffen; wellchs ein fach, wordurch Ihr sich selbß vnd gemeinen

vnd^ ^^r-Landt Bald vil Vnheils verursachen möchtcnd. Wann dann Vnß üwcr aller vnd deß gantzen Landts Heil
lvolfart Hcrtzlich angelegen ist vnd syn soll, Als; haben wir üch gantz guthertziger vnd günstiger wolmeinung Hiemit

Wen vnd ernstlich ermahnen wollen, kein mißtrauwen nit zu saßen, sonder die wehr vnd Waffen vnverzogenlich nidcr zu

en, einen außschuß aus euch zu machen vnd denselben auf morndrigen tag, geliebts Gott, bei vns in der Statt Arburg

lassen, unserer gnadigen Herren vnd Oberen wolmcinungen gebürlich zu vernemmen, welche weil sie zu cwcren

be.z Vaterlandts wvlfart vnd bestem gerichtet ist, so versehend wir Vns, ihr*werdct zu der erscheinung gutwillig vnd

sein, auch gedachte ewere ausschüß mit allen erforderlichen befehl vnd gcwalt abfertigen. Zu vrkund mit vnscrs

° len mitgesandten Herrn Hans Heinrichen Wasers, Bürgermeisters von Zürich, einßigel verschlossen. So beschen ist

""tags den 20. Meißen 1053."

Zur Berathuug der den Abgeordneten mitzugebenden Instruction wurde auch Waser beigezogen,

^uer gab her „Gwclböschrhber" des Großen Raths, Hanö Leonhard Engel, der Gcsandschaft Bericht

^ die bernischen Rcchtsamen im Emmcnthal. Nachher theilte der Stadtschreibcr das Project der Beschlüsse

welche über die vielen Beschwerden der Landschaft beantragt wurden und welche mit Ausnahme vicl-

' des den Salzverkauf betreffenden Punktes das Volk zufrieden zu stellen geeignet schienen, v. Im

'Präge des französischen AmbassadorS anerbot auch Herr Baron seine Dienste. Bei einem Besuche, den

bei Burgermeister Waser machte, stellte er nicht in Abrede, daß der Ambassador im

) "Sonsten ist man InnSgemcin sehr entrüstet wider die puren vnd vernemmen wir grundtlich, wann Herr Schultheiß Dachsel-
Prr dißnralcn unpäßlich) nit geweßcn vnd zn allem glükh vwcr V. G. H. Schrybcn, darjnn Ihr Sy mit gntcn gründen
^nr gütigkcit vermanet, nit jn Raht vnd Bürger hngelangt wcre, so heile es ein scharpsfe resolutlon geben mögen, die Emmen-
önlcr zeüberziehen. Die HilffSvölker sind schon ein thcil anderthalbstnnd nach bh der Statt geweßcn, aber wider zcruk gcinannet
werden, Ligent anieht zwüschen hie vnd Lusanne, Sollend mit den Hicßigcn jn» 8000 vss den süßen syn. Hie aber sind nur
östlen mann vß den GrafsschasstcnNidouw, Büren, Arberg vnd Erlach, wie auch von welschen Ncüwcnburg vnd Biel.

sind in die Burgcrhüßervßgctheilt vnd wird jhncn das Lommis» gegeben vnd der vß dem von den puren selbst zusammen
Rschoßne»Reihgelt genommen." Schreiben Waserö und HirzclS nach Zürich vom 10. März (alt. äial.).
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Bcsize der Geldmittel sei, um eine Pension bezahlen zu können, daß er das aber erst thun dürfe, wen»

man znr Bundcöerncucrnng zustimme. An demselben Tage hielt Waser vor Rathen und Burgern seine

Proposition, enthaltend die Erinnerung, die „Gütigkeit der Gewalt vnd die Gnade der Schärpfe vorzu¬

setzen." Acht Mitglieder dcö Kleinen und des Großen Ratheö leisteten der Gesandtschaft bei der Mittags¬

tafel Gesellschaft; am folgenden Tage cilf. f. Mittwochs den 2. April am Morgen vor der Predigt

kamen Schultheiß von Grafenricd, Vcnner Stürlcr und Sckclmcisicr Stürler. Sic hatten am vorher¬

gegangenen Abend durch Herrn Moriz Groß die Klageil Bern's über die Emmcnthaler überbringen lassen

mit dem Ersuchen, die Emmcnthaler vorzubcschcidcn, ihnen die Gnaden und Befreiungen, die ihnen sei'

ihrer Erkaufung vergünstigt worden seien, und auch die Fehler vorzuhalten, mit welchen sie dieselben

verwirkt hätten, endlich ihnen vorzustellen, daß sie zur Sühne der Obrigkeit die aufgelaufenen Kosten

vergüten, Abbitte leisten und. die Rädelsführer herausgeben müssen. Indem also die Bauern (eS waren

derselben neunnndzwanzig) vorbcschieden wurden, brachte man ihnen die Entlassung aus der Leibeigenschast'

die Beflciung von Fnhrlcistungen und Tagwcn sowie den um einen kleinen Pfcnningzinö bewilligten

Nachlaß dcö Hcuzchntcns in Erinnerung und zählte ihnen dagegen die begangenen Fehler auf. ES wäre»

der lcztcrn elf, die sie thcils eingestunden, thcilö zu entschuldigen suchten. Indem sie um Verzeihung ub

um die Eröffnung eines gnädigen Ausspruchs baten, mit dein die Sache zur Endschaft gelange, erklärten

sie, daß sie zwar nur dcu Befehl haben, die Antwort ihren Mithaftcn, die von den Klagen der Obrigkeit

keine Kenntnis! hatten, zu hinterbringen, gleichwohl aber im Namen Aller zur Leistung einer neuen Hb

dignng erbotig seien; denen, welche die größten Fehler begangen haben, müßten sie cö überlassen, ihre

Fehler selbst zu verantworten; indessen könnten sie in Ungelegcnhcit kommen und wären sie im Laude

nicht mehr sicher, wenn sie von sich aus zugestünden, daß dieselben bestraft werden. Als am Na^

mittag die oben genannten Herren mit Venner von Wattcnwhl sich wieder einfanden und ihnen die Ant¬

worten der Ausschüsse mitgetheilt wurden, zeigten sie an, daß sie am folgenden Tage ihre Entschließung

eröffnen wollen, daher die Gesandtschaft die Bauern wieder vorbcrnfen und sie zur Abbitte, zum Fußfa^

und zur Dank,agung anleiten möchte. Die Gesandten erklärten sich dazu bereitwillig, in der Hoffnung'

„eö werde den Herren von Bern nicht zuwider sein, daß sie für die Uuterthanen interccdiren vmb nachts

des Kostens vnd des Vßhingebens der Redlinfurcrn. deßglhchen sh bh den Hcuw- vnd Emdzehcnds-

bcfrehung wytcr gnedig verbliben zulassen." I.. In Gegenwart der Gesandten wurden am 3. April

Rathhanse von Schultheiß von Grafenried den Ausschüssen des Emmenthals die Fehler vorgehalten,

welche die Obrigkeit, bevor sie die Begnadigungsartikel eröffne, Satiöfaction verlangen müsse; das

brechen des Meineids fordere, daß sie die aufgelaufenen Kosten bezahleil, daß ihnen die Entlastung vo>"

Hcuzehnten wieder entzogen werde und daß sie die Rädelsführer ausliefern. Indem hierauf den Ab¬

schüssen gestattet wurde, be.se.ts zu treten, und die Gesandten ihnen ihre Fürbitte anerboten, die Regierung

sich dieselbe ebenfalls gefallen ließ, legten die Ausschüsse in die Hand des Bürgermeisters Waser d--s

Gelübde dcö Gehorsams ab und der Bereitwilligkeit, einer neuen Huldigung sich zu unterziehen und st-»

den Beschlüssen der Regierung zu fügen, t. Am 4. April zogen drei Fahnen von der Stadt Genf,

hundert Mann stark, in Bern ein. Die Gesandten, welche Nach Aarburg gereist waren, kamen nach B""

zurück. Von den Räthen und Bürgern wurde über die Angelegenheit der Emmcnthaler abgeschlossen

k.. Am 5. April traten die Gesandten wieder vor Räth und Burger und Statthalter Hirzel erstattete
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^ sich und seine MitvcrordnetenBericht über ihre Verrichtungenin Aarburg, Langenthal, Wangen,
nvangcn, Lcnzburg und Ölten. I. Der 7. April wurde verwendet zur Confercnzberathung mit Sekel-

^ ^ Willading, Sekclmcistcr von Werdt und Veuner Wagner, betreffend das Schreiben des AmbaffadorS
lcl s' ""d die Angelegenheiten Englands und Hollands. »». Am 9. April wurden der Gcsandt-
^ ^ Auftrage von Rathen und Bürgern durch Herr von Bonstctten, Landvogt Müller und Unter-

er Roth Eröffnungengemacht über die Beschwerdender Aemtcr und Städte Aarwangcn,Wangen,

Acin't' Aarburg, Vurgdorf. Die Regierung wünschte, daß die Gesandtschaft die Ausschüsse dieser
bei,»' ^ ^^usclbcn Entschließungen wie die Emmcnthalcrbringen und dann dieselben auch der Huldigung
ihalcr^" Jene Beschwerdenzeigten sich in den zehn ersten Artikeln mit denjenigen der Emmcn-

er übereinstimmend.Besondere Wünsche einzelner Acmter und Ortschaften betrafen die Theilung der
KiSchrcibtaxcn, die Landsgcmcindcn,die MustcrungSkostcn, die WeibelamtSbcsczung, die

^"dechnuiigeii, den Todfall, den Wildbann, den Neubruch, die Salpetcrgrabung, den Bau der Brillen
^ den Ehrschatz, den Zoll, den Fischfang, die Fastnachthühuer. ES erschienen neunund-

lg Ausschüsse^ die vernommen und dann auf den folgenden Tag vorbcschicdenwurden. Am gleichen

lvenbi^"^" ^ Räthen und Burgern auch diese Angelegenheiten verhandeltund dabei u. a. die Noth-
^ ^ lgkcjt anerkannt, die AmtSvcrwaltungder Landvögte und Amtleute einer Revision zu unterstellen,

die ^ ^^ndö kamen Dekan Jakob Fenner, Pfarrer Jakob Hummel und Professor Lüthard,
hätte begrüßen und ihnen die Freude Bcrn's zu bezeugen, daß die lieben Engel sie hergeführt
Eck l ^ sandte ihnen die Regierung durch den Sckclmeistcr das Präsent. Dann machte
der Grafrnried, im Begleite der Vcnncr Willading und Stürlcr, des Sckelmeisters Tillicr,
Ab Bonstctten, Huscr, Amport, Thormann, Steiger, sowie des Syndics Pictet und des Herrn

a)an, Trcytorrenövon Gcilf den Abschiedsbesuch. Der Schultheiß sagte in seiner „zierlichen langen
Feuer, so habe die Freundschaft Zürich'ö und seiner Mitcidgcnossen gegen

dus Zusage der Hülfcleistuugund im Aufgebot derselben, nicht minder aber in der Abordnung
^ Gesandtschaftsich bewährt.

Nack^ ^ laß d e r S t a d t B e r n an ihre Unterthanen in der Landschaft Emmcuthal und an die
) l>lgemcinden derselben. Bern 1653, 4. April. (25. März alt. Kal.) — StaatsarchivB«r».

Näthe und Burger der Stadt Bern, von den Unterthanen der Landschaft Emmenthal und ihrer Nachbar-

^üegncn" derselben Ausschüsse um Bewilligung einiger Artikel gebeten, zwar geneigt, denselben in Gnaden zu

^cchc»"' die ungeziemende, eidlich verbotene Versammlung von Landsgemeinden zur Verbesserung solchen Ver-
alz anderes vor die Hand zu nehmen bewogen, haben gleichwohl durch die von den Ausschüssen der Landschaft

^chasss" Vermittler erbetenen Abgeordneten der evangelischen Orte und Zugewandten, Zürich, Glarus, Basel,

'sieben ' Außer-Rhodcn und St. Gallen, und durch das reuevolle Schuldbekennlniß der Unterthanen „sich

'Schüsse" der Strenge die Milde zu üben, also sich damit zu begnügen, daß die gesammtcn anwesenden Aus

»genannGemeinden ihr hohes Verbrechen mit einem Fußfall vor uns dem höchsten Gewalt, im Bciscyn der

»schv,, ^hrengcsandten ganz reuig bekennt und uns, ihre verletzte Obrigkeit, underthänigst und demüthigst um Ver-

"chäni"Verzeihung gebeten haben, mit aufrichtiger Erbiet- und Versprechung aller künstigen schuldigen, under-

"d>ir ""d Gehorsame und sonderlich auch der ganz willigen, frischen eidlichen Wicderhuldigung, auf Form, wie

>Anfn>° ^ ^ begehren werden^ und das; demnach wir zwar sie der Aushergebung und Verzcigung der Redliführer,
er und Antreiber der vorgegangenen Unruhen und verübten Ungebühren entlassen, jedoch uns heiter und ausdrücklich
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„vorbehalten haben wollen, den einen und andern dieser Hauptfächer, Antreiber, Aufwiegler und Rädelsführer zum Rech

„citieren, seines begangenen Fehlers halb zur Rede zu stellen und je nach Gestaltsame der Sache und des Verbreche

„rechtfertigen zu lassen, daran dann und in der Zurhandbringung solcher entdeckten schuldigen Personen uns und »n

„Beamte niemand verhindern, noch denselben einiger Vorschub noch Handvorhaltung widerfahren soll." Hiemit auf Erbice

des Fußfalls und in die Hand des Burgermeisters Waser abgelegten Gelübds, und unter dem Vorbehalte, daß, wen

besserm Verschen zuwider über die jetzige und schon vor zwölf Jahren bei'm thunischcn Auflauf vorgegangene Uuge n

hinaus die unterthänige Treue abermals gebrochen würde, alle bis dahin bewilligten Freiheiten verwirkt sein sollen, ha

wir den Unterthancn in den folgenden Artikeln willfahrt: I) Der „Salzzug" und desselben Verlag, der Obrigkeit schon 1

zuständig, hernach verschiedene Male in ihre Hand gestellt, seit einer Anzahl Jahre wieder in ihre Verwaltung gekonnt

als ein dienliches Mittel, das Salz in leidlichem Preise und besonders auch für Kriegszeiten in nöthigem Vorrathe ^
erhalten, steht ferner der Obrigkeit zu: doch mag jeder Unterthan für seinen Hausbedarf mit Salz sich versehen wo u

wie er will, nur nicht auf Wiederverkauf. 2) Der freie feile Kauf von Vieh und andern Sachen ist menniglichen zugelali^
ebenso das Getraide auf die Märkte zu führen; aber um dem gemeinen armen Mann Rechnung zu tragen, mag

Obrigkeit gegen die Veräußerung von Vieh und Getraide ein Einsehen thun. 3) Den Zugang fremder Käufer zu bcsör

wird das Trattengeld aufgehoben. 4) Die Aufhebung der Handwerkszünfte wird zugegeben: daher sollen die Zunfts r>

zurück gefordert werden. 5) Aus den im Mandat angegebenen Gründen bleibt es bei dem geschehenen Abrufe der

Wäre aber noch jemand am Leben oder dessen Erben, die beweisen könnten, „aus den Reisgeldcrn die groben Sorten ^
Batzen an sich gewechselt zu haben," soll ihnen zu Vergütung des erlittenen Schadens Hand geboten werden. 6) N-

Begehren, die Zinse mit fahrender Habe bezahlen zu können, wird, weil dadurch Briefe und Siegel angegriffen wük "

nicht eingetreten. 7) Der verarmten Zeit halber soll sechs Jahre lang kein verfallenes Hauptgut eingefordert werden

sofern es genugsam versichert ist und jährlich gebührend gczinset wird. 8) In Bezahlung der Zinse und Hauptgüter

den Gold- und Silberverschreibungen gegen Einheimische soll der Gläubiger die Sorten annehmen, wie sie damals gew>^ ^
waren, nämlich nicht höher anrechnen, als sie im Jahre 1613 galten: die Sonnenkrone zu 35, die Silberkrone zu

Batzen. 9) Wer Geld ausleiht und einen Gültbrief aufrichtet, soll in baarcm Gelde und ohne Abzug zahlen; hicmst i

die letzthin in der Gantordnung zugelassene Abziehung aufgehoben und, wer dawider handelt, verpflichtet sein, sofern u»"

halb eines Jahres geklagt wird, Ersatz zu thun. 16) Die Bewilligung von Beiständen in Tröll- und Rcchtshändcln »> -

bei der Gerichtserkanntniß des Ortes stehen, wo der betreffende sitzt, und ein jeweiliger Landvogt soll dessen überhoben ß ^

„In Appellationssachen aber wird menniglich so weit möglich gefergget vnd ihm ab den Kosten geholfen werden." ^ ^
Gerichtsbotcn und ihrer beschwerlichen Lohnsforderung halber wird die bereits aus unserer Mitte hiefür bestimmte EomwU "

eine durchgehende erleichternde Ordnung aufsetzen. 12) Der abziehende Amtmann soll vor seinem Abgänge, und "

die Boten zu gebrauchen, seine Gefälle beziehen: nur was nicht eingebracht worden ist nach der einzuführenden allgcw^

Botcnordnung einfordern. 13) Bei den bestellten Verkäufern aus dem Lande und in der Stadt wird Schießpulver

in leidlichem Preise, jedoch nicht zum Mißbrauche und auf Wiederverkauf, vorräthig gehalten werden. 14) Die

graber können als arme Leute nicht zu Stellung von Bürgschaften angehalten, dagegen wohl von den Eigenthümer"

Schadenersatz und, laut ihres Patents, zur Herstellung der durchsuchten Orte genöthigt werden. 15) Die begehrte ^
theilung der Lehengüter im Emmenthale, vornehmlich hinter Trub und Langnau, unter Stellung eines Tragers, können >

nicht gestatten, ausgenommen bei den größten Gütern, deren Auskauf für einen einzigen Erben zu schwer ist, in

Falle der Amtmann den Augenschein einnehmen und berichten soll. 16) „Betreffend die Ehrschätze von den ausgeA' ^

Schachen vnd Ryßgrundgütcrn, davon noch kein Gsatz in den Vrbaren eingeschrieben ist, wird geordnet," daß anst"^

fürohin 2 vom 166 und nicht mehr, von den ehrschätzigen Mühlen und von andern Gütern, derenthalben im Urbar ^ ,

bestimmtes gesetzt ist, 2'/- vom Hundert bezogen, im Uebrigen aber anderer Lehen und Hintersaßengütern halber es be> ^
Urbar sein Verbleiben haben soll, alles nach Proportion der Summe, um welche das Gut vergantet worden ist, und

nach des Gutes Werth oder Ertrag; auch daß kein Ehrschatz fällig sey, wenn die Änderung und Besitzung sich nicht

zugetragen hat. 17) Es sollen auch alle listige und gefährliche „Anführungen vnd verübte Geschwindigkeit" in den ^

Werbungen unverbindlich sein : die Verbürgung aber des Soldes durch die Hauptleute ist ein ungewohnt Ding und h"
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allhier auch nicht zu begehren noch einzuführen. 18) „Was dann weiters das Begehren eines Landhauptinanns anlangt,

»bieweil wir uns erinnert, das! eine Landschaft Emmenthal vor vielen Jahren zu ihrem Haupt in gemeinen Landesge-

«ichästcn einen Landsvenner gehabt, deren einen von Wohlverhaltens wegen durch unsere frommen Regimcntsvordcrn in

»Mein Feldzug aus sonderbaren Gunsten und ohne Nachfolge zum Hauptmann befördert worden, welche Titel dann sich

«auf desselben Person allein verstehen und erstrecken sollen, daher und von erfolgten Mistbrauchs wegen es zu einer Ein-

,Stellung und bisherigen Unterlassung diser Landsvcnncrstcllc gekommen," wird dieser Landsvenner auf unterthäniges An¬

halten der Landschaft wieder bewilligt „mit der Erläuterung, daß derselbe hiezu ordentlich beeidigt werde, auch in den

»Schranken gemeiner Landessachen und des Fähnleintragcns sein Leben lang und so lange er sich wohl hält verbleiben,

»und aus begebende Erledigung uns durch unfern jewährcnden Landvogt zwei oder drei dazu taugliche Männer vorge¬

schlagen werden, übrigens des Fcldzugs und der Volksabtheilung halben es bei den jetzigen Eompagnien verbleiben solle."

Zur Erneuerung der Landsatzung wird bei erster Gelegenheit jemand verordnet werden. 20) Der Büsten, Reitlöhne

uud Tagkostcn halber bleibt es bei den Urbaren und Ordnungen. 21) Die Schrciberlöhne förderlich zu ordnen sind etliche

->erren schon beauftragt. 22) Unbefragt Landsgemcindcn anzustellen kann vieler bedenklicher Ursachen wegen nicht gestattet

krden. Es soll daher jede Gemeinde, so ihr etwas angelegen ist, bei dem Obcramtmann sich anmelden. Hat aber jc-

U'and wider den Amtmann selbst zu klagen, so soll er den regierenden Schultheißen oder, wenn dieser wegen Verwandt¬

est nicht zugänglich ist, die „Heimlicher" um einen Anzug vor dem Rath ersuchen. 23) Die Musterungen werden auf

gasten der Obrigkeit vorgenommen. 2ä) Das Begehren betreffend, daß die Schasfnereicn zu Lanpcrswyl und Langnau
'ide'r mit Leuten aus der Gemeinde versehen werden, so sollen, was im Urbar ansdrüklich begründet ist, für die Bc-

NMg derselben durch den Landvogt zwei oder drei habhafte Männer dem Rathe vorgeschlagen werden, unter denselben

die zwei lezten Schaffner, wenn sie nämlich noch am Leben sind, lieber die Besczung des Wcibeldienstes wird bis

^ Erneuerung der Landsazung das Herkömmliche beobachtet. 25) Weil der Futterhaber zu Trub vor Erneuerung des
ars zwar durch den Weibcl bezogen und genossen worden, seither aber dem Amtmann eingegangen ist, jährlich ungc-

25 Mütt, soll künftig der Landvogt davon 15 Mütt, der Wcibel das übrige erhalten, wogegen der lcztere den Ein-

^l! besorgen und mit dem alten Lohn eines halben Vazens für das Fürbot sich begnügen solle. 2ti) Die Kirchenrcch-

^"gen sollen zu Ersparung der Kosten entweder an den Tagen, da der Landvogt ohnehin an das Gericht kommt, abge-

^ oder von dem Prädicanten und zwei Ausschüssen der Gemeinde dem Landvogt auf dem Schlosse vorgelegt, für Un
^ auch nicht mehr als 10 Pfund verrechnet werden. 27) „Alles so lang es uns gefallen, wir es anch thunlich und

'östlich erachten werden, mit Vorbehalt des einen oder andern Artikels zu mindern, zu mehren, gar oder zum Thcil ab

'^bun, nach unscrm Belieben und sonderlich unter dem zum Eingang mit Mehrerin gesetzten ausdrücklichen Vorbehalt. In

dises Briefs gegeben und mit unserer Stadt Secretinsigcl verwahrt den 25. März 1(!53."

»s.

Conferenz der evangelischen Orte.

Bern. 7. April (28. März alt. Kal.).

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch. Bd. töZ (nicht cingehcstet). — KantonSarchiv Schaffhausc».

. Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Wascr, Bürgermeister; Salomon Hirzcl, Statthalter. Bern.
Rudolph Willadin.q und Abraham von Wcrdt, beide Sckelmcistcr; Vinccnz Wagner, Vcnncr.

ilru s. Jakob Marti, Landammannnnd Panncrhcrr. Basel. Joh. Heinrich Falkner, Zcugherr.
^ 6 lfhaitseit. Leonhard Meher, Sckelmcistcr, Appenzell A. - R h. Ulrich Dictzi, Statthalter.

^ d t S t. G a l l e n. Ur. Bartholomä Schobinger, 'des Rathö.



1K0 April 1653.

». Wegen der bei den Unterthanen der Stadt Bern eingetretenen Unruhen versammelt nahm »i">'

zuerst ein Schreiben zur Hand, welches der französische Gesandte de la Barde in Betreff der Bundes

crneuerung an die XIII Orte gerichtet hatte. In Berathung darüber fand man, dasselbe solle den Ort"'

zu schriftlicher Begutachtung mitgcthcilt und mit der Aufforderung begleitet werden, sich zu erklären, ^

sie so geringen und schimpflichen, conditionirten Offerten Gehör geben, oder einfach bei den deschalb g"

machten Abschieden verbleiben wollen, so daß nicht nur die Obersten und Hauptlcutc befriedigt, sonder"

auch den Obrigkeiten und andern Ansprachen laut den eingegebenen Mcmorialcn genügend entsprecht

oder aber die Truppen hcimberufcn werden sollen. Je nachdem die Antworten ausfallen, sott Zürich

weder von sich aus dem Ambassador die eidgenössische Meinung und Absicht mitthcilcn oder eine alN

meine Tagsazung ausschreiben. I». Auf das an die Gcneralstaatcn der vereinigten Niederlande sowie""

England gerichtete, an lezter Weihnacht abgegangene Schreiben der evangelischen Orte wird von d"'

Generalstaaten geantwortet, daß ihnen ein billiger Friede allerdings sehr angenehm wäre und daß sie ^

christlichen Licbcsbczeugung der Eidgenossen sich herzlich freuen. Da nun seither durch den Stadtschr"^

Stocker wiederholte Friedensermahnungen an beide Parteien ergangen sind und demselben der Aust"^

gegeben worden ist, zu erforschen, ob die eidgenössische Jntcrpofition angenehm wäre, und da auch von vc"

schiedcnen Seiten her dazu aufgemuntert wurde, hielt man es für angemessen, vorläufig ein bezüglich^

Protect zu entwerfen. Es soll nämlich eine vierglicdrige Gesandtschaft bestellt werden; jede der v>"

Städte Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen soll ein Mitglied ernennen und zur Abscndung be"^

halten; jeder Gesandte nimmt zwei Diener und sonst noch zwei besondere, auch zum Schreiben und Z"

Verrichtung dienstlicher Aufträge taugliche Ehrcnpcrsoncn mit sich; so wie aus England der erwarb

Bericht kömmt, versammeln sich die Gesandten, um ihre Abreise zu verabreden, wobei man vorauösezt,

werden von Basel aus die Rheinschifffahrt bcnuzen. e. Auf Donnerstag den t-I. April (alt. Kal.) wird in de"

evangelischen und zugewandten Orten ein allgemeiner Bcttag angeordnet, um Gott für die Schlicht"^

der in der Eidgenossenschaft entstandenen Unruhen zu danken und um fernere Erhaltung der Ruhe ^

flehen*). «I» Das Dankschreiben der Vorgcscztcn der Gemeinden im picmontcsischen Luccrnathal fällt'"

den Abschied.

Im Schasshauser Exemplar lautet dieser Artikel also: Nachdem Bern bereits über Anordnung eines Fast- und Bcttag"

alle evangelischen Orte und Zugewandten nach Genf geschrieben und der ebenfalls bei der Consereuz anwesende Syndic P"

von Genf ini Namen seiner Obern sich eifrig dafür erklärt hat, indem man Ursache habe, Gott für die Stillung der >>f

schiedcnen Orten der Eidgenossenschaft erhobenen Empörung zu danken und ihn um Erhaltung des Friedens und der Ei»>i>

zu bitten, wurde der nächste Donnerstag nach Ostern, 14. April, als Bettag bestimmt.
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Confevenz der V katholischenOrte.
Gersau. 2». April.

Staatsarchiv L»c«r». Mg, Atsch. Bd. XI.III, kol. 12S.

Gesandte: Luccrn. Ulrich Dullikcr, Schultheiß; Laurenz Meher, Statthalter; Landvogt Lcodtgar

Ncr. U ri. Jost Püntiner, Laudauiinaun; Scb. Pcrcgrin Zwcpcr, Landeshauptmann. Schwhz.

»rtiii Bclmont von Rickenbach, Landaiinnann; Georg Aufderinancr, alt-Landammann; Konr. Sebastian

^>'g und Michael Schorno, beide Statthalter. U ntcrw aldcn. Marquard Jmfeld, Landammann

"Obwalden; Jakob Christen, Landammann von Nidwaldcn. Zug. Georg Sidlcr, Ammann; Peter

n»kler, alt-Ammann.

Lucern eröffnet die Verhandlungen mit der Bemerkung, daß cincsthcilö die auf wohlgemeinte

eutung der luecrnischcn Regierung von Zürich ergangene Ausschreibung einer allgemeinen Tagsazung,

^wtheils die von dcil zehn luecrnischcn Acmtcrn neu angehobenen Unruhen und Anforderungen die

Bcrathung der V Orte zuin Bedürfnisse gemacht haben, dankt für bereitwilliges Entgegenkommen

^ trägt nach vorangegangener gegenseitiger Begrüßung weiter vor, was seit der leztcn Mitthcilung aus

^ ^ und Solothurn sowie aus dem Entlibuch schriftlich eingegangen sei, wie besonders Luccrn die zehn
"tcr aufgefordert habe, auf den folgenden Tag ihre Anwälte abzuordnen, damit ihnen auf den aller-

iw von Wolthausen aus empfangenen Brief ordentlicher Bescheid erthcilt werden könne; denn obwohl

mniug vorhanden sei, daß dabei Vorschläge auf die Bahn kommen werden, durch die man zu einem

Agenden Austrag gelange, möchte Luecrn dennoch vorher die Ansichten derjenigen Orte kennen,

"hastlj

en

unlängst so verdankenswerth dazwischen getreten seien. — Die übrigen Gesandten, ihre frcund-

^ "che Dicnstwilligkcit bezeugend, eröffnen hinwidcr: In diesen Tagen seien fünf Ansschüssc aus

^ Zehn Acmtcrn vor ihre Rathsversammlungen getreten und über ihr mündliches und schriftliches An-

^^tien verhört worden; nach dem ihnen hierdurch bekannt gewordenen Sachverhalte scheine ihnen das von
^Ü^ffene Mittel gar erheblich, sofern die zehn Aemtcr es redlich meinen; da jedoch vielmehr das

^ ^spiel zu verspüren sei, auch von denselben die Unterthanen anderer Orte mit herein gezogen, die
"Seiten geschmäht, verkleinert und verschrieen werden, so möge man den Unterthanen zwar kcincö-

die Gnaden mißgönnen, welche Luccrn zu gewähren geneigt sei, dagegen werde an der Substanz

^.^lMgenen Spruchs festgehalten werden müssen; diesen Spruch zu schüzen seien die vier Orte jcden-

Thr

und Williöau mit neuen gar ungebührlichen Artikeln aufziehe, dieser zwei Aemtcr halber daher zur

>»äh Hoffnung zu schöpfen sei, werde es angemessen sein, der übrigen acht Aemtcr, nämlich mit cr-
. - Moderation, ohne Acndcrung der Hauptbriefe, sich zu versichern. I». In Bezug auf die aus-

-> .^benc Tagsazung wurde der Ansicht von Nidwalden und Zug, die Orte hätten derselben wohl über-

erbötig und entschlossen, in der Meinung, daß Luccrn zur Beruhigung der Unterthanen diesem

"che noch einen Revers beigeben möge; und da das Entlibuch von seinem alten Beginnen nicht abweichen

werden können, entgegen gehalten, man sei denn doch des guten Erfolgs der Unterhandlung mit

Z^)u Aemtern noch nicht sicher; die Ausschreibung lasse sich der Zeit wegen nicht mehr rükgängig



162 April 1653.

machen; mit Freiburg und Solothurn seien Sachen zu besprechen, die sich der Unsicherheit des Bote"'
laufcs wegen nicht wohl durch schriftliche Korrespondenz erledigen lassen; endlich gebe die Tagsazung ei'"
willkommene Gelegenheit, die Intentionen Zürichs und der übrigen seiner Religion zugcthanen Stäb"
kennen zu lernen; dann biete sie auch den Anlaß, die von Zürich dringlich angetragene Seüdung in die
gemeinen Vogtcicn „hintcrsiellig. zu machen oder die Bcrathung darüber auf künftige Jahrrechnungs
Tagsazung zu verschieben;es solle sich also kein Ort söndern, sondern vielmehr jede Gesandtschaft ^
bereit halten, m.t den Gesandtschaften der andern katholischen Orte vor dem allgemeinen Zusammentritt
sich so zu verständigen, daß hernach die entscheidende Abstimmung in guter Ordnung vorgehe und >-
bcincbenö, was auf vns sonderlich beruhen mag, gwersamb zu maneggiren wissen." v. Von Luccrn
das Ansinnen gestellt, daß seiner Abordnung gestattet werde, selbst vor die Landögemeindederjenigen O'"
zu treten, in welchen die Ausschüsse seiner Unterthanen mit vielen ungereimten Klagen und scheinbare"
Prateztcn aufgetreten seien und bei dem gemeinen Landmann gar zu viel Glimpf und Glauben gesunde"
haben möchten. Dieses Begehren wird jedoch mit der Versicherung abgelehnt, daß die bei den Verhak
lnngcn bcthatigt gewesenen Gesandtschaften über den eigentlichen Sachverhalt hinlänglichen Bericht crstattc-
habc», so daß eine solche Abordnung Lucernö kein Bedürfnis! sei. «I. Schließlich dankt Luecrn den übr>5"
Orten für die unverdrossene Mühewaltung, die sie in dieser Angelegenheit in so zuvorkommender
bcthätigt haben, und erbietet sich zu Gegendiensten.

Gemein-eidgenössische Tagsazung der XIII und zugewandten Orte.
Baden. Ivk!3, 2!>. April.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Absch, Bd. ISS, kol. so. — Staatsarchiv Lucer», illlg. Sbsch, Bd. XI.III, 5o>. IS«.

Gesandte - Z u r. ch Iah. Heinrich Waser, Burgermeister;Solomon Hirzel, Statthalter und PaN'"'
träger; Konrad Werdmüller, Reichsvogt und Sekelmeister. Bern. Anton von Grafenried. Schuld
V,«.,,, W-zner, V..»..r, «U..-U „„ich Dum.-, Schulch-iß- «zur.,,. M.«., SM,
Z.st Pm..>„.r, «-ud.u,d--U.U.-W-W. «zud.mm.u.», S.d.
Z«.».r -.,°..h°,,p«.uu. Schw», R°Ni„ B.,-.„t>»m°u.„ Mich-., Sch°.u°,

Uu!crw»Id-u. z-l,-u» Zmf«,d, -„-«-ud-mmauu«ou Lbwald-u. Zuz. G.°rz S>»^'
«mm-m,, Z-kub d.» R.chs. G,--us. z-,«bM-„j. L.ud-mm-„„,
-„P-ud-mm-uu. Bas.I. Zch. Hamich z.„ghm; S-b°s>i°u B.«, d.« R-chs

°°u Di-ib-ch, Siui.u P-l.»»u„ M.».r, Burg-.m.,».-, b.,d. d.« zmm So,
Joh. Jakob vom Staal. Vcnner; Urs Gugger. Gemeinmanu. Schaffhauscn Joh Jakob Z>c^'
Bürgermeister; Leonhard Mehcr. Sekelmeister. Appenzell. Johann Guter Landamman"
Jnner-Rhodcu; Ulrich Dielzi, Statthalter von Außer-Rhoden. Abt von St. Gallen Jan
Ringk von Baldenstcin, Hofmeister; Fidel vom Thum. Hofammann. Stadt St Gallen. ^
Kunz, Bürgermeister;Bartholomä Schobingcr, des Raths. Gemeine drei Bünde Wilhelm
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gleitende Zuschrift hob namentlich die vier ersten dieser Artikel hervor. In Folge derselben wollen
n) den alten Eidgenossenbund erneuern, die Gerechtigkeitäufnen, die Ungerechtigkeit abschaffen, damit de»
Obrigkeiten zukomme, waö ihnen gebühre, den Bauern bleibe, waö ihnen gehöre; d) sie wollen eina»^
helfen, alle neuen Aufsäze abzuthun, so daß, wenn die Unterthaneneincö Orts mit ihrer Obrigkeit >»
Streit kommen, der andern Orte Bundesgenossen nicht gegen jene ausziehen, bis erwiesen sei, daß ^
Unrecht haben; c) sie wollen, wenn eine Obrigkeit fremdes Volk gegen die Unterthanen herbeirufe, eiua"^
mit Hülfe und Rath bcispringen;ll) sie wollen jeden, der wegen dieses Bundes an Leib, Gut oder
Schaden leide, davon erledigen. Indem das Begleitschreiben erklärt, daß die Unterthanen von
Lucern, Solothurn und Basel sich zu diesen vier Artikeln vereint und damit zugleich die frühern
Schultheiß Dullikcr, sowie die dem Rath von Zürich übergebencn Willisauer Artikel zurükgeno»»»^
haben, verband es damit e) die Bitte, es möchte doch in Hinsicht auf die Münze eine Gleichheit einsb

schworen, wilen si mit Pitt nichts bsonderß I erlangen möchten, Maß ihnen gehörte, derowegen Ihr Oberkheit übel zuss^

dorinn beschriben sy Gsantte Herren vß den 6 Cathol. Orthen, welche Herren gar lange mit dem Handel vmb ß»^
gangen, vnd hinzwüschen schriben sy vmb Hilst vnd wird also der Handel je lenger je böser, Also daß die Empter s>>^
Statt Lucärn zogent, weilen die H. Iren «erzürnten Pontßgnossenkrientz vnd j Horw Starkh vnd hoch gethrcuwth»^
Alles; zu verderben, wan sy nit wider zuo der Statt schweren wellen; vnd In dem Hand die dryzehen vnd Ettli^ '
gcwante Orth der Eydtgnoschafft Abgesantte Herren zu Baden ein vnguottes vnwahrhafftes Nunäut gemacht (des; J»^» ^
daß sy Aller handt hochsträffliche fähler vnd muoth willen vnuerantwortlichenwie öffenbaar j am tag verüebt gcthon si'^
haben): solches über die obgenambtc Anfänger Im Entlibuch mehr theils; vnd über alle, die ihnen verhülfen sin wur^
geschehen vnd ausgehn lassen, domit sy j von allen Orthen Vnderthonenverhafft wurden vnd daß si nitt zu ihnen
also daß sy zu den Nachberen zuo allen Orthen nit wol mehr dörsttent kommen, wegen deß Nanäats, weylen sy so
verkleineret vnd verlümbdettworden, do sy ihr leyb vnd läbenß nit wol mehr sicher waren, sonder schon gefährlich
gägnett; auch dorzwüschet hend von vielen Orthen frembd vnd heimsche j kriegß Leuth sollen vf sye einfallen, vnd D»»»
si mit vns Bärner buren zu Reden kommen vnd abgeret handt, daß mir ein Anderen kein leyd vnd schaden welle» l
stiegen, -sonder auch kein frembd j old heimsch Volkh durchziehen lassen, si old vns zu schedigen, domit mir Alß gcth^'
Liebe Nachberenmit ein Anderen handle» vnd wandle» könen, auch vnsere hüser, Höfs, haab vnd guott, j weyb v»b ^» ^
In guottem fridlichen Ruowstand erhalten vnd bliben köne; vnd weilen mir Im Bärn gebiet offt Im Willenß ^
Vnsere G. H. vnd Oberkheiten zu pittcn, daß j sy vnsere beschwerden Auch nach lasten sollen vnd Abthun, wie da» ^ ^
Jahren Im Dünner krieg old gspan auch der glichen verEinbaret het sin sollen, aber schlechtlich gehalten worden, dar»»'
Hand mir AbcrmahlenGsante Menner für vnser G. Oberkeitzehn Bärn geschikt vnd sy vnderthanig vnd hoch
sy sollen vnsere beschwerden Ab vnß Nemmen; Dorüber j Sy aber vnser Gsante bezwungen, daß sy In Vnser »
Nammen Hand müeßen vsf die knie Niderfallen, vmb gnad bitten vnd annemmen vnd hernoch das selbig doch noch »'
halten haben, j Was; sy schon vnseren gsanten versprochen; Darum wir Vrsach genommen vnß In Allewäg zu vcrß' ^
Ist darum vff den I3./23. Tag Abriliß Im abgesetztem 1ö53 Jar Zu Suommiß- j wald Ein Landtßgmeindgeh»
worden wegen vnser klag Artikels; Puncten vnd deß vnguot^n Nunckats, welches vnser Ehr vnd guottcr Namm »»"^ ^
dato, daran vnß nit j wenig gelegen; Dorum wir vß der Hcrrschafft Bern, Lucärn, Solothurn vnd Basel gebiett v»^
den hienach genambtcn Orthen sint zusammenkommen, aldo nur vns; früntlich er- j sprachen wegen vnseren beschwerde» ^
sonderbarenNrsachen halber vnd dorüber vf freyem Fäld Einheilig ein vfgehebten Ewigen, Stif, stächen vnd veste» ^
vnd Pondt zu dem j wahren vnd Ewigen Gott zusammen Hand geschworen, dise Nach Volgente Artiklen Thrüwliä?»»

halten, Wie Volget: j ^
In Nammen der Hoch Heiligen Dryfaltickeit Gott Vatter, Sohn vnd Heiliger Geist Amen, j So hant mir

geschworen in disem Ersten Artikel, daß mir den Ersten Eydgnösischen Pont, So die vralten Eydtgnossen vor Ettlich H""
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^ühtt und dadurch die Möglichkeit gegenseitigen Verkehrs wieder hergestellt, und wenn die Münzen zu
") seien, durch die Obrigkeit, von welcher die Münze ausgegeben worden sei, nach der Probe das
"'Pclhaste vergütet werden, indem die Verbündeten sonst entschlossen seien, unter einander die Münzen

bisherig,,, Wcrthe zu nehmen und die Obrigkeit, sofern sie die Münzen in solcher Weise nicht an-
llnen wolle, mit Waaren zu bezahlen; alles dicß unter der wiederholten Versicherung,daß, wenn
r großen Noth abgeholfen werde, sie ihrer Obrigkeiten treue, gehorsame Untcrthancn sein und bleiben
eu. 4) de,,, Entlibuch langt ein Schreiben ein vom 5. Mai im Namen dcö Landpannerherrn,

u»d Landfähnrichs, vierzig Gcschwornen und der ganzen Landgemeinde: Daß NiklauS Theiler
de» Pvrtmann, wohnhaft im Lande Entlibuch, abgeordnet seien, ohne vollmächtige Gewalt, aber mit

schriftlichen und mündlichen Berichte, daß das Land Entlibuch nur die Nükgabe der zwei dem Lande
. genen Briefe verlange, um dem Inhalte derselben gemäß alle Pflichten, mit denen es an die Stadt

wen sei, zu erfüllen, einstweilen aber sich an das ihm gebliebene Vnlunus dcö einen der genannten

v»d ^ , Manien Hand geschworen, wellen haben vnd Erhalten vnd die vngrcchtigkcit helfen ein Anderen Abthun, Schutz

Üäbcn " uiit lyb, haab, gnott vnd bluott, also daß, waß den Herren vnd s Oberkeiten gehört, sol ihnen blibcn vnd

Jaren

Schirmen

was; vnß burcn vnd Vnderthonen gehörte, sol auch vnß bliben vnd zuogestelt werden, diß zu Aller

bind ^ vnbcgriflich s vnd vnschedlich. Zun« 2. wellcnt mir helfen ein Anderen alle vnguotte Neuwc vfsätz
"won, vnd sol aber Jedeß Orths vnderthonen ihr Grcchtigkeiten von ihr Oberkeiten sclbs s vorderen, wan sy

gegen ihr Oberkeit möchten bekommen, sollen sy doch nit vsziechen ohne wüßen vnd willen der Anderen

io baß man Vor köne sehen, wedere Parth Recht s oder Vnrecht habe; Hand vnser Pontsgnossen dan Recht,

^°ltca? ^ Ihnen darzu helfen, Hand sy aber vnrecht, so wellen mir sye Abweisen. Zum 3. wan die Oberkheiten

deren I »der heimsche Völker vnß vnderthonen vf den halß richten oder Leggen, so wellen mir dieselben ein An-

TrM'I " 6"° Nut wysen vnd dasselbig gar nit gedulden, sonder so es von Nöthen wäre s Wellen wir ein Anderen

gelosn ^ Mannlich beyspringen. Zum 4. Wan auch ein old ander Person in Stetten oder Landen durch disen vs-

d>Md ^""bels willen von einer Herrschafft s oder anderen Lüthen yhnzogen oder an lyb vnd guott oder Leben geschediget
Zga alle Orther vnser Pontsgnoflen denselben helfen mit lyb, haab, guott vnd bluott erledigen vnd erlösen, s

Veder selber Antreffen wurde. Zum 5. So solle diser vnser geschworne Pont zu allen 1v Jarcn vmb

^erkeh" ^rnüwcret werden von den Pontßgnossen, vnd so dan ein j old Ander Orth Ein beschwcrd hctte, von ihr

Neun," anderß, so will man alle Zeit demselben Zum Rechten verhulfen sein, domit also vnseren Nochkümligen kein
bngebür- s liche bschwerden mehr vfgeladen könne werden. Zum 6. Es sol keiner vnder vnß so vermessen

dachen ^ wider disen Pontschwur Reden solle oder Rath vnd Thatt geben > wolte, wider dauon zcstohn vnd Znüthen

h»em ""'lcher aber diß übersehen wurde, solle ein solcher für ein Meineyden vnd thrüwlosen Man gehalten vnd noch

^glichx^"^ ^ Abgcstrofst werden. Zum 7. Eß sol auch keines Orths Pontsgnoss mit ihrer Oberkeit diser Handel völlig
zu beschließen, biß die anderen vnser Pontßgnossen auch an > allen Orthen den bschluß könen machen, Also daß

" 'heilen vnd glich mit ein Anderen der bschluß vnd friden solle gemacht werden. >

das ^^hw die Orth vnd Vogteyen so in discm Pontschwur Briefs begriffen vnd geschworen handt. Aller Erstlichcn

Httrick ^"tlibuch sambt den übrigen !) Emptercn, welche zu Wolhusen s zusamen Hand geschworen; Volgct die vß der

"st Bern, Erstlich die Vogtey Trachselwald -f Signauw, . . . . vnd Landtschasst

^!Ien n vnd Brientz, Frutigen, das Lant- s gricht Sterncnberg, Zolikoffcn, Konclfingcn, das Landtgricht Seff-

sch^'.^fsschafft Nidauw, Graffschafst Büren, die Vogtey Frauwbrunnen, Vogtey Urberg, Vogtey Lantzhuott, Grasf-

^»qten v dßgenommcn die Statt, Vogtey Wangen, Vogtey Arwangcn, Vogtey Pib, Statt vnd Ambt vnd

Ärburg, Statt vnd Graffschafst Lentzburg, Vogtey Schcnkenburg. j

der Herrschafft Solothurn die Grasschafft Göstgen, Statt vnd Ambt Ölten, Vogtey Bechburg, Vogtey falkenstein,
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Briefe zu halten und in einen ähnlichen Rechtstag, wie derjenige mit den sechs katholischen Orten ^

nicht wieder einzugehen entschlossen sei; jedenfalls aber , wenn es zu einem schiedlichen Versil^

kommen sollte, nur die Laudleutc von Uri, Schwhz und Unterwalden als Schiedrichter annehmen wür^'

dabei freilich auch Grund habe, sich sehr über das ausgegangene Mandat zu beschweren, in welchem^

Obrigkeit die Leute des Entlibuch allzu hart an ihren Ehren angegriffen habe, so daß sie an vielen

als Kczer, Schelme, Diebe, Meineidige gescholten werden, während sie doch nur das Recht gesucht

sich zum Schuzc gegen fremdes Kricgsvolk, von dein sie erweislicher Maßen mit Raub und Brand

einem Ungenannten kömmt Bericht, wie etwa 36 Männer in Williöau, Geuensee, Kuutwhl,

Rickenbach, Pfeffikon einige Bauern gebrandschazt und von Rickenbach ihren Zug nach Ermcnsce ^

Schongau fortgesezt haben, „um den Weibel Ludi zu bremsen"; das thun sie, nach ihrem Vorgebe»,

Abschlag für die durch den Streit aufgelaufenen Kosten; am 3. Mai sei bei dem heiligen Kreuz im 6"

buch vorgegeben worden, 46,666 Berner seien gegen das Land im Anmärsche; neben Widerruf deö

festes werde Herausgabe der zwei alten Briefe gefordert; wer gegen die Entlibucher kämpfe, werde ^

Papst excommunicirt; mau werde au den Papst und an den Kaiser eine Gesandtschaft schiken; d>e^

Josephötag aufgelaufenen Kosten müssen, weil die gegebenen Versprechen nicht gehalten worden,

Regierungen vergütet werden; weil man das Land dein Feinde habe preisgeben wollen, zahle man ^
auch keine Zinsen mehr; verboten sei es, mit „Grempelwaaren" nach Luceru zu gehen oder Tüclss'-

färben zu lassen; eine 256,666 Mann starke Bevölkerung sei nach den Beschlüssen in Huttwhl eutsch^

Vogtey krieg Stetten, Vogtey flummenthal, Vogtey Leberen, Vogtey j Buchyberg, Vogtey Dornach, Vogtey Dirrstey», ^

Gylgybcrg, — vß der Herrschest Basel die Statt Liestahl sambt ihren Dörfcren, die Grofschafst farnßburg, Vogtey

bürg, Vogtey I Homburg, Vogtey Rahmstain, die freien Ämter Vogtey, so vnder die H. Eydtgnosse» der alten ltz ^

j Brandis, Sumiswalt, Huttwyl vnd das gantzc Land emmen- I thal vnd das frei gricht Stcphisburg, Hiltcrfmlb"

Hans Büler zuo Sigerswül für ihn vnd sine nachkommen. > , ^

Diser Pontschwur vnd Eydt ist zu Huthwyl von den vsigcschossnen von den obgcnambtcn Orthen har 6»» > , ^

vnd bestcttigett worden In abgesetztem Jar vf den 4./14. tag May vnd mit den hieran > gehenkten Jnsiglen M ^
gedechtuusi, zuo wahrer gezükhnuß gehcnckht vnd bckresftigct worden. Diser bliesen sint 4 von wort zu wor

Luthend vnd jedem Orth einer zugestelt worden, > Nämlichen Bärn, Lucärn, Solothurn vnd Basel herrschafften. ! ^

-j- Diese Stelle ist leer und eine Nadur darin bemerkbar; offenbar gehört die weiter unten mit -f bezeichnete Fortsei^
bcrnischcn Acnitcr, von Brandis an bis zum Ende des Sazes, in diese Lükc.

ES hängen folgende Siegel:

1. Entlibuch: Das gewöhnliche, an einer gewobenen roth- und griinseidcncn Siegelschleife. Ail^

2. Williöau: L. oomitatus et oxxiäl >Vilisa^v. St. Peter als Schildhalter über einem spanischen Schilde mit k

des Löwen, an gewobener seidener, roth und grün gestreifter Siegclschleise, wie Nr. 1.

3. Ölten: 3. 6^3D1il. VI.1LU. Drei auf Bergen stehende Bäume mit rundlichen Laubkronen, an perg>»
Siegelband. ,

4. (?Rotenburg): Siegelform des ficbenzehnteu Jahrhunderts. Siegelbild eine Burg, über deren Mitte zwei
schrcnktc Sparren, außerhalb je ein scchsekiger Stern. Von der älter» Legende ist »och: 3 ü ... VK6 - -'

lesbar, später cingcflikt im Stempel ist nach 3. und nach i, 3. 44 roh nachgravicrt. An pcrgs«

Siegelband. 4»^

5. Licstal: 3. 61V1VN VIVIDs.DIS. vü. I.lüSl'^4,. In der ober» Hälfte des quer gctheiltcn Schildes der v gF'

eines Baselstabs. (An grün und rotheu Bändern hängt dieß Siegel, wie Nr. 1 und 2.) Ueber dein Schill

zahl 1539.
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^ Münzen in ihrem alten Wcrthe unter sich circuliren zu lassen; wer jenen Beschlüssen entgegen handle,

" werden Nase und Ohren abgeschnitten; auf den 14./4. Mai sei eine neue Versammlung nach Huttwhl

Ästest. g) einem von dem Secrctär der französischen Gesandtschaft überbrachten, vom 29. April

au die Aufständischen gerichteten Schreiben stellte der französische Gesandte an dem Beispiele

Verderbliche innerer Unruhen vor Augen, mit der Bemerkung, daß die kaiserlichen Generale

küs Befehl haben, sich bereit zu halten, um die inucrn Zerwürfnisse ocr Eidgenossenschaft zu Erneuerung

r Ansprüche zu benuzen, daß auch der spanische Gouverneur der Niederlande sein Kriegsvolk in die

W verlegt habe, eben deßwegen aber eine gütliche Ausgleichung der Streitsache für Obrigkeit und

. zu wünschen sei, wozu von der Gesandtschaft gerne geholfen werde. 7) Ferner wird das aus

unterm 3l)./29. April an die Gesandtschaft gerichtete Schreiben der Baucrn-Auöschüssc von Bern,

^u, Solothurn und Basel mitgethcilt, welche die Versicherung aussprechen, ernstlich Ruhe und Frieden

^ weiter nichts als den Genuß ihrer alten Rechte und Abschaffung der Mißbräuche zu suchen, daher
^Wendung der Gesandtschaft bitten. 8) Der Bericht des Landschrcibcrs Zurlauben erzählt, was

> Baden aus in die Freiämter abgeordneten Gesandten von Zürich, Unterwaldcn und Zug am

zu BoSwhl mit den dahin berufenen Gcmcindcauöschüsscn verhandelt, wie die Ausschüsse von

Villmergcn und Hilfikon von ihren Gemeinden keine Aufträge mitgebracht, soudern auf die

Xnbergjscheu sich berufe», nach den Acußerungen derjenigen von Muri, Bünzen, Boswhl, Sarmen-

^whl, Wohlen, Niederwhl, Hegglingen, Dottikou, Wohlenswhl, Auglikon eiuige Ausschüsse von

ih„/^ gekommen seien-und ihnen vorgetragen hätten, daß die Rothenburger sie aufgefordert haben, zu
^ Zu schwören, wozu sie, um nicht großer Gefahr auögesezt zu werden, besonders darum geneigt

^ Obrigkeit fremdes Volk in das Land zu führen und es zu verheere» beabsichtige,

sei ^ ^ wiederholtes Andringe» ihrer Pfarrhcrren der Beschluß auf so lauge verschoben worden

w sie die Gesinnung der andern Aemtcr Erkundigung eingeholt hätten; in Folge dessen haben

^ iu Pen andern Aemtcrn Gemeinden abgehalten und beschlossen: Die Obrigkeit um Abschaffung der

^Werden zu bitten; sich der lueernischen Bauern nicht anzunehmen, sondern für sich mit ihrer Obrig-

hj,/" ^chandcln; fremdes Volk aber denselben mit allen ihren Kräften Hülfe zu leisten; wenn

^/wnides Volk komme und ihren Beschwerden abgeholfen werde, zur Obrigkeit zu stehen; von der

^ gewärtigen, daß die Beschwerden noch vor dem Schwörtage erläutert werden; sich nicht gegen

^chbaren in den Kampf führen zu lassen —; doch habe Sckelmcistcr Hiltbrand von BoSwhl erklärt,
i ^ gemeine Mann sich zu solcher Vereinbarung nicht verstehe, sondern sein Absehen auf die Mehen-

Zw/ ^ ^ übrigen zwei Acmter richte; auch habe er über das gegen die luccrnische» Uuterthanen

Mandat schimpflich gesprochen; ähnlicher Weise alt-Sckclmeister Keuch von Boswhl und Heinrich

bvn Hilfikon; endlich, wird beigefügt, haben drei Auögcschosscne von Hitzkirch die Sarmenstorfcr

^ Zwingen wollen, zur Sache der Lueerner zu stehen. 9) Als Beilage des Berichts von Zurlauben

h ' ^'geschlossen das vom 4. Mai datirtc Ruildschreiben Hitzkirch'ö an die übrigen Acmter und eine

üe von Sarmcnstorf, daß im Lucerner Gebiet zu Schongau von einem 32 Mann starken Haufen

isj anderes Gut weggenommen worden und nach Versicherung gewisser Leute ein Mann mitgezogeil

k'ucm Sarge zwei Ohren, einen Bart, einen Hammer, einen Pfriem zum Durchbohren der

" und eine Schccre zum Abschccrcn der Bärtc mitgeführt habe; zwei der in Schongau bedrohten
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Männer haben um die Erlaubnifi gebeten, in Sarmenstorf zu wohnen. 10) Eine Anzeige der Aussß

der zehn Aemter kündigt von Williöau unter'm 5. Mai an, daß sie im Vertrauen auf sicheres Geleit >h"

Abgeordneten auf den 7. Mai nach Baden senden werden. Von Untcrvogt Schnorf wird die von K-ß

Brönner unterzeichnete Bescheinigung für den Empfang des von demselben abgegebenen obrigkeitst-p

Mandates überreicht und mit mündlichem Berichte über seine Verrichtungen verbunden. Als AuSsch^"

der luceruischcn Unterthancu erschienen endlich zwei Männer aus dem Entlibuch, einer von Sursee und n»"

von Rothenburg. Mündlich wiederholten sie daö Begehren um Zurüknahme des in Baden gemach""

und in Zürich gcdn.lten Mandates, Herausgabe zweier ihnen durch Landvögte weggenommenen

Ausfertigung und Siegelung des mit ihnen zu treffenden Vergleichs, entschuldigten "aber auch und b-'

dauerten, daß dem Führer des Untcrvogts die Ohren geschlizt und der Bart geschoren worden und d-»

eine Rotte mcistcrlo,er Bursche im Laude hin und wider Ungerechtes geschehen sei. Die Gesandtß

von Bern hielt ihnen die Mißhandlungen vor, welche lucernischc Angehörige im Gebiete Bcrn's begoß

haben. Die Gesandtschaft von Lucern versichert, daß ihre Stadt die bei ihr liegenden Briese zwar

auszuliefern, aber doch vorzuweisen anerboten habe, die zwei andern aber nicht besize der eine derselbe

wohl nie vorhanden gewesen sei, das Victime des andern daö Original crsczc; daß auch die Behaupte

man habe daö Land mit 40.000 Mann überfallen wollen, eine unwahre Zulage sei. - Hierauf

beschlossen: 1) Den Ausschüssen der Bauern mündlich zu eröffnen und schriftlich hcimzugcbcn ein """

8. Mai dat.rtes, von den XIII und den zugewandten Orten an die Unterthauen von Bern, Lueern,

und Solothurn, im Emmenthal, in der Grafschaft Lenzburg, in den Acmtcrn Aarburg, Aarwai'ß

Wangen, B.PP, der Grafschaft Williöau und im Entlibuch, auch in den Gebieten von Basel

Solo huru und an alle welche sich am 30./Z0. APril zu Huttwhl durch ihre Ausschüsse eingefunden hß.

gerichtetes Patent, wodurch erklärt wird, daß, nachdem zu gütlicher Verhandlung nur wenige und ß

...cht m.t gehler Vollmacht ausgerüstete Ausschüsse erschienen seien, diese Angelegenheit ...... on d-
unparteiische e. genost.sche Recht gewiesen sei. daher denn die betreffende,. Gemeinden entweder s-ß

ihre Abgeordneten nach Baden senden oder in Monatsfrist bei dem Stande Zürich ihre Entschließ

anzeigen oder auch mittlerweile m.t ihres Ortes Obrigkeit sich vertragen sollen; in. lcztcrn Falle nß

eao Mandat u wr essen scharfe geklagt worden sei. sowie alles Vorgefallene als ungeschehen bctraß

werden; 2) das von der Commission entworfene Projeet, auf welche Weise die Stände, wenn st-

chren Unterhanen angegriffen werden sollten, einander mit Macht zu Hülfe kommen solle., in den ^

Ich.cd zu nehmen ; 3) ... Vorauosezung der Einwilligung der betreffenden Stände den Untervogt von Bß

an d.e AusstaNd.schen ... den Gebieten Basel'S. Solothurn'S, Bern'S und Lueeru'S und namentlich-'

en 14./4. Ma. nach Huttwhl zu senden, mit der Einladung, vor eidgenössischem Rechte zu erschoß

4) d.e von Zürich, Bern und Lueern verordneten Kriegöhauptleute zu bevollmächtigen, nach der Rlsst-

des UntervogtS von Baden .... Begleite beliebiger Assistenten zu geheimer Berathschlaguug der ftr.ß

ergreifenden Maßnahmen ,.ch zu versammeln; 5) vorläufig ein Manifest zur Entschuldigung aB-ß

Gcwaltsmaßregcln zu entwerfen.-) e. Die französische Gesandtschaft ...cldet mit Schreiben vom 22. Zß

-Mandat oder offen ausschreiben der 13 ör.hischen Gesandten zu Baden wider die aufrührerischen Pauren,
„Wir von Stätt vnd Landen der dreizehen vnd zugewanten Orthen der Eidtgnoschafft Näht vnd Sandbo.ten zu Md-
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ladu^ LandSgeineindc-Ständen im Hinblike auf den laugsamern Geschäftsgang derselben die Ein-
"g, zur BuudeSerneucruug uud zum Empfang der ersten Zahlung ihre Gesandtschaft nach Solothurn

^ssen^ zugesandt, dagegen diese Einladung an Luecrn und die übrigen Stände abgehen zu

zu K ausgebrocheuen Unruhen willen verzögert habe und nun die Stände ersuche, den Tag selbst
der Versicherung, daß mit den Obersten und Hauptlcuten ein befriedigendes Abkommen

^ . worden sei, zu glauben, auch sich die BundeSerncucrung in derselben Weise gefallen zu lassen,

doni^ ^ Heinrichs IV. stattgefunden habe. — Die Obersten und Hanptlcntc bezeugen mit Schreiben

stchcn Persönliche Abordnung des Hauptmanns Machet ihren Dank für die nachdrük-

bea s Tagsazung, durch welche endlich bewirkt worden sei, daß der König die Minister

... stübc, die Verpflichtungen gegen die eidgenössischen Truppen zu erfüllen, und, indem sie die

Übereinkunft beilegen und die Differenz über die Verfallzcit von 200,NM Pfund als unwesent¬

lich Erlaubnis! ersuchen, bis zu AuStrag der Sache und zwar bis zu einem neu anzu-

lleh ^^'^unkte im Dienste zu bleiben. — Der im März abgeschlossene Vertrag selbst bestimmt gemäß

^^'"^wmcn vom 29. Mai l65N: Daß 1) an die dem Garderegimcnt und den neuen Regimentern

^wouchagnicen gemeinschaftlichen Ansprüche der Nest von den 5NN,NNN Franken für 165t, nämlich

^ Franken, nebst 20N,NNN Franken für 1652 noch vor Unterzeichnung des Vertrags, die übrigen

de» ^nkcn für 1652 in den Monaten April, Mai und Juni bezahlt, der Rest der auf die Douaucn

hou und Valcncc gegebenen Anweisungen, nämlich 2,195,986 Franken 12 SolS, auf dieselben Fonds

Go» ll)»n kundt vnd zu müssen mit diesem unseren offnen ausschreiben!Demnach der Allmächtige vnd gctrewe
^ite» ^ ^ dnseren zelten mit vns nicht nach unseren sündcn gchandlet vnd uns nicht in seinem gerechten Zorn ver-
^lchvn^^' tiroßc vnd unzählbare misscthatcn wohl verdient hatten, sondern vns vnd vuserem gemeinen lieben vattcrland.
°wvlg bißhero mit großer Verwunderung meniklichsdasselbe vor vnfried, krieg vnd kricgsempörungenvnd dem
^rthe'n welchen diese landplagen nach sich ziehen, gnädiklich bewarct, vns zumahlen in glückseligen ruhstand vnd dem edlen
klbel ^ erhalten, da wir inzwüschcn andere länder, provinzien vnd Königreich der Christenheitmit vncrmäßlichcm
ler straffen verderben vnd verwüsten gesehen, Helte die errettung von solchem vnd dergleichen elend vnd
in, ^ ^ vusere angehörige Vndcrthanen kräfftig vermögen sollen, dem lieben Gott vns dankbar zu erzeigen vnd Ihme
^>en> 'Eiligkeit vnd gerechtigkeit, die ihme gefällig ist, zudienen. So haben doch vnsere Gn. Herren vnd Oberen diesem

sondcrbahrervnd großer betrübnus des gemüths vernemmenmüssen, wie ein theil gedachter derselben
^>der n""' ^ eidtspflicht weit hindangescht vnd vergessen, sich wider göttliche vnd weltliche Verbott vnd rechte
dvn vnd ordentliche Obcrkcitempört vnd erhebt, vielerlei muthwillcn vnd hochsträffliche mißthaten begangen,
üeivcis^^ ^°che» vnd natürlichen Obcrkeit das recht vnd bcrcchtigung der über sie führenden Hcrrschafftvnd oberkeitlichen
^Mian^ besitzung, in dero sie nun bei dritthalbhundertiahr ruhig vnd vnverrückt bestanden, crerst ihnen belegt,

erwiesen vnd darumb brieff vnd sigel an cnd vnd orthen, da es' sich nicht gebührt, vor vnd vnder äugen
wollen i bei dem sie es nicht lassen bewenden,sondern haben noch mehrerlei forderungen, klägten vnd bcschwcrden

ich,, geführt, welche so wohl die Oberkeit, von ihren rechten viel nachgebende,vmb der gemeinen ruhe vnd woll-
d»j> . s" abgenommenvud willfärig verstattet, als auch vnsere Gesandte von 6 orthen, nach formlich beschcchner

Urtext " übergab vnd beschehcner 8ul»ni«mon, die einen güttlich ausgetragen, die andern durch rechtlichen ausspruch
anderen mit ihnen vcrhandletendingen sie nicht allein leichtfertig abgetretten, sondern auch in wehrender

^. w^vermelte Gesandte mit allerhand chrverlchlichen schelt vnd schmachreden verhönct vnd geschändt, ia so gar
^ ' Wunden vnd den tod mit darbietung vnd anschung büchscn, Hallebarden vnd brügglen angctrcwet, benebcn
Waffen gegriffen,sich für die Statt Luecrn gclägert vnd auffrichtige vnd redliche in gehorsame vud Pflicht gcblibne
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wie die 500,000 Franken für 1653 geschlagen; 2) an die bcsondern Ansprüche des Gardcregimentö die
rükständigen sechs Musterungen von 16-17 und 1648, nämlich 584,107 Franken sammt 400 000 Franke»
Ausständen von 1650, 1651 und 165Z auf die Einkünfte des Dclphinatö und der Zölle von Lhon über¬

tragen. ferner die 400.000 Franken für 1654 auf die Ovation« in Auvergne und Limogeö versichert, st-
die Einlösung der „unkräftigcn Zettel oder killet« cle I'öxa.-Mc- invalide«" auf Paris Languedoc und die
Marine eine Summe von 400,000 Franken angesezt und für vier Musterungenvon 1652 nnverwei»-
Baarzahlung geleistet; 3) an die Ansprüche der neuen Regimenter und der Freieompagnieen die nach
ob.ger Anweisungen übr.gen Ertragnisse von Lpon zu pünktlicher Einhaltung der laut Vertrag zu Poiti-r-
bestimmten Termine verbürgt, auch zu Einlösung von unkräftigen Zeddeln vom Jahre .652 eine
von 200 ,000 Franken und für die Ausstände von 1650 und 1651 236,000 Franken auö der öm-rrMo g"'

» / k fr ' > eo """ beschlossen,der französischen Gesandtschaft zu antworten- ^^ ^ einzelne Stande zu Verhandlungen und Vertragsabschlüssen einzulad-"-
gege>.wart.g könne man auch .„cht über die Bundeserneuerungeintreten, weil ander Ge häfte v Mg-"-
°..ch -...f K°...» g.st.m. G.,.ch ...ch k.,.. 7 "

AlichlagSzahlung für alte Ausstände; dagegen wolle man auch mit Heimberufung der Truppen zuw-rt-"'

thanen mit plündern vnd berauben vnd schädigen ihrer haab, ia auch mit niderreißen ihrer Häuser, gar mit abnehme»

landleüth zu ihrem Abfall vnd trewlosigkeit gezwungen, anderer vnd benachbarteroberkeitcn gctrewe vndcrthancnhochstwÜl"
vnd vnverantworltlichcrweihe verführt, die vndcr falschem vorgeben vnd schein beredt vnd bewogen, sich von ihren
vnd Oberen abzuwerfsen vnd ihrer aufsrührischen rott anzuhangen, welches ihnen durch heimliches vnd öffentliches ausfu'»"^
vnd cmbsigeh verleumbdcn vnd anklagen der von Gott ihnen vorgesetzten Oberkeitcn so wc.t gelungen, das, sie auch
anderer Orthen vnderthanen nicht allein abgeführt vnd zu sich gezogen, sondern auch ein Pundtschuchmit cinanderen

vns gemacht vnd denselben mit dem eidt bekräfftigct vnd bald die nach ihrer muthmahung trew gebliebene vnsere »»^

cidtsv-^
.blieb-"'

ausführen roh vnd viechs, mit übelschlagen, verwunden, stünden vnd schänden der glidern zu gleichem ehr vnd

geßnem aufsstandzu bringen vnd zu zwingen unterstanden. Nun dann ist die trewlosigkeit in diesen, grad nicht gevu^^
sondern hatt sich weiter zugreifsen vermessen, vnsere schlösscr belägert vnd plvquirt, die zu Versicherungderselben ,
gesante Munition angehaltenvnd darein zulegen verhindert, die hindcrlegte vnd zu des lieben vatterlands gemeiner ^
langer zeit behaltenereißgeltermit gewalt daraus erhebt, die in vnsere Stätt gelegte besatzungen freventlicherw-"'^
kriegsgewaltvnd bewehrter Hand überzogen,ausgetrieben vnd abgeschafft, sich aller Pässen bemächtiget,die hin vnd »» ^
reisende durchsucht, vnsere briefs vnd Kotten ausfgefangen, eröffnet vnd übel mißhandlet, vnd allerhand insoleotion, '
vnd fehler mehr verliebet: alles vnder dem prootoxt, vnd schein, samb wir sie mit aufstützen vnd newerungen beschwürst ' ^
ihr alt befreites Herkommen entnommen vnd sie bei alten gewohnheitcn vnd brauchen nicht bleiben lassen, so sie ^
vnd ihre nachkommen nicht leiden vnd ertragen können, welches doch nicht genügsame, sondern diese die waarc u»d -'f.
liche Vrsachen sein, das sie die iahr hero in allzu gutem srid vnd ruhstand gesessen, viel vnder ihnen mit ihrem
licdcrlich-vnd vnhaußlichcnWesen verdorben vnd in solche schulden sich verstellt, daß sie die nicht mehr zu bezahlen ver-m'^
auch cndtlich in diese nun lang bedachte Felvnei vnd vntrew gerahten, daß sie ihrer rechten vnd natürlichen Jh»"" ^
Gott fürgesetzten Oberkeitaussteigende an dero statt selbs Herren im land sei» wolle». Vnd wiewohl wir ietzerzel»' ^
mehr andere vnveranttwortlichcattontata vnd auffgcrichtcn vermeinten Pundt, als der vnscrn alten Pündtnusscn hob^^r
vnd nachtheilig,mit den gcwaltsmittlcn,dir vns der gctrewe Gott beschert, verhindern vnd vndertrückcn sollen, Hab-»
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liegen habe, mit einzelnen Kantonen gesöndert zu verhandeln, sondern einzig ihnen die Vorberathung

" ^ustruction möglich zu machen; er behauptet aber auch zugleich, er könuc pflichtgemäß den Ständen

^ ^'^ere Wahl lassen und auch der König hätte auf ihr Schreiben nicht anders antworten können,

^ iw sollten entweder aus Rüksicht für andere Staaten auf die Bundeserncucrung verzichten oder in

^ Bundeserneucrung im Sinne des mit Heinrich IV. gemachten Vertrags eintreten und damit zugleich

Ehrengeld und die Pensionen beziehen; eine Zahlung leisten, ohne daß der Bund erneuert würde,

' die Verhandlung aufschieben und vereiteln; denn für die französische Krone käme eine solche Vcr-

'evung der BundeScrneueruug einer Aufhebung des mehrhundcrtjährigen Bündnisses gleich, indem die

^kcizertruppcn kaum noch 3600 Manu zählen, unter denen kaum die Hälfte Eidgenossen seien, diese

wt wenig Hülfe gewähren könnten, bei der Hcimbcrufung derselben der König aber jedenfalls der

^ krn, nämlich fremden, Hälfte sicher sei; die Aufhebung des Bündnisses wäre freilich besonders für die

^^"disch-spanische Regierung erwünscht und sie suche dieselbe durch Bezahlung von Pensionen an Lncern

^ andere mit ihm verbundene Orte zu erzielen; wenn sie aber ihren Zwek erreiche, werde dieß für die
Genossenschaft nicht weniger bedenklich sein, als für den König; immerhin laufen die Stände Gefahr,

H weitere Zögerung eine der zwei in diesem Jahre noch in Aussicht stehenden Pensionen zu verlieren;
"e thäte,
^ufmd. gut, statt die Kräfte auf Bekämpfung der Unterthancn zu richten, sich mit denselben in Milde

en und dafür den ihnen im Auslände gebotenen Vorthcilcn die verdiente Aufmerksamkeit zu widmen.

doch
^ rver den miltern vnd gelindern weg vornemmen vnd brauchen wollen vnd durch der uninteressierten orthcn Gesandte

freüntlich bchandlcn vnd erbitten lassen, das in mehr punctcn vnd stucken wir ihnen verwilligung vnd gnaden
ied I ^ ^ nicht begehrt, darumb sie vns auch vndcrthänig gcdanket vnd darbci zu verbleiben an cidtsstatt angelobet,
. H davon angcnh ohne einige ehrbare vnd redliche Vrsach abgewichen vnd abermahls zu den Waffen gegen vns gegriffen,
bei/" vhngeacht haben wir zum Überfluß in form unserer Eidtgnössischen vcrkomnusscnvnd Pündten über ihre
^t^n, klägten vnd forderungen ihnen güettlich oder rechtliche Handlung zubcstehn vnd die sreündtlich vnd fridlich

aussprechen zulassen vns erklärt vnd erbogen. Weil nun diesen vnsern zu crhaltung ruh vnd fridens best¬
eh . dorschlag sie vnsere vngehorsame vnd auffrührische vndvrthancn nicht angenommen, sondern diese vnsere bei Höchen
lad mcht herkommende Submission in wind geschlagenvnd verworffen vnd sich aufs eingehändigtec Nationen vnd
n aufs versprochen sicher gcleit von vnd zum rechten, an gebührendemorth zu stellen vnd zu güettlich oder rechtliche
<Nsi» Zubcquemen, verweigert, haben wir änderst den fachen nicht helffen können als; die Waffen mit Gottes hilff zucr-

^ Wommen vnd ausfrichtigen, auch die sich noch zur gehorsamme crklehrcn möchten zu schützen, die bösen vnd
dad in straffen; protestieren vnd bezeugen nun vor Gott vnd aller Ehrbarkeit, daß wir an dem Vnheil, schaden
isin ^^"us, die über vnsere land vnd leüth ergehen werden vnd möchten, in bester form entschuldigetvnd entladen
Geeist ^ den anlaas vnd vrsachcn alles entstehenden iamcrs vnd Übels vnsern rebellen, ihren rahtgebcrn vnd Heistern
»tttr ihnen selbs, ihren wcibcrn, lindern vnd anverwanten zuvcrantworttenhcimweisen vnd zuschreiben, auch bis
»iß ^de» sollen, es werde» alle Fürsten, Potentaten vnd Ständ vnscr abgetrungcncKriegsüebung vnd aetioues

^^'gen äugen ansehen vnd die in der rebellio» verirrte vnd verwirrte vnsere vnderthanen zue gebühr vnd gehorsame
»iß kluter Zuversicht, der Gerechte Gott diese muttwillige aufsrührcr straffen vnd vns der Oberkeit, als seiner ordnung,

göttlichen segen, gnadenhilsf vnd starckcm arm beistehen werde, damit wir zu seiner ehren vnd vnser zeittlich vnd
iy-Seligkeit vnscr land vnd armes Volk wider in den alten erwünschten ruhcstand vnd sriden setzen vnd bringen

^vtnm et veeretum Baden den 38. April/8. Mai, nach der seeligmachcnden gebührt Christi vnsers lieben Herrn
^ Gösers geze.lt 1053.

, Kanhley Baden.



172 April 1653.

— Hierauf wurde beschlösse» - 1) sich uumittelbar mit eiucm Schreiben au deu König zu wenden »»?

ihn unter Hinwcisung auf die seinem Hause erwiesene Treue und die mangelhaften Zahlungen der trat

tatgcmäßcn Gelder um Bcn'ikstchtiguug der eingegebenen Beschwerden und besonders um eine ZalM

aus den bei der französischen Gesandtschaft liegenden Geldern zu bitten; Z) den Obersten und Ha-'

lcutcn daö Mißfallen auSzudrükcn, das; sie auf den anberaumten Termin nicht heimgekehrt seien, ^

Gcgcnthcil sich in einen der Eidgenossenschaft in mchrern Beziehungen präjudicirlichcn Bertrag eingclass-"

haben; dabei jedoch einstweilen die Fortsezung des Dienstes zu erlauben; 3) hinsichtlich der' Unters

lungcu selbst bei den frühcrn Schlußnahmcn zu beharren. .1. Entgegen dem Tadel den vngnete" L--

über die bei der Traetation zwischen der Stadt Luecru und ihre.; ttnterthauen bethätigt "gewesenen S-

sa..dtschafte,r ausstreuen wird dem Abschiede das Zeugnis beigefügt, daß das Benehmen derselben redB

und vorsichtig gewesen se. und allen Dank verdiene. Hinsichtlich der von der lezteu Tagsazung an Z"

abgegangenen Er.ni.erung versichern die Gesandten von Zug. daß Alles von ihren Herren und Ob¬

aus bestem Wohlme.nen geschehen sei und ihre Gesandten nach Justruetion gehandelt haben. <6-

deutiche VoMen ubcrh.). 5. (S. u. Baden).

Besondere Verhandlungen der katholischen Orte.

J.r Ungewißheit, ob Zürich und GlaruS zu der Ansicht sich bequemen, von den in den La-

vogtc.en der Freiamter und Baden angefangenen Inquisitionen für die andern Voateien abmstehen, ^

slr«.» ><- Bischof Ich.n,. von Ehur b-.ich,-> "Schreiben vom 29. Apr.l: Der Dominicaner-Prior von St. Nieolai, Johann Maria Boß hielt im

ga .lgc .icn Winter, unter dem Vorwande schwerer Vergehen, in Wahrheit aber aus Rachgier weg-"

vermeintlich ^'»zugefügter Jniur.cn. einen Ordcnölaienbrudcr vierzehn Wochen lang bei Wasser
Brod. zum The. ,n Husen und Banden gefangen, bis es dem Unglüklichcn gelang, durch Untergrab»'"'

der einen Thurschwcllc und E.nbrcchung der andern nakt und bloß und halbtodt auf den bischöfl'»

Hof zu entrinnen. Der Bitte des Priors um Auslieferung desselben wurde, weil kein erhebliches ^

gehen vorgebracht werden konnte, nicht willfahrt, vielmehr dem Verfolgten das Geleit nach Konstanz -

geben. Unterdessen kam die Kunde von dem Vorgange unter das Volk, so daß einige in Chur wohn--'

l-andslcutc des b'a>e»bruderö und andere Katholiken am Ostermontag der Unkatholischen und wäh-

ihrer Predigt, der geschehenen Abmahnung von Seiten des Bischofs ungeachtet, den Versuch machte», ^

Priors „ch zu bemächtigen, um ihn in das Gefängnis, in welchem der Laicnbruder gelegen hatte, e>>-

sperren. Jener wußte jedoch in den bischöflichen Hof zu entkommen, von wo ihm in die Ferne Z»

fliehen gestattet wurde. Nach Beendigung der Predigt der Unkatholischcn zogen diese in'S Kloster, Z".

schlugen dasslbst verschiedene Thüren und Kasten, fingen an den Keller zu leeren und hörten nicht »»

die Worte des Dompropsts Mohr, der ihnen wehren wollte. Auch bei dem Rathe. der zu Abscha^

solcher Insolenz aufgefordert wurde, war nach langer Erörterung nichts weiter zu erzwcken als der L-

schluß, daß durch Bevollmächtigte deö Bischofs und der Stadt das Kloster auf so lange in Besiz

mcn werde, bis der Gotteshausbund als Kastvogt in der Sache verfüge. Zugleich ließ die Stadt

durch den Stadtschreibcr und einen zweiten Abgeordneten erklären, wenn ihr nicht die bischöfliche Z'"'^
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Illeben werde, daß bis zu Austrug der Sache keine Dominicanermehr in das Kloster zugelassen werden
sei es ihr nicht möglich, die schwierige Bürgerschaft von wcitcrn Insolenzen gegen das Kloster zu

i» halten, eine Bcdingu^j, der unter diesen Umständen nicht ausgewichen werden konnte. Der bi-
U>che Caplan sammt einem zweiten Geistlichen und drei Verordnete der Stadt erhielten also den Auf-

"3, die Ruhe herzustellen. Allein am 22. April Abends wurde der bischöfliche Caplan durch eine Depin

Jnd" ^ Stadt gezwungen, sich des Klosters zu begeben; doch konnte er ein unterdessen angefertigtes
^ k»ü,r von dem vorhandenen Mobiliar und das Allerhciligstc retten und Prosanirung verhüten. Als
^^^"den Tage der Bürgermeister Bavier auf die Klage über Vcrlcznng des gemachten Einvcrständ-

^ Autwort gab, die Entfernung des Caplanö sei nicht vom Rathc, sondern von den Zünften
l ^ Bürgerschaft ausgegangen, und als nachher auch der Rath erklärte, dieses nicht ändern zu können,
^ der Dompropst im Namen des Bischofs gegen alles Unheil, so daraus entspringen möchte, Protest
lkj s ^ demselben Abend noch bei dem Bischöfe cingckommcncn fünf Dcputirtcn der Bürgerschaft

" au, hjx Bürgerschaft das Kloster ganz zu impatronircnund die Altäre abzubrechen gedenke;

s^^^tcn zugleich, daß die Kirchcnzierdcn und was dazu gehöre an einen andern Ort gebracht werden
^ Darauf wurde ihnen erwidert, ein solches Verfahren könnte den Besiz des VcltlinS in Gefahr

^ ^gen, die Bürgerschaft wolle eine solche Mördergrube nicht mehr dulden, so ent-
^ '3c dieß die begangene und die noch in Aussicht gestellte Gcwaltthätigkcit nicht; denn es sei Sache
^.^^"dlgen Obrigkeit, sowohl die Schuld zu untersuchen, als den Schuldigenzn strafen; jedenfalls
Hab ^ Kirche nichts geändert werden. Dessen ungeachtet wurde in der folgenden Nacht das Vor¬
sts ^„^<ssM)rt, die Kirchenzicrden aber in die Sacristei verschlossen. Die in Reichenau versammelten

uudc, denen der Dompropst von dem Vorgange Nachricht brachte, mißbilligten die geschehenen Jn-
der GottcShauSbnnd sandte zwei Abgeordnete nach Chur, die ans ihre Vorstellungen die Ant-

^llcltcn, man werde am folgenden Sonntage die Angelegenheit vor die Zünfte bringen. Wie man
^"'U"»t, ist am Sonntage zwischen der Bürgerschaft und dem Rathc ein Zwist entstanden, indem

Vorwurf, daß er sich bei der Sache schläfrig benommen habe, sich der Acmter cntschlng,
wieder sich zur Fortsezung seiner Amtsverrichtungen durch den Beschluß verständigen ließ,

»^) ^ Kloster im Namen des ganzen GottcShauSbundcS im Besize behalten, weder den Dominicanern
^ "'ueiu andern Ordcil übergeben, auch die Kapuzinerans dem Lande entfernt werden sollen. Ferner
daß ^^"dcn, daß man über den Ankauf des Klosters mit dem Nuntius zu unterhandelngedenke, und

^ Casali um Jnterposition angegangen werde. Unterdessen ist von dem Bischof über
die gelegten Vergehen Untersuchung angeordnet worden und wird von der Stadt

'Hebung des bischöflichen Hofes bei Nacht mit zahlreicher Mannschaft besezt und durch einige Reiter
unter dem Vorgeben, daß man wegen eines Uebcrfallö der Katholischen in Sorgen sei. Jn-

^icm Berichte des Bischofs auch derjenige des Ritters Rudolph von Salis, anwesendenGe-
Z»s ^ ^^holischer Religion, verglichen und snbstanzlich fast gleich erfunden worden war, doch mit dem
do>, k ^ Kloster früher in unkatholischcr Leute Besiz gewesen sei und die Absicht der Bewohner
^dtc> ^ "'^rscheinlich dahin gehe, eine Schule daraus zn machen, .wurde beschlossen, auch mit den Ge-
^ h, Zürich und denjenigen der III Bünde darüber zu reden, die Stadt Chur zur Rcstituirnng

Esters zu mahnen, dem Bischof aber unter AuSdrüken freundschaftlicherThcilnahme zu versichern,



174 April 1653.

daß man nach bestem Vermögen für Herstellung des Klosters mitwirken werde (10. Mai). Ben diese"
Beschlüssen wurde auch dem Nuntius als Antwort auf seine Zuschrift vom 4. Mai Keuutniß gegeben.
Mit Schreiben vom 27. April wünscht der Nuntius, „daß der bösen Meldung etlicher katholischer V"""
thoncn die fehrncre Krefften abgestrickt werden, mit welcher selbige aus Verzwyfflung oder andrer geg""
wertiger Sach halb habcndtenAbscchcn gegen etwclchcu Prcdicanten in engen Tractatcn vnd
schafft sich befinden." In Erwiderungdarauf erklärt man sich zu Allem bereit, was der katholischen^
ligion zu Gutem gethan werden könne, glaubt aber besonders rathsam, durch qualificirte Geistliche, so"^
lich die nationales personse wären, die den Bauersleuten theils bekannt, theils sonst angenehm seien""
des Landes und Ortes Wissenschaft haben, zu dem Ruhestand und wider die Communication mit de"
Prädicauten zu wirken, worüber die lucernischenGesandten das Weitere mündlich mitzutheilcn
werden. Ii.» Was mit dem spanischen Gesandten, Grafen Casati, wegen der gegenwärtigen Zeitverh^
nisse zu verhandeln ist, bleibt Lucern überlassen.

« It Aus dem vucerner Exemplar.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclegenhciten:

Deutsche gem. Bogt, iiberh. e. Art. 6. Verwaltung im Allgemeine».

Buden. « Art. 201. Zölle.

»5

Conferenz der III alte» Orte summt Zug.
Brunnen. 4«»3, 47. Mai.

LandcSarchiv Nidwaldc».

Gesandte: Uri. Airtou von Spiringen, genannt Arnold, Landammann; Jost Püntiner,

ammann. Schwhz. Martiil Belmont von Rickenbach,Landammanit, Georg Aufdcrmauer, alt-L^^
ammann; Wolf Dietrich Reding, alt-Landammann und Pannerherr; Landvogt Michael Schorno, ^
Statthalter. Uutcrwaldeu. Johann Jmfeld, Landammannvon Obwalden; Jakob Christen,
ammann, und Bartholoma Odermatt, alt-Landammanil, von Nidwalden. Z u g. Georg Sidler, Am>""

Niklaus Heusler, Sekelmeister. ^
Uri'ö treue Sorge, eine reise Unterredungzu veranstalten, wie man sich wegen der

welch e in einigen lucernischen Aemtern entstanden sind und ungeachtet der gütlichen und schiedrichte^' ^
Vermittelnng der sechs katholischen Orte nicht beigelegt werden konnten, sondern vielmehr stündlich ^
greifen, verhalten wolle, wird dankbar anerkannt. I». Als Abgeordneter von Lucern übergibt La"^^
Enstach Sonncnberg ein vom 16. Mai datirtes Schreiben von Schultheiß und Rath, laut welche" ,
Unruhen in den zehn Aemtern Lucern's täglich zunehmen, alle freundlichen Anerbietungen zu
Unterhandlungenund zu Vorweisung der „Gewahrsame"kein Gehör finden, im Gegentheil nach ^
Vorgängen der von etwa 7000 Mann besuchten Versammlung in Hnttwyl erwartet werden müsse, h"" ^
ans folgenden Mittwoch angcsezte neue Versammlung und die Aufbietung von etwa 16,000 M""
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^u »äußersten Extremen" führen werde, daher der Zusammentritt der vier Orte von Lucern sehr ver¬

bukt und an dieselben die herzliche Bitte gerichtet werde, Luccrn vor Untergang zu bewahren und unge-

^uiin eine Abordnung in das Entlibuch zu senden. Mündlich erweiterte der Abgeordnete diese Bitte mit

c»> Gesuche, sich „zu Lupfung der Landcsfähnchen" gefaßt zu halten, v. Während der Bcrathung brachte

^ Bote ein zweites an den Landvogt Sonncnberg gerichtetes Schreiben Luecrn's vom 17. Mai, in

mit Bezug auf die in der Nacht eingegangenen bedenklichen Berichte um Abkürzung der Be-

^hung schnelle Absendung von Abgeordneten gebeten wurde; daher denn auch ohne Aufschub Ab¬

ordnete zu Schiffe gicngen und an die Obrigkeiten der Antrag gestellt wurde, folgenden Tages noch
äu lassen. Dem Landvogt Sonnenberg wurde die Erklärung mitgegeben, daß die

^ Orte gemäß Bündnissen der Stadt Luccrn behülflich zu sein entschlossen seien; doch nahmen Ob-

und Nidwalden die Mahnung all roteronäuiu. «I. „Da das Feuer so weit um sich gegriffen hat,

l»>ch Leute aus den Freiämtern sich dabei bctheiligt haben und, von andern zu schweigen, sogar auch

Landen geprüft wird, was für Unterschied diese schwierigen Leute bei dem gemeinen Mann ein-

e» wellten, ist also wohl vonnöthcn, daß wir in unfern Landen recht vereinigt und eines gemeinen

^ Sinnes seien. Sonsten ist die Wurzel und Nutrimcnt dieses beharrenden Aufstandcs wohl in Ob-

Zu nehmen, daß sie mit Diöcrction und Lieblichkeit untergraben und beförderst die Obrigkeit der

^ Lucern unter und mit einander besser vereinigt und dann auch die Bürgerschaft daselbst gegenüber

Obrigkeit in eine beiderseits liebliche Verglcichung gebracht werden möchte; maßen diese Abreise und

^ gende Abgesandte sich zu Erhaltung des hochcrwünschlichen Zwecks bearbeiten sollen, neben dem was

vh>,^ Pacification der Oberteil und Untcrthancn sich einzuschlagen befehligt sind, doch alles

^ ^ Präsudiz der Souveränctät, auch gütlichen und rechtlichen zwischen ihnen ausgesprochenen Punctcn."

' durch Landvogt Sonncnberg mitgebrachter Antrag des Nuntius, betreffend Inquisition einiger

^'chcn Delinquenten, wird verschoben, l. (S. u. Bellen; :c.).

Man sehe auch im Abschnitte Hen'schaftöangeleaenheilen:

U. I Art. 157.

Mellinger Friede.

Juni (25. Mai alt. Kal.).
Staatsarchiv Zürich. Trakt K22, kaso. k, Nro. bZ.

^ »Demnach Zinstagö den 24. Mal) 1653 der 4 Stätten Bern, Lueern, Bafiel vttd Solothurn ange-

^"^Ahanen in starckcr anzahl sich gegen der Statt Zürich vnd Ihren bhwäßcndcn Eidtgnössischen

ljx ^dlckheren vor Mellingen geschlagnen Lägcr gcnchcrct vnd sh fcicndtlich anzegriffen vnderstanden,

dapfer vnd livsolviort zur gcgcnwchr erzeigt, Hat daruf crmelter Bndcrthanen vff

Obrestcr Niclauß Leüwcnbcrgcr einer Fridcnshandlung an ein Mitsl Orth begehrt, daß ihmc

^^eschlagen, hingegen sind sy iu's Läger bescheiden worden mit Versprechung sicheren gleitS, auch in
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4» vßschüß daselbst erschinncn, deren begeren ins gemein warcnd - 1) Man solle sh bh Ihrem Pundt vep
blyben lassen oder aber vß den Jntcrssierten4 Stätten bcnantlichen von Jeder 2 Sätz vß den Räth^-
auch von den Vnderthanen Jeder Herrschafft 2 Satz geordnet werden, die noch stritigc Sachen zu
Ichciden. 2) Die Maasen solle man so wol alß sh niederlegen vnd aller Orthen die Schlösser vnd
mit den bcsatzungen erledigen vnd Ruinen. 3) Im Übrigen dann crklehrcnd sh sich gegen Ihren Ob"
keite,i zu aller gehorsamme.

Der Bernischen Vnderthanen Speeml begehren war, Daß man sh solle verblhben lassen by
Jcnigcn, waß sh mit ihren Gn, Hrn. der Statt Bern vffem Murcfcld gehandlet.

Obgeschribnc drii begehren hat man Ihnen rund abgeschlagenvnd sich verncmmcn lassen, wa» ^
sich nit andrist wurdint erklehren, wurde man genöthiget, Sh mit den Waaffcn vermittelst Göttlicher
zur gebühr zu bezwingen, woruff sh einer FridcnShandlung in gewnssen Articklen begehrt, die danu ->
erfolget vf nachgeschribne Formm:

1. Sölten sh ohne Verzug ein (Jeder) wider nach huß (sich) begeben, die Maasen niderlegen
fürhin der glhchcn Vßzugen sich müeßigcn;

2. Den Pundt, so >h mit cinandcrcn vermeintlich gcmachct, wider rücffcn vnd absagen, wie da""
bcjchehcn,vnd söllend die darumb vfgerichtcn ncuwcn Pundtsbrieff dem Herrn Oonorulon
Zürich ohn verwhlt übergeben.

3. Waß den Oberteilen oder den Vnderthanen noch whtcrs möchte angelegen shn, in ermangl^
srnntlichen verglhchö dem Rechte vnderworfcnwerden. (Am Rande: Den Vßschüsscn ward
Mund angezeiget, daß die abstraffung der Redlifüerern in dißem Punetcn begrifcn vud ^
Oberteilenüberlassen shn sölle.)

^ sachen Ihre Richtigkeit werdcnt haben vnd die Huldigung erfolget W, ^
h.lflcistenden Orth den gewalt noch behalten n.ögen

Actum im Läger bh Mellingen den 25. Mah 1653.
Well,che 4 furgcschr.bneArtikel die Vnderthanenvon Bern, Baßel vnd Solothurn allershts

nommen vnd deren gethreuwe Haltung an Eidsstatt angelobt, die Vßschüß aber der Lueernischen sich
schuld,»., duß sp d°„u u,l °,„-ch.i»^ z.doh ^ ^
i„h.„ l.ff.u d,. W.h, .lßdald.u uid.riul.-M dud wider Ihr. »ud Ob.r.u ,w«
Ott, mt m°h. ju g.b,uch.u, s°ud.r »«>..,,d.r gch.rs-uum. sich b.<l»„, daruf d.r Abzu»
Orthen Vnderthanen beschähen." ' ^

Anmerkung: Das Ae.enstük trägt auf der Rilkseite die Ueberschrift: „Fridens Abred beschechen im Züri»^

vnd m.tverbündeten Feldläger vor Mellingen, an einem, Mi. denen zusamen arretierten Puren

So jr Feldtlager vorüber» hatten vffem Berg, vs den Herrschafften Bern, Lucer». Basel, Solothurn vnd den FrY-" ^

teren, am anderen the.l - tract.ert durch Herrn Johann Heinrichen Masern, Bürgermeister vnd s,errn Salomen

Statthalter, als von Herrn Burgermeister vnd Rath dcsuveaen ox,.ros^ ^^ v vrnwegen exz, rosse >ns Lager abverornet, m t vnd ncbent den >V

von der Kriegsgencralitet. '
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»7

Schiednchterlicher Spruch von Uri, Schwyz, Unterivalden und Zug zwischen der Stadt
Lucern und zehn Aeuüern ihrer Landschaft.

Stans. 7. Juni.

StaatsarchivLurcr». Urtundensammlung.

^^ischen der Regierung von Luecrn und ihren Untcrthancn in zehn Aemtcrn war, als diese Lnccrn
Herten, am 27. Mai ein Waffenstillstandverabredet und die Entscheidung über die zwischen ihnen

bel>

^»ndenen Mißhelligkeitcn an ein Schicdgcricht der Orte Uri, Schwhz, Uuterwaldcn und Zug gesczt
Am 2. Juni erschienen die Ausschüsse der zehn Acmtcr in Staus, um ihre Ansprüche vor dem^rden.

^'^gcrichtc zu verfechten. Am ^1. Juni übergaben sie ihren „Anlaßbrief." Die Regierung von Luecrn
»orte damit bis zum 7. Juni. An diesem Tage endlich erfolgte nach Vcrhörung beider Thcile der nach¬
bilde Spruch der Schicdrichtcr:

^ die Hirnachbenantrn John» Antho- s ni Arnoldt von Spiringen, Landtaman; Bnrckartt Zum I Brunnen,
zj^^ber; Haubtman Johan Jacob von Beroldinge»,altt Landtnogt > Im Bollentz, vnd Hanfi Martin
P alt Landtnogt zue Liffcnnen, alle deß Rahttß zue Vry. j Wolfs Dieterrich Reding,
^"erherrvnd altt Landtamman? Caspar Abyberg, allttLandtuogttjzueLauwiß,
Hj'^oitt Landtshaubtman; Heinrich Jan her, A Itter Landuogt zue Mendrisi, vndtl
tz.^°ayn,us Schryber, alttcr Landtnogt der Grafsschafst Vhnacht, alle des Rahths zue

j Ha übt man Johan Pctter Im Feldt, Landtschriber; Fcnderrich Mingg, des
zue Vnderwalden Ob: j Jost Lussy, alttLandtamman, vnd JohanMelchiorLenw,
altt Landtuogtt inFryenÄmptern, s derZeitt Statthaltter Nitt dem Kernwald t.

^ Trinckler, Amman? Johan Stocklin, j S c ck e l m e i st e r? Haubtman Beath Jacob-
vnd Haubtman R.uodolff Kreuel, asltt Landt- luogt zue Sargans, alle des

da» ^ iUeZug, Bck Hennen vnd thuonKhundt^HiermittMennigklichen. Nach demme
^be» Mißuerstendt, Irrung vnnd gespännen, Welche I zwüschent vnnseren G. L. A. E. der Statt Lucern vnnd dcro-

. "berthannen vonn allen Ämptern jfWäggis vnndHabspurgg außgenommcn) durch die Herren
^eder^ ^eckhß Cahtollischen j Ohrten Löblicher Epdtgnoschafft Im Nechstverwichcnncn Monat Mcrtzen, auf die bcuor
"oh/- s ieyts außgcgcbcnnenAnlaßbricff, güct- vnnd Rechtlichen aufgesprochen, becdcnthcilsge- j öffnet vnnd in gcschrisft

worden, Sidhero etliche Puncten vonn Inen den Vndcr- j thannen widerumb in Mistuerstandt vnd solche
die zr> ^^oit gezogen, daß Sye sich mit etlichen andern j Löbl. Ohrtenn VnderthannenInn einen vngueten Pundt gelaßen,
^>ger also daß man s gegen einandercn auffgezogen vnnd Feindtliche Tättlichkheiten verriebt, aber durch guett- >

^ Ratterlandischer gcmüetcrcn vergcwcndten einschlug dahin verleitet vnnd Vereindt s worden, daßJennige, so abgc-
Tß/,. anderß so Zwüschent Innen annoch Streitig vnd des Rechten j Bedürfftig sein wurde, auch durch abgedachten

Rechtlichenausspruch nit erörteret, durch ^ vnns obgenannte Satz vnnd SchidrichterRechtlichenaussprechen
zueglich durch Vnserer > Gn. Herren vnnd Oberen Allerseitß in der Statt Luccrn der Zeit Anwcßenden Herren

k°tde» ^ Obman vnd Einen Vnparthcyschen Schreiber Zucernambsen, vonn Innen Beeden Parthen übcrlaficn I
dann dieselbe den WolEdlen vnd Gestrengen, Fürsichtigen vnd Wißen Herrn'

Carl E manuel vvu Roll, Rittern, Pannerherrn vnd altt Landtamm an zue
Gtzt' ^ solchem Obman j ernambßck haben, vnnd hicrausf die Mahlstatt alhero nacher Standtß Inn Nnderwalden

baselbsten etliche Täg durch vbangeregtewider Streitig gemachte, auch andere ohnausgesprochenne Punkte j vonn
23
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Beedentheylen, Wie der Begriff in vnserm hcrnachgesetztcm Rechtspruch genugsamlichen Zeucr- > nemmen ist, «Zisputi^

vnnd nachgentz vermag der Anlaßbrieffenn zue Recht gesetzt worden, j über die Wir nun gesessen, Sye nach'vnser bck'

verstendtnuß erdaurct vnd Volgendts in An- j rüeffung Göttlicher gnaden zue Recht gesprochen habendt. I

Erstlichc«, daß nachmahlen alle der StadtLucern habende Briefs, Sigellj Recht v""'

Gerechtig keltten, Hochheitten vnnd H e r r l i g k e i tt e n, Nunmehr drirthalb hund-r''

Jehrigej Rüewige besitzung Jrer Vnderthannen', Wie die durch Sye vnnscre G. L. A, E. vnd sclbstcn gegen

Ambt j die gantze Inhalt vnd datumben derselben vor vnseren Augen auffgewisen, in waßgestalt vnd Rechten das ein

Ander Ampt Theils Pfandtß, teils Kauffsweiß an Sye kommen: Hargegen > auch der samptliche» Nnipteren vnd

Jeden Insonderheit Ambts-Büecher vnd was Sye sonsten, für Sprüch, Vertrag, briefflichen Rcchtsaminen guete
vnd herkomen habent, heftetet vnd > bekrefftiget sein vnd Pliben sollend«, jj

Zue Andern daß Sye die Vnderthannen Hergegen Im Wohn geweßen vn"d>>

verme.nen Wollen, ob Wehren durch d.e Landtuogt mithin Irre Briefs vnnd Gewahrsaminen Innen auß hanoen g°M-"i!

Waruber Sye aber e.n.che bewe.ßtumb n.t beygebracht, noch erscheint habent- In Betrachtung auch der > so lange Ja->^

Jr der Herren der Statt Lucern darbey habender Rüehwiger besitzung man nit findet, j daß Sye Innen dergleichen

wnmen, Wann gleich Sye deren h.nder Innen heten, hinauß zu- > geben verpflichtet wercn - Nichts destowcnnig-r

W.r Tiwnl.ch e.n eracht We.lenn ! Sye sich deßen selbsten anerbo.enn, Souern Sye deroselben hinder Innen fund°". »

Innen be. guo en > Treuwen Vogen« lassen solten- Im Fahl vnd aber solcher Keiner sunden wurdent, so.lent Sy-

Vnderthannen dannenth.n Inn Ew.gkhe.t von solchem Iren, g-süech Ab- vnd zue ruwen gewisen sein. ,

Drittens. Was dan Zwüschent Jhnnen den beiden Pahrtten In verwickennem M -rtze">

ausgesprochen worden«, soll selbiges Alles bey seinem eigent- vnd außtruckhentlichen Buochstaaben ! oknanaerüerth

Crefften besteh« vnd Pliben, Wie auß allem deme so sich erscheint Clar auch mehr dan genugsan.b sunden st, di°^
Herren Ehren Satz darbey auffrecht, Ehrlich vnd Ohnparteyisch i Verfahren vnd gehandlet habent. D a b a b e r

Fahl der dry Volgendcn! Puncto« halber widerumb sich gespan erhebt (Als deß zue Wolhausen gemachten Pundts- ^
Sye ! vmb Verz-chung gebe.ten vnd Fähler begangen habent). Ersehend« Wir ans ietz gesagtem Gü-tt vnnd N°ch'^

Für das Viertte Habent demnach auch Wir den durch Sye die Anderten-« > mit

Vnnserer G. L. A. E. der Stätten Bern, Baßel vnd Sollenthurn, sambt den Freyen Ämvt rn .n. ^ ^ a

g-sa». Md., d,- j S-r,.»»- ««„ 7 '

durch auffgehebt, auch ab- vnd > vngult.g, Tott vnd nichtig gemacht, und hiermit neaelem n.k vndcr

Embt- j eren, weder Ietz noch znekünfftigen Ewigen Zeiten deßen nit gedenkhen, daruon redemi !! noch desselben sich

auch n.t vnderstehn solle, weder Einen solchen, noch anderen dergleichen , Pundt widerumb an vm.d ausfi..ericht-n, <

Welche vnder denselb.gen, Es were Jetzt , oder Jnß Künfftige, solches übersehen vnnd dawider Thuen wurde Es ^

wortten I oder Werckhen, der solle Für ein Faulen, Treuw- vnnd Eydtbrüchigen Mann gehalten werden > auch ^

Guett der Oberkhe.t ohnne gnad verfallenn haben«. Wurde aber Ein oder mehr Ämpter vndcr Innen so ^

sein vnnd Jnß Künfftige dergleichen Pundt anstifften , vnd eingehn, auch wider die Oberkhcit sich aufflchnnen vnnd Z"
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begeben, solle ^ selbigeß seine ?riuilogion, Freyhcitcn vnnd Gerechtigkeiten, vnnd Gnaden, die Sye zue I Zeitenn

^ der Statt Lucern erlangt, verwürckht vnd vcrlohren Habcnn, Wiedan I Inn obiger gleicher Straff alle die Jennigen

^ feilen begriffenn sein, Welche seht ^ oder Ins? Künfftige Ein- oder anderen dergleichen Pundtsanstiffter vnd auffrichtcr I
"ußen, Behoffen, oder wann Er vonn einem oder den» anderen dergleichen anstiflt- I vnnd auffrichtung hören oder ver-

f^ffte vnnd der Höchen Oberkhcit nit an- ^ geben vnnd Leiden würde. Sollen auch Sye die Vnderthannen vnnß

^ Oberwelten Pundts ^ auffgerichtc Sigel vnnd Briefs alle zue vnseren Händen stehlen, ehe vnd Beuor die Waafsen ^
gelegt sein werden. Vnnd solle aber Innen den Vnderthannen auch, vinb daß Sye f diseren Pundt dem Rechten

ann Iren Ehren, glimpff vnnd gucten Namen unschedlich f sein. Vnd wofern Sye deßentwegen vonn Je-

en Belediget werden ^ sollttenn, werden vnnsere Gncdige Herren vi»nd Obern nebend Jrer Obcrkheit der Statt f

^ Sye gegxn denselben, Lauth der Eydtgnößischen Punkten, Retten vnnd schirmen ^ Helffenn, f

^ 8u»sfte„s. zznd diewcilen Sye die Vnderthannen vnder Jhnnen selbst- ^ en, Eigennen-, Jhnnen

^ ^chendigen Gewaltß vnderstanden, Kriegß Ämpter vnd TituI auszuetheilen, f sollendt selbige angenomcne TittuI vnnd

biermit auffgehebt vnd aberkhcnt sein, auch Sye sich f gegen cinandern solcher Fürterhin nimermehr gebrauchen,

^ Einander!» nit mehr Pundtß- j gnoßen Nambsen! vnnd wofern inß Künfftige diß wider solche Vnsere Meinung vnd

i«iid durch Ein oder den andern widcruinb gebraucht werden soltc, solle solches den And- ^ eren zue Keiner Ehr,
fchnmch vnd ohnEhr verstanden vnd gehalten werden. Was aber diser f Tillen halber in dem verschinen vor-

solle dasselbe Keinem zue VnEhren gerechnet sein, f

^ bein Sechste» Sollend auch Sye die Vnderthanen diser Ämb t-j eren Alle Fürbaß vnnd in

das Wort Lindt vnnd Hcrt cbenmcßig nit gebrauchen, Key I Straff vnnd Vngnad Jrer Oberkheit, vnnd sollcnt

lien, welche durch diseren aufs- ^ standt vnd entPörrung ann der Oberkheit Treuw gebliben, von Jemanden,

Hoch ^ ^ ^be, deßwegcn getadlet, gefecht, noch verfolget werden. Vnd wofern denselben etwas fj vonn den anderen ann
j»o ^ ^uott entzogen oder am Leib schaden widerfahren were, solle ^ Imme von dem Tätter oder wo dcrselbig hicr-

»dh ^ Ermöglich alsdan durch daß Ambt, j darunder der Tätter gehörig, wider genug gethann werden vnnd gehöriger
I schehenn, dem Antpt aber gegen dein Tätter sein Recht darüber vorbehalten»» sein, ^ Wie Sye die Vnderthannen

l»eh/ °^ßig alles; daßJennige, So Sye den Geistlichen, der ^ Oberkheit vnnd anderen, Wehr die sehen, ctwaß an Ge-
' beschütz, Nunitiou, Frücht, f Rooß, Bich vnnd anderen Fahrnußm, wie eß nammen haben »nöchte, angriffen,

^abl ' ^ vnnd abgenommen, widcruinb ohnne alle Entgeltnuß vnnd zue gennügen erstaten, I auch die, so Jro Vor-
^ ^hren Ämptern In discrem wehrenden Handel entsetzt, in denn f alten Standt gebracht werden sollendt. Vnnd

f°l>ec Soldaten auff feiten der Statt ^ Innen den Vnderthannen in diser Zeit auch etwas entzogen sein möchte,

Obiges auch wider- j umb erstatt werden. ^

Dibentcn. Weilnvon den Hiervorgedeutten Herrn Ehren Sätzen > der Sächs Eahtol-

Ju dein durch Sye gemachten güetlichen Vertrag vnd außgefehlten j Rechtspruch den Vnderthannen diser

^>>d >" baß daruor Verloffene Gemeine > Verzichung gethann worden, dcßen ohngeacht aber Sye vnder dem Scheyn

Entschuldigung, daß in abgedachtem güet- vnnd Rechtlichen aussprach et- j welche Wörter gcmanglet oder

i»e^""b daß Innen vmb das auSgcsprochcnne die f Sigell vnnd Briefs nit eruolget, Auch ob Sye durch bewüßtes

^ ausgefert- s igtes Nanikost an Iren Glimpf vnnd Ehren getadlet weren, Vrsach gesuccht, Inn j diseren böße»

beschribennen Pundt ncbent Iren Mithafften einzuelaßen, Auch ^ ohngeacht deß Jrer Herrenn vnnd Oberen zur

K ausgefertigten Nauikosts die- f selbei» aber sehr schimpff- vnd Verächtlich truatiort, Innen getreüwtt vnnd so-

! Innen sich verlauten laßen, nit mehr Ire Vnderthannen zue sein, vnd Bald wider Sye Ire ^ Natürliche Ober-

Neuwe Inn Wehr vnnd Waafsen Begeben, Allso ^ daß ein Gemeine Lobliche Eydtgnoschafst sich nit Vil¬

sen Ergercn sollen vnd I hierdurch getrungeu worden, die Wehr auch zuergrciffen, warauß dan nit geringer f
entstanden. Alls ist befunden vndErkhendt, daß Sye f alle mit einanderen

^ labend; Derowegen Sye solche Ire Fähler vor Ihrer Oberkheit der ^ Statt Lucern Bckhennen, auch vmb gnad
^jichung Pitcn sollendt. Vnnd weilen aber offen- ^ bahr, daß der gemeine Mann größten Theils durch etwelche
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Nedlifüchrcr zu discr Vnruehc s vnnd ausfstandtbößlich eingefüehrt vnd Theils gezwungen worden, darumbcn disett ^
schuldiget j vnnd Begnadiget sein mögen». E s soll aber der Statt Lucern Freystehn, von den genambten )lmbt-!
solcher anstiffter- vnnd Redlifüehrcrn discr Vnruehe Irem Belieben nach an der Zahl > Zw öl ff zuernambßcn,die
Jrer Oberkheitaufs Gnad vnnd Vngnad sich stehlen vnd der > Eintwedercerwarten sollen.' Warbey Wir aber vn»ß^
behalten haben wöllendt, > Für sye mit Cresstiger Vorpitt einzuekommen, daß Jhnnen an Leib vnd Leben verschont werde,!
Vnnß versehende, nit wenniger dan Vnsere zehrte Fromme Altuorderen, Inn ^nn» IS70 bcy I Nottenburgischer^
Pörrung auch beschehcn, gehert zue werden, jj

Zum Achte». Souill dan den Costen Belangen thuett Ist Zwar der > Erste, der biß aufs croM«'
MehrangezogennenGuet- vnd Rechtlichen aussprach aufsgelofen, dann- , zuemahl auffgehebtworden: Nun aber dc"^
thanen vmb diseren Leistern vnbesüegtermaßen ! gemachten Pundts; vnd auffstandtßalles; Costens abtrag Nechtmeßig"
aufgelegt werden solte, jedoch aber in Betrachtung vnsere G. L. A. E. -c. der Statt Luccrn Ire Vnderthanen
In schaden zuebr.ngen sclbsten n.t begehrenwurden, Wöllendt Wir denselben für biß aber lctstere > mahl auffgehebt
Erkhcndt habenn, da,; Jeder vonn des Besten wegen denselben an Imme j sclbsten Habcnn vnnd Leiden solle.
Gesamb.cn Rmpteren vorbehalten, ob Sye > wöllen gegen ermelten anstiffterenvnd Redlifüehrcrn den Lösten wideruM»^'
erhalten, j Dcßglcichen mögen auch die Herren der Statt Lucern, wo Sych bey dem Vnpartheyschcn j Bricht erfinde" n""
daß Ire Landtuogt gegen der Vnderthanen Vnzimlich verfahren. j die Cöstcn bey denselben erforderen. ,

Zum Reuu.t-u Ordnen vnd Erkhennen Wir, daß Jnskünfftige Sye > die gesambten Vndcr<
^'s^V^rer Ob rkbeit d ^ N-"'mermehr ergriffen, noch weniger , wider Sye auffziechen, noch auch Jemanden
sck ckb n' au-b^ a e die? ^ ^^i-ten. ohne derselbenverwüsten vnd Befelch einich Volkh

d ueff n s ?end Ken ? ""w'halb Jrer Bezirchen heten. in diser Stundt heimbsordcr"
bcrucisen sollendt, bey VermeidungStraff, Ehren, leib vnd Guetts. >

b!eru??n?nack?dl^°?^^ V n d e r schide.. l ich en von Ihnen den Vnder-I'^'
hicrucr vnnd nachmahleingebrachten Klegten halber, wie durch Ire Landtuogt offt l mit harten» vnnd großen S»^
auch son,ten m.t vndcrschydenlichen aufflegen verfahren j worden, Wardurch Eye erstens zum ausfstandt Vernes"^ '

e.n ver.ne.n en Lasten. , W.r solches auch Bey der im Güet- vnnd RechtlichemSpruch begriffenen^»dnung b-'Z
en also da .e Herren der S.a.. Lucern Ein Vnpar.heysch Gricht von.. Vier obn- , i te ssier.en Bi.rgern

be.etzenn vnnd d.eselb.ge aust verhörte Clag vnnd > Antworten bey Eiden mit Recht aussprechen sollen., was R-»"tvlrt. Aa ^nn dlleren ^ Aaht Ehe Nnnsere 9 U c> /vi
k cc Mm r ^ m Luccrn Innen anerbotcnmaßen nit entzogen (sie)»asson n?rrd6n, Ä)ann Änn;6r6 (Änödiaö ,s)6rr?n >>,,,5', ^ ^
. . s» ' c» ^.c. , ^v(.rn aus; Jedcm Ohrt einen verstendlaen Mann verordnen ^

?e1. Teten '"'°? Lerr^ ' . ^ier Nicht- > eren vonn der Statt Lucern das Recht darob aus<
? )>?!?/ 2 m Sa.dlama» »mm R.l, als ,i„ Obma» b.»w« m,
cht«. II ZI«, ich «Ich «.,,,.» ... G».» «.«„ ^ »-

' I ° -mg-l«,t<» z,bl.« »ach Hab.» »Schi., dl. z»„ GÜ.H I «». R.ch,,lch.» SM« ' »
> "-2 ? .°" ?! °«d »° G,.,«.idt,b»».» "

«.!«.» mach,,. °°» da»»,» d,m I „b»-dn»-„ »n»a,ch„ch,„ Sri«, IM,,,.«,,, „m I

Jm Itb.,I„» d.» s«, di.V».„lh»„„„ h„„ U„dI. I---« "ch
»»«-»- Gm«.» z.tt.» °bg.°.chl,. «»,»..» A j. » «.

««d -II.« «,»,«. -»«.hmig- V-b,.«.».» Zh... °bl,„»b„ Mich, « ,„»„ch, „«„Ii, «>>',,

m ! "" --n °i-'-lb'g- ml-l. «I. „ch z,.„ z.„ ^ «... ,»<.

«». «cht --II»«.».,, z»n «tt-,I,ch,n Huld ! ,ch.h ... schchch b-Ichl,.^ a.ch i. .dach, Hab.» . t.'i
auch die gebür vnd daß I waß durch gesagte Güet- vnd Rechtliche aussprach verordnet oder Svc ">nen Freywillig
geben habendi, widerfahren möge, s ' ^
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3«m Zwölsstcn Sollendt dann Jetzt vnd zue Allen Zeitten disere Beede- I theil diserem vnßerm

^ uch Statt vnnd genug zuethun schuldig sein, wo aber der Ein oder j andere Theil Einer oder mehrere solchem

uch mt wurdend genug Thuen wollen, Als?- j dan vnnßere Gnd. Herren vnnd Oberen denselben solchem sich zue-

en vermögen, vnnd j dennc, so sich diserem nach halten wurde, darob schützen, schirmen vnd handthaben werden. >

^ Znc tzkM Drcyzchcndril Wollendt Wir auch Hierzue gesetzt vnd Bcdingett j haben, daß Vnnsere G.

' - E. der Löblichen Statt Bern, Baßell, Sollenthur» vnnd j übcrige Lobl. ohrt der Eydtgnoschafft vnnd dero zucgc-

^ Wie auch vnnsere Liebe j Freundt vnd Nachbarcn der Embtern Wäggis, Habspurgg vnd Merischwandt, in disscrem
^ auch Einverleibt sein sollendt. jj

^ 8»m Vierzchcndcn vnnd Leisten sollend danSye die Vnderthanen dißer I Ämbtern die
Nidcrlegen, zwo Stundt nach deme diser Rechtliche Spruch vnd Fridens- j Schluß Beedcnthcilen Wirt ge-

^ ^ln, vnd alsbaldt niit dem Volckh nach Haus ziechcn, ^ Ire ausfgeworsfenne Schantzen gestrackhs anfangen vnd Vor-
welcher I Schleißung die Herren der Statt Lueern der Irrigen aufs dem Landt gemachten Schantzen j

deren so zue sicherheit der Statt nothwendig seindt) auch würckhlich folgen j vnnd dieselbigen hinweg Thuen

t Vnd Syc die Herren der Statt dcß j volgenden Tags; nach eröffnetem Friden Ihr Volckh anfangen fort vnnd

-Aus j zachen laßen, äußert denjenigen Völckhern, welche vermög letst Inn Baadcn gemachten An- j gestalt, biß alleß

^ ^llegcmeinen Friden anhanget, Inn Würckhlich vnnd gesicherten j Vollzug gebracht sein wirt, werden aufsgchalten
^ ^ gefang- j cnnen zue bcedentheilen, so Baldt diser Ausspruch - I'udliciort ist, ohnne cntgellnuß

^ ^ud Ledig laßen, j

ba dißer Rechtspruch aufs Sambstag den Sibendten tag des Nonnts j ^unij hie Endtß Bcncnten

^ ermeltem Staus In Vnderwalden ausgefehlt vnd Morgen j Sontag darauff den achten Tag des Jetztgcdachtc»

^ Welchem das Best der Hoch- j heiklen Dryfallttigkheitt cingefahlcn, Veedencheilen außgeschoßcncn

Aller, auch j sonsten großen Anzahl Volckhs gegenwarth, aufs dem Füldt vnder Kryens durch vnderschrib- j

^ erforderten Vnpartheyschen Schreibcren Vor- Vnd abgelesen, von Beeden- j thcilcn zue Höchen; Danckh aufs-
Genomen, auch alsbalden vor offt- vnd wolermcltcn j Herren der Statt Lucern, auch Jedem der lutorossierten

sonderliche Abschlifft dessen j aufs Papeyr mit abgesagten Herren Obmanns Jnusigel Inn Vnser Aller Nammen

^ I Zuegestelt. Ist scithero diß Iimtrument solchen Rechtspruch In Pergament gebracht j vnd zueVrkhundt

Zij^^'ger bcstendtnuß mit der Vier Ohrten Lobl. Eydtgnoschafft j Vri, Schwytz, Vnderwalden obvnnd
Kernwaldt vnd Zug, aller j Vnnscrer Gncdigcn Herren vnd Oberen gewöhnlichen, obbcmelten Herren

unch aller j Vnnser angebornen Anhangenden Jnsiglen bekrefftigct, Jhnnen Vnnseren G. L. A. E. Lobl. Statt j

s«^^^^umb Eins, wie cbenmeßig der gesagten Embtern (die es Begert) auch Jedem j Eins, alle In Worten gleich

./ '^^'uahlen zue Händen gelifferet vnd übergeben j worden den zwey vnnd zwentzigsten des; Monats Leptvnibvis,
El,vi«ti Vnnsers Einnigen j Erlösers vnnd Selligmachers gnadrcichcn Geburth gezalt, Ein Tausent,

^Und- j ertt Fünfzig vnnd Drey Jahre, j
8iz;. Paul Ecberg, Landtschreiber zuo Schwytz.

i>, ^ " Pcrgainenlnrkunde hängen, mehr oder weniger gul erbalten, gruppenweise an fünf verschiedenen Seidenschnürcn sowohl

t», ^/^^hogel der vermittelnden Orte als die Privatsiegel der im Eingang des Instruments anfgcsührtcn Gesandten, wahrend
de« Obmann« von Roll an einer besonder» Schnur angebracht ist.
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S8.

Verhandlungender eidgenössischen Gesandten, unter Beizug der Generalität der im Felde
stehenden Truppen, in Sachen des Bauernaufstandes.

Zoflngen. 11»S3, 13. Juni bis 2. Juli. (3. bis 22. Juni alt. Kal.)

Bericht des Burgermeisters Waser von Zürich aus seinem darüber geführten Tagebuche in 3. Heuriei 'Aasen
legatiomuu Ilelveticaium T. 1. ?. 578 ss. in der zürcherischen Stadtbibliothek.Alse. 4,. 41.

«. Als nach dem Vertrage von Mellingen der General Sigmund von Erlach, Oberbefehlshabers

Truppen von Bern, Frciburg und Biel am 8. Juni bei Herzogcnbuchscc mit den Bauern in ein

verwikelt worden war und sie zurükgeschlagen und zerstreut hatte, kam in Frage, ob der Vertrag ^
Mellingen noch Geltung habe oder mit den Friedbrüchigen nach Kriegsrecht verfahren werden solle,

handelte sich ferner um die Frage, auf welchem Wege die aufgelaufenen Kriegskosten ersezt und der F"

hergestellt werden könne. Um hierüber mit der Generalität und mit den Abgeordneten der bei dem K"

betheiligten Stände zusammen zu treten, sandten die hülfeleistcnden Stände Bevollmächtigte ab, an de

Spize Burgermeister Heinrich Waser und Statthalter Salomon Hirzel standen. In einer Unterrcd' ^

die sie am 11./1. Juni mit dem General von Erlach zu Aarburg hatten, wurde Zofingen als Conftre^

bezeichnet. I». Am 12./2. Juni traten die zürcherischen Abgeordneten in Aarau mit dem General^

Mandanten Werdmüller, Oberst Ulrich, Hauptmann Neukomm von Schaffhausen und LandeShanPtw

Feldmann von Glarus zusammen, um sich über das gegen die Gesandten von Bern, die nach

kommen sollten, zu beobachtende Benehmen, besonders über die Vollziehung des im mellingcn'sche" ^

B,trage enthaltenen Punktes zu verständigen. Desselben Tages wies ihnen Oberst Zweher in Aarburg

Bescheinignng vor, daß die Regierung von Luccrn bei dem in Stans gefällten Spruche beharren

daß jedoch „gewisse benamsete fehlbare" entweder von der Obrigkeit zu Lucern bestraft oder auSgcl'^ ^

werden sollen. Am 13. Juni trafen nach den beiden Abgeordneten Zürich's in Zofingen ein: Der 6)eM^

Commandant Konrad Werdmüller, der Oberst Hans Georg Werdmüller, der Oberst Ulrich, der La"

Hauptmann Feldmann von Glarus, die Herren Socin und Fäsch von Basel, der Hauptmann

und der Hauptmann Studer. Von Bern aber langte ein Schreiben an, daß bald auch von dort ^

Abordnung folgen werde. Nachdem am 14. Juni die Generale von Erlach, Zweher und Werdmüllec ^

einander C^nferenzen gepflogen und unterdessen die zürcherischen Abgeordneten einige die Angeklagten ^

Gefangeneil betreffenden Bittgesuche angehört und beschieden hatten, langten am Abend mit General ^

Erlach auch Deputirte von Bern an, nämlich Vcnner Frisching, Herr Grafenried, alt -Sekelmeist"

Werdt und Karl von Bonstctten. v. In Anwesenheit der Herren Waser, Hirzel, General Wcrd""'^

Rathshcrr Werdmüller, Oberst Ulrich, Feldmann, Socin, Neukomm, Schüß und Zürcher nebst den ^

genannten Herren von Bern wurde am 15. Juni der Beschluß gefaßt: „Daß eine Conformitet ^

vier Orten werde gehalten in abstraffung der Redlifürern, vnd daß man nit vß dem seldt solle bss ^

lädirten ständen auch von den Lucernern vnd Solothurnischen rebellen rexarution erfolge; Vnd da?^

wegen man sich solle mit den Truppen beidersttö gegen Ihnen sich näheren glych anjezt. Demnach si'
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iu eine,Mittel der Stabilirung bestendiger ruh auch anzogen, whl das mißthruwcn, die Oberkeiten

o ind den Vndcrthoncn nit halten, was sie ihnen versprochen, nit der wenigste prsotext der letstcn

^ ellion gewesen, daß deßwcgcn nit alle vertrag sollend vß der acht gelassen werden. Es sygent derselben

rei: 1) hjx Conccsfionen gegen den Vndcrthoncn zur Zht alß die Gesandten der Evangelischen Orten zu

sich befunden; 2) der der Oberkeit nachtheilige vnd disreputierliche Friden vffm Murefcld, krafft

schein sh den rcbellen 50,(>lX> Pfund an kosten zustellen sollen; 3) der Mellingische, krafft welchem die

^ llen die wehr sollen niederlegen, wie crvolgct, den rebellcn punt widerrufen, wie auch beschchen; wenn

^ Oberkeit gegen den Vndcrthoncn, Oder denselben gegen Jhrnerct was anglegen, das Recht walten

asscn. Da, wenn man Bcrnischer shts die ersten Concesstoncn noch bewilligte, man den Mellingische»

k cn auch ezequirt wolle halten, den Murefeldischcn aber kassieren, die Vndcrthoncn hingegen durch

urenden revers zu khünfftigcr gehorsammc verobligiercn, haben hierüber die Herren von Bexn geant-

^et: Wag ,^n den Vndcrthoncn bewillige, syge in einem Vfsaz begriffen, der werde hoffentlich bis

^widrige,, abcntö alhar geschickt vnd vnser Sentimont darüber bcgcrt werden. Wegen der Redlifurcrn,

^ hieuor gemelt, hat man nach Lucern geschriben vmb absendung alhcro auch einer Gesandtschaft." «I.
Anwesenheit der am vorhcrigcil Tage versammelten Herren, sowie des Obersten Zwchcr,

^ Venners vom Staal von Solothurn, des Landammannö Müller von GlaruS und des Hauptmanns

Sannes Wetter von Appenzell Außer-Rhodcn, zeigt Oberst Zweyer an, daß Luecrn seine Rebellen selbst

de/" Abgeordnete von Solothurn beantragte, überhaupt jedem Stande die Bestrafung

vnd ""^hörigen Rebellcn zu überlassen. Man fand aber, daß ein solcher „seltsamer verwirrter Handel
buglhche formen der abstrafung nicht zu gemeiner ruh vnd derselben bcstcndigkcit, auch schlechter

" °llion dienete;" daher wurde unter den Rebellen unterschieden, so daß jeder Stand diejenigen, von

er „particulariter lädirt worden," nach Belieben abstrafe, diejenigen dagegen, welche „fremde Tcrri-

"en violiert als vor Bern, Lutzern, im Baßlischen vnd vor Mellingen, den drei (von der Tagsatzung

nuten) Commandantcn vnd ihren Zusätzen übergeben vnd in die Statt Zofingen gelicfcrct, alda das

./"Neu verricht, die Bußen vnd Proceß gemacht vnd auch diese cxequirt sollint werden." Ferner wurde

des ^ ^ Emmcnthaler- desarmirt worden seien, auch die Entlibucher und die Solothurnischen
"^nürt werden sollen, daher Oberst Zwcher ersucht, zu Vollziehung dieses Beschlusses nach Lucern zu

n. Der Herr Gemeinmann aber kehrte nach Solothurn zurück. Den beiden Gesandten von Solo¬

so / Bürgermeister Wascr und Statthalter Hirzcl in ihrem „Losamcnt" eröffnet: „derjenigen,
hnlifcrn werdent, wcrdint ein theil wegen exemplarischer straf zuruckh blibcn, ein theil an gelt gebüßt;

^ gantzc Eommun ihrer Vndcrthonen auch vmb ein gelt summ an den kosten anglcit werden. Herr von
"ch ward angsprochen, glyche mchnung Herrn Zwcher von der luccrnischen Vnderthanen wegen zu

Offnen." S, Am 17. Juni conferirten die Herren Wascr, Hirzel, General Werdmüller, Oberst Ulrich,
Fäsch, Neukomm, Schüß, Studer, von Werdt, Frisching, von Bonstcttcn, Grafenried über ein von

" die Gesandten der unintercssirten Orte zu Zofingen gerichtetes Schreiben, dessen Inhalt u. a.

k, ^ Unthancn selbst erklären wolle, im Ucbrigcn auf seine an-

kudcn Gesandten sich berief. Da nämlich diese keine dicßfällige Aufträge erhalten zu haben erklärten,

gihnen die andern Mitglieder der Conferenz die Gründe vor, welche nicht zulassen, daß den Untcr-

""cn Bern'ö, besonders denen, welche bei Mellingen gewesen, die ihnen auf Vermittlung der evangelischen
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Ott. im SM., .o.,..ditt... Attsk, soll,... .nljog.u w..d.»^ Zugs.ich „„,d. ...ch ..f b.f-,d„,jch- «
.d.gm.g d.. S.ch. um d.- «.ost.n Kost... «ist... g».u..g.„, «.sch. u..,.,».ff... ..,s..u„,, st

h..b..f.ch.... m st NN r. A... Z...U gionz .!... «... st....... °
Soloth,.,.. «md° g.m.st..,, b.fo,,d«-°..ch mi. Mkstch, .uf ds.Kost..,^ sich bald ........... Z>

«.„.ff d-, U....n»°nm. «..,. - «u.d. d., Eu,sch,„ß g.fnß,. l' ß ^ ^
um m.I d.. dorug... K°g.--u..g ju ,u «. A... ^ Juni, v... B.n. ju,.'.st,,kchtt t-st--«
...... sich ....i d.,. ,«.. Abg.o.d....... nou stu-.,., S...ch°s... M.H.. ....» st.udnog, «.« -». '»
«....,.nc.st .... folgend... T.g. ......ff... sog..., ^ ^ S ch.st.
..offu... d...n .... -st. ^u... d... ,..rch., sch.„ E,.s.,.dt... W.f.. n..d ch. st. ...dem Volke dcr vier Orte, dessen Zahl bis aus . . ruecrnc.

Soldaten für drei Wollen sechs Cronen bezahlen mußten und^den OfV"'
nm,»...d st. !„..... doch w.uig g.msj, hz.,„' D. 7. . ^'7'" ^""fold
nit vß habenden sxecml-bcvclch, welcher jedoch shncn in ^' ^klagen, glhch^
jhrcn bürgern begegnet vnd wie wht dieselben sh ihrer aewam"" Obcrkcit »o
ein thcil eher das Regiment, ja die Statt selbst Werdens / ''"kiczt, so jhncn vnlhdcnlich,
Abgeordneten der Hülse leistenden Or. " v^""^ kamen die anwest" '
besonders auf die solothurnischcn, dann auch auf die l,e ^ ^ Kostena"^
Unterthanen, welche vor Mellingen g"sta27^ d--jcuigen basel,-
General Wcrdmüllcr nach Mellingen sich bcacben w,llw < f " Bürgermeister Wal"
da- ihm befahl, bis »um«u-tr^ ^nhr ein Schreiben von Z-H
wieder nach Bern zu reisen. Desselben Taaes wurde» v' . auszuharren, nöthigcn 8
hört und zu ihrer weitern Ezamin^un ^e Eol basel'schenGefangenen-
Müller. Oberst Ulrich, Venncr Frisching Dießbael, vo"n Georg Ä-l
Hauptmann Wiescr. Ferner ersuchten Bürgermeister?« e Gemeinmann Junker Pchcr
Müller den General von Erlach um seine Mein .na?ber"u General-Major
Entlassung der Truppen, womit er si'ei^ Anstände, nämlich l) -b-d-
pagnie bereits habe wegziehen lassen; Z) über die vulies^ "" Bemerken, daß er die Vieler ^

jhres briefs; da er anzeigt. Herr Venner Frisching hcttc bevclch dic^huld"zu überliefern; wolle jemands von vnsern Officieren dav» st. ' / ^'lzuilchmcn vnd de,
werden;" 3) „über den Kriegskosten, sidtcnmalen sonderlich ein statt ^ür't^'s °u^1s^
dung vshin in merklichen Kosten gewachsen" worüber er ^ f ' " Badische Vera

«.fch.s Z^ich m.-..d/.m d.st../.w.^^h^7ü° G.w«2' "u't'
schcn Abgeordneten schien dieß jedoch unpassend weil d?>-v - . ^ senden. Den Z" ^
nicht wisse welche Summe es Solotbnru trrff? /' 'e.ne.schc Kricgsstaat allhic" und man ü^cr
nicht w.,je, we che Summe es Solothurn treffe, daher auch an Bern keine bestimmte Forderung stellen kist'""
2'r: r. - -5

-E Zum wmd. .m. d..„ V.rh-„ sto.. ..w. M.u.sg »fang...... ^.s" „. °-
g........sch.stl.ch...S.st.o„ ... «.ich., «.s., Hs.j.s^ «.<-»
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Eching, von Grafcnricd, LandammannMüller, Socin, von Dicßbach, Neukon»», Fäsch, Pchcr und
ktter Theil nahmen, wurden die Aussagen der Gefangenen vorgelegt und diejenigen Gefangenen, „welche

den Kricgöräthcn möchten oder sollten abgestraft werden," von denjenigen ausgeschieden, die man
Mithasteil in gleichem Grade um einen Beitrag zu den Kriegskosten anlegen möchte." Diese

^chandlungcn wurden, in Mitanwescnheit des Statthalters Schorns und LandammannS Bclmont von
^ )whz. sowie des Ammannö Zurlaubcn und des AmmanilS Trinklcr von Zug am folgenden Tage fort-

dcr ^ d>ic solothurilischcilGefangenen wurde bewilligt, daß die ConfiSeation der Güter
An bcrurtheiltcnGefangenender Stadt Solothurn zugehöre, ihr auch die Büßung der übrigen

überlassen bleibe, dagegen an der dem General Wcrdmüllcr zu bezahlenden Kriegöanlagc
" Thalcrn'*) kein Abbruch stattfinden solle. Als dies; dem Herrn vom Staat mitgcthcilt wurde

shwcl ^ ^ ' sciilcr Prätcnston abgehe hoffe er, daß Solothurn der Forderung cnt-
>vcn>^" General von Erlach dagegen forderte Bestrafung der Buchcggbcrgcr, mit dem Znsaze, daß
En >>." ^"rich zu Gefallen nachgebe dies; doch den Rechten der Stadt Bern auf Buchcggbcrg ohne

eil üün solle. ,»». Am 29. Juni ritten Statthalter Hirzcl ilnd Oberst Ncukomm der Kriegskosten
boii^' Wcrdmüllcr dagegen, Fcldzcugmeister Werdmüller, Oberst Ulrich, General
Ver»- ^ und Grafcnricd wohntcil etiler Confcrcnz bei, in welcher Oberst Zwcher über seine

"" Entlibuch rclatirte und die Schlußfolgerungzog, „cS werde zwischen Bern vnd Luecrn
sa»l ^rrespondenz vonnöten shil, wcnil mail die Entlibuchcr vnd Emmcutalcrwolle in der gchor-
.. . ^baltcn, also shcn jhrc bchdcrsytS Ilumoron Vnd auch die Situation der Landen nüwe Händel an-
^^^)eil beschaffen," Am Abend desselben TageS versammelten sich alle Ailwesendeil von den Orteil
wcch^' Luecrn, Schwhz, Zug und GlaruS, um, da die badensche Jahrrcchnung nicht gehalten
bt» bcn nach Badeil bestimmteit neuen Landvogt in Huldigung zu nehmen. «». Montags
Wae hielten die Kricgöräthc ihre erste Sizung, wobei, bemerkt Bürgermeister Wascr, „ich nit
Wech wollen." H», All demselben Tage, in Anwesenheit des Generals und des General-Majors
des Generals von Erlach, der Obersten von Dicßbach und von Morlot, des Obersten Zwcher,
tragt " ^icrs Mehcr von Luccril und des Herrn Fäsch erschienen, vom französischenGesandten bcauf-
sielltc' Dolmetsch Vigicr uild Sccretär Brillac lind erhoben gegen die an Solothurn gc-
^i»f ^ ^Ütnfordcrungcn und gegen das iil Zofingen cingcschlagcile Proccdcre überhaupt Vorstellungen.
ihcil/^ mitgebrachte Schreiben und auf ihren mündlichen Vortrag wurde thcilö in schriftlicher,

Erwiderung geantwortet: Man habe sich über eine zu beobachtende Gleichförmigkeit
der solothurn habe sich gutwillig zur Auslieferungder Gefangenen verstanden; die Auslegung
das Ambaffador zu; daö Beste, was er thun könilc, sei, wenn erden Solothurncril
das - vorschieße: seine Einreden erzeugen nur neue Verwirrung. Besonders wurde hervorgehoben,

" ^olotbu— ^ -
Frai k. " ^ wenig befugt sei, gcsöndcrt voil den andern Orten eine'BundcScrncucrungmit
1 ^^zugchcil, als der Gesandte, sich desselben anders als inwrcollomlo anzunehmen. «>. Am
Ged: / wurden Jakob Stürmli von Williöau und Hanö Diener von Nebikon, iind zwar auf Luecrncr

"tet. „ist t>e

wurde endlich ans 20,000 Krvnen redncirt.

mit dem Schwert hingerichtet. Einem Dritten wurde die Zunge gcschlizt. r Im Namen der

Cummc
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an demselben Tage von Bern zurükgckehrtcn Gesandtschaft berichtete Oberst Ncukomm: Nur mit

Mühe und mit Unwillen habe sie die Ratification für den Bezug von 4006 Dublonen erhalten, wcl^

die Grafschaft Lenzburg dem zürcherischen Corps an die KriegSkostcn zahlen sollte; dagegen sei cS >-

nicht gelungen, zu bewirken, daß Bern seine Ansprüche auf die solothurnischcn Untcrthancn fallen lall'

„wodurch der mit deu Gesandten Solothurn'S gemachte Vertrag um 30,000 Gulden Ranzion bekrässi!

worden wäre;" dagegen habe die Stadt Bern nach Solothurn geschrieben, sie habe dem General

Erlach Vollmacht gegeben, wegen der Bucheggberger mit der Regierung von Solothurn abzuschl'^''

Endlich brachten die Gesandten eine Erklärung von Bern mit, daß dem, was der General von E> ^

dieser Orten ccdirc, von seiner Regierung nicht werde widersprochen werden. Als man nun aber

General bitten ließ, auf das Rathhauö zu kommen, ließ er sagen, „er sei nicht diöponirt." Durch

Herrn von Grafenricd ersuchte man ihn, daß er doch den mit Solothurn geschlossenen Tractat nicht

rumpiere;" aber umsonst. Bei diesem Anlaß fügt Wascr die Bemerkung bei: „Zu Bern hat man ^

Oberst Neukomm anlaß geben zu Separation vnd ihme absöndcrliches eontentement anerbottcn, er da

(sich) nit verstehen wollen." «. Am 2. Juli wurde Adam Zeltner aus solothurnischcm Gebiete,

achtet der nachdrüklichcn Verwendung deö französischen Ambassadors und der katholischen Gesandten

anerbotencr Lösegelder und Vergabungen, enthauptet, t. Einer an demselben Tage gehaltenen BcraU^

wohnten bei: Bürgermeister Waser, General Werdmüller, Statthalter Hirzel, Fcldzcngmcistcr Wcrd»»' ^

alle von Zürich; General von Erlach, Herr von Grafenried, Oberst von Dießbach, Oberst

Bern; Statthalter Meher von Luccrn; Oberst Zweher von Uri, ebenfalls für Luccrn; Landa»»»^^

Bclmont und alt-Statthalter Schorns von Schwhz; Landammanil Müller von Glarus; Herr Soe>"

Basel; Oberst von Dießbach von Frciburg; Herr vom Staal und Gemcinmann Guggcr von

Oberst Neukomin von Schaffhansen; Hauptmann Wetter von Appenzell. ES wurde beschlösse»!

Citation der Angeklagten, die Proscription der Ungehorsamen und die Vcrmögcns-ConfiSeation der ^

getretenen wird zwar den betreffenden Obrigkeiten anhcim gegeben, dabei aber festgesezt, daß kein a» ^

Ort der Eidgenossenschaft dergleichen Leuten „Unterschlanf" gestatte, sie vielmehr der zuständigen

ausliefere, zu welchem Zweke die Obrigkeiten einander die Namen derselben zusenden; 2) die ^

welche für die von LauiS und LuggaruS nach Lucern gezogenen Truppen aufgelaufen, solleil in ^

Weise auf die vier cnnetbirgischen Vogtcien „veranlagt" werden, daß die ausgezogene Mannschaft I ^

davon frei bleibe; 3) Solothurn soll den Hauptmann Machet zur Verantwortung ziehen, weil

lassen hat, die im Namen der XIII Orte an den König von Frankreich und an die Obersten und H""

leutc bestimmten Briefe auszufertigen; 4) den KricgSräthcn und den Examinatoren der GefaNö^

wurde es überlassen, ihr Sizungögeld selbst festzusezcn und auf die intcressirtcn Orte nach der

Gefangenen abzutheilen. „Dies; war die letzte in Zofingen abgehaltene Session; vß derselben alle

sonderlich auch katholische, von Vnß von Zürich mit gutem Vernuegen, aller Cortesch vnd Eidg'w^ ^

früntlichcn Valedicicrungcn, wünschen vnd anerbietungen abgeschieden, vorbehalten, daß die BernM''

höchsten vnd villicht vncrhörtcm vndank uvm-sos vultus erzeigt Hand."
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Conferenz von vier evangelischen Orten.
Bern. 2V./1V. Juni.

Staatsarchiv Zürich. Mg. Absch. Bd. IS», toi. tt«.

Gesandte: Züri ch. Jol). Heinrich Wascr, Bürgermeister; Salomen Hirzcl, Statthalter; Joh.
eorg Werdmüller, des Raths nnd Gcncral-Fcldzeugmcister.Bern. Anton von Grafenricd, Schnlt-

Joh. Rudolph Willading, Sekclmcister deutscher Lande; Abraham von Wcrdt, alt-Sckclmcistcr;
ucl von Wattcnwhl, Vcnncr; Wilhelm von Dießbach, des Kleinen- und des Kriegsraths, Oberst;

^l Boilstctten, des Kleinen Raths; Joh. Franz von Wattenwhl, des Großen- und des KricgSrathS,
kch; Hang Ludwig Lcrbcr, alt-Landvogt von Lenzburg, dcS Großen Raths. Glaru S. Jakob Fcld-

des Ordinären und dcö KricgSrathS, Landeshauptmann. Schaffhausen. Joh. Konrad Ncu-
Oberst und des KricgSrathS.

Versammlung oben bcnaniltcr Deputirter und Offiziere trägt BürgermeisterWascr vor, wie
^ Bekämpfung der Empörung der Untcrthanen einige Orte den Beschlüssen von Baden nicht Gc-

üeleistet haben und nur mit Hülfe von Glarus, Schaffhanscn, Appenzell und der Stadt St. Gallen
Mellingen mit Gewalt habe genommen werden können; wie zugleich, um bei dem großen

d»r ^ Bauern nicht Alles auf die Spizc zu sczen, die Nothwcndigkeit eingetreten sei, die Bauern
) einen Vertrag zur Nicdcrlcgung der Waffen zu bewegen, so daß es sich nun um die gänzliche Bci-

th/"^ ^ Streits handle und an den Stand Bern das Gesuch gestellt werde, den bernischcn Untcr-
s» ^ bereits im März gemachten Zugeständnisse auch jezt zu gewähren, vorzüglich aber der Graf-
lcho, welche zuerst die Waffen niedergelegt und ihr gegebenes Gelübde gehalten habe, zu vcr-
cr ^"' vorbehalten jedoch die Auslieferung nnd Bestrafung der Rädelsführer. Von Seite Berns wird
iu 5 Lenzburgcr haben eben so sehr oder noch mehr als andere, denen keine Vergünstigungen

geworden und die bei der neuen Huldigung bereits entwaffnet worden seien, der Obrigkeit
i rcbt. Auf weiteres Zureden aber verheißen die Abgeordneten von Bern, ihrer Regierung zu bcan-

. - ^' baß von der den Lcnzburgischen mehrfach zur Last fallenden Verlczung des auf dem Murifelde
) offenen Tractatcö abgesehen, aus Achtung für die fürbittcndeGesandtschaft jene Gnade erwiesen,

vei-s denselben Huldigung geleistet, die Rädelsführer herausgegeben, die gemeine Bailernsame
und ^ Buben zu Gränichcn nnd dortiger Umgegend entwaffnet und nach Verdienen gestraft
weiset andern die begangenen großen Fehler vorgehalten werden sollen. Zürich
West, ^ ^ leisten müssen, als wozu cö nach den Beschlüssen von Baden pflichtig ge¬
sollt? baher von Bern lailt Inhalt des „Bundes" von 1-181 eine Entschädigung, wie cö
b>ese? Lucern und Solothurn bereits angesprochen habe; es habe sich ja um die Untcrthanen
am ? nicht um eine gemein-eidgenössische Sache gehandelt. Auch Bern beruft sich auf die Bünde,
leistct^^,^ bundeögenössische Hülfe Zürich'ö und der andern Stände mit Dank nnd anerbietet, die ge-

^ Hülfe bei andern Anlässen wieder freund-eidgenössisch zu erwidern. Die zürcherische Gesandtschaft
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